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1. Hinweis für künftige Anleger 
Dieser Prospekt («Prospekt») ist nur gültig in Verbindung mit dem jeweils 
letztgültigen Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für 
Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte im Einklang mit den  
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1286/201 vom 26. November 
2014 in ihrer jeweils gültigen Fassung («PRIIP BIB», ehemals die wesentli-
chen Anlegerinformationen), dem letzten Jahresbericht und ausserdem 
mit dem letzten Halbjahresbericht, sofern dieser nach dem letzten Jahres-
bericht ausgegeben wurde. Diese Dokumente sind Teil des vorliegenden 
Prospekts. Künftigen Anlegern ist die letztgültige Fassung des PRIIP BIB 
rechtzeitig vor der geplanten Zeichnung der Aktien an der CS Investment 
Funds 4 (die «Gesellschaft») zur Verfügung zu stellen.  
Der Prospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung 
von Aktien (nachfolgend «Aktien») der Gesellschaft durch eine Person in 
einer Rechtsordnung dar, in der ein derartiges Angebot oder eine solche 
Aufforderung unrechtmässig ist oder in der die Person, die ein solches An-
gebot oder eine solche Aufforderung ausspricht, nicht dazu qualifiziert ist 
oder dies einer Person gegenüber geschieht, der gegenüber eine solche 
Angebotsabgabe oder Aufforderung ungesetzlich ist.  
Informationen, die nicht in diesem Prospekt oder in den im Prospekt er-
wähnten und der Öffentlichkeit zugänglichen Dokumenten enthalten sind, 
gelten als nicht autorisiert und sind nicht verlässlich. 
Künftige Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die 
rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder  
-kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehö-
rigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltes gelten und die bedeutsam 
für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Ver-
äusserung von Aktien sein können. Weitere steuerliche Erwägungen wer-
den in Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» erläutert. 
Falls in Bezug auf den Inhalt des vorliegenden Prospektes Zweifel bestehen, 
sollten sich künftige Anleger an ihre Bank, ihren Börsenmakler, Anwalt, 
Buchhalter oder an einen anderen unabhängigen Finanzberater wenden. 
Dieser Prospekt kann auch in andere Sprachen übersetzt werden. Sollten 
Widersprüchlichkeiten zwischen dem englischsprachigen Prospekt und ei-
ner Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat der englischspra-
chige Prospekt vorrangige Gültigkeit, solange die geltenden Gesetze in der 
Rechtsordnung, in der die Aktien verkauft werden, nichts Gegenteiliges 
vorschreiben. 
Anleger sollten die Risikobesprechung in Kapitel 7 «Risikofaktoren» lesen 
und berücksichtigen, bevor sie in die Gesellschaft investieren. 
Ein Teil der Aktien kann an der Luxemburger Börse notiert sein. 
Die Aktien der Gesellschaft wurden und werden nicht unter dem United 
States Securities Act von 1933 (der «1933 Act») oder den Wertpapierge-
setzen eines anderen Staates der Vereinigten Staaten registriert. Die Ge-
sellschaft wurde und wird weder nach dem United States Investment 
Company Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung noch nach an-
deren US-Gesetzen registriert. Deshalb dürfen Aktien der in diesem Pros-
pekt beschriebenen Subfonds weder direkt oder indirekt innerhalb der 
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten noch verkauft werden, es sei 
denn, ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf wird durch eine Be-
freiung von den Registrierungsvorschriften des 1933 Act ermöglicht. 
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft entschieden, 
dass die Aktien letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümern, die US-
Personen sind, weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft 
werden dürfen. Die Aktien dürfen weder direkt noch indirekt einer oder 
zugunsten (i) einer «US-Person» im Sinne von Section 7701(a)(30) des US 
Internal Revenue Code von 1986 in seiner jeweils gültigen Fassung (der 
«Code»), (ii) einer «US-Person» im Sinne von Regulation S des 1933 Act 
in seiner jeweils gültigen Fassung, (iii) einer Person «in den Vereinigten 
Staaten» im Sinne der Rule 202(a)(30)-1 gemäss dem US Investment 
Advisers Act von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung oder (iv) einer 
Person, die keine «Nicht-US-Person» im Sinne der Rule 4.7 der US 
Commodities Futures Trading Commission ist, angeboten oder verkauft 
werden. 
Die Wertpapiergesetze in bestimmten Provinzen oder Territorien Kanadas 
können einem Anleger bestimmte Rechtsmittel zur Anfechtung oder Scha-
densersatzforderung bereitstellen, sollte dieser Prospekt (oder ein Nach-
trag hierzu) eine Fehldarstellung enthalten, vorausgesetzt, die Rechtsmit-
tel zur Anfechtung oder Schadensersatzforderung werden vom Anleger in-
nerhalb der vom Wertpapiergesetz der Provinz oder des Territoriums des 
Anlegers vorgegebenen Frist ausgeübt. Einzelheiten zu diesen Rechten 

sollte der Anleger den geltenden Bestimmungen der betreffenden Wert-
papiergesetze seiner Provinz oder seines Territoriums entnehmen oder 
sich diesbezüglich von einem Rechtsberater beraten lassen. Die Aktien dür-
fen ausschliesslich an Anleger verkauft werden, die als Auftraggeber im 
Sinne des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions oder Subsec-
tion 73.3(1) des Securities Act (Ontario) akkreditierte Investoren sind oder 
als solche gelten und zugelassene Kunden im Sinne des National Instru-
ment 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Regist-
rant Obligations sind. Jeglicher Weiterverkauf der Wertpapiere muss in 
Übereinstimmung mit einer Befreiung von den Prospektanforderungen 
hinsichtlich der geltende Wertpapiergesetze der kanadischen Provinzen er-
folgen oder in einer Transaktion, die nicht den Prospektanforderungen un-
terliegt. 
Die Aktien der Gesellschaft wurden und werden nicht unter dem Financial 
Instruments and Exchange Law of Japan Artikel 4, Absatz 1 (Gesetz Nr. 25 
von 1948, in seiner jeweils gültigen Fassung, «FIEL») registriert. Deshalb 
dürfen die Aktien oder Anteile an Aktien weder direkt noch indirekt inner-
halb von Japan bzw. an oder zugunsten von einer japanischen Person bzw. 
an andere Personen zum Zweck eines direkten oder indirekten Angebots 
oder Weiterverkaufs in Japan oder an eine japanische Person angeboten 
noch verkauft werden, es sei denn, ein solches Angebot oder ein solcher 
Verkauf erfolge unter Einhaltung aller im betreffenden Zeitpunkt relevan-
ten Gesetze, Vorschriften und Richtlinien der zuständigen japanischen Re-
gierungs- und Aufsichtsbehörden. In diesem Zusammenhang bezeichnet 
der Begriff «japanische Person» sämtliche in Japan ansässigen Personen 
einschliesslich aller Körperschaften oder sonstigen Einheiten, die nach ja-
panischen Gesetzen organisiert sind. Die Aktien werden im Rahmen des 
FIEL bei einer begrenzten Anzahl Anlegern platziert. Wenn die Anzahl der 
zum Kauf von Aktien (einschliesslich neu ausgegebener Aktien derselben 
Art wie die in Artikel 1–6, Absatz 1 der Umsetzungsverordnung des FIEL de-
finierten Aktien, welche innerhalb von sechs Monaten vor dem Emissions-
datum der Aktien ausgegeben wurden) aufgeforderten Personen (ein-
schliesslich der wirtschaftlich Berechtigten oder Rechtsträgern, nicht aber 
der «nicht in Japan ansässigen Personen» gemäss Artikel 6 Absatz 1 Ziffer 6 
des japanischen Foreign Exchange and Foreign Trade Law [Gesetz Nr. 228 
von 1949 in seiner jeweils gültigen Fassung]) höher ist als 49, darf keine 
Aufforderung zu Ankauf von Aktien erfolgen. Ungeachtet etwaiger anders-
lautender Bestimmungen ist zum Nachweis der Einhaltung der oben dar-
gestellten Begrenzung auf 49 Personen wie folgt vorzugehen: Die Aktien 
dürfen simultan bei qualifizierten institutionellen Anlegern («Qualified In-
stitutional Investors», «QII») gemäss Artikel 2 Absatz 3 Ziffer 1 des FIEL und 
Artikel 10 Absatz 1 des Kabinettsdekrets zu Definitionen im Rahmen von 
Artikel 2 des FIEL platziert werden, wenn das Angebot unter der Bedingung 
erfolgt, dass die Angebotsempfänger (i) zusagen, die Aktien ausschliesslich 
an QII zu übertragen und (ii) zusagen, dem Empfänger der Aktien vor oder 
bei der Übertragung schriftlich mitzuteilen, dass (a) die Aktien nicht gemäss 
Artikel 4 Absatz 1 des FIEL registriert wurden, da das Angebot der Aktien 
im Rahmen der QII-Regelung erfolgt, und dass (b) eine eingeschränkte 
Übertragbarkeit gemäss Absatz (i) oben vorliegt. Bei Erfüllung der in (i) und 
(ii) genannten Anforderungen werden die QII unter den Angebotsempfän-
gern nicht an die oben dargestellte Höchstzahl von 49 Anlegern angerech-
net.  
Weder die Gesellschaft noch die Verwaltungsgesellschaft hat bei der indi-
schen Regierung bzw. den indischen Aufsichtsbehörden bezüglich der Wer-
bung für sowie des Angebots, Vertriebs und Verkaufs von Aktien in oder 
aus Indien einen Antrag eingereicht und wird auch keinen Antrag einrei-
chen bzw. hat diesbezüglich keine Zulassung beantragt und wird auch keine 
Zulassung beantragen. Ferner beabsichtigt weder die Gesellschaft noch die 
Verwaltungsgesellschaft, die Aktien direkt oder indirekt in Indien ansässi-
gen Personen anzubieten oder an diese zu vertreiben bzw. zu verkaufen, 
und wird dies auch nicht tun. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen 
dürfen die Aktien nicht von in Indien ansässigen Personen gekauft werden, 
und der Kauf der Aktien durch die genannte Personengruppe unterliegt 
rechtlichen und regulatorischen Beschränkungen. Personen, die in Besitz 
des vorliegenden Prospekts oder der diesbezüglichen Aktien kommen, ha-
ben sich über die betreffenden Bestimmungen zu informieren und diese 
einzuhalten. 
Die Credit Suisse Fund Management S.A. ist von der Anforderung befreit, 
eine Lizenz für Finanzdienstleistungen gemäss dem Corporations Act 2001 
(Cth.) (der «Act») im Hinblick auf für institutionelle Kunden in Australien 
(im Sinne von Abschnitt 761G des Act) erbrachte Finanzdienstleistungen zu 
halten. Die Credit Suisse Fund Management S.A. wird durch die Luxembur-
ger Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) 
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nach ausländischem Recht reguliert. Dieses kann von australischem Recht 
abweichen.  
Einheiten der Credit Suisse, bei denen es sich nicht um die Credit Suisse AG, 
Sydney Branch, handelt, sind keine zugelassenen Einlageninsitute im Sinne 
des Banking Act 1959 (Cth.). Ihre Verpflichtungen stellen keine Einlagen 
oder andere Verbindlichkeiten der Credit Suisse AG, Sydney Branch, dar. 
Die Credit Suisse AG, Sydney Branch, übernimmt keine Garantie und gibt 
auch keine anderweitigen Zusicherungen im Hinblick auf die Verpflichtun-
gen solcher Einheiten der Credit Suisse ab. Ein Anleger ist dem Anlageri-
siko, einschliesslich möglicher Verzögerungen bei der Rückzahlung sowie 
dem Verlust von Erträgen und der investierten Kapitalsumme ausgesetzt. 
Gegebenenfalls gelten für die einzelnen Subfonds besondere Bestimmun-
gen; diese finden sich in Kapitel 23 «Subfonds». 
Die Verwaltungsgesellschaft (wie unten bezeichnet) wird vertrauliche An-
gaben über Anleger nicht weitergeben, falls sie nicht durch geltende Ge-
setze oder Vorschriften dazu verpflichtet ist. 
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2. CS Investment Funds 4 – Zusammenfassung der Aktienklassen (1) 

 
Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

Credit Suisse (Lux)  
Capital Allocation 
Fund 
(USD) 

A USD n/a AU 

 
2.00% 

5.00% n/a 1.00% n/a (9) 
AH (8) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

B USD n/a TH 5.00% n/a 1.00% n/a (9) 
BH (8) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 
BH (8) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

BH (8) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

CA (16) USD n/a AU n/a 0.50% 1.00% n/a (9) 
CAH (8) (16) (8) n/a AU n/a 0.50% 1.00% 0.10% (9) 

CB (16) USD n/a TH n/a 0.50% 1.00% n/a (9) 
CBH (8) (16) (8) n/a TH n/a 0.50% 1.00% 0.10% (9) 

DA (4) USD n/a AU n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

DAH (4) (8) (8) n/a AU n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

DB (4) USD n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) (8) n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

EA (12) USD n/a AU 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 
EAH (8) (12) (8) n/a AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

EB (12) USD n/a TH 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 
EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IA USD 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 
IAH (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 
IAH (8) CHF 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 
IAH (8) EUR 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 
IA25 USD 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.30% n/a (9) 

IAH25 (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IAH25 (8) CHF 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IAH25 (8) EUR 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IB USD 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 
IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 
IBH (8) CHF 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 
IBH (8) EUR 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 
IB25 USD 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.30% n/a (9) 

IBH25 (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IBH25 (8) CHF 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IBH25 (8) EUR 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MA (12) USD 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% n/a (9) 
MAH (8) (12) (8) – AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 
MAH (8) (12) CHF 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 
MAH (8) (12) EUR 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MB (12) USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% n/a (9) 
MBH (8) (12) (8) – TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 
MBH (8) (12) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 
MBH (8) (12) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

SA(14) USD 500,000 AU 1.00% n/a 0.40%  n/a (9) 

SAH(8)(14)  (8) – AU 1.00% n/a 0.40%  0.10% (9) 

SAH(8)(14)  CHF 500,000 AU 1.00% n/a 0.40%  0.10% (9) 

SAH(8)(14)  EUR 500,000 AU 1.00% n/a 0.40%  0.10% (9) 

SB(14) USD 500,000 TH 1.00% n/a 0.40%  n/a (9) 

SBH(8)(14)  (8) – TH 1.00% n/a 0.40%  0.10% (9) 

SBH(8)(14)  CHF 500,000 TH 1.00% n/a 0.40%  0.10% (9) 

SBH(8)(14)  EUR 500,000 TH 1.00% n/a 0.40%  0.10% (9) 

UA (11) USD n/a AU 5.00% n/a 0.80% n/a (9) 
UAH (8) (11) (8) n/a AU 5.00% n/a 0.80% 0.10% (9) 
UA500 (11) (8) 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 

UAH500(8)(11) (8) 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 

UB (11) USD n/a TH 5.00% n/a 0.80% n/a (9) 
UBH (8) (11) (8) n/a TH 5.00% n/a 0.80% 0.10% (9) 
UBH (8) (11) EUR n/a TH 5.00% n/a 0.80% 0.10% (9) 

UBH (8) (11) CHF n/a TH 5.00% n/a 0.80% 0.10% (9) 

UB500 (11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 

UBH500(8)(11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

 UXA (19) USD (19) AU  n/a n/a 0.60% n/a (9) 

 UXAH (8) (19) (8) (19) AU  n/a n/a 0.60% 0.10% (9) 

 UXAH (8) (19) EUR (19) AU  n/a n/a 0.60% 0.10% (9) 

 UXAH (8) (19) CHF (19) AU  n/a n/a 0.60% 0.10% (9) 

 UXB (19) USD (19) TH  n/a n/a 0.60% n/a (9) 

 UXBH (8) (19) (8) (19) TH  n/a n/a 0.60% 0.10% (9) 

 UXBH (8) (19) EUR (19) TH  n/a n/a 0.60% 0.10% (9) 

 UXBH (8) (19) CHF (19) TH  n/a n/a 0.60% 0.10% (9) 

 X1A (18) USD (18) AU  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X1A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

 X1AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

 X1B (18) USD (18 TH  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X1B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X1BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

 X2A (18) USD (18) AU  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X2A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X2AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

 X2B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X2B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X2BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

 X3A (18) USD (18) AU  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X3A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X3AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

 X3B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X3B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

 X3BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

Credit Suisse (Lux)  
Liquid Alternative 
Beta 
(USD) 

B USD n/a TH 

 
 
 
 
 

2.00% 

5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
BH (8) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
BH (8) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
BH (8) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
CB (16) USD n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 

CB (15) (16) (15) n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 
CBH (8) (16) (8) n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 
CBH (8) (16) EUR n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 
CBH (8) (16) CHF n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 

DB (4) USD n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) EUR n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) CHF n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) GBP n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) (8) n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

EB (12) USD n/a TH 3.00% n/a 0.95% n/a n/a 
EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.95% n/a n/a 
EBH (8) (12) EUR n/a TH 3.00% n/a 0.95% n/a n/a 

FB (10) USD n/a TH n/a n/a 0.85% n/a n/a 
FBH (8) (10) (8) n/a TH n/a n/a 0.85% n/a n/a 
FBH (8) (10) CHF n/a TH n/a n/a 0.85% n/a n/a 
FBH (8) (10) EUR n/a TH n/a n/a 0.85% n/a n/a 
FBH (8) (10) GBP n/a TH n/a n/a 0.85% n/a n/a 

IB USD 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH (8) CHF 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH (8) GBP 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH (8) EUR 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IB25 USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 

IBH25 (8) (8) - TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 
MB (12) USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 

MBH (8) (12) (8) – TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 
MBH (8) (12) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 
MBH (8) (12) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 

UB (11) USD n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UBH (8) (11) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UBH (8) (11) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UBH (8) (11) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UBH (8) (11) GBP n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UB500 (11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 

UBH500(8)(11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
 UXB (19) USD (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) (8) (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) EUR (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) CHF (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 X1B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X1B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X1BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X2B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X2B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X2BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 

 X3B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 

 X3B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 

 X3BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 

Credit Suisse (Lux)  
FundSelection Ba-
lanced EUR 
(EUR) 

A EUR n/a AU  
 
 
 

5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
AH (8) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 

B EUR n/a TH 5.00% n/a 1.50% n/a n/a 

BH (8) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

BH (8) CHF n/a TH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00% 

5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
BH (8) GBP n/a TH 5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
BH (8) USD n/a TH 5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
CA (16) EUR n/a AU n/a 0.70% 1.50% n/a n/a 

CA (15) (16) (15) n/a AU n/a 0.70% 1.50% n/a n/a 
CAH (8) (16) (8) n/a AU n/a 0.70% 1.50% 0.10% n/a 
CAH (8) (16) USD n/a AU n/a 0.70% 1.50% 0.10% n/a 
CAH (8) (16) CHF n/a AU n/a 0.70% 1.50% 0.10% n/a 

CB (16) EUR n/a TH n/a 0.70% 1.50% n/a n/a 
CB (15) (16) (15) n/a TH n/a 0.70% 1.50% n/a n/a 
CBH (8) (16) (8) n/a TH n/a 0.70% 1.50% 0.10% n/a 
CBH (8) (16) USD n/a TH n/a 0.70% 1.50% 0.10% n/a 
CBH (8) (16) CHF n/a TH n/a 0.70% 1.50% 0.10% n/a 

DB (4) EUR n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) (8) n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

EA (12) EUR n/a AU 3.00% n/a 0.90% n/a n/a 
EAH (8) (12) (8) n/a AU 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

EB (12) EUR n/a TH 3.00% n/a 0.90% n/a n/a 
EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

IA EUR 3,000,000 AU 3.00% n/a 0.90% n/a n/a 
IA25 EUR 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.70% n/a n/a 

IAH (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
IAH (8) CHF 3,000,000 AU 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
IAH (8) USD 3,000,000 AU 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

IAH25 (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
IAH25 (8) CHF 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
IAH25 (8) USD 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 

IB EUR 3,000,000 TH 3.00% n/a 0.90% n/a n/a 
IB25 EUR 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% n/a n/a 

IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
IBH (8) CHF 3,000,000 TH 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
IBH (8) USD 3,000,000 TH 3.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

IBH25 (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
IBH25 (8) CHF 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
IBH25 (8) USD 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
MA (12) EUR 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.70% n/a n/a 

MAH (8) (12) (8) – AU 1.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
MAH (8) (12) CHF 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
MAH (8) (12) USD 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 

MB (12) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.70% n/a n/a 
MBH (8) (12) (8) – TH 1.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
MBH (8) (12) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
MBH (8) (12) USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 

UA (11) EUR n/a AU 5.00% n/a 1.25% n/a n/a 
UAH (8) (11) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.25% 0.10% n/a 

UB (11) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.25% n/a n/a 
UBH (8) (11) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.25% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.25% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) GBP n/a TH 5.00% n/a 1.25% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) USD n/a TH 5.00% n/a 1.25% 0.10% n/a 

 UXA (19) EUR (19) AU  n/a n/a 0.90% n/a n/a 

 UXAH (8) (19) (8) (19) AU  n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

 UXAH (8) (19) CHF (19) AU  n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

 UXAH (8) (19) USD (19) AU  n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

 UXB (19) EUR (19) TH  n/a n/a 0.90% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) (8) (19) TH  n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

 UXBH (8) (19) CHF (19) TH  n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

 UXBH (8) (19) USD (19) TH  n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

 X1A (18) EUR (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a  
 X1A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a  
 X1AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a  
 X1B (18) EUR (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X1B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X1BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a  
 X2A (18) EUR (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a  
 X2B (18) EUR (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
 X3A (18) EUR (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X3A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a  
 X3AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

 X3B (18) EUR (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X3B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X3BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
Credit Suisse (Lux)  
FundSelection 
Yield EUR 
(EUR) 

A EUR n/a AU 

2.00% 

5.00% n/a 1.30% n/a n/a 
AH (8) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

B EUR n/a TH 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

BH (8) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
BH (8) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
BH (8) GBP n/a TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
BH (8) USD n/a TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
CA (16) EUR n/a AU n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 

CA (15) (16) (15) n/a AU n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 
CAH (8) (16) (8) n/a AU n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CAH (8) (16) USD n/a AU n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CAH (8) (16) CHF n/a AU n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 

CB (16) EUR n/a TH n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 
CB (15) (16) (15) n/a TH n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 
CBH (8) (16) (8) n/a TH n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CBH (8) (16) USD n/a TH n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CBH (8) (16) CHF n/a TH n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 

DB(4) EUR n/a  TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) (8) n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

EA (12) EUR n/a AU 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
EAH (8) (12) (8) n/a AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EB (12) EUR n/a TH 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

IA EUR 3,000,000 AU 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
IA25 EUR 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.60% n/a n/a 

IAH (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IAH (8) CHF 3,000,000 AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IAH (8) USD 3,000,000 AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

IAH25 (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IAH25 (8) CHF 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IAH25 (8) USD 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 

IB EUR 3,000,000 TH 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
IB25 EUR 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.60% n/a n/a 

IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IBH (8) CHF 3,000,000 TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IBH (8) USD 3,000,000 TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

IBH25 (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IBH25 (8) CHF 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IBH25 (8) USD 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MA (12) EUR 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.60% n/a n/a 

MAH (8) (12) (8) – AU 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MAH (8) (12) CHF 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MAH (8) (12) USD 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 

MB (12) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.60% n/a n/a 
MBH (8) (12) (8) – TH 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MBH (8) (12) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MBH (8) (12) USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 

UA (11) EUR n/a AU 5.00% n/a 1.05% n/a n/a 
UAH (8) (11) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.05% 0.10% n/a 

UB (11) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.05% n/a n/a 
UBH (8) (11) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.05% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.05% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) GBP n/a TH 5.00% n/a 1.05% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) USD n/a TH 5.00% n/a 1.05% 0.10% n/a 

 UXA (19) EUR (19) AU  n/a n/a 0.80% n/a n/a 

 UXAH (8) (19) (8) (19) AU  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXAH (8) (19) CHF (19) AU  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXAH (8) (19) USD (19) AU  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXB (19) EUR (19) TH  n/a n/a 0.80% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) (8) (19) TH  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXBH (8) (19) CHF (19) TH  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXBH (8) (19) USD (19) TH  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 X1A (18) EUR (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X1A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X1AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
 X1B (18) EUR (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X1B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X1BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
 X2A (18) EUR (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

 X2B (18) EUR (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X2BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
 X3A (18) EUR (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X3A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X3AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
 X3B (18) EUR (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X3B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.50% n/a n/a 
 X3BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.50% 0.10% n/a 
Credit Suisse (Lux)  
Global High In-
come Fund USD 
(USD) 
 

A USD n/a AU 

2.00% 

5.00% n/a 1.30% n/a n/a 
AH (8) CHF n/a AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
AH (8) EUR n/a AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
AH (8) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

B USD n/a TH 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 
BH (8) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
BH (8) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
BH (8) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
CA (16) USD n/a AU n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 

CA (15) (16) (15) n/a AU n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 
CAH (8) (16) (8) n/a AU n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CAH (8) (16) EUR n/a AU n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CAH (8) (16) CHF n/a AU n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 

CB (16) USD n/a TH n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 
CB (15) (16) (15) n/a TH n/a 0.70% 1.30% n/a n/a 
CBH (8) (16) (8) n/a TH n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CBH (8) (16) EUR n/a TH n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 
CBH (8) (16) CHF n/a TH n/a 0.70% 1.30% 0.10% n/a 

DB (4) USD n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) (8) n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

EA (12) USD n/a AU 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
EAH (8) (12) (8) n/a AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EB (12) USD n/a TH 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
EBH (8) (12) EUR n/a TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

IA USD 500,000 AU 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
IA25 USD 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.60% n/a n/a 

IAH (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IAH (8) CHF 500,000 AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IAH (8) EUR 500,000 AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IAH (8) SGD 500,000 AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

IAH25 (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IAH25 (8) CHF 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IAH25 (8) EUR 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IAH25 (8) SGD 25,000,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 

IB USD 500,000 TH 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 
IB25 USD 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.60% n/a n/a 

IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IBH (8) CHF 500,000 TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IBH (8) EUR 500,000 TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
IBH (8) SGD 500,000 TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

IBH25 (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IBH25 (8) CHF 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IBH25 (8) EUR 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
IBH25 (8) SGD 25,000,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MA (12) USD 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.60% n/a n/a 

MAH (8) (12) (8) – AU 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MAH (8) (12) CHF 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MAH (8) (12) EUR 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 

MB (12) USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.60% n/a n/a 
MBH (8) (12) (8) – TH 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MBH (8) (12) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 
MBH (8) (12) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.60% 0.10% n/a 

UA (11) USD n/a AU 5.00% n/a 0.90% n/a n/a 
UAH (8) (11) (8) n/a AU 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
UAH (8) (11) CHF n/a AU 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
UAH (8) (11) EUR n/a AU 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
UA500 (11) (8) 500,000 AU 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 

UAH500(8)(11) (8) 500,000 AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
UB (11) USD n/a TH 5.00% n/a 0.90% n/a n/a 

UBH (8) (11) (8) n/a TH 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) CHF n/a TH 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
UBH (8) (11) EUR n/a TH 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
UB500 (11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 

UBH500(8)(11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

 UXA (19) USD (19) AU  n/a n/a 0.80% n/a n/a 

 UXAH (8) (19) (8) (19) AU  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXAH (8) (19) EUR (19) AU  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXAH (8) (19) CHF (19) AU  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXB (19) USD (19) TH  n/a n/a 0.80% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) (8) (19) TH  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXBH (8) (19) EUR (19) TH  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 UXBH (8) (19) CHF (19) TH  n/a n/a 0.80% 0.10% n/a 

 X1A (18) USD (18) AU  5.00% n/a 1.30% n/a n/a  
 X1A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.30% n/a n/a  
 X1AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a  
 X1B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X1B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X1BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.30% 0.10%  n/a 
 X2A (18) USD (18) AU  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X2A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X2AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.30% 0.10%  n/a 
 X2B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X2B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.30% n/a n/a  
 X2BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.30% 0.10%  n/a 
 X3A (18) USD (18) AU  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X3A (15)(18) (15) (18) AU  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X3AH (18) (8) (18) AU  5.00% n/a 1.30% 0.10%  n/a 
 X3B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X3B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.30% n/a  n/a 
 X3BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.30% 0.10%  n/a 
Credit Suisse (Lux) 
Multialternative 
Fund 
(USD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B USD n/a TH 

2.00% 

5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
BH (8) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
BH (8) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
BH (8) SEK n/a TH 5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
BH (8) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.40% n/a n/a 

BHX (8) (13) GBP n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
CB (16) USD n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 

CB (15) (16) (15) n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 
CBH (8) (16) (8) n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 
CBH (8) (16) EUR n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 
CBH (8) (16) CHF n/a TH n/a 0.70% 1.40% n/a n/a 

DB (4) USD n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 
DBH (4) (8) (8) n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

EB (12) USD n/a TH 3.00% n/a 0.95% n/a n/a 
EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.95% n/a n/a 

IB USD 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH (8) CHF 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH (8) EUR 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IB25 USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 

IBH25 (8) (8) - TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 

MB (12) USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 
MBH (8) (12) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 
MBH (8) (12) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 
MBH (8) (12) (8) n/a TH 1.00% n/a 0.95% n/a n/a 

UB (11) USD n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UBH (8) (11) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 

UBH (8) (11) GBP n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UBH (8) (11) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a n/a 
UB500 (11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 

UBH500(8)(11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 1.00% n/a n/a 
 UXB (19) USD (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) (8) (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) EUR (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 UXBH (8) (19) CHF (19) TH  n/a n/a 0.85% n/a n/a 

 X1B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X1B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X1BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a) 
 X2B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X2B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X2BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X3B (18) USD (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X3B (15)(18) (15) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a 
 X3BH (18) (8) (18) TH  5.00% n/a 1.40% n/a n/a) 
Credit Suisse (Lux) 
Alternative Oppor-
tunities Fund 
(USD) 

A USD n/a AU 
 
 

2.00% 

5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

AH (8) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

B USD n/a TH 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

BH (8) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

BH (8) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

BH (8) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

CA (16) USD n/a AU n/a 0.70% 1.20% n/a (9) 

CA (15) (16) (15) n/a AU n/a 0.70% 1.20% n/a (9) 

CAH (8) (16) (8) n/a AU n/a 0.70% 1.20% 0.10% (9) 

CAH (8) (16) EUR n/a AU n/a 0.70% 1.20% 0.10% (9) 

CAH (8) (16) CHF n/a AU n/a 0.70% 1.20% 0.10% (9) 

CB (16) USD n/a TH n/a 0.70% 1.20% n/a (9) 

CB (15) (16) (15) n/a TH n/a 0.70% 1.20% n/a (9) 

CBH (8) (16) (8) n/a TH n/a 0.70% 1.20% 0.10% (9) 

CBH (8) (16) EUR n/a TH n/a 0.70% 1.20% 0.10% (9) 

CBH (8) (16) CHF n/a TH n/a 0.70% 1.20% 0.10% (9) 

EA (12) USD n/a AU 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 

EAH (8) (12) (8) n/a AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

EB (12) USD n/a TH 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 

EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

EBH (8) (12) CHF n/a TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

EBH (8) (12) EUR n/a TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IA USD 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 

IAH (8) (8) – AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IAH (8) CHF 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IAH (8) EUR 500,000 AU 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IA25 USD 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% n/a (9) 

IAH25 (8) (8) - AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IAH25 (8) CHF 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IAH25 (8) EUR 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IB USD 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% n/a (9) 

IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IBH (8) CHF 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IBH (8) EUR 500,000 TH 3.00% n/a 0.60% 0.10% (9) 

IB25 USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% n/a (9) 

IBH25 (8) (8) - TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IBH25 (8) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

IBH25 (8) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MA (12) USD 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% n/a (9) 

MAH (8) (12) (8) – AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MAH (8) (12) CHF 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MAH (8) (12) EUR 25,000,000 AU 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MB (12) USD 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% n/a (9) 

MBH (8) (12) (8) – TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MBH (8) (12) CHF 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

MBH (8) (12) EUR 25,000,000 TH 1.00% n/a 0.30% 0.10% (9) 

UA (11) USD n/a AU 5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

UAH (8) (11) (8) n/a AU 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

UAH (8) (11) CHF n/a AU 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

UAH (8) (11) EUR n/a AU 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

UA500 (11) USD 500,000 AU 3.00% n/a 0.90% n/a (9) 

UAH500 (8) (11) (8) 500,000 AU 3.00% n/a 0.90% 0.10% (9) 

UAH500 (8) (11) EUR 500,000 AU 3.00% n/a 0.90% 0.10% (9) 

UAH500 (8) (11) CHF 500,000 AU 3.00% n/a 0.90% 0.10% (9) 

UB (11) USD n/a TH 5.00% n/a 1.00% n/a (9) 

UBH (8) (11) (8) n/a TH 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

UBH (8) (11) CHF n/a TH 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

UBH (8) (11) EUR n/a TH 5.00% n/a 1.00% 0.10% (9) 

UB500 (11) USD 500,000 TH 3.00% n/a 0.90% n/a (9) 

UBH500(8) (11) (8) 500,000 TH 3.00% n/a 0.90% 0.10% (9) 

UBH500 (8) (11) EUR 500,000 TH 3.00% n/a 0.90% 0.10% (9) 

UBH500 (8) (11) CHF 500,000 TH 3.00% n/a 0.90% 0.10% (9) 

UXA (19) USD (19) AU n/a n/a 0.70% n/a (9) 

UXAH (8) (19) (8) (19) AU n/a n/a 0.70% 0.10% (9) 

UXAH (8) (19) EUR (19) AU n/a n/a 0.70% 0.10% (9) 

UXAH (8) (19) CHF (19) AU n/a n/a 0.70% 0.10% (9) 

UXB (19) USD (19) TH n/a n/a 0.70% n/a (9) 

UXBH (8) (19) (8) (19) TH n/a n/a 0.70% 0.10% (9) 

UXBH (8) (19) EUR (19) TH n/a n/a 0.70% 0.10% (9) 

UXBH (8) (19) CHF (19) TH n/a n/a 0.70% 0.10% (9) 

X1A (18) USD (18) AU 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X1A (15)(18) (15) (18) AU 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X1AH (18) (8) (18) AU 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

X1B (18) USD (18) TH 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X1B (15)(18) (15) (18) TH 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X1BH (18) (8) (18) TH 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

X2A (18) USD (18) AU 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X2A (15)(18) (15) (18) AU 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

X2AH (18) (8) (18) AU 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

X2B (18) USD (18) TH 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X2B (15)(18) (15) (18) TH 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X2BH (18) (8) (18) TH 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

X3A (18) USD (18) AU 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X3A (15)(18) (15) (18) AU 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X3AH (18) (8) (18) AU 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

X3B (18) USD (18) TH 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X3B (15)(18) (15) (18) TH 5.00% n/a 1.20% n/a (9) 

X3BH (18) (8) (18) TH 5.00% n/a 1.20% 0.10% (9) 

Credit Suisse (Lux)  
Cat Bond Fund 
(USD) 
 

DA (4) USD n/a AU 

2.00% 

n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

DAH (4) (8) EUR n/a AU n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

DAH (4) (8) (8) n/a AU n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

DB (4) USD n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

DBH (4) (8) EUR n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

DBH (4) (8) (8) n/a TH n/a n/a n/a (5) n/a n/a 

EA (12) USD n/a AU 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 

EAH (8) (12) EUR n/a AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EAH (8) (12) (8) n/a AU 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EA10 (12) USD 10,000,000 AU 3.00% n/a 0.75% n/a n/a 
EAH10 (8) (12) EUR 10,000,000 AU 3.00% n/a 0.75% 0.10% n/a 
EAH10 (8) (12) (8) 10,000,000 AU 3.00% n/a 0.75% 0.10% n/a 

EA20 (12) USD 20,000,000 AU 3.00% n/a 0.70% n/a n/a 
EAH20 (8) (12) EUR 20,000,000 AU 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
EAH20 (8) (12) (8) 20,000,000 AU 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 

EB (12) USD n/a TH 3.00% n/a 0.80% n/a n/a 

EBH (8) (12) EUR n/a TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EBH (8) (12) CHF n/a TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EBH (8) (12) GBP n/a TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EBH (8) (12) (8) n/a TH 3.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

EB10 (12) USD 10,000,000 TH 3.00% n/a 0.75% n/a n/a 
EBH10(8) (12) EUR 10,000,000 TH 3.00% n/a 0.75% 0.10% n/a 
EBH10 (8) (12) CHF 10,000,000 TH 3.00% n/a 0.75% 0.10% n/a 

EBH10 (8) (12) GBP 10,000,000 TH 3.00% n/a 0.75% 0.10% n/a 
EBH10 (8) (12) (8) 10,000,000 TH 3.00% n/a 0.75% 0.10% n/a 

EB20 (12) USD 20,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% n/a n/a 
EBH20 (8) (12) EUR 20,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
EBH20 (8) (12) CHF 20,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
EBH20 (8) (12) GBP 20,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 
EBH20 (8) (12) (8) 20,000,000 TH 3.00% n/a 0.70% 0.10% n/a 

IA USD 100,000 AU 3.00% n/a 1.30% n/a n/a 

IAH (8) EUR 100,000 AU 3.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

IAH (8) (8) – AU 3.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

IA1 USD 1,000,000 AU 3.00% n/a 1.20% n/a n/a 
IAH1 (8) EUR 1,000,000 AU 3.00% n/a 1.20% 0.10% n/a 
IAH1 (8) (8) – AU 3.00% n/a 1.20% 0.10% n/a 

IA10 USD 10,000,000 AU 1.00% n/a 1.10% n/a n/a 
IAH10 (8) EUR 10,000,000 AU 1.00% n/a 1.10% 0.10% n/a 
IAH10 (8) (8) – AU 1.00% n/a 1.10% 0.10% n/a 

IA20 USD 20,000,000 AU 1.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IAH20 (8) EUR 20,000,000 AU 1.00% n/a 1.00% 0.10% n/a 
IAH20 (8) (8) – AU 1.00% n/a 1.00% 0.10% n/a 

IB USD 100,000 TH 3.00% n/a 1.30% n/a n/a 

IBH (8) EUR 100,000 TH 3.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

IBH (8) (8) – TH 3.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

IB1 USD 1,000,000 TH 3.00% n/a 1.20% n/a n/a 
IBH1 (8) EUR 1,000,000 TH 3.00% n/a 1.20% 0.10% n/a 
IBH1 (8) (8) – TH 3.00% n/a 1.20% 0.10% n/a 

IB10 USD 10,000,000 TH 1.00% n/a 1.10% n/a n/a 
IBH10 (8) EUR 10,000,000 TH 1.00% n/a 1.10% 0.10% n/a 
IBH10 (8) (8) – TH 1.00% n/a 1.10% 0.10% n/a 

IB20 USD 20,000,000 TH 1.00% n/a 1.00% n/a n/a 
IBH20 (8) EUR 20,000,000 TH 1.00% n/a 1.00% 0.10% n/a 
IBH20 (8) (8) – TH 1.00% n/a 1.00% 0.10% n/a 
UA (11) USD 100,000 AU 5.00% n/a 0.90% n/a n/a 

UAH (8) (11) EUR 100,000 AU 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 
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Subfonds 
(Referenzwäh-
rung) 

Aktienklasse Währung Mindestbestand/ 
-anlage 

Aktienart 
(2) 

Maximale An-
passung des 
Nettovermö-

genswerts 

Maximale 
Verkaufs-

gebühr 

Maximale 
Vertriebs- 

gebühr (pro 
Jahr) 

Maximale Ver-
waltungsgebühr  

(pro Jahr) (3)) 

Maximal De-
visenabsi-

cherungsge-
bühr (pro 
Jahr) (17) 

Perfor-
mance 
Fee 

UAH (8) (11) (8) – AU 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

UA10 (11) USD 10,000,000 AU 5.00% n/a 0.85% n/a n/a 
UAH10 (8) (11) EUR 10,000,000 AU 5.00% n/a 0. 85% 0.10% n/a 
UAH10 (8) (11) (8) – AU 5.00% n/a 0. 85% 0.10% n/a 

UA20 (11) USD 20,000,000 AU 5.00% n/a 0.80% n/a n/a 
UAH20 (8) (11) EUR 20,000,000 AU 5.00% n/a 0. 80% 0.10% n/a 
UAH20 (8) (11) (8) – AU 5.00% n/a 0. 80% 0.10% n/a 

UB (11) USD 100,000 TH 5.00% n/a 0.90% n/a n/a 

UBH (8) (11) CHF 100,000 TH 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

UBH (8) (11) EUR 100,000 TH 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

UBH (8) (11) (8) – TH 5.00% n/a 0.90% 0.10% n/a 

UB10 (11) USD 10,000,000 TH 5.00% n/a 0.85% n/a n/a 
UBH10 (8) (11) CHF 10,000,000 TH 5.00% n/a 0.85% 0.10% n/a 
UBH10 (8) (11) EUR 10,000,000 TH 5.00% n/a 0.85% 0.10% n/a 
UBH10 (8) (11) (8) – TH 5.00% n/a 0.85% 0.10% n/a 

UB20 (11) USD 20,000,000 TH 5.00% n/a 0.80% n/a n/a 
UBH20 (8) (11) CHF 20,000,000 TH 5.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
UBH20 (8) (11) EUR 20,000,000 TH 5.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 
UBH20 (8) (11) (8) – TH 5.00% n/a 0.80% 0.10% n/a 

UXA (19) USD 100,000 AU n/a n/a 0.90% n/a n/a 

UXAH (8) (19) (8) – AU n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

UXAH (8) (19) EUR 100,000 AU n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

UXAH (8) (19) CHF 100,000 AU n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

UXB (19) USD 100,000 TH n/a n/a 0.90% n/a n/a 

UXBH (8) (19) (8) – TH n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

UXBH (8) (19) EUR 100,000 TH n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

UXBH (8) (19) CHF 100,000 TH n/a n/a 0.90% 0.10% n/a 

X1A (18) USD 100,000 AU 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X1A (15) (18) (15) – AU 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X1AH (8) (18) GBP 100,000 AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

X1AH (8) (18) (8) – AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

X1B (18) USD 100,000 TH 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X1B (15) (18) (15) – TH 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X1BH (8) (18) GBP 100,000 TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

X1BH (8) (18) (8) – TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

X2A (18) USD 100,000 AU 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X2A (15) (18) (15) – AU 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X2AH (8) (18) GBP 100,000 AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

X2AH (8) (18) (8) – AU 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

X2B (18) USD 100,000 TH 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X2B (15) (18) (15) – TH 5.00% n/a 1.30% n/a n/a 

X2BH (8) (18) GBP 100,000 TH 5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

 X2BH (8) (18) (8) – TH  5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
 X3A (18) USD 100,000 AU  5.00% n/a 1.30% n/a n/a 
 X3A (15) (18) (15) – AU  5.00% n/a 1.30% n/a n/a 
 X3AH (8) (18) GBP 100,000 AU  5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
 X3AH (8) (18) (8) – AU  5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
 X3B (18) USD 100,000 TH  5.00% n/a 1.30% n/a n/a 
 X3B (15) (18) (15) – TH  5.00% n/a 1.30% n/a n/a 
 X3BH (8) (18) GBP 100,000 TH  5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 
 X3BH (8) (18) (8) – TH  5.00% n/a 1.30% 0.10% n/a 

 
 
(1) Diese Zusammenfassung der Aktienklassen ist kein Ersatz für die Lektüre des Verkaufsprospektes. 
(2) TH = Thesaurierende Aktienklasse / AU = Ausschüttende Aktienklasse 
(3) Die effektiv erhobene Verwaltungsgebühr wird jeweils im Jahres- bzw. Halbjahresbericht ausgewiesen. 
(4) Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH› und ‹DBS› können von Anlegern nur im Rahmen eines genehmigten Vermögensverwaltungsvertrags 

mit einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG erworben werden. Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB› und ‹DBH› können zudem von 
institutionellen Anlegern im Rahmen eines genehmigten Vertrags mit einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG erworben werden. 
Die Verwaltungsgesellschaft legt fest, welche Vereinbarungen für diese Aktienklassen infrage kommen. 

(5) Bei Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB› und ‹DBH› wird keine Verwaltungsgebühr, sondern lediglich eine Dienstleistungsgebühr von maximal 
0,35% p. a. erhoben, die durch die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist und sämtliche Gebühren und Aufwendungen ge-
mäss Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» umfasst.  
Zusätzliche Gebühren werden dem Anleger gemäss den Bedingungen des von dem Anleger mit einer betreffenden Einheit der Credit Suisse Group 
AG geschlossenen separaten Vertrags in Rechnung gestellt. 

(6) Bei Aktien der Klasse ‹DBS› wird keine Verwaltungsgebühr, sondern lediglich eine Dienstleistungsgebühr von maximal 0,35% p. a. erhoben, die 
durch die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist und sämtliche Gebühren und Aufwendungen gemäss Kapitel 9 «Aufwendun-
gen und Steuern» umfasst, sowie eine Gebühr, die an den Anlageverwalter gezahlt wird und die von den Unterberatern erbrachten Equity-Research-
Dienstleistungen abdeckt. 

 Zusätzliche Gebühren werden dem Anleger gemäss den Bedingungen des von dem Anleger mit einer betreffenden Einheit der Credit Suisse Group 
AG geschlossenen separaten Vertrags in Rechnung gestellt. 
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(7) Der Prozentsatz der Anpassung («Swing-Faktor») für diesen Subfonds kann je nach den in Kapitel 23 «Subfonds» genannten besonderen Umständen 
variieren. 

(8) Die Gesellschaft kann jederzeit beschliessen, Aktien der Klassen ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, ‹CBHP›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, 
‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBH1›, 
‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBHP›, ‹IBH25›, ‹IBHP25›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500› 
‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBH500›, ‹UBHP›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› in weiteren frei kon-
vertierbaren Währungen aufzulegen, und ihren Erstausgabepreis festlegen. Anleger müssen sich bei den in Kapitel 14 «Informationen an die Akti-
onäre» genannten Stellen (eingetragener Sitz der Gesellschaft, Zahlstelle, Informationsstelle und Vertriebsstellen) vor Einreichung ihres Zeichnungs-
antrags informieren, ob zwischenzeitlich Aktien der Klassen ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, ‹CBHP›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, 
‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAH25P›, ‹IBH›, IBHP›, 
‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, ‹IBHP25›, ‹MAH›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, 
‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBH500›,‹UBHP›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› in weiteren Währungen aufge-
legt wurden. 
Die anfängliche Mindestanlage und der Mindestbestand bei Aktien der Klassen ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IBH›, 
‹IBHP›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, ‹IAHP25›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, 
‹UBH10›, ‹UBH20› und ‹UBH500› die in einer frei konvertierbaren Währung ausgegeben werden, entsprechen dem Gegenwert des in Kapitel 2 
«Zusammenfassung der Aktienklassen» in der Referenzwährung des Subfonds angegebenen Betrags in dieser frei konvertierbaren Währung. Die 
anfängliche Mindestanlage und der Mindestbestand von Aktien der Klassen ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› werden in einer 
gesonderten Vereinbarung zwischen der Vertriebsstelle und/oder dem Finanzintermediär und der Verwaltungsgesellschaft im alleinigen Ermessen 
der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Die anfängliche Mindestanlage und der Mindestbestand von Aktien der Klassen ‹UXAH› und ‹UXBH› werden 
in einer gesonderten Vereinbarung zwischen der digitalen Plattform und der Verwaltungsgesellschaft im alleinigen Ermessen der Verwaltungsge-
sellschaft festgelegt. 

 Bei den Aktienklassen ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHX›, ‹BHP›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, ‹CBHP›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, ‹EBH›, 
‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›,‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, 
‹IBHP25›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, 
‹UBH500›, ‹UBHP›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› wird das Risiko einer tendenziellen Abwertung der Refe-
renzwährung des jeweiligen Subfonds gegenüber der alternativen Währung der Aktienklasse weitgehend reduziert, indem der Nettovermögens-
wert der Aktienklassen ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, ‹CBHP›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, ‹EBH›, 
‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBHP›, ‹IBH25›, 
‹IAH25›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBHP›, 
‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› − in der Referenzwährung des Subfonds berechnet – gegenüber der jeweiligen 
Alternativwährung durch den Einsatz von Devisentermingeschäften abgesichert wird.  

 Die Aktien dieser alternativen Währungsklassen unterliegen einer anderen Entwicklung des Nettovermögenswertes als die Aktien der in der Refe-
renzwährung aufgelegten Aktienklassen. 

(9) Die performanceabhängige Zusatzentschädigung («Performance Fee») wird in Kapitel 23 «Subfonds» im Detail ausgewiesen. 
(10) Aktien der Klassen ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB› und ‹FBH› können nur von Anlegern erworben werden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag mit einer 

Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen haben. 
(11) Die Aktien der Klassen ‹UA›, ‹UA10›, ‹UA20›, ‹UA500›, ‹UAP›, ‹UB›, ‹UB10›, ‹UB20›, ‹UB500›, ‹UBP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, 

‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBH500› und ‹UBHP› sind ausschliesslich für Anleger bestimmt, die Aktien dieser Klasse über einen im Vereinigten 
Königreich oder in den Niederlanden ansässigen Finanzintermediär zeichnen oder die eine schriftliche Vereinbarung mit einem Finanzintermediär 
abgeschlossen haben, in der ausdrücklich der Kauf von Klassen ohne Bestandespflegekommission vorgesehen ist, oder die Aktien dieser Klasse 
gemäss einem schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem unabhängigen Vermögensverwalter zeichnen, der Geschäfte im Europäischen 
Wirtschaftsraum, Lateinamerika oder dem Nahen Osten tätigt und dessen Geschäftsgebaren von einer anerkannten Regulierungsbehörde für Fi-
nanzdienstleistungen überwacht wird. 

(12) Aktien der Klassen ‹EA›, ‹EA10›, ‹EA20›, ‹EAP›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, ‹EB›, ‹EB10›, ‹EB20›, ‹EBP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, 
‹MA›, ‹MAP›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MB›, ‹MBP›, ‹MBH› und ‹MBHP› können nur von institutionellen Anlegern erworben werden. 

(13) Die Aktienklasse ‹BHX› ist eine Aktienklasse ohne Bestandespflegekommission. Aktien der Klasse ‹BHX› werden sofort nach Auflage der Aktienklasse 
für Neuzeichnungen geschlossen. 

(14) Aktien der Klassen ‹SA›, ‹SAP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SB›, ‹SBP›, ‹SBH› und ‹SBHP› können bei Auflegung eines Subfonds geschaffen werden, sofern 
während der Zeichnungsfrist im Vorfeld der Auflegung ein bestimmtes Mindestvolumen erreicht wird, welches die Verwaltungsgesellschaft nach 
ihrem Ermessen festlegt. Diese Klassen fungieren als sogenannte Seeding-Aktienklassen. 

(15) Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Wechselkursrisiken dieser alternativen Währungsklassen durch Devisentermingeschäfte abzusichern. Diese 
Klassen können jederzeit in weiteren frei konvertierbaren Währungen sowie zu ihrem Erstausgabepreis ausgegeben werden. 

(16) Aktien der Klassen ‹CA›, ‹CAP›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CB›, ‹CBP›, ‹CBH› und ‹CBHP› dürfen in Italien über bestimmte Vertriebsstellen und/oder Finanzin-
termediäre mit Sitz in Italien zum Verkauf angeboten werden. 

(17) Die effektiv erhobene Devisenabsicherungsgebühr wird jeweils im Jahres- bzw. Halbjahresbericht ausgewiesen. 
(18) Aktien der Klassen ‹X1A›, ‹X1AH›, ‹X1B›, ‹X1BH›, ‹X2A›, ‹X2AH›, ‹X2B›, ‹X2BH›, ‹X3A›, ‹X3AH›, ‹X3B› und ‹X3BH› dürfen im Ermessen der Verwal-

tungsgesellschaft in bestimmten Ländern über bestimmte Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediäre zum Verkauf angeboten werden. Die 
anfängliche Mindestanlage und der Mindestbestand werden separat zwischen der Vertriebsstelle und/oder dem Finanzintermediär und der Ver-
waltungsgesellschaft im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft definiert. 

19) Aktien der Klassen ‹UXA›, ‹UXAH›, ‹UXB› und ‹UXBH› sind nicht mit einer Bestandspflegekommission behaftet und dürfen über bestimmte digi-
tale Plattformen vertrieben werden, die von der Verwaltungsgesellschaft im alleinigen Ermessen ausgesucht und für ihre Aktivitäten ordnungsge-
mäss lizenziert werden. Die anfängliche Mindestanlage und der Mindestbestand werden separat zwischen der digitalen Plattform und der Verwal-
tungsgesellschaft im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft definiert. Bei Aktien der Klassen ‹UXA›, ‹UXAH›, ‹UXB› und ‹UXBH› wird 
neben der Verwaltungsgebühr auch eine Verwaltungsdienstleistungsgebühr von maximal 0,35% p. a. erhoben, die von der Gesellschaft an die 
Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist und alle in Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» beschriebenen Gebühren und Aufwendungen ab-
deckt, welche nicht in der Verwaltungsgebühr enthalten sind. Zudem wird eine Performance Fee erhoben, die gegebenenfalls ebenfalls an die 
Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist. 
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3. Die Gesellschaft 
Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société 
d’investissement à capital variable, SICAV), der Teil I des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz 
vom 17. Dezember 2010») zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rats vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organis-
men für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) unterliegt. Die Ge-
sellschaft wurde am 30. November 2007 unter der Bezeichnung Credit 
Suisse Solutions (Lux) gegründet. 
Die Gesellschaft hat Credit Suisse Fund Management S.A. zur Verwaltungs-
gesellschaft ernannt («Verwaltungsgesellschaft»). In dieser Funktion han-
delt die Verwaltungsgesellschaft als Vermögensverwalter, Zentrale Verwal-
tungsstelle und als Vertriebsträger der Aktien der Gesellschaft. Die vorer-
wähnten Aufgaben wurden durch die Verwaltungsgesellschaft wie folgt de-
legiert: 
Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung werden durch 
die in Kapitel 23 «Subfonds» bezeichneten Anlageverwalter («Anlagever-
walter») übernommen und die Verwaltungsaufgaben durch die Credit 
Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. Die Gesellschaft ist unter der Num-
mer B134528 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (registre 
de commerce et des sociétés) eingetragen. Ihre Satzung («Satzung») 
wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 127 am 17. 
Januar 2008 auf Seite 6’059 veröffentlicht und zwischenzeitlich mehrmals 
angepasst. Die letzten Änderungen an der Satzung wurden am 4. Juli 2017 
vorgenommen und am 12. Juli 2017 im Recueil Electronique des Sociétés et 
Associations («RESA») veröffentlicht. Die rechtsgültige Version ist beim 
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt. Jede Änderung 
der Satzung wird mindestens in den in Kapitel 14 «Informationen an die 
Aktionäre» genannten Publikationsorganen bekannt gegeben und tritt mit 
ihrer Billigung durch die Aktionärshauptversammlung in Kraft. Das Aktien-
kapital der Gesellschaft entspricht dem gesamten Nettovermögenswert 
der Gesellschaft und muss stets mehr als den Gegenwert in USD von EUR 
1’250’000 betragen. 
Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur und besteht somit aus mindes-
tens einem Subfonds (jeweils als ein «Subfonds» bezeichnet). Jeder Sub-
fonds repräsentiert jeweils ein Portfolio mit unterschiedlichen Aktiva und 
Passiva, und im Verhältnis zu den Aktionären und gegenüber Dritten wird 
jeder Subfonds als getrennte Einheit angesehen. Die Rechte von Aktionä-
ren und Gläubigern in Bezug auf einen Subfonds bzw. die in Zusammen-
hang mit der Gründung, Funktionsweise oder Auflösung eines Subfonds 
entstandenen Rechte sind auf die Vermögenswerte dieses Subfonds be-
grenzt. Kein Subfonds haftet mit seinem Vermögen für Verbindlichkeiten 
eines anderen Subfonds. 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft («Verwaltungsrat») kann jederzeit 
neue Subfonds mit Aktien auflegen, die vergleichbare Eigenschaften zu 
denjenigen der bestehenden Subfonds aufweisen. Der Verwaltungsrat 
kann jederzeit neue Aktienklassen («Klassen») oder Aktienarten innerhalb 
eines Subfonds bilden. Wenn der Verwaltungsrat einen neuen Subfonds 
gründet bzw. eine neue Aktienklasse oder -art bildet, dann werden ihre 
massgeblichen Einzelheiten in diesem Prospekt dargestellt. Eine neue Ak-
tienklasse oder -art kann andere Eigenschaften haben als die der gegen-
wärtig aufgelegten Aktienklassen. Die Bedingungen für die Auflage neuer 
Aktien werden in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» und in 
Kapitel 23 «Subfonds» dargestellt. 
Die Eigenschaften jeder dieser möglichen Aktienklassen werden in diesem 
Prospekt näher beschrieben, insbesondere in Kapitel 5 «Beteiligung an der 
CS Investment Funds 4» sowie in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktien-
klassen». 
Die einzelnen Subfonds werden mit den in Kapitel 2 «Zusammenfassung 
der Aktienklassen» und Kapitel 23 «Subfonds» genannten Namen bezeich-
net. 
Angaben zur Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen der Subfonds 
sind dem PRIIP BIB zu entnehmen. 
 
4. Anlagepolitik 
Das Hauptziel der Gesellschaft ist es, den Anlegern die Möglichkeit anzu-
bieten, in professionell geführte Portfolios anzulegen. Das Vermögen der 
Subfonds wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wertpapieren 
und anderen Anlagen gemäss Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 investiert. 

Anlageziel und -politik der einzelnen Subfonds werden jeweils in Kapitel 23 
«Subfonds» beschrieben. Die Anlagen der einzelnen Subfonds erfolgen un-
ter Einhaltung der Anlagebegrenzungen, wie sie vom Gesetz vom 17. De-
zember 2010 und in diesem Verkaufsprospekt in Kapitel 6 «Anlagebegren-
zungen» festgelegt wurden. 
Das angestrebte Anlageziel in jedem Subfonds ist der maximale Wertzu-
wachs des angelegten Vermögens. Um dies zu erreichen, wird die Gesell-
schaft angemessene Risiken eingehen, wobei aber aufgrund der Marktbe-
wegungen und anderer Risiken (siehe Kapitel 7 «Risikofaktoren») nicht ga-
rantiert werden kann, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird. Der 
Wert der Anlagen kann sowohl sinken als auch steigen und die Anleger er-
halten möglicherweise nicht den Wert ihrer anfänglichen Anlage zurück. 
 
Prognostizierter Tracking Error  
Bei dem prognostizierten Tracking Error handelt es sich um eine Schätzung 
des potenziellen Ex-Post-Tracking-Error auf Basis der erwarteten Volatilität 
der Renditeunterschiede zwischen dem betroffenen Subfonds und dem 
Benchmark. Bei einem physisch nachbildenden Subfonds beruht der prog-
nostizierte Tracking Error in erster Linie auf den Abweichungen der Positi-
onen des Subfonds von den Indexbestandteilen.  
Die Tracking Difference (Differenz zwischen der Rendite des indexnachbil-
denden Subfonds und der Rendite des nachgebildeten Index) misst, wie 
präzise der nachbildende Subfonds den zugrunde liegende Index verfolgt, 
während der ex-Post Tracking Error die Zunahme bzw. Abnahme der Tra-
cking Difference (d. h. die Volatilität der Tracking Difference) misst. Anle-
gern wird empfohlen, bei der Evaluation des Track Record eines nachbil-
denden Subfonds sowohl die Tracking Difference als auch den ex-post Tra-
cking Error zu berücksichtigen.  
Die Tracking Error der einzelnen Subfonds werden in Kapitel 23 «Subfonds» 
erläutert.  
Das Liquiditätsmanagement, die Transaktionskosten aufgrund von Portfo-
lioanpassungen und Effektenleihgeschäfte wirken sich auf die Tracking Dif-
ference und den ex-post Tracking Error aus. Je nach Rahmenbedingungen 
sind die Folgen dieser Faktoren positiv oder negativ. 
Möglicherweise hat auch die Verrechnungssteuer Einfluss auf den Tracking 
Error. Das Ausmass dieses Einflusses hängt von verschiedenen Kriterien ab, 
beispielsweise eventuell bei den zuständigen Steuerbehörden eingereich-
ten Rückforderungen oder Vorteilen aufgrund von Besteuerungsabkom-
men. 
 
Referenzwährung 
Bei der Referenzwährung handelt es sich um die Währung, in der die Per-
formance und der Nettovermögenswert der Subfonds berechnet werden 
(«Referenzwährung»). Die Referenzwährungen der einzelnen Subfonds 
werden in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» angeführt. 
 
Akzessorische flüssige Mittel 
Die Subfonds können akzessorisch flüssige Mittel von höchstens 20% ihres 
Gesamtvermögens halten. Vorbehaltlich allfälliger zusätzlicher Beschrän-
kungen wie in Kapitel 23 «Subfonds» aufgeführt, darf die oben genannte 
Obergrenze von 20% nur vorübergehend für einen absolut notwendigen 
Zeitraum überschritten werden, wenn dies die Umstände aufgrund ausser-
gewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn eine sol-
che Überschreitung im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, beispiels-
weise bei besonders schwerwiegenden Umständen. Flüssige Mittel, die zur 
Deckung eines Engagements in derivativen Finanzinstrumenten gehalten 
werden, fallen nicht unter diese Beschränkung. Bankeinlagen, Geld-
marktinstrumente oder Geldmarktfonds, die die Kriterien von Artikel 41(1) 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfüllen, werden nicht als Teil der 
akzessorischen flüssigen Mittel gemäss Artikel 41(2) b) des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 betrachtet. Akzessorische flüssige Mittel sind begrenzt 
auf Sichteinlagen, wie z. B. Mittel auf Kontokorrentkonten bei Banken, die 
jederzeit verfügbar sind, um laufende oder ausserordentliche Zahlungen zu 
tätigen, oder auf die Zeit, die notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen 
zu investieren, wie in Artikel 41(1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 
aufgeführt, oder auf einen Zeitraum, der bei ungünstigen Marktbedingun-
gen absolut notwendig ist.  
 
Nachhaltige Finanzierung, ESG und Nachhaltigkeitsrisiko 
Mit Ausnahme des Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund verfolgen die Sub-
fonds der Gesellschaft keine spezielle ESG-Anlagestrategie und Nachhaltig-
keit ist weder das Ziel noch ein obligatorischer Bestandteil des Anlagepro-
zesses der Subfonds. 
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Aufgrund der derzeit nur begrenzt zur Verfügung stehenden Daten in Be-
zug auf die Taxonomie hat keiner der Subfonds zugrunde liegende Anlagen, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ge-
mäss der Definition in der Verordnung (EU) 2020/852 berücksichtigen. 
Diese Subfonds berücksichtigen keine wesentlichen nachteiligen Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne von Artikel 7 der Offenle-
gungsverordnung ((EU) 2019/2088), «SFDR»). 
 
Effektenleihe («Securities Lending»)  
Vorbehaltlich der nachstehenden Anlagebegrenzungen darf ein Subfonds 
zur effizienten Verwaltung des Portfolios von Zeit zu Zeit Effektenleihge-
schäfte («Securities Lending») tätigen. Die Entscheidung, ob Effektenleih-
geschäfte getätigt werden (oder vorübergehend oder dauerhaft eingestellt 
werden), wird auf Grundlage einer im besten Interesse der Aktionäre 
durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse der betreffenden Subfonds (z. B. 
anlässlich grösserer Zeichnungen oder Rückgaben) getroffen. 
Effektenleihgeschäfte sind Transaktionen, bei denen ein Verleiher einem 
Entleiher Wertpapiere oder Instrumente überträgt, unter der Vorausset-
zung, dass sich der Entleiher verpflichtet, dem Verleiher Wertpapiere oder 
Instrumente gleicher Art, Menge und Güte zu einem späteren Fälligkeits-
termin oder auf Ersuchen des Entleihers zurückzuerstatten. Effektenleih-
geschäfte sind mit einer Eigentumsübertragung der entsprechenden Wert-
papiere an den Entleiher verbunden. In der Folge unterliegen diese Wert-
papiere nicht mehr den Aufbewahrungs- und Aufsichtspflichten der Depot-
bank. Umgekehrt unterliegen Sicherheiten, die im Rahmen einer Eigen-
tumsübertragungsvereinbarung an die Gesellschaft übertragen werden, 
den Aufbewahrungs- und Aufsichtspflichten der Depotbank der Gesell-
schaft. 
Die Subfonds dürfen Effektenleihgeschäfte nur mit gemäss dem Gesetz 
vom 17. Dezember 2017 zulässigen Wertpapieren eingehen, die ihrer An-
lagepolitik entsprechen. 
Erträge aus Effektenleihen werden wie folgt behandelt: Der Bruttoertrag 
aus diesen Geschäften wird zu 70% dem an ihnen beteiligten Subfonds gut-
geschrieben und zu 30% dem Principal in diesen Transaktionen. Bei der 
Rechtseinheit, die im Namen der Subfonds als Principal auftritt, handelt es 
sich um ein verbundenes Unternehmen der Credit Suisse Group, d. h. die 
Credit Suisse (Schweiz) AG oder die Credit Suisse AG. 
Die Verwaltungsgesellschaft vereinnahmt keinerlei Erträge aus dem Effek-
tenleihgeschäft. 
Maximal 30% des Vermögens eines Subfonds stehen für die Effektenleihe 
zur Verfügung. Der tatsächliche Anteil an Effektenleihgeschäften inner-
halb der Spanne von 0% bis 30% variiert je nach der am Markt herrschen-
den Angebots- und Nachfragesituation. Insbesondere könnte es zu einem 
vorübergehenden Anstieg der Absicherungsaktivitäten durch Marktteil-
nehmer kommen, die sich Wertpapiere leihen, um ihre Anlagen gegen 
Abwärtsrisiken unter ungewöhnlichen Marktbedingungen oder saisona-
len Effekten abzusichern, die sich auf die Nutzung auswirken (z. B. einge-
schränktes Angebot während einer Phase von Kapitalmassnahmen, da 
einzelne Verleiher während des Zeitraums der ordentlichen Hauptver-
sammlungen möglicherweise Aktien zurückrufen). Sollte es zu einem be-
liebigen Zeitpunkt am Markt zu einer besonders starken Nachfrage nach 
einer bestimmten Art von durch den Subfonds gehaltenen Wertpapieren 
kommen, kann dieser Anteil, vorbehaltlich anders lautender Bestimmun-
gen in Kapitel 23 «Subfonds», auf opportunistischer und vorübergehen-
der Basis auf maximal 70% des Nettovermögenswerts des betreffenden 
Subfonds erhöht werden, wobei jedoch auch das Liquiditätsprofil und der 
erwartete Liquiditätsbedarf des Subfonds zu berücksichtigen sind. 
Die Subfonds stellen sicher, dass der Umfang der Effektenleihen sich in ei-
nem angemessenen Rahmen hält bzw. dass sie im Stande sind, ihren Rück-
nahmeverpflichtungen jederzeit durch Rückforderung der verliehenen 
Wertpapiere nachzukommen. Die Gegenparteien von Effektenleihgeschäf-
ten haben nach Möglichkeit angemessene Aufsichtsregeln zu erfüllen, wel-
che die CSSF als gleichwertig mit den Bestimmungen des EU-Rechts ein-
stuft. 
Das Risikopotenzial gegenüber einer Gegenpartei bei Effektenleihen und 
OTC-Derivatgeschäften muss bei der Berechnung der Grenzwerte für das 
Gegenparteirisiko, wie unter Kapitel 6.4) a) «Anlagebegrenzungen» be-
schrieben, zusammengefasst werden. 
Das Gegenparteirisiko kann ausser Acht gelassen werden, sofern der 
Marktwert der gestellten Sicherheiten einschliesslich angemessener Ab-
schläge den Wert der mit Gegenparteirisiko behafteten Beträge übersteigt. 
Die Subfonds stellen sicher, dass ihre Gegenparteien Sicherheiten in Form 
von Vermögenswerten (bare und unbare Sicherheiten) im Rahmen der 

diesbezüglichen Vorschriften Luxemburgs und gemäss den Vorgaben, die 
in Kapitel 19, «Aufsichtsrechtliche Offenlegung» unter «Grundsätze zum 
Umgang mit Sicherheiten» vorgesehen sind, stellen. 
Im Rahmen des Risk-Management-Prozesses der Verwaltungsgesellschaft 
kommen angemessene Abschläge auf den Wert der gestellten Sicherheiten 
zur Anwendung. 
 
Total Return Swaps 
Ein Total Return Swap («TRS») ist ein OTC-Derivatekontrakt, bei dem eine 
Gegenpartei (der Total Return Payer) die gesamte Wirtschaftsleistung von 
Referenzpositionen, einschliesslich Zinserträge und Gebühren, Gewinne 
und Verluste aus Kursbewegungen sowie Kreditverluste, an eine andere 
Gegenpartei (den Total Return Receiver) überträgt. Total Return Swaps 
können gedeckt («funded») und ungedeckt («unfunded») sein. 
Die Subfonds können von Zeit zu Zeit Total-Return-Swap-Transaktionen zur 
effizienten Verwaltung des Portfolios und, sofern zutreffend, im Rahmen 
ihrer entsprechenden Anlagepolitik eingehen, die in Kapitel 23 «Subfonds» 
beschrieben ist. Die Nettoerlöse aus den Total Return Swaps gehen nach 
Abzug von Gebühren, einschliesslich vor allem Transaktionskosten und 
Kosten für Sicherheiten, die an die Gegenpartei des Swaps zu entrichten 
sind, zu 100% an die Subfonds. Für ungedeckte Total Return Swaps werden 
diese Transaktionskosten in der Regel in Form eines vereinbarten variablen 
oder festen Zinses entrichtet. Für gedeckte Total Return Swaps leistet der 
Subfonds eine Vorauszahlung des Nennwerts des Total Return Swaps. In 
der Regel fallen dabei keine weiteren regelmässigen Transaktionskosten 
an. Ein teilweise gedeckter Total Return Swap weist im entsprechenden 
Verhältnis Merkmale und Kostenprofile sowohl gedeckter als auch unge-
deckter Total Return Swaps auf. Kosten für Sicherheiten fallen je nach Um-
fang und Häufigkeit des Austauschs von Sicherheiten in Form einer regel-
mässigen, festen Zahlung an. Informationen zu den Kosten und Gebühren, 
die in diesem Zusammenhang für die einzelnen Subfonds anfallen könnten, 
sowie Angaben zu den Einheiten, denen solche Kosten und Gebühren zu-
gutekommen, und zu den Beziehungen, die diese möglicherweise zur Ver-
waltungsgesellschaft unterhalten, sind den Halbjahres- und Jahresberich-
ten zu entnehmen. 
Die Subfonds erhalten gemäss den Grundsätzen zum Umgang mit Sicher-
heiten des Fonds bare und unbare Sicherheiten für Total-Return-Swap-
Transaktionen. Nähere Einzelheiten hierzu finden sich in Kapitel 18 «Auf-
sichtsrechtliche Offenlegung». Entgegengenommene Sicherheiten werden 
im Einklang mit branchenüblichen Standards und gemäss Kapitel 8 «Netto-
vermögenswert» einer täglichen Mark-to-Market-Bewertung unterzogen. 
Entgegengenommene Sicherheiten werden täglich angepasst. Entgegen-
genommene Sicherheiten werden in einem separaten Sicherheitenkonto 
und daher von den anderen Vermögenswerten des Subfonds getrennt ge-
halten.  
Die Subfonds dürfen TRS nur mit gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 
2017 zulässigen Wertpapieren eingehen, die ihrer Anlagepolitik entspre-
chen. 
Die Subfonds dürfen Total-Return-Swap-Transaktionen nur über regulierte 
erstklassige Finanzinstitutionen jeglicher Rechtsform eingehen, welche 
mindestens über ein Investment-Grade-Rating verfügen, auf diese Art von 
Transaktionen spezialisiert sind und ihren eingetragenen Sitz in einem 
OECD-Land haben. 
Die Subfonds dürfen Total Return Swaps gemäss den Bestimmungen in Ka-
pitel 23 «Subfonds» einsetzen. 
 
Andere Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 
Neben Effektenleihgeschäften und TRS beteiligen sich die Subfonds nicht 
an anderen Wertpapierfinanzierungsgeschäften im Sinne der Verordnung 
(EU) 2015/2365 vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wert-
papierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012. 
 
Gemeinsame Verwaltung des Vermögens 
Zum Zwecke einer effizienten Verwaltung der Gesellschaft und sofern die 
Anlagepolitik dies zulässt, darf der Verwaltungsrat der Gesellschaft be-
schliessen, das Vermögen oder Teile des Vermögens bestimmter Subfonds 
gemeinsam zu verwalten. Die so gemeinsam verwaltete Vermögensmasse 
wird nachfolgend als «Pool» bezeichnet. Solche Pools werden nur zu inter-
nen Verwaltungszwecken zusammengefügt und bilden keine getrennte ei-
gene Rechtspersönlichkeit. Sie sind für Anleger daher nicht direkt zugäng-
lich. Jeder einzelne der gemeinsam verwalteten Subfonds behält Anrecht 
auf sein spezifisches Vermögen. Das gemeinsam in den Pools verwaltete 
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Vermögen ist jederzeit trennbar und auf die einzelnen, partizipierenden 
Subfonds übertragbar. 
Wenn die Vermögensmassen mehrerer Subfonds zwecks gemeinsamer 
Verwaltung zusammengelegt werden, wird der Teil des Vermögens im 
Pool, welcher jedem der beteiligten Subfonds zuzuschreiben ist, mit Bezug 
auf die ursprüngliche Beteiligung des Subfonds an diesem Pool schriftlich 
festgehalten. Die Anrechte jedes beteiligten Subfonds auf das gemeinsam 
verwaltete Vermögen beziehen sich auf jede einzelne Position des besag-
ten Pools. Zusätzliche Anlagen, welche für die gemeinsam verwalteten Sub-
fonds getätigt werden, werden diesen Subfonds entsprechend ihrer Betei-
ligung zugeteilt, während Vermögenswerte, die verkauft wurden, entspre-
chend vom Vermögen, welches jedem beteiligten Subfonds zuzuschreiben 
ist, abgezogen werden. 
 
Kreuzbeteiligungen zwischen Subfonds und der Gesellschaft 
Die Subfonds der Gesellschaft können vorbehaltlich der im Gesetz vom 
17. Dezember 2010 vorgesehenen Bedingungen Wertpapiere zeichnen, er-
werben und/oder halten, die von einem oder mehreren Subfonds der Ge-
sellschaft ausgegeben werden. Dies gilt jedoch unter der Bedingung, dass 
– der Zielsubfonds nicht selbst in den Subfonds, welcher in den 

Zielsubfonds investiert, anlegt; und 
– der Anteil der Vermögenswerte, den der Zielsubfonds, dessen Er-

werb vorgesehen ist, insgesamt in Anteilen/Aktien anderer Zielsub-
fonds der Gesellschaft anlegen kann, nicht mehr als 10% beträgt; 
und 

– das Stimmrecht, das gegebenenfalls den jeweiligen Aktien zugeord-
net ist, so lange ausgesetzt wird, wie die Aktien vom betreffenden 
Subfonds gehalten werden, unbeschadet einer ordnungsgemässen 
Abwicklung der Buchführung und der regelmässigen Berichte; und 

– bei der Berechnung des Nettovermögens der Gesellschaft zur Über-
prüfung des vom Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgesehenen 
Mindestnettovermögens der Wert dieser Aktien keinesfalls berück-
sichtigt wird, solange sie von der Gesellschaft gehalten werden.  

 
5. Beteiligung an der CS Investment Funds 4 
i. Allgemeine Information zu den Aktien 
Jeder Subfonds kann Aktien der Klassen ‹A›, ‹AH›, ‹AP›, ‹AHP›, ‹B›, ‹BH›, 
‹BP›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CA›, ‹CAH›, ‹CAP›, ‹CAHP›, ‹CB›, ‹CBH›, ‹CBP›, ‹CBHP›, 
‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH›, ‹DBS›, ‹EA›, ‹EA10›, ‹EA20›, ‹EAH›, ‹EAH10›, 
‹EAH20›, ‹EAP›, ‹EAHP›, ‹EB›, ‹EB10›, ‹EB20›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, 
‹EBP›, ‹EBHP›, ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB›, ‹FBH›, ‹IA›,‹IA1›, ‹IA10›, ‹IA20›, ‹IAH›, 
‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAP›, ‹IAHP›, ‹IAH20›, ‹IA25›, ‹IAH25›, ‹IAP25›, ‹IAHP25›, 
‹IB›, ‹IB1›, ‹IB10›, ‹IB20›, ‹IBH›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBP› ‹IBHP›, 
‹IB25›, ‹IBH25›, ‹IBP25›, ‹IBHP25›, ‹MA›, ‹MAH›, ‹MAP›, ‹MB›, ‹MBH›, 
‹MBP›, ‹MBHP›, ‹SA›, ‹SAH›, ‹SAP›, ‹SAHP›, ‹SB›, ‹SBH›, ‹SBP›, ‹SBHP›, 
‹UA›, ‹UA10›, ‹UA20›, ‹UA500›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, 
‹UAP›, ‹UAHP›, ‹UB›, ‹UB10›, ‹UB20›, ‹UB500›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, 
‹UBH500›, ‹UBP›, ‹UBHP›, ‹UXA›, ‹UXAH›, ‹UXB›, ‹UXBH›, ‹X1A›, ‹X1AH›, 
‹X1B›, ‹X1BH›, ‹X2A›, ‹X2AH›, ‹X2B›, ‹X2BH›, ‹X3A›, ‹X3AH›, ‹X3B› und 
‹X3BH› auflegen. Die Aktienklassen, die in Zusammenhang mit jedem Sub-
fonds aufgelegt sind, sowie die entsprechenden Gebühren, Verkaufsge-
bühren und die Referenzwährung werden in Kapitel 2 «Zusammenfassung 
der Aktienklassen» genannt. Eine Rücknahmegebühr wird nicht erhoben. 
Zusätzlich werden bestimmte andere Gebühren, Vergütungen und Kosten 
aus den Vermögenswerten der Subfonds beglichen. Siehe dazu Kapitel 9 
«Aufwendungen und Steuern». 
Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben. 
Bei den Aktien, die jeweils eine solche Aktienklasse bilden, handelt es sich 
entweder um thesaurierende Aktien oder um Aktien mit Ertragsausschüt-
tung. 
 
Thesaurierende Aktien 
Bei den Aktienklassen ‹B›, ‹BH›, ‹BP›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CB›, ‹CBH›, ‹CBP›, 
‹CBHP›, ‹DB›, ‹DBH›, ‹DBS›, ‹EB›, ‹EB10›, ‹EB20›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, 
‹EBP›, ‹EBHP›, ‹FB›, ‹FBH›, ‹IB›, ‹IB1›, ‹IB10›, ‹IB20›, ‹IBH›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, 
‹IBH20›, ‹IBP›, ‹IBHP›, ‹IB25›, ‹IBH25›, ‹IBP25›, ‹IBHP25›, ‹MB›, ‹MBH›, 
‹MBP›, ‹MBHP›, ‹SB›, ‹SBH›, ‹SBP›, ‹SBHP›, ‹UB›, ‹UB10›, ‹UB20›, ‹UB500›, 
‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBH500›, ‹UBP›, ‹UBHP›, ‹UXB›, ‹UXBH›, ‹X1B›, 
‹X1BH›, ‹X2B›, ‹X2BH›, ‹X3B› und ‹X3BH› handelt es sich um thesaurie-
rende Aktien. Einzelheiten zu den Eigenschaften der thesaurierenden Ak-
tien sind in Kapitel 11 «Verwendung der Nettoerträge und der Kapitalge-
winne» enthalten. 

 
Aktien mit Ertragsausschüttung 
Die Aktienklassen ‹A›, ‹AH›, ‹AP›, ‹AHP›, ‹CA›, ‹CAH›, ‹CAP›, ‹CAHP›, ‹DA›, 
‹DAH›, ‹EA›, ‹EA10›, ‹EA20›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAP›, ‹EAHP›, ‹FA›, 
‹FAH›, ‹IA›, ‹IA1›, ‹IA10›, ‹IA20›, ‹IAH›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAP›, 
‹IAHP›, ‹IA25›, ‹IAH25›, ‹IAP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›, ‹IBH25›, ‹IBHP25›, ‹MA›, 
‹MAH›, ‹MAP›, ‹SA›, ‹SAH›, ‹SAP›, ‹SAHP›, ‹UA›, ‹UA10›, ‹UA20›, ‹UA500›, 
‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAP›, ‹UAHP›, ‹UXA›, ‹UXAH›, 
‹X1A›, ‹X1AH›, ‹X2A›, ‹X2AH›, ‹X3A› und ‹X3AH› sind Aktienklassen mit Er-
tragsausschüttung. Einzelheiten zu den Eigenschaften der Aktien mit Er-
tragsausschüttung sind in Kapitel 11 «Verwendung der Nettoerträge und 
der Kapitalgewinne» enthalten. 
 
Aktienklassen für eine bestimmte Art von Anleger 
Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH› und ‹DBS› können von Anle-
gern nur im Rahmen eines genehmigten Vermögensverwaltungsvertrags 
mit einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG erworben wer-
den. Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH› und ‹DBS› können zudem 
von institutionellen Anlegern (im Sinne von Artikel 174 Absatz 2 Buchstabe 
c des Gesetzes vom 17. Dezember 2010) im Rahmen eines genehmigten 
Vertrags mit einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG erwor-
ben werden.  
Die Verwaltungsgesellschaft legt fest, welche Vereinbarungen für diese Ak-
tienklassen infrage kommen.  
Wird ein solcher genehmigter Vermögensverwaltungsvertrag oder anderer 
genehmigter Vertrag, wie durch die Verwaltungsgesellschaft bestimmt, be-
endet, werden die Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH› und ‹DBS›, 
die zu dem Zeitpunkt im Besitz des Anlegers waren, zwangsweise zurück-
genommen oder auf Antrag des Anlegers in eine andere Aktienklasse um-
gewandelt. Ausserdem sind Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH› 
und ‹DBS› nicht ohne Genehmigung der Gesellschaft übertragbar. Bei Ak-
tien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH› und ‹DBS› wird keine Verwal-
tungsgebühr, sondern lediglich eine Dienstleistungsgebühr erhoben, die 
durch die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist und 
sämtliche Gebühren und Aufwendungen gemäss Kapitel 9 «Aufwendungen 
und Steuern» abdeckt. Ferner unterliegt die Aktienklasse ‹DBS› einer Ge-
bühr, die an den Anlageverwalter gezahlt wird und die von den Unterbera-
tern erbrachten Equity-Research-Dienstleistungen abdeckt. 
Aktien der Klassen ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB› und ‹FBH› können nur von Anlegern 
erworben werden, die einen Vermögensverwaltungsvertrag mit einer 
Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen haben. Wird 
ein solcher Vermögensverwaltungsvertrag beendet, werden die Aktien der 
Klassen ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB› und ‹FBH›, die zu dem Zeitpunkt im Besitz des 
Anlegers waren, zwangsläufig veräussert oder auf Antrag des Anlegers in 
eine andere Aktienklasse umgewandelt. Ausserdem sind Aktien der Klas-
sen ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB› und ‹FBH› nicht ohne Genehmigung der Gesellschaft 
übertragbar. Aktien der Klassen ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB›, ‹FBH› und ‹FBPH› unter-
liegen keiner Verkaufsgebühr und profitieren von der in Kapitel 2 «Zusam-
menfassung der Aktienklassen» aufgeführten reduzierten Verwaltungsge-
bühr. 
Aktien der Klassen ‹EA›, ‹EA10›, ‹EA20›, ‹EAP›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, 
‹EAHP›, ‹EB›, ‹EB10›, ‹EB20›, ‹EBP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, 
‹MA›, ‹MAP›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MB›, ‹MBP›, ‹MBH› und ‹MBHP› können 
nur von institutionellen Anlegern (im Sinne von Artikel 174 Absatz 2 Buch-
stabe c des Gesetzes vom 17. Dezember 2010) erworben werden. Aktien 
der Klassen ‹EA›, ‹EA10›, ‹EA20›, ‹EAP›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, 
‹EB›, ‹EB10›, ‹EB20›, ‹EBP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, ‹MA›, ‹MAP›, 
‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MB›, ‹MBP›, ‹MBH› und ‹MBHP› profitieren von einer 
reduzierten Verwaltungs- und Verkaufsgebühr gemäss den Ausführungen 
in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen». 
Aktien der Klassen ‹SA›, ‹SAP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SB›, ‹SBP›, ‹SBH› und ‹SBHP› 
können bei Auflegung eines Subfonds geschaffen werden, sofern während 
der Zeichnungsfrist im Vorfeld der Auflegung ein bestimmtes Mindestvolu-
men erreicht wird, welches die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermes-
sen festlegt. Diese Klassen fungieren als sogenannte Seeding-Aktienklas-
sen. Für diese Aktienklassen sind eine anfängliche Mindestanlage und ein 
Mindestbestand erforderlich. Ferner unterliegen sie einer reduzierten Ver-
waltungs- und Verkaufsgebühr nach den Ausführungen in Kapitel 2 «Zu-
sammenfassung der Aktienklassen». Die Aktienklasse bleibt für Zeichnun-
gen offen, bis: (i) ein von der Verwaltungsgesellschaft festgelegter Zeit-
raum vergangen ist, (ii) der Subfonds nach Ermessen der Verwaltungsge-
sellschaft eine kritische Masse an verwaltetem Vermögen erreicht hat oder 
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(iii) die Verwaltungsgesellschaft aus nachvollziehbaren Gründen be-
schliesst, die Aktienklasse nicht mehr anzubieten. Die Benachrichtigung 
über die Schliessung der Seeding-Aktienklassen ist wie in Kapitel 14 «Infor-
mationen an die Aktionäre» erläutert zu veröffentlichen. 
Die Aktien der Klassen ‹UA›, ‹UA10›, ‹UA20›, ‹UA500›, ‹UAP›, ‹UAH›, 
‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UB›, ‹UB10›, ‹UB20›, ‹UB500›, 
‹UBP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, UBH500› und ‹UBHP› sind ausschliesslich 
für Anleger bestimmt, die Aktien dieser Klasse über einen im Vereinigten 
Königreich oder den Niederlanden ansässigen Finanzintermediär zeichnen 
oder die eine schriftliche Vereinbarung mit einem Finanzintermediär abge-
schlossen haben, in der ausdrücklich der Kauf von Klassen ohne Bestandes-
pflegekommission vorgesehen ist, oder die eine schriftliche Vereinbarung 
mit einem Finanzintermediär abgeschlossen haben, in der ausdrücklich der 
Kauf von Klassen ohne Bestandespflegekommission vorgesehen ist, oder 
die Aktien dieser Klasse gemäss einem schriftlichen Vermögensverwal-
tungsvertrag mit einem unabhängigen Vermögensverwalter zeichnen, der 
Geschäfte im Europäischen Wirtschaftsraum, Lateinamerika oder dem Na-
hen Osten tätigt und dessen Geschäftsgebaren von einer anerkannten Re-
gulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen überwacht wird. 
Aktien der Klassen ‹UA›, ‹UA10›, ‹UA20›, ‹UA500›, ‹UAP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, 
‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UB›, ‹UB10›, ‹UB20›, ‹UB500›, ‹UBP›, ‹UBH›, 
‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBH500› und ‹UBHP› unterliegen einer Verkaufsge-
bühr und profitieren von einer reduzierten Verwaltungsgebühr wie in Ka-
pitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» beschrieben. 
Bei den Aktien der Klasse ‹BHX› handelt es sich um Aktien ohne Bestandes-
pflegekommission, die von einer reduzierten Verwaltungs- und Verkaufs-
gebühr gemäss den Ausführungen in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Ak-
tienklassen» profitieren. Aktien der Klasse ‹BHX› werden sofort nach Auf-
lage der Aktienklasse für Neuzeichnungen geschlossen. 
Aktien der Klassen ‹UXA›, ‹UXAH›, ‹UXB› und ‹UXBH› sind nicht mit einer 
Bestandespflegekommission behaftet und dürfen über bestimmte digitale 
Plattformen vertrieben werden, die von der Verwaltungsgesellschaft im al-
leinigen Ermessen ausgesucht und für ihre Aktivitäten ordnungsgemäss li-
zenziert werden. Die anfängliche Mindestanlage und der Mindestbestand 
werden separat zwischen der digitalen Plattform und der Verwaltungsge-
sellschaft im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft definiert. 
Bei Aktien der Klassen ‹UXA›, ‹UXAH›, ‹UXB› und ‹UXBH› wird neben der 
Verwaltungsgebühr auch eine Verwaltungsdienstleistungsgebühr erho-
ben, die von der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten 
ist und alle in Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» beschriebenen Ge-
bühren und Aufwendungen abdeckt, welche nicht in der Verwaltungsge-
bühr enthalten sind. Zudem wird eine Performance Fee erhoben, die gege-
benenfalls ebenfalls an die Verwaltungsgesellschaft zu entrichten ist. 
Aktien der Klassen ‹X1A›, ‹X1B›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2A›, ‹X2B›, ‹X2AH›, 
‹X2BH›, ‹X3A›, ‹X3B›, ‹X3AH› und ‹X3BH› dürfen im Ermessen der Verwal-
tungsgesellschaft in bestimmten Ländern über bestimmte Vertriebsstellen 
und/oder Finanzintermediäre zum Verkauf angeboten werden. Die anfäng-
liche Mindestanlage und der Mindestbestand werden separat zwischen 
der Vertriebsstelle und/oder dem Finanzintermediär und der Verwaltungs-
gesellschaft im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft definiert.  
Aktien der Klassen ‹CA›, ‹CAP›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CB›, ‹CBP›, ‹CBH› und 
‹CBHP› dürfen in Italien über bestimmte Vertriebsstellen und/oder Finanz-
intermediäre mit Sitz in Italien zum Verkauf angeboten werden. Diese Ar-
ten von Aktienklassen unterliegen einer Verwaltungsgebühr sowie einer 
zusätzlichen Vertriebsgebühr gemäss Kapitel 2 «Zusammenfassung der Ak-
tienklassen», aber keiner Ausgabegebühr. 
 
Mindestbestand 
Für Aktien der Klassen ‹EA10›, ‹EA20›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EB10›, ‹EB20›, 
‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹IA›, ‹IAP›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IA1›, ‹IAH1›, ‹IA10›, ‹IAH10›, 
‹IA20›, ‹IAH20›, ‹IA25›, ‹IAP25›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IB›, ‹IBP›, ‹IB25›, 
‹IBP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›, ‹IB1›, ‹IBH1›, ‹IB10›, ‹IBH10›, ‹IB20›, ‹IBH20›, 
‹IBH25›, ‹IBHP25›, ‹MA›, ‹MAP›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MB›, ‹MBP, ‹MBH›, 
‹MBHP›, ‹SA›, ‹SAP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SB›, ‹SBP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UA10›, 
‹UA20›, ‹UA500›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UB10›, ‹UB20›, ‹UB500›, 
‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBH500›, ‹UXA›, ‹UXAH›, ‹UXB›, ‹UXBH›, ‹X1A›, 
‹X1AH›, ‹X1B›, ‹X1BH›, ‹X2A›, ‹X2AH›, ‹X2B›, ‹X2BH›, ‹X3A›, ‹X3AH›, ‹X3B› 
und ‹X3BH› ist eine anfängliche Mindestanlage und ein Mindestbestand er-
forderlich und sie unterliegen (gegebenenfalls) einer reduzierten Verwal-
tungsgebühr und Verkaufsgebühr nach den Ausführungen in Kapitel 2 «Zu-
sammenfassung der Aktienklassen». 
 

Abgesicherte Aktienklassen 
Aktien der Klassen ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, 
‹CBHP›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, 
‹EBH20›, ‹EBHP›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, 
‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, 
‹IAHP25›, ‹MAH›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, 
‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, 
‹UBH500›, ‹UBHP›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, 
‹X3AH› und ‹X3BH› werden je nach Subfonds in einer oder mehreren Wäh-
rungen, wie in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» aufge-
führt, ausgegeben. Bei den Aktienklassen ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, 
‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, ‹CBHP›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, 
‹EAHP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBHP›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, 
‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, 
‹IBH20›, ‹IBH25›, ‹IAHP25›, ‹MAH›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, 
‹SBHP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, 
‹UBH20›, ‹UBH500›, ‹UBHP›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH, ‹X1BH›, ‹X2AH›, 
‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› wird das Risiko einer tendenziellen Abwertung 
der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds gegenüber der in den be-
treffenden Aktienklassen aufgelegten alternativen Währung weitgehend 
reduziert, indem der Nettovermögenswert der jeweiligen Aktienklasse 
‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, ‹CBHP›, ‹DAH›, 
‹DBH›, ‹EAH›, ‹EAHP›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EBH›, ‹EBHP›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, 
‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, 
‹IBH›, ‹IBHP›, ‹IBH1›,‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, ‹IBHP25›, ‹MAH›, ‹MAHP›, 
‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, 
‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, ‹UBH500›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, 
‹UBHP›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› – in der Re-
ferenzwährung des Subfonds berechnet – durch den Einsatz von Devisen-
termingeschäften gegen die jeweilige alternative Währung der in der Ak-
tienklasse ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, ‹CBHP›, 
‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EAHP›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EBH›, ‹EBHP›, ‹EBH10›, 
‹EBH20›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, 
‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, ‹IBHP25›, 
‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, 
‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH500›, ‹UBHP›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, 
‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und ‹X3BH› aufgelegten Währung abgesi-
chert wird. Ziel dieses Ansatzes ist es, so genau wie möglich die Perfor-
mance der Aktienklasse in der Referenzwährung des Subfonds nachzubil-
den, vermindert um die Kosten der Absicherung. 
Bei diesem Ansatz wird das Fremdwährungsrisiko der Anlagewährungen 
(ohne die Referenzwährung) gegenüber der alternativen Währung nicht 
oder nur teilweise abgesichert sein. Anleger werden darauf hingewiesen, 
dass eine Währungsrisikoabsicherung nie eine hundertprozentige Garantie 
bieten kann – sie kann nur auf eine Abmilderung der Auswirkungen von 
Währungsschwankungen bei einer Aktienklasse abzielen, diese jedoch 
nicht völlig ausschliessen. 
Durchgeführt werden Devisentransaktionen in Zusammenhang mit der Ab-
sicherung der Aktienklassen von der Credit Suisse Asset Management 
(Schweiz) AG, einem verbundenen Unternehmen der Credit Suisse Group, 
in ihrer Eigenschaft als Devisenabsicherungsstelle zum Zwecke der Devi-
senabsicherungsaktivitäten, einschliesslich der Bestimmung der angemes-
senen Absicherungspositionen und der Platzierung von Devisengeschäften 
(die «Devisenabsicherungsstelle»). 
Für die abgesicherten Aktienklassen fallen zusätzliche Kosten an, wie in Ka-
pitel 9 «Aufwendungen und Steuern» unter Abschnitt ii «Aufwendungen» 
beschrieben.  
Aktien der Klassen ‹AH›, ‹AHP›, ‹BH›, ‹BHP›, ‹BHX›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CBH›, 
‹CBHP›, ‹EAH›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAHP›, ‹EBH›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, 
‹EBHP›, ‹FAH›, ‹FBH›, ‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›, ‹IAH10›,‹IAH20›, ‹IAH25›, 
‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›, ‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, ‹IBHP25›, 
‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, ‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH›, 
‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UAHP›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, 
‹UBH500›, ‹UBHP›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, 
‹X3AH› und ‹X3BH› unterliegen der in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Ak-
tienklassen» aufgeführten Verwaltungs- und Verkaufsgebühr. Für die 
Zeichnung von Aktien der Klassen ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, 
‹IAH›, ‹IAHP›, ‹IAH1›,‹IAH10›, ‹IAH20›, ‹IAH25›, ‹IAHP25›, ‹IBH›, ‹IBHP›, 
‹IBH1›, ‹IBH10›, ‹IBH20›, ‹IBH25›, ‹MAH›, ‹MAHP›, ‹MBH›, ‹MBHP›, ‹SAH›, 
‹SAHP›, ‹SBH›, ‹SBHP›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, 
‹UBH500›, ‹UXAH›, ‹UXBH›, ‹X1AH›, ‹X1BH›, ‹X2AH›, ‹X2BH›, ‹X3AH› und 
‹X3BH› gelten die in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» auf-
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geführten Erfordernisse einer anfänglichen Mindestanlage und eines Min-
destbestands. Die Aktien dieser alternativen Währungsklassen unterliegen 
einer anderen Entwicklung des Nettovermögenswertes als die Aktien der 
in der Referenzwährung aufgelegten Aktienklassen.  
 
 
Ausgabepreis 
Sofern die Gesellschaft keine anderen Bestimmungen festsetzt, beträgt der 
Erstausgabepreis der Aktienklassen ‹A›, ‹AH›, ‹AP›, ‹AHP›, ‹B›, ‹BP›, ‹BH›, 
‹BHP›, ‹BHX›, ‹CA›, ‹CAP›, ‹CAH›, ‹CAHP›, ‹CB›, ‹CBH›, ‹CBP›, ‹CBHP›, ‹UA›, 
‹UA10›, ‹UA20›, ‹UA500›, ‹UAP›, ‹UAHP›, ‹UB›, ‹UB10›, ‹UB20›, ‹UB500›, 
‹UAH›, ‹UAH10›, ‹UAH20›, ‹UAH500›, ‹UBH›, ‹UBH10›, ‹UBH20›, 
‹UBH500›, ‹UBP›, ‹UBHP›, ‹UXA›, ‹UXAH›, ‹UXB›, ‹UXBH›, ‹X1A›, ‹X1AH›, 
‹X1B›, ‹X1BH›, ‹X2A›, ‹X2AH›, ‹X2B›, ‹X2BH›, ‹X3A›, ‹X3AH›, ‹X3B› und 
‹X3BH› EUR 100, CHF 100, USD 100, RON 100, PLN 100, GBP 100, CZK 1000 
und/oder HUF 10’000 und der Aktienklassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH›, 
‹EA›, ‹EAH›, ‹EA10›, ‹EA20›, ‹EAH10›, ‹EAH20›, ‹EAP›, ‹EAHP›, ‹EB›, ‹EBH›, 
‹EB10›, ‹EB20›, ‹EBH10›, ‹EBH20›, ‹EBP›, ‹EBHP›, ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB›, ‹FBH›, 
‹IA›, ‹IAH›, ‹IAP›, ‹IAHP›, ‹IA1›, ‹IAH1›, ‹IA10›, ‹IAH10›, ‹IA20›, ‹IAH20›, 
‹IA25›, ‹IAH25›, ‹IAP25›, ‹IAHP25›, ‹IB›, ‹IBH›, ‹IBP›, ‹IBHP›, ‹IB1›, ‹IBH1›, 
‹IB10›, ‹IBH10›, ‹IB20›, ‹IBH20›, ‹IB25›, IBHP25›, ‹MA›, ‹MAH›, ‹MAP›, 
‹MAHP›, ‹MB›, ‹MBH›, ‹MBP› ‹MBHP›, ‹SA›, ‹SAH›, ‹SAP›, ‹SAHP›, ‹SB›, 
‹SBH›, ‹SBP›, ‹SBHP› EUR 1000, CHF 1000, USD 1000 und/oder GBP 1000, 
je nach Anlagewährung der Aktienklasse im entsprechenden Subfonds und 
seiner Merkmale. 
Nach der Erstausgabe können die Aktien zum jeweiligen Nettovermögens-
wert («Nettovermögenswert») gezeichnet werden. 
Die Gesellschaft kann jederzeit die Ausgabe von Aktienklassen in weiteren 
frei konvertierbaren Währungen zu einem von ihr festgelegten Erstausga-
bepreis beschliessen. 
Mit Ausnahme von Aktienklassen in einer alternativen Währung werden 
Aktienklassen in der Referenzwährung des Subfonds aufgelegt, auf den sie 
sich beziehen (wie in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» auf-
geführt). 
Nach Ermessen der Zentralen Verwaltungsstelle («Zentrale Verwaltungs-
stelle») können Anleger die Zeichnungsbeträge für die Aktien in einer kon-
vertierbaren Währung einzahlen, die nicht der Währung entspricht, in der 
die betreffende Aktienklasse aufgelegt ist. Diese Zeichnungsbeträge wer-
den, sobald deren Eingang bei der Depotbank festgestellt wird, automa-
tisch von der Depotbank in die Währung umgetauscht, in der die betref-
fenden Aktien aufgelegt sind. Weitere Einzelheiten dazu finden sich in Ka-
pitel 5 Ziffer ii «Zeichnung von Aktien». 
Die Gesellschaft kann jederzeit eine oder mehrere weitere Aktienklassen 
eines Subfonds auflegen, wobei diese auf eine andere Währung als die Re-
ferenzwährung dieses Subfonds lauten können («alternative Währungs-
klasse»). Die Ausgabe jeder weiteren oder alternativen Währungsklasse 
wird in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» beschrieben. Die 
Gesellschaft kann für eine alternative Währungsklasse und auf Kosten die-
ser Klasse auch Devisenterminkontrakte abschliessen, um Kursschwankun-
gen in dieser alternativen Währung zu begrenzen. Es kann jedoch keine Ga-
rantie gegeben werden, dass dieses Absicherungsziel erreicht wird. 
Die Aktien dieser alternativen Währungsklassen unterliegen einer anderen 
Entwicklung des Nettovermögenswertes als die Aktien der in der Refe-
renzwährung aufgelegten Aktienklassen. 
Aktien können über Sammelverwahrstellen gehalten werden. In diesem 
Fall erhalten die Aktionäre durch die Verwahrstelle ihrer Wahl (z. B. ihre 
Bank oder ihren Börsenmakler) eine Verwahrbestätigung über ihre Aktien 
oder sie können von den Aktionären direkt über ein Konto im Aktienregis-
ter der Gesellschaft gehalten werden. Solche Aktionäre werden von der 
Zentralen Verwaltungsstelle erfasst. Aktien, welche durch eine Verwahr-
stelle gehalten werden, können auf ein Konto des Aktionärs bei der Zent-
ralen Verwaltungsstelle übertragen werden oder auf ein Konto bei anderen 
von der Gesellschaft anerkannten Verwahrstellen oder bei einer an den 
Clearing-Systemen für Wertpapiere und Fonds teilnehmenden Institution 
übertragen werden. Umgekehrt können Aktien, welche auf einem Konto 
des Aktionärs bei der Zentralen Verwaltungsstelle gutgeschrieben sind, je-
derzeit auf ein Konto bei einer Verwahrstelle übertragen werden. 
Die Gesellschaft ist im Interesse der Aktionäre zur Teilung oder Zusammen-
legung der Aktien berechtigt. 
 
ii. Zeichnung von Aktien 
Wie in Kapitel 23 «Subfonds» ausführlich festgelegt, können Aktien an je-
dem Tag erworben werden, an dem die Banken in Luxemburg geöffnet sind 

(«Bankgeschäftstag») (ausser am 24. Dezember und am 31. Dezember, an 
denen die Subfonds für neue Zeichnungsanträge geschlossen sind), und 
zwar zum Nettovermögenswert je Aktie der entsprechenden Aktienklasse 
des Subfonds, wobei dieser Nettovermögenswert am nach der Definition 
in Kapitel 8 «Nettovermögenswert» als Bewertungstag festgelegten Tag 
(«Bewertungstag») auf Grundlage der in Kapitel 8 «Nettovermögenswert» 
beschriebenen Methode berechnet wird, zuzüglich der fälligen Ausgabege-
bühr und zuzüglich etwaiger Steuern. Die Höhe der jeweiligen maximalen 
Ausgabegebühr, die in Zusammenhang mit den Aktien der Gesellschaft er-
hoben wird, wird in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» ge-
nannt. 
Anträge müssen schriftlich bei der Zentralen Verwaltungsstelle oder einer 
von der Gesellschaft für die Annahme von Zeichnungs- oder Rücknahme-
anträgen für Aktien ermächtigten Vertriebsstelle («Vertriebsstelle») vor 
dem in Kapitel 23 «Subfonds» für den jeweiligen Subfonds festgelegten An-
nahmeschluss eingereicht werden. 
Zeichnungsanträge werden wie in Kapitel 23 «Subfonds» für den jeweiligen 
Subfonds beschrieben abgerechnet. Zeichnungsanträge, die nach Annah-
meschluss eingehen, werden behandelt, als wären sie vor Annahmeschluss 
am folgenden Bankgeschäftstag eingegangen. 
Die Zahlung muss innerhalb der für den jeweiligen Subfonds in Kapitel 23 
«Subfonds» festgelegten Frist eingehen. 
Die bei Zeichnung der Aktien erhobenen Gebühren fallen den Banken und 
sonstigen Finanzinstituten zu, die mit dem Vertrieb der Aktien befasst sind. 
Alle durch die Ausgabe von Aktien anfallenden Steuern werden ebenfalls 
dem Anleger in Rechnung gestellt. Zeichnungsbeträge müssen in der Wäh-
rung entrichtet werden, in der die betreffenden Aktien aufgelegt sind, oder 
auf Wunsch des Anlegers und nach freiem Ermessen der Zentralen Verwal-
tungsstelle in einer anderen konvertierbaren Währung. Zahlungen sind 
durch Banküberweisung zugunsten der Bankkonten der Gesellschaft zu 
entrichten. Eingehende Angaben finden sich auf dem Zeichnungsantrags-
formular. 
Die Gesellschaft kann im Interesse der Aktionäre Wertpapiere und andere 
gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zulässige Vermögens-
werte als Bezahlung für eine Zeichnung akzeptieren («Sachleistungen»), 
sofern die angebotenen Wertpapiere und Vermögenswerte der Anlagepo-
litik und den Anlagebegrenzungen des betreffenden Subfonds entspre-
chen. Jeder Erwerb von Aktien gegen Sachleistungen geht in einen vom 
Prüfer der Gesellschaft erstellten Bewertungsbericht ein. Der Verwaltungs-
rat kann nach eigenem freiem Ermessen die Annahme aller bzw. eines Teils 
der angebotenen Wertpapiere ohne Angabe von Gründen verweigern. 
Sämtliche durch derartige Sachleistungen verursachten Kosten (ein-
schliesslich der Kosten für den Bewertungsbericht, Maklergebühren, Auf-
wendungen, Kommissionen usw.) sind vom Anleger zu tragen. 
Die Ausgabe von Aktien erfolgt nach Eingang des Ausgabepreises bei der 
Depotbank mit richtiger Valuta. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmun-
gen kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen beschliessen, den Zeich-
nungsantrag erst dann zu akzeptieren, wenn die Mittel bei der Depotbank 
eingegangen sind. 
Falls die Zahlung in einer anderen Währung erfolgt als die der betreffenden 
Aktien, wird der Gegenwert aus der Konvertierung der Zahlungswährung 
in die Anlagewährung, abzüglich der Gebühren und Wechselprovision, für 
den Erwerb der Aktien verwendet. 
Der Mindestwert oder die Mindestanzahl der Aktien, die von einem Aktio-
när in einer bestimmten Aktienklasse gehalten werden müssen, wird gege-
benenfalls in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» genannt. 
Auf diese anfängliche Mindestanlage und Mindestbestandsmenge kann in 
bestimmten Fällen nach freiem Ermessen der Gesellschaft verzichtet wer-
den. 
Zeichnungen und Rücknahmen von Aktienbruchteilen sind bis zu drei Dezi-
malstellen zulässig. Aktienbruchteilen stehen keine Stimmrechte zu. Ein 
Bruchteilbestand an Aktien verleiht dem Aktionär anteilmässige Rechte an 
solchen Aktien. Es kann vorkommen, dass Clearingstellen nicht in der Lage 
sind, Aktienbruchteile zu bearbeiten. Anleger sollten sich diesbezüglich in-
formieren. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Zeichnungsanträge 
abzulehnen und den Verkauf von Aktien vorübergehend oder dauerhaft 
auszusetzen oder zu begrenzen. Die Zentrale Verwaltungsstelle ist berech-
tigt, Zeichnungs-, Übertragungs- oder Umtauschanträge ganz oder teil-
weise aus jedwedem Grund abzulehnen, und darf insbesondere den Ver-
kauf, die Übertragung oder den Umtausch von Aktien an natürliche oder 
juristische Personen in bestimmten Ländern verbieten oder begrenzen, so-
weit der Gesellschaft dadurch Nachteile entstehen könnten oder dies zum 
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direkten oder indirekten Besitz der Aktien durch eine nicht zulässige Per-
son (unter anderem US-Personen) führt oder falls eine Zeichnung, Übertra-
gung oder ein Umtausch im jeweiligen Land gegen geltende Gesetze 
verstösst. Die Zeichnung, Übertragung oder der Umtausch von Aktien und 
jegliche zukünftige Transaktionen dürfen erst ausgeführt werden, wenn 
der Zentralen Verwaltungsstelle die erforderlichen Informationen, unter 
anderem zur Feststellung der Identität von Kunden und Verhinderung von 
Geldwäsche, vorliegen.  
Aktien der Klasse ‹BHX› werden sofort nach Auflage der Aktienklasse für 
Neuzeichnungen geschlossen. 
 
iii. Rücknahme von Aktien 
Wie in Kapitel 23 «Subfonds» ausführlicher festgelegt, nimmt die Gesell-
schaft grundsätzlich an jedem Bankgeschäftstag, an dem die Banken in Lu-
xemburg geöffnet sind, Aktien zurück (ausgenommen am 24. und 31. De-
zember, wenn die Subfonds für neue Rücknahmeanträge geschlossen 
sind), und zwar zum Nettovermögenswert je Aktie der relevanten Aktien-
klasse des Subfonds, der am in Kapitel 8 «Nettovermögenswert» als Be-
wertungstag definierten Datum («Bewertungstag») gemäss der in Kapitel 8 
«Nettovermögenswert» beschriebenen Methode berechnet wird, abzüg-
lich eventuell anfallender Rücknahmegebühren. 
Rücknahmeanträge sind bei der Zentralen Verwaltungsstelle oder einer 
Vertriebsstelle einzureichen. Rücknahmeanträge für Aktien, die bei einer 
Verwahrstelle hinterlegt sind, müssen bei der betreffenden Verwahrstelle 
eingereicht werden. Rücknahmeanträge müssen vor dem für den betref-
fenden Subfonds in Kapitel 23 «Subfonds» festgelegten Annahmeschluss 
bei der Zentralen Verwaltungsstelle oder der Vertriebsstelle eingehen. 
Rücknahmeanträge, die nach Annahmeschluss eingehen, werden am da-
rauf folgenden Bankgeschäftstag bearbeitet. 
Wenn die Ausführung eines Rücknahmeantrags dazu führen würde, dass 
der Bestand des betreffenden Anlegers in einer bestimmten Aktienklasse 
unter die für diese Aktienklasse in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Akti-
enklassen» festgelegte Mindestbestandsgrenze fällt, kann die Gesellschaft 
ohne weitere Mitteilung an den Aktionär diesen Rücknahmeantrag so be-
handeln, als ob es sich dabei um einen Antrag auf Rücknahme aller von 
dem Aktionär in dieser Aktienklasse gehaltenen Aktien handelt. 
Aktien der Klassen ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB›, ‹DBH› und ‹DBS›, die nur von Anle-
gern erworben werden können, die einen genehmigten Vermögensverwal-
tungsvertrag oder einen anderen genehmigten Vertrag, wie durch die Ver-
waltungsgesellschaft bestimmt, mit einer Tochtergesellschaft der Credit 
Suisse Group AG abgeschlossen haben, werden zwangsweise zurückge-
nommen oder auf Antrag des Anlegers in eine andere Aktienklasse umge-
wandelt, wenn der entsprechende Vermögensverwaltungsvertrag oder an-
dere genehmigte Vertrag, wie durch die Verwaltungsgesellschaft be-
stimmt, beendet wird. 
Aktien der Klasse ‹FA›, ‹FAH›, ‹FB› und ‹FBH›, die nur von Anlegern erwor-
ben werden können, die einen Vermögensverwaltungsvertrag mit einer 
Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG abgeschlossen haben, wer-
den zwangsläufig zurückgenommen oder auf Antrag des Anlegers in eine 
andere Aktienklasse umgewandelt, wenn der entsprechende Vermögens-
verwaltungsvertrag beendet wird. 
Ob und inwiefern der Rücknahmepreis den bezahlten Ausgabepreis über-
steigt oder unterschreitet, hängt von der Entwicklung des Nettovermö-
genswertes der jeweiligen Aktienklasse ab. 
Die Zahlung des Rücknahmepreises hat innerhalb des in Kapitel 23 «Sub-
fonds» für den betreffenden Subfonds vorgesehenen Zeitraums zu erfol-
gen. Dies gilt nicht für den Fall, dass sich gemäss gesetzlicher Vorschriften 
wie etwa Devisen- und Transferbeschränkungen oder aufgrund anderwei-
tiger Umstände, die ausserhalb der Kontrolle der Depotbank liegen, die 
Überweisung des Rücknahmepreises als unmöglich erweist. 
Bei grossen Rücknahmeanträgen kann die Gesellschaft beschliessen, einen 
Rücknahmeantrag erst dann abzurechnen, wenn ohne unnötige Verzöge-
rung entsprechende Vermögenswerte der Gesellschaft verkauft worden 
sind. Falls sich derartige Massnahmen als notwendig erweisen und in Kapi-
tel 23 «Subfonds» nichts anderes vorgesehen ist, werden sämtliche am sel-
ben Tag eingegangenen Rücknahmeanträge zum selben Preis abgerechnet. 
Die Auszahlung erfolgt mittels Überweisung auf ein Bankkonto oder, falls 
möglich, durch Barauszahlung in der gesetzlichen Währung des Auszah-
lungslandes nach erfolgter Konvertierung des jeweiligen Betrages. Falls die 
Zahlung nach freiem Ermessen der Depotbank in einer anderen Währung 
erfolgen soll als in der Währung, in der die betreffenden Aktien aufgelegt 

sind, berechnet sich der zu zahlende Betrag aus dem Erlös der Konvertie-
rung von der Anlagewährung in die Zahlungswährung abzüglich aller Ge-
bühren und Wechselprovisionen. 
Nach Zahlung des Rücknahmepreises wird die betreffende Aktie als kraftlos 
erklärt. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle von einer nicht zulässigen Person gehal-
tenen Aktien wie nachfolgend beschrieben zwangsweise zurückzunehmen. 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, an einem Bankgeschäftstag 
keine Anweisungen zur Rücknahme oder zum Umtausch von Aktien anzu-
nehmen, die mehr als 10% des Nettovermögens eines Teilfonds ausma-
chen. In einem solchen Fall kann der Verwaltungsrat erklären, dass die 
Rücknahme eines Teils oder aller Aktien über 10%, für die eine Rücknahme 
oder ein Umtausch beantragt wurde, bis zum nächsten Bankgeschäftstag 
zurückgestellt wird und zu dem an diesem Bankgeschäftstag geltenden 
Nettovermögenswert pro Aktie erfolgt. An einem solchen Bankgeschäfts-
tag werden zurückgestellte Anträge vorrangig vor späteren Anträgen und 
in der Reihenfolge bearbeitet, in der die Anträge ursprünglich bei der 
Transferstelle eingegangen sind. 
Während einer Aussetzung oder eines Aufschubs können die Aktionäre ih-
ren Antrag in Bezug auf nicht zurückgenommene oder umgetauschte Ak-
tien durch schriftliche Mitteilung, die der Transferstelle vor Ablauf dieser 
Frist zugeht, zurückziehen. 
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Zahlungsfrist für Rücknah-
men auf einen Zeitraum zu verlängern, der für die Rückführung der Erlöse 
aus dem Verkauf von Vermögenswerten erforderlich ist, zehn (10) Bankge-
schäftstage aber nicht übersteigen darf; dies gilt insbesondere im Falle von 
Hindernissen infolge von Devisenkontrollvorschriften oder ähnlichen Be-
schränkungen an Märkten, in denen ein wesentlicher Teil der Vermögens-
werte eines Subfonds angelegt ist, oder in Ausnahmefällen, in denen die 
Liquidität eines Subfonds nicht ausreicht, um die Rücknahmeanträge zu er-
füllen. 
 
iv. Umtausch von Aktien 
Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Kapitel 23 «Subfonds» 
können Inhaber von Aktien einer bestimmten Aktienklasse eines Subfonds 
zu jeder Zeit alle oder einen Teil ihrer Aktien in Aktien der gleichen Klasse 
in einem anderen Subfonds oder in einer anderen Klasse in demselben 
oder in einem anderen Subfonds umtauschen, sofern die Anforderungen 
(siehe Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen») für die Aktien-
klasse, in die solche Aktien umgetauscht werden, erfüllt sind. 
Der Umtausch anderer Aktienklassen in die Aktienklassen ‹SA›, ‹SAH›, ‹SB› 
und ‹SBH› ist nicht gestattet.  
Die für so einen Umtausch anfallende Gebühr beträgt maximal die Hälfte 
der ursprünglichen Verkaufsgebühr der Klasse, in die umgetauscht wird. 
Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Kapitel 23 «Subfonds» 
müssen Umtauschanträge bei der Zentralen Verwaltungsstelle oder der 
Vertriebsstelle bis zum gemäss Kapitel 23 «Subfonds» für den betreffen-
den Subfonds geltenden Annahmeschluss an einem Bankgeschäftstag (aus-
ser am 24. Dezember und am 31. Dezember, an denen die Subfonds für 
neue Umtauschanträge geschlossen sind) eingehen. Umtauschanträge, die 
nach Annahmeschluss eingehen, werden am darauf folgenden Bankge-
schäftstag bearbeitet. Aktien werden am nach der Definition in Kapitel 8 
«Nettovermögenswert» als «Bewertungstag» festgelegten Tag («Bewer-
tungstag») zum jeweiligen Nettovermögenswert je Aktie, der auf Grund-
lage der in Kapitel 8 «Nettovermögenswert» beschriebenen Methode be-
rechnet wird, umgetauscht. Der Umtausch von Aktien wird nur am Bewer-
tungstag vorgenommen, sofern der Nettovermögenswert in beiden rele-
vanten Aktienklassen berechnet wird. 
Wenn bei Ausführung eines Antrags auf Umtausch der Bestand des betref-
fenden Aktionärs in einer bestimmten Aktienklasse unter die in Kapitel 2 
«Zusammenfassung der Aktienklassen» festgelegte Mindestbestands-
grenze fallen würde, dann kann die Gesellschaft ohne weitere Mitteilung 
an den Aktionär diesen Umtauschantrag so behandeln, als ob es sich um 
einen Antrag auf Umtausch aller vom Aktionär in dieser Aktienklasse ge-
haltenen Aktien handelt. 
Werden in einer bestimmten Währung aufgelegte Aktien in Aktien einer 
anderen Währung umgetauscht, so werden die anfallenden Währungsum-
tauschgebühren und Umtauschgebühren berücksichtigt und abgezogen. 
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v. Aussetzung der Ausgabe, Rücknahme und des Umtausches von 
Aktien sowie der Berechnung des Nettovermögenswertes 

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettovermögenswertes und/ 
oder die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Aktien eines Sub-
fonds aussetzen, wenn 
a) ein wesentlicher Teil des Vermögens des Subfonds nicht bewertet 

werden kann, weil eine Börse oder ein Markt ausserhalb der üblichen 
Feiertage geschlossen ist, oder wenn der Handel an einer solchen 
Börse oder an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 
oder 

b) ein wesentlicher Teil des Vermögens des Subfonds nicht frei verfüg-
bar ist, weil ein Ereignis politischer, wirtschaftlicher, militärischer, 
geldpolitischer oder anderweitiger Natur, das ausserhalb der Kon-
trolle der Gesellschaft liegt, Verfügungen über das Vermögen des 
Subfonds nicht erlaubt oder den Interessen der Aktionäre abträglich 
wäre; oder 

c) ein wesentlicher Teil des Vermögens des Subfonds nicht bewertet 
werden kann, wenn wegen einer Unterbrechung der Nachrichtenver-
bindungen oder aus irgendeinem anderen Grund eine Bewertung un-
möglich ist; oder, 

d) wenn der Wert der Vermögenswerte des Subfonds aus irgendeinem 
Grund nicht umgehend und/oder genau ermittelt werden kann; oder 

e) ein wesentlicher Teil des Vermögens des Subfonds nicht für Ge-
schäfte zur Verfügung steht, da aufgrund von Beschränkungen des 
Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger Art keine Übertra-
gungen von Vermögenswerten durchgeführt werden können, oder 
falls nach objektiv nachprüfbaren Massstäben feststeht, dass Ge-
schäfte nicht zu normalen Währungswechselkursen getätigt werden 
können; oder 

f) wenn die Gesellschaft oder ein Subfonds an oder nach dem Datum 
abgewickelt wird oder werden könnte, an dem eine solche Entschei-
dung durch den Verwaltungsrat getroffen wird oder an dem die Akti-
onäre über eine Hauptversammlung der Aktionäre informiert wer-
den, auf der eine Entscheidung zur Abwicklung der Gesellschaft oder 
eines Subfonds beantragt wird; oder 

g) im Falle einer Fusion der Gesellschaft oder eines Subfonds, wenn der 
Verwaltungsrat dies für den Schutz der Aktionäre als gerechtfertigt 
erachtet; oder 

h) wenn die Berechnung des Nettovermögenswerts eines oder mehre-
rer Investmentfonds, in den/die der Subfonds einen wesentlichen 
Teil seiner Vermögenswerte anlegt, ausgesetzt wird; oder 

i) wenn ein anderer Umstand vorliegt, der sich der Kontrolle und Haf-
tung des Verwaltungsrats entzieht und in dem ein Verzicht auf die 
Aussetzung der Ausgabe, Rücknahme oder des Umtauschs von Aktien 
dazu führen könnte, dass die Gesellschaft bzw. ihre Aktionäre eine 
Besteuerung oder andere geldliche bzw. sonstige Nachteile hinneh-
men müssten, die sie ansonsten nicht erlitten hätten. 

Die Anleger, die die Ausgabe, die Rücknahme oder den Umtausch von Ak-
tien des betroffenen Subfonds beantragen oder bereits beantragt haben, 
werden unverzüglich von der Aussetzung informiert. Jede Aussetzung wird 
gemäss den in Kapitel 14 angeführten «Informationen an die Aktionäre» 
veröffentlicht, falls ihre voraussichtliche Dauer nach Ansicht des Verwal-
tungsrats der Gesellschaft eine Woche überschreitet. 
Die Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswertes eines Sub-
fonds beeinträchtigt die Berechnung des Nettovermögenswertes der an-
deren Subfonds nicht, wenn keine der oben angeführten Bedingungen auf 
die anderen Subfonds zutreffen. 
 
vi. Market Timing 
Die Gesellschaft erlaubt kein «Market Timing» (d. h. Methode, bei welcher 
der Anleger systematisch Aktien von Aktienklassen innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne unter Ausnutzung der Zeitverschiebungen und/oder der Un-
vollkommenheiten oder Schwächen der Bewertungsmethode des Netto-
vermögenswertes zeichnet und zurücknimmt oder umtauscht). Sie behält 
sich daher das Recht vor, die Zeichnungs- und Umtauschanträge von einem 
Anleger abzulehnen, der nach Ermessen der Gesellschaft diese Praktiken 
anwendet, sowie gegebenenfalls die zum Schutz der übrigen Anleger der 
Gesellschaft erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. 
 
vii. Massnahmen zur Geldwäschebekämpfung 
Gemäss den anwendbaren Bestimmungen der luxemburgischen Gesetze 
und Verordnungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfi-

nanzierung («AML/CFT») werden der Gesellschaft sowie anderen professi-
onellen Akteuren des Finanzsektors Verpflichtungen auferlegt, mit denen 
verhindert werden soll, dass Gelder zu Zwecken der Geldwäsche und Ter-
rorismusfinanzierung genutzt werden.  
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft stellen sicher, dass sie die 
anwendbaren Bestimmungen der einschlägigen luxemburgischen Gesetze 
und Verordnungen einhalten, darunter unter anderem das luxemburgische 
Gesetz vom 12. November 2004 über die Bekämpfung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung («AML/CFT-Gesetz von 2004»), die Grossherzog-
liche Verordnung vom 10. Februar 2010 mit Einzelheiten zu bestimmten 
Bestimmungen des AML/CFT-Gesetzes von 2004 («AML/CFT-Verordnung 
von 2010»), die CSSF-Verordnung Nr. 12-02 vom 14. Dezember 2012 über 
die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung («CSSF-
Verordnung 12-02») sowie die einschlägigen AML/CFT-Rundschreiben der 
CSSF, darunter unter anderem das CSSF-Rundschreiben 18/698 über die 
Zulassung und Organisation der Verwalter von Investmentfonds Luxem-
burger Rechts («CSSF-Rundschreiben 18/698»), wobei die vorstehenden 
Regelwerke gemeinsam als «AML/CTF-Bestimmungen» bezeichnet wer-
den. 
Gemäss den AML/CTF-Bestimmungen haben die Gesellschaft und die Ver-
waltungsgesellschaft mit Blick auf ihre Anleger (einschliesslich ihres/ihrer 
letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer(s)), ihre Delegierten und die 
Vermögenswerte der Gesellschaft im Einklang mit ihren von Zeit zu Zeit 
implementierten Richtlinien und Verfahren Due-Diligence-Massnahmen 
anzuwenden sowie bessere Customer-Due-Diligence-Massnahmen bezüg-
lich Intermediären, die im Auftrag von Anlegern handeln, sofern die gelten-
den Gesetze und Bestimmungen dies erfordern. 
Nach den AML/CTF-Bestimmungen ist unter anderem eine eingehende 
Überprüfung der Identität eines potenziellen Anlegers erforderlich. In die-
sem Zusammenhang verlangen die Gesellschaft und die Verwaltungsgesell-
schaft oder die Zentrale Verwaltungsstelle oder jegliche Vertriebsstellen, 
Nominees oder Intermediäre (je nach Fall), die unter der Verantwortung 
und Aufsicht der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft handeln, 
von potenziellen Anlegern, alle Informationen, Bestätigungen und Nach-
weise vorzulegen, die nach ihrer angemessenen Beurteilung unter Anwen-
dung eines risikobasierten Ansatzes für eine solche Identifizierung erfor-
derlich sind.  
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich jeweils das 
Recht vor, um solche Angaben zu ersuchen, die notwendig sind, um die 
Identität eines potenziellen oder bestehenden Anlegers zu überprüfen. 
Legt ein potenzieller Anleger die für Überprüfungszwecke erforderlichen 
Angaben verspätet bzw. überhaupt nicht vor, sind die Gesellschaft und die 
Verwaltungsgesellschaft berechtigt, den Antrag zurückzuweisen, und haf-
ten nicht für Zinsen, Kosten oder Entschädigungen. In vergleichbarer Weise 
können Aktien bei der Ausgabe erst zurückgenommen bzw. umgetauscht 
werden, wenn die vollständigen Angaben zur Registrierung und die Doku-
mente zur Geldwäschebekämpfung ausgefüllt wurden. 
Darüber hinaus behalten sich die Gesellschaft und die Verwaltungsgesell-
schaft das Recht vor, einen Antrag aus beliebigen Gründen ganz oder teil-
weise zurückzuweisen, wobei dem potenziellen Anleger (etwaige) Zeich-
nungsgelder oder deren Restbetrag soweit zulässig ohne unnötige Verzö-
gerungen auf das von ihm angegebene Konto oder auf dessen Risiko per 
Post erstattet werden, sofern die Identität des potenziellen Anlegers ge-
mäss den AML/CTF-Bestimmungen ordnungsgemäss überprüft werden 
kann. In solchen Fällen haften die Gesellschaft und die Verwaltungsgesell-
schaft nicht für Zinsen, Kosten oder Entschädigungen.  
Zudem können die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft oder die 
Zentrale Verwaltungsstelle oder jegliche Vertriebsstellen, Nominees oder 
Intermediäre (je nach Fall), die unter der Verantwortung und Aufsicht der 
Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft handeln, von Anlegern ge-
mäss den kraft der AML/CTF-Bestimmungen geltenden kundenbezogenen 
Sorgfaltspflichten von Zeit zu Zeit verlangen, zusätzliche oder aktuelle Iden-
titätsnachweise vorzulegen, wobei Anleger solche Forderungen zu erfüllen 
haben. 
Die Nichtvorlage ordnungsgemässer Angaben, Bestätigungen oder Nach-
weise kann unter anderem dazu führen, dass (i) Zeichnungen abgelehnt 
oder (ii) Rücknahmeerlöse von der Gesellschaft oder (iii) ausstehende Divi-
dendenzahlungen einbehalten werden. Überdies können potenzielle oder 
bestehende Anleger, die die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllen, 
Gegenstand zusätzlicher verwaltungs- oder strafrechtlicher Sanktionen ge-
mäss den anwendbaren Gesetzen sein, darunter unter anderem die Ge-
setze des Grossherzogtums Luxemburg. Weder die Gesellschaft noch die 
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Verwaltungsgesellschaft, die Zentrale Verwaltungsstelle oder jegliche Ver-
triebsstellen, Nominees oder Intermediäre (je nach Fall) haften gegenüber 
einem Anleger, wenn Zeichnungen, Rücknahmen oder Dividendenzahlun-
gen infolge fehlender bzw. unvollständiger Nachweise seitens des Anlegers 
verzögert oder überhaupt nicht bearbeitet werden. Überdies behalten sich 
die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft alle gemäss den anwend-
baren Gesetzen verfügbaren Rechte und Rechtsmittel vor, um ihre Einhal-
tung der AML/CTF-Bestimmungen zu gewährleisten.  
Nach dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Januar 2019 über das Register 
wirtschaftlicher Eigentümer («RBO-Gesetz») ist die Gesellschaft verpflich-
tet, bestimmte Angaben zu ihrem/ihren wirtschaftlichen Eigentümer(n) zu 
erfassen und offenzulegen (gemäss den AML/CTF-Bestimmungen). Diese 
Angaben umfassen unter anderem Vor- und Familiennamen, Staatsange-
hörigkeit, Wohnsitzland, die private oder berufliche Anschrift, die natio-
nale Identifikationsnummer sowie Informationen zu Art und Umfang des 
wirtschaftlichen Eigentums der einzelnen wirtschaftlichen Eigentümer der 
Gesellschaft. Darüber hinaus ist die Gesellschaft unter anderem verpflich-
tet, (i) solche Informationen auf Aufforderung bestimmten luxemburgi-
schen Behörden (darunter die Commission de Surveillance du Secteur Fi-
nancier, das Commissariat aux Assurances, die Cellule de Renseignement 
Financier sowie die luxemburgische Steuerbehörde und sonstige nationale 
Behörden gemäss dem RBO-Gesetz) und anderen professionellen Akteu-
ren des Finanzsektors auf deren begründete Anfrage hin vorbehaltlich der 
AML/CTF-Bestimmungen vorzulegen und (ii) solche Informationen in ei-
nem öffentlich zugänglichen zentralen Register wirtschaftlicher Eigentü-
mer («RBO») zu vermerken.  
Dennoch können die Gesellschaft oder ein wirtschaftlicher Eigentümer 
dem Verwalter des RBO – auf Einzelfallbasis und im Einklang mit den Best-
immungen des RBO-Gesetzes – einen begründeten Antrag vorlegen, um 
den Zugriff auf sie betreffende Informationen einzuschränken, etwa sofern 
ein solcher Zugriff ein unverhältnismässiges Risiko für den wirtschaftlichen 
Eigentümer oder die Gefahr von Betrug, Entführung, Erpressung, Belästi-
gung oder Einschüchterung gegenüber dem wirtschaftlichen Eigentümer 
mit sich bringen kann oder der wirtschaftliche Eigentümer minderjährig 
oder in sonstiger Weise nicht geschäftsfähig ist. Gleichwohl ist der Be-
schluss, den Zugriff auf das RBO einzuschränken, weder auf die nationalen 
luxemburgischen Behörden noch auf Akkreditivaufträge, Finanzinstitute 
sowie Gerichtsvollzieher und Notare anwendbar, die in ihrer Eigenschaft 
als Hoheitsträger des Staates handeln und stets das Recht auf Einsicht-
nahme in das RBO besitzen. 
Angesichts der vorgenannten Anforderungen gemäss dem RBO-Gesetz 
sind jegliche Personen, die sich an der Gesellschaft beteiligen wollen, und 
jegliche wirtschaftlichen Eigentümer dieser Personen (i) verpflichtet und 
damit einverstanden, der Gesellschaft und gegebenenfalls der Verwal-
tungsgesellschaft, der Zentralen Verwaltungsstelle oder ihrer Vertriebs-
stelle, ihrem Nominee oder jeglichen Intermediären (je nach Fall) erforder-
liche Informationen vorzulegen, damit die Gesellschaft ihre Verpflichtun-
gen in Bezug auf die Identifizierung, Registrierung und Offenlegung des 
wirtschaftlichen Eigentümers unter dem RBO-Gesetz erfüllen kann (unge-
achtet geltender Vorschriften zu Geheimhaltungspflicht, Bankgeheimnis, 
Vertraulichkeit oder sonstiger vergleichbarer Bestimmungen oder Verein-
barungen), und (ii) akzeptieren, dass solche Informationen über das RBO 
unter anderem nationalen luxemburgischen Behörden und sonstigen pro-
fessionellen Akteuren des Finanzsektors sowie mit bestimmten Einschrän-
kungen auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.  
Kommt die Gesellschaft ihrer Verpflichtung, die erforderlichen Informatio-
nen zu erfassen und zugänglich zu machen, nicht nach, kann sie gemäss 
dem RBO-Gesetz mit strafrechtlichen Sanktionen belegt werden; Gleiches 
gilt für jegliche wirtschaftlichen Eigentümer, die der Gesellschaft nicht alle 
relevanten notwendigen Informationen bereitstellen. 
 
 
viii. Nicht zulässige Personen, Zwangsrücknahme und Übertragung 

von Aktien 
Für die Zwecke dieses Abschnitts: 
– bezeichnet «nicht zulässige Person» Personen, Gesellschaften, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Trusts, Personengesellschaften, 
Vermögen und andere Körperschaften, wenn deren Besitz von Aktien des 
betreffenden Subfonds nach alleiniger Einschätzung der Verwaltungsge-
sellschaft nachteilig für die Interessen der vorhandenen Aktionäre oder des 
betreffenden Subfonds ist, zu einer Verletzung eines Gesetzes oder einer 
Vorschrift in Luxemburg oder einem anderen Land führt oder dem betref-
fenden Subfonds oder einer Tochtergesellschaft oder Investmentstruktur 

(falls vorhanden) aufgrund dessen steuerliche oder sonstige gesetzliche, 
regulatorische oder administrative Nachteile, Strafen oder Geldstrafen 
entstehen, die ansonsten nicht entstanden wären, oder wenn der betref-
fende Subfonds oder eine Tochtergesellschaft oder Investmentstruktur 
(falls vorhanden), die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Gesellschaft 
aufgrund dessen in einer Rechtsordnung Registrierungs- oder Meldeanfor-
derungen einhalten muss, die er/sie ansonsten nicht einhalten müsste. Der 
Begriff «nicht zulässige Person» umfasst (i) einen Anleger, der nicht der De-
finition von qualifizierten Anlegern für den betreffenden Subfonds in Kapi-
tel 5 «Beteiligung an der CS Investment Funds 4» (falls zutreffend) ent-
spricht, (ii) eine US-Person oder (iii) eine Person, die es versäumt hat, von 
der Verwaltungsgesellschaft oder der Gesellschaft geforderte Informatio-
nen oder Erklärungen innerhalb eines Kalendermonats nach entsprechen-
der Aufforderung vorzulegen. Der Begriff «nicht zulässige Person» schliesst 
darüber hinaus natürliche Personen oder Einrichtungen ein, die direkt oder 
indirekt gegen anwendbare AML/CTF-Bestimmungen verstossen oder Ge-
genstand von Sanktionen sind, darunter auch Personen oder Einrichtungen 
auf einschlägigen Listen, die von den Vereinten Nationen, dem Nordatlan-
tikpakt, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, der Financial Action Task Force, der U.S. Central Intelligence Agency 
(CIA) und dem U.S. Internal Revenue Service in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung geführt werden.  
Die Gesellschaft nimmt keine Anlagen an, die von nicht zulässigen Perso-
nen stammen oder von diesen in Auftrag gegeben werden. Der Zeichner 
gewährleistet und garantiert, dass die geplante Zeichnung von Aktien – un-
abhängig davon, ob diese vom Zeichner selbst oder, sofern anwendbar, 
von einem Beauftragten, Treuhänder, Vertreter, Intermediär, Nominee 
oder durch eine vergleichbare Funktion im Auftrag eines anderen wirt-
schaftlichen Eigentümers vorgelegt wurde – von keiner nicht zulässigen 
Person stammt, und garantiert und gewährleistet ferner, dass der Anleger 
die Gesellschaft unverzüglich über jegliche Änderungen seines oder des 
Status eines zugrunde liegenden wirtschaftlichen Eigentümers unterrich-
tet, die seine Gewährleistungen und Garantien bezüglich der nicht zulässi-
gen Person betreffen. 
Wenn der Verwaltungsrat zu einem beliebigen Zeitpunkt feststellt, dass 
der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer, der allein oder zusammen 
mit einer anderen Person direkt oder indirekt Aktien besitzt, eine nicht zu-
lässige Person ist, darf der Verwaltungsrat die Aktien in eigenem Ermessen 
und ohne Haftung in Übereinstimmung mit den Regelungen in der Satzung 
der Gesellschaft zwangsweise zurücknehmen. Nach der Rücknahme ist die 
nicht zulässige Person nicht mehr Eigentümer dieser Aktien. 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann von jedem Aktionär verlangen, 
alle Informationen vorzulegen, die er für notwendig hält, um festzustellen, 
ob der Eigentümer von Aktien aktuell oder künftig eine nicht zulässige Per-
son ist oder nicht. 
Ferner sind die Aktionäre dazu verpflichtet, die Gesellschaft unverzüglich 
zu informieren, sofern der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer der Ak-
tien der jeweiligen Aktionäre eine nicht zulässige Person ist oder wird. 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in alleinigem Ermessen eine Übertra-
gung, Abtretung oder Veräusserung von Aktien abzulehnen, wenn der Ver-
waltungsrat vernünftig entscheidet, dass dies dazu führen würde, dass eine 
nicht zulässige Person entweder als unmittelbare Folge oder in Zukunft Ak-
tien besitzt. 
Jede Übertragung von Aktien kann von der zentralen Verwaltungsstelle ab-
gelehnt werden. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Erwerber 
die erforderlichen Informationen gemäss den geltenden Regelungen zur 
Feststellung der Identität von Kunden und zur Verhinderung der Geldwä-
sche vorgelegt hat. 
 
6. Anlagebegrenzungen 
Für die Zwecke dieses Kapitels wird jeder Subfonds als separater Organis-
mus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Arti-
kels 40 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betrachtet. 
Für die Anlagen eines jeden Subfonds gelten die folgenden Bestimmungen: 
1) Die Anlagen des Subfonds dürfen ausschliesslich aus einem oder 

mehreren der folgenden Elemente bestehen: 
a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem gere-

gelten Markt notiert sind oder gehandelt werden; zu diesem 
Zweck gilt als geregelter Markt jeder Markt für Finanzinstru-
mente im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rats vom 21. April 2004 über Märkte für Fi-
nanzinstrumente, in der geltenden Fassung; 
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b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem an-
deren Markt eines EU-Mitgliedstaates gehandelt werden, der 
geregelt und anerkannt ist, dem Publikum offensteht und regel-
mässig stattfindet; für die Zwecke dieses Kapitels bedeutet 
«Mitgliedstaat» ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
(«EU») oder die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(«EWR»); 

c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an Börsen eines 
Staates, welcher kein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, 
zur amtlichen Notierung zugelassen oder welche an einem an-
deren anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regel-
mässig stattfindenden geregelten Markt eines Staates, welcher 
kein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist und welcher sich 
in einem Land in Europa, Amerika, Asien, Afrika oder Ozeanien 
befindet, gehandelt werden; 

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissio-
nen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtungen ent-
halten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an unter den 
Punkten a), b) oder c) vorgesehenen Börsen oder Märkten zu 
beantragen ist und sofern diese Zulassung innerhalb eines Jah-
res nach der Emission erfolgt; 

e) Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpa-
pieren, die gemäss der Richtlinie 2009/65/EG («OGAW») zuge-
lassen sind, und/oder von anderen Organismen für gemeinsame 
Anlagen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2, a) und b) der Richtlinie 
2009/65/EG («OGA»), die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat 
oder einem Staat, der nicht der EU angehört, haben, sofern: 
– diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen 

wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, welche nach 
Auffassung der für die Gesellschaft zuständigen Aufsichts-
behörde derjenigen nach dem in der EU geltenden Gemein-
schaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für 
die Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden be-
steht, 

– das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem 
Schutzniveau der Anteilinhaber von OGAW gleichwertig ist 
und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Ver-
wahrung des Vermögens, die Kreditaufnahme, die Kredit-
gewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 
2009/65/EG gleichwertig sind, 

– die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von 
Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich 
ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, 
die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu 
bilden, 

– der OGAW oder der sonstige OGA, dessen Anteile/Aktien 
erworben werden sollen, nach seinen Vertragsbedingun-
gen oder Gründungsdokumenten insgesamt höchstens 10% 
seines Gesamtnettovermögens in Anteilen/Aktien anderer 
OGAW oder anderer OGA anlegen darf; 

f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, sofern das be-
treffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat 
hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Staat be-
findet, der nicht der EU angehört, es Aufsichtsbestimmungen 
unterliegt, die nach Auffassung der für die Gesellschaft zustän-
digen Aufsichtsbehörde denjenigen nach dem in der EU gelten-
den Gemeinschaftsrecht gleichwertig sind; 

g) derivativen Finanzinstrumenten, einschliesslich gleichwertiger 
in bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den 
Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte ge-
handelt werden; und/oder derivativen Finanzinstrumenten, die 
im Freiverkehr gehandelt werden (OTC-Derivate), sofern 
– es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von 

Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, 
Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 
handelt, in die die Gesellschaft gemäss seinen Anlagezielen 
investieren darf, 

– die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer 
Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die 
von der für die Gesellschaft zuständigen Aufsichtsbehörde 
zugelassen wurden, und 

– die OTC-Derivate täglich einer anerkannten und nachprüf-
baren Bewertung unterliegen und jederzeit auf Initiative 
der Gesellschaft zu ihrem Marktwert veräussert, liquidiert 
oder durch eine gegenläufige Transaktion glattgestellt wer-
den können; 

h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt 
gehandelt werden, die jedoch üblicherweise auf dem Geldmarkt 
gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau 
bestimmt werden kann, sofern die Emission oder der Emittent 
dieser Instrumente zum Schutz der Anleger und der Einlagen ih-
rerseits reguliert sind, und vorausgesetzt, sie werden: 
– von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Kör-

perschaft oder einer Zentralbank eines EU-Mitgliedstaates, 
der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union 
oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat, 
oder sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Teilstaat der 
Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öf-
fentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mit-
gliedstaat angehört, begeben oder garantiert oder 

– von einem Organismus begeben wurden, dessen Wertpa-
piere auf den unter den vorstehenden Buchstaben a), b) 
oder c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt, oder 

– von einem Institut, das gemäss den in dem in der EU gel-
tenden Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer 
Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichts-
bestimmungen, die nach Auffassung der für die Gesell-
schaft zuständigen Aufsichtsbehörde mindestens so streng 
sind wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert, oder 

– von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie an-
gehören, die von den für die Gesellschaft zuständigen Auf-
sichtsbehörden zugelassen wurde, sofern für Anlagen in 
diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz 
gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten 
Gedankenstrichs dieses Absatzes h) gleichwertig sind und 
sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unter-
nehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Mio. 
EUR, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 
Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um 
einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere 
börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unterneh-
mensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig 
ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpa-
piermässige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nut-
zung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finan-
zieren soll. 

2) Die Subfonds dürfen jedoch nicht mehr als 10% ihres Gesamtnetto-
vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumente, die nicht 
in Abschnitt 1 genannt werden, anlegen. 

 Die Subfonds dürfen akzessorisch flüssige Mittel (d. h. Sichteinlagen) 
in verschiedenen Währungen halten, vorbehaltlich der in Kapitel 4 
«Anlagepolitik» aufgeführten Bedingungen und allfälliger zusätzli-
cher Einschränkungen, wie in Kapitel 23 «Subfonds» spezifiziert. 

3) Die Verwaltungsgesellschaft wendet ein Risikomanagementverfah-
ren an, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verbundene 
Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anla-
geportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen. Des Weiteren 
verwendet sie ein Verfahren, das eine präzise und unabhängige Be-
wertung des Werts der OTC-Derivate erlaubt. 

 Jeder Subfonds kann zum Zweck (i) der Absicherung, (ii) effizienten 
Verwaltung des Portfolios und/oder (iii) Umsetzung seiner Anlage-
strategie sämtliche derivativen Finanzinstrumente innerhalb der in 
Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 festgelegten Grenzen 
einsetzen. 

 Das Gesamtrisikopotenzial wird unter Berücksichtigung des derzeiti-
gen Wertes der Basiswerte, des Gegenparteiausfallrisikos, künftiger 
Marktbewegungen und der für die Liquidation der Positionen zur 
Verfügung stehenden Zeit berechnet. Dies gilt auch für die nachste-
henden Unterabschnitte: 

 Als Teil seiner Anlagepolitik und innerhalb der in Abschnitt 4 e) fest-
gelegten Grenzen darf jeder Subfonds Anlagen in derivativen Finan-
zinstrumenten tätigen, soweit das Gesamtrisiko der Basiswerte die 
Anlagegrenzen gemäss Abschnitt 4 nicht überschreitet. Wenn ein 
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Subfonds in indexbasierte derivative Finanzinstrumente anlegt, dür-
fen diese Anlagen nicht mit den in Abschnitt 4 festgelegten Grenzen 
kombiniert werden. Wenn ein derivatives Instrument in ein Wertpa-
pier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsicht-
lich der Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnitts mit berück-
sichtigt werden. 

 Das Gesamtrisikopotenzial kann mithilfe des Commitment-Ansatzes 
oder der Value-at-Risk (VaR)-Methode nach den Angaben für jeden 
Subfonds in Kapitel 23 «Subfonds» berechnet werden. 

 Bei der Standardberechnung nach dem Commitment-Ansatz wird 
die Position in einem derivativen Finanzinstrument in den Markt-
wert einer entsprechenden Position im Basiswert dieses Derivats 
umgerechnet. Bei der Berechnung des Gesamtrisikopotenzials mit-
hilfe des Commitment-Ansatzes kann die Gesellschaft die Vorteile 
von Netting und Absicherungstransaktionen nutzen. 

 Value-at-Risk bietet eine Bewertung des potenziellen Verlustes, der 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne unter normalen Marktbe-
dingungen und bei einem bestimmten Konfidenzniveau entstehen 
kann. In dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 ist ein Konfidenzni-
veau von 99% bei einer Zeitspanne von einem Monat vorgesehen. 

 Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Kapitel 23 hat je-
der Subfonds sicherzustellen, dass sein nach dem Commitment-An-
satz berechnetes Gesamtrisikopotenzial in derivativen Finanzinstru-
menten nicht mehr als 100% seines Gesamtnettovermögens beträgt 
bzw. dass das auf Grundlage der Value-at-Risk-Methodik berechnete 
Gesamtrisikopotenzial nicht mehr als entweder (i) 200% des Refe-
renzportfolios (Benchmark) oder (ii) 20% des Gesamtnettovermö-
gens beträgt. 

 Das Risikomanagement der Verwaltungsgesellschaft überwacht die 
Einhaltung dieser Bestimmung in Übereinstimmung mit den Anfor-
derungen der entsprechenden von der Luxemburger Aufsichtsbe-
hörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) oder 
einer anderen europäischen Behörde, die zur Herausgabe entspre-
chender Vorschriften oder technischer Standards berechtigt ist, her-
ausgegebenen Rundschreiben oder Vorschriften. 

4) a) Jeder Subfonds darf höchstens 10% seines Gesamtnettovermö-
gens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten desselben 
Emittenten anlegen. Ausserdem darf der Gesamtwert aller 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente jener Emittenten, in 
denen ein Subfonds mehr als 5% seines Gesamtnettovermögens 
anlegt, 40% des Wertes seines Gesamtnettovermögens nicht 
übersteigen. Ein Subfonds darf höchstens 20% seines Ge-
samtnettovermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrich-
tung anlegen. Das Risikopotenzial gegenüber einer Gegenpartei 
bei Geschäften eines Subfonds mit OTC-Derivaten und/oder 
Techniken im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Port-
folios darf insgesamt folgende Prozentsätze nicht überschrei-
ten: 
– 10% des Gesamtnettovermögens, falls die Gegenpartei 

ein in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen», Abschnitt 1 f) auf-
geführtes Kreditinstitut ist, oder 

– 5% des Gesamtnettovermögens in anderen Fällen. 
b) Die in Abschnitt 4 a) genannte Grenze von 40% findet keine An-

wendung auf Einlagen und Geschäfte mit OTC-Derivaten, die 
mit Finanzinstituten getätigt werden, welche einer Aufsicht un-
terliegen. 

 Unbeschadet der in Abschnitt 4 a) genannten Grenzen darf kein 
Subfonds folgende Kombinationen vornehmen, sofern dies 
dazu führen würde, dass mehr als 20% seines Gesamtnettover-
mögens in einen einzigen Organismus angelegt werden: 
– Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, 

die von diesem Organismus ausgegeben wurden, oder 
– Einlagen bei diesem Organismus, oder 
– Risikopositionen aus Transaktionen mit OTC-Derivaten, 

die mit diesem Organismus getätigt werden. 
c) Die in Abschnitt 4 a) genannte Obergrenze von 10% wird auf 

höchstens 35% angehoben, wenn die Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Ge-
bietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internatio-
nalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder ga-
rantiert werden. 

d) Die in Abschnitt 4 a) genannte Obergrenze von 10% wird für 
Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut mit Sitz in 
einem EU-Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetz-
licher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldver-
schreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unter-
liegt, auf höchstens 25% angehoben. Insbesondere müssen die 
Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäss 
den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt 
werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldver-
schreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten 
ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des  
Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und der 
Zinsen bestimmt sind. Legt ein Subfonds mehr als 5% seines Ge-
samtnettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne dieses 
Absatzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben 
werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wer-
tes des Gesamtnettovermögens des Subfonds nicht überschrei-
ten. 

e) Die in Abschnitt 4 c) und d) genannten Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente werden bei der Anwendung der in Buch-
stabe a dieses Abschnitts vorgesehenen Anlagegrenze von 40% 
nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen a), b), c) und d) ge-
nannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen 
gemäss den Absätzen a), b) c) und d) getätigte Anlagen in Wert-
papieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emit-
tenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Deriva-
ten derselben in keinem Fall 35% des Gesamtnettovermögens 
eines Subfonds übersteigen. Gesellschaften, die im Hinblick auf 
die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der 
Richtlinie 83/349/EWG in der geltenden Fassung oder nach den 
anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften 
derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Be-
rechnung der in diesem Abschnitt 4 vorgesehenen Anlagegren-
zen als ein einziger Emittent anzusehen. Ein Subfonds darf ku-
mulativ bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unter-
nehmensgruppe anlegen. 

f) Die in Abschnitt 4 a) genannte Obergrenze von 10% wird auf 
100% angehoben, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebiets-
körperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationa-
len Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garan-
tiert werden. In diesem Fall muss der betreffende Subfonds 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente aus mindestens 
sechs verschiedenen Emissionen halten, wobei der Anteil der 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einer Emission 30% 
des Gesamtvermögens des Subfonds nicht überschreiten darf. 

g) Vorbehaltlich der in Abschnitt 7 genannten Begrenzungen kön-
nen die in diesem Abschnitt 4 genannten Obergrenzen für Anla-
gen in Aktien und/oder Schuldverschreibungen einer Körper-
schaft auf 20% angehoben werden, wenn es gemäss dem Ziel 
der Anlagestrategie des Subfonds vorgesehen ist, einen be-
stimmten, von den für die Gesellschaft zuständigen Aufsichts-
behörden anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubil-
den; Voraussetzung hierfür ist, dass 
– die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert 

ist, 
– der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt 

darstellt, auf den er sich bezieht, und 
– der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 

 Die vorstehend genannte Grenze von 20% kann auf höchstens 
35% angehoben werden, sofern dies aufgrund aussergewöhnli-
cher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbeson-
dere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine An-
lage bis zu dieser Obergrenze ist ausschliesslich bei einem ein-
zelnen Emittenten zulässig. 

5) Die Gesellschaft legt nicht mehr als 10% des Gesamtnettovermö-
gens eines Subfonds in Anteilen/Aktien von anderen OGAW 
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und/oder anderen OGA (einschliesslich anderer Subfonds) («Ziel-
fonds») im Sinne von Abschnitt 1 e) an, sofern in der für den Sub-
fonds geltenden Anlagepolitik gemäss der Beschreibung in Kapi-
tel 23 «Subfonds» keine anderslautenden Bestimmungen enthalten 
sind. 

 Wenn in Kapitel 23 «Subfonds» eine höhere Begrenzung als 10% an-
gegeben ist, gelten die folgenden Begrenzungen: 
– Es dürfen nicht mehr als 20% des Gesamtnettovermögens  

eines Subfonds in Anteilen/Aktien eines einzigen OGAW und/ 
oder sonstigen OGA angelegt werden. Für die Zwecke der An-
wendung dieser Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines OGAW 
oder sonstigen OGA mit mehreren Teilfonds als ein gesonderter 
Emittent anzusehen, sofern der Grundsatz der Trennung der 
Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds gegenüber Drit-
ten eingehalten wird. 

– Anlagen in Anteilen/Aktien von OGA, die keine OGAW sind, dür-
fen insgesamt 30% des Gesamtnettovermögens des Subfonds 
nicht übersteigen. 

 Erwirbt ein Subfonds Anteile/Aktien anderer OGAW und/oder sons-
tiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von derselben Verwal-
tungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit 
der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwal-
tung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indi-
rekte Beteiligung von mehr als 10% des Kapitals oder der Stimmen 
(«verbundene Fonds») verbunden ist, so darf die Gesellschaft oder 
die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von 
Anteilen/Aktien verbundener Fonds durch den Subfonds keine Ge-
bühren berechnen. 
Neben den Kosten der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung 
des Subfonds kann eine Verwaltungsgebühr für Anlagen in Zielfonds 
veranschlagt werden, die als verbundene Fonds betrachtet werden, 
und indirekt von den Vermögenswerten des Subfonds in Bezug auf 
die in ihm enthaltenen Zielfonds abgezogen werden. Neben einer 
solchen Verwaltungsgebühr kann von den Vermögenswerten des 
Subfonds in Bezug auf die in ihm enthaltenen Zielfonds indirekt eine 
Performance Fee abgezogen werden. 

 Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass generell bei Investiti-
onen in Anteilen/Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA, 
Kosten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch auf  
Ebene des anderen OGAW und/oder OGA anfallen können. 
Die kumulierte Verwaltungsgebühr auf Ebene des Subfonds und des 
Zielfonds für Subfonds, die mehr als 10% ihres Gesamtnettovermö-
gens in Zielfonds investieren, ist, sofern anwendbar, unter Kapitel 23 
«Subfonds» dargelegt. 

6) a) Das Vermögen der Gesellschaft darf nicht in Wertpapieren an-
gelegt werden, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das 
es der Gesellschaft erlaubt, einen nennenswerten Einfluss auf 
die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 

b) Ferner darf die Gesellschaft nicht mehr als 
– 10% der stimmrechtslosen Aktien desselben Emittenten; 
– 10% der Schuldverschreibungen desselben Emittenten; 
– 25% der Anteile/Aktien desselben OGAW und/oder sonsti-

gen OGA, oder 
– 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emitten-

ten. 
 In den drei letztgenannten Fällen braucht die Beschränkung 

nicht eingehalten zu werden, wenn der Bruttobetrag der Anlei-
hen oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der 
ausgegebenen Instrumente im Zeitpunkt des Erwerbs nicht be-
rechnet werden kann. 

c) Die unter den Absätzen a) und b) angeführten Beschränkungen 
sind nicht anzuwenden auf: 
– Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem 

Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften begeben 
oder garantiert sind; 

– Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem 
Staat, welcher kein Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ist, begeben oder garantiert sind; 

– Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internati-
onalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters bege-
ben werden, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten 
angehören; 

– Aktien, die von der Gesellschaft am Kapital eines Unterneh-
mens in einem Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union 
gehalten werden, der seine Vermögenswerte in erster Linie 
in Wertpapieren von Emittenten mit eingetragenem Sitz in 
diesem Staat anlegt, wobei ein solcher Wertpapierbesitz im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen dieses Staates die 
einzige Möglichkeit darstellt, wie die Gesellschaft in die 
Wertpapiere von Emittenten dieses Staates investieren 
kann. Diese Ausnahmeregelung ist jedoch nur zulässig, 
wenn die Anlagepolitik des ausserhalb der Europäischen 
Union ansässigen Unternehmens mit den unter Ab-
schnitt 4 a) bis e), Abschnitt 5 und Abschnitt 7 a) und b) auf-
geführten Beschränkungen vereinbar ist. 

7) Die Gesellschaft darf für die Subfonds keine Mittel aufnehmen, es 
sei denn: 
a) für den Erwerb von Devisen mittels eines «Back to back»-Darle-

hens 
b) für einen Betrag, der 10% des Gesamtnettovermögens des Sub-

fonds nicht übersteigen darf und nur vorübergehend geliehen 
wird. 

8) Die Gesellschaft darf weder Darlehen gewähren noch für Dritte als 
Bürge einstehen. 

9) Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Portfolios darf jeder 
Subfonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der massge-
blichen Luxemburger Vorschriften, Transaktionen zur Effektenleihe 
durchführen. 

10) Das Vermögen der Gesellschaft darf nicht direkt in Immobilien, Edel-
metallen oder Zertifikaten für Edelmetalle und Waren angelegt wer-
den. 

11) Die Gesellschaft darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren, Geld-
marktinstrumenten oder anderen in Abschnitt 1 e), g) und h) ge-
nannten Finanzinstrumenten durchführen. 

12 a) In Zusammenhang mit Kreditaufnahmen, die innerhalb der im 
Prospekt vorgesehenen Begrenzungen getätigt werden, darf die 
Gesellschaft die Vermögenswerte des betreffenden Subfonds 
verpfänden oder als Sicherheit übertragen.  

b) Ferner darf die Gesellschaft die Vermögenswerte des betreffen-
den Subfonds verpfänden oder als Sicherheit an Gegenparteien 
bei Transaktionen mit OTC-Derivaten oder derivativen Finanzin-
strumenten übertragen, die an einem der in Ziffer 1) Abschnitte 
a), b) und c) oben genannten geregelten Märkte gehandelt wer-
den, um die Zahlung und Erfüllung der Verpflichtungen gegen-
über der jeweiligen Gegenpartei durch den Subfonds zu sichern. 
Sofern Gegenparteien die Stellung von Sicherheiten fordern, die 
den Wert des durch die Sicherheit abzudeckenden Risikos über-
steigen, oder sofern die Übersicherung durch andere Umstände 
verursacht wird (z. B. Wertentwicklung der als Sicherheit ge-
stellten Vermögenswerte oder Bestimmungen üblicher Rah-
mendokumentation), kann diese Sicherheit (oder Übersiche-
rung) – auch in Bezug auf unbare Sicherheiten – den betreffen-
den Subfonds dem Gegenparteirisiko dieser Gegenpartei aus-
setzen und hat der Subfonds möglicherweise nur eine ungesi-
cherte Forderung in Bezug auf diese Vermögenswerte. 

Die oben angeführten Beschränkungen gelten nicht für die Ausübung von 
Bezugsrechten. 
Während der ersten sechs Monate nach der offiziellen Zulassung eines 
Subfonds in Luxemburg brauchen die oben in Abschnitt 4 und 5 angeführ-
ten Beschränkungen nicht eingehalten zu werden, vorausgesetzt, dass das 
Prinzip der Risikostreuung eingehalten wird. 
Wenn die oben genannten Beschränkungen aus Gründen überschritten 
werden, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen oder die das Er-
gebnis der Ausübung von Zeichnungsrechten sind, dann wird die Gesell-
schaft die Situation vorrangig unter angemessener Berücksichtigung der In-
teressen der Aktionäre berichtigen. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, jederzeit im Interesse der Aktionäre weitere 
Anlagebegrenzungen festzusetzen, soweit diese z. B. erforderlich sind, um 
den Gesetzen und Bestimmungen jener Länder zu entsprechen, in denen 
die Aktien der Gesellschaft angeboten und verkauft werden bzw. werden 
sollen. 
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7. Risikofaktoren 
Potenzielle Anleger sollten vor einer Anlage in der Gesellschaft folgende 
Risikofaktoren berücksichtigen. Die nachstehend aufgeführten 
Risikofaktoren stellen keine erschöpfende Aufstellung der mit Anlagen in 
die Gesellschaft verbundenen Risiken dar. Künftige Anleger sollten den 
gesamten Prospekt lesen und gegebenenfalls ihre Rechts-, Steuer- und 
Anlageberater konsultieren, insbesondere in Bezug auf die steuerlichen 
Konsequenzen, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres 
Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltes gelten und die bedeutsam für die 
Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rückgabe oder die sonstige 
Veräusserung von Aktien sein können (weitere Einzelheiten werden in 
Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» erläutert). Anleger sollten sich 
darüber bewusst sein, dass die Anlagen in die Gesellschaft 
Marktschwankungen und anderen mit der Anlage in Wertpapieren und 
sonstigen Finanzinstrumenten verbundenen Risiken unterliegen. Der 
Wert der Anlagen und ihrer Erträge kann fallen oder steigen, und Anleger 
werden möglicherweise den ursprünglich in die Gesellschaft investierten 
Betrag nicht zurückerhalten, einschliesslich des Risikos eines Verlusts des 
angelegten Gesamtbetrages. Es gibt keine Garantie dafür, dass das 
Anlageziel eines Subfonds erreicht werden wird oder es zu einem 
Wertzuwachs der Anlagen kommen wird. Die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. 
Der Nettovermögenswert eines Subfonds kann aufgrund von 
Schwankungen im Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte und der 
daraus resultierenden Erträge variieren. Anleger werden daran erinnert, 
dass ihr Recht auf Rücknahme der Aktien unter bestimmten Umständen 
ausgesetzt werden kann. 
Je nach Währung des Domizillandes eines Anlegers können sich Währungs-
schwankungen negativ auf den Wert einer Anlage in einem oder mehreren 
Subfonds auswirken. Ausserdem kann bei einer alternativen Währungs-
klasse, bei der das Währungsrisiko nicht abgesichert ist, das Resultat aus 
den verbundenen Devisengeschäften die Performance der entsprechen-
den Aktienklasse negativ beeinflussen. 
 
Marktrisiko 
Das Marktrisiko ist ein allgemeines, mit allen Anlagen verbundenes Risiko, 
das darin besteht, dass sich der Wert einer bestimmten Anlage möglicher-
weise entgegen den Interessen der Gesellschaft verändert. Insbesondere 
kann der Wert der Anlagen von Unsicherheiten wie internationale, politi-
sche und wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen der Regierungs-
politik beeinflusst werden. 
 
Zinsänderungsrisiko 
Der Wert von Subfonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, 
kann aufgrund von Schwankungen der Zinssätze sinken. Generell steigt der 
Wert von festverzinslichen Wertpapieren bei sinkenden Zinsen. Im Gegen-
satz dazu kann davon ausgegangen werden, dass der Wert der festverzins-
lichen Wertpapiere bei steigenden Zinsen fällt. Festverzinsliche Wertpa-
piere mit langer Laufzeit weisen normalerweise eine höhere Preisvolatilität 
auf als festverzinsliche Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten. 
 
Wechselkursrisiko 
Die Anlagen der Subfonds dürfen in andere Währungen als die jeweilige 
Referenzwährung getätigt werden und unterliegen daher Wechselkurs-
schwankungen, die sich auf den Wert des Nettovermögens des jeweiligen 
Subfonds günstig oder ungünstig auswirken können. 
Die Währungen bestimmter Länder können volatil sein und sich daher auf 
den Wert der auf diese Währungen lautenden Wertpapiere auswirken. 
Wenn die Währung, in der die Anlage denominiert ist, gegen die Refe-
renzwährung des entsprechenden Subfonds aufwertet, steigt der Wert der 
Anlage. Ein Rückgang des Wechselkurses der Währung wirkt sich hingegen 
nachteilig auf den Wert der Anlage aus. 
Jeder Subfonds kann Absicherungstransaktionen auf Währungen ab-
schliessen, um sich gegen ein Absinken des Wertes der Anlagen, die auf 
andere Währungen als die Referenzwährung lauten, und gegen eine Erhö-
hung der Kosten der zu erwerbenden Anlagen, die auf eine andere Wäh-
rung als die Referenzwährung lauten, abzusichern. Es gibt jedoch keine Ga-
rantie für den Erfolg von Absicherungstransaktionen. 
Obwohl es möglicherweise die Strategie einiger Subfonds ist, das Wäh-
rungsrisiko gegen ihre jeweiligen Referenzwährungen abzusichern, sind 
diese Absicherungstransaktionen jedoch nicht immer möglich, und somit 
können Währungsrisiken nicht völlig ausgeschlossen werden. 

 
Kreditrisiko 
Subfonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, unterliegen dem 
Risiko, dass die Emittenten keine Zahlungen für die Wertpapiere leisten 
können. Ein Emittent, dessen finanzielle Lage sich verschlechtert hat, kann 
die Bonitätsstufe eines Wertpapiers senken, was zu einer höheren Kurs-
volatilität des Wertpapiers führt. Durch eine Herabstufung der Bonität ei-
nes Wertpapiers kann auch die Liquidität des Wertpapiers relativiert wer-
den. Subfonds, die in Schuldverschreibungen einer geringeren Qualität in-
vestieren, sind diesen Problemen stärker ausgesetzt und ihr Wert kann 
volatiler sein. 
 
Gegenparteirisiko 
Die Gesellschaft kann OTC-Transaktionen abschliessen, durch die die Sub-
fonds dem Risiko ausgesetzt sind, dass die Gegenpartei ihre Pflichten ge-
mäss diesen Vereinbarungen nicht erfüllen kann. Im Fall der Zahlungsunfä-
higkeit einer Gegenpartei können für die Subfonds Verzögerungen bei der 
Liquidation der Position und erhebliche Verluste auftreten. 
 
EU-Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Banken 
Die Richtlinie 2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Bank 
Recovery and Resolution Directive «BRRD») wurde am 12. Juni 2014 im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und ist am 2. Juli 2014 in 
Kraft getreten. Das erklärte Ziel der BRRD besteht darin, den Abwicklungs-
behörden, einschliesslich der zuständigen Abwicklungsbehörde in Luxem-
burg, angemessene Instrumente und Befugnisse an die Hand zu geben und 
einzuräumen, um vorausschauend zu handeln und Bankkrisen zu vermei-
den und so die Stabilität der Finanzmärkte sicherzustellen und die Auswir-
kungen der Verluste auf die Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. 
In Übereinstimmung mit der BRRD und den jeweiligen Umsetzungsvor-
schriften können die nationalen Aufsichtsbehörden gewisse Befugnisse ge-
genüber unsoliden oder ausfallenden Kreditinstituten und Wertpapierfir-
men, bei denen eine normale Insolvenz zu finanzieller Instabilität führen 
würde, ausüben. Hierzu zählen Abschreibungs-, Umwandlungs-, Transfer-, 
Änderungs- oder Aussetzungsbefugnisse, die von Zeit zu Zeit gemäss den 
im jeweiligen EU-Mitgliedstaat geltenden Gesetzen, Vorschriften, Regelun-
gen oder Anforderungen in Bezug auf die Umsetzung der BRRD bestehen 
und in Übereinstimmung damit ausgeübt werden (die «Instrumente zur 
Bankenabwicklung»). 
Die Nutzung dieser Instrumente zur Bankenabwicklung kann jedoch Ge-
genparteien, die der BRRD unterliegen, in ihrer Fähigkeit, ihren Verpflich-
tungen gegenüber den Subfonds nachzukommen, beeinflussen oder be-
schränken. 
Der Einsatz der Instrumente zur Bankenabwicklung gegen Anleger eines 
Subfonds kann auch zum zwangsweisen Verkauf von Teilen der Vermö-
genswerte dieser Anleger führen, unter anderem der Aktien/Anteile an 
diesem Subfonds. Dementsprechend besteht die Gefahr, dass die Liquidi-
tät eines Subfonds aufgrund einer ungewöhnlich hohen Zahl von Rücknah-
meanträgen sinkt oder unzureichend ist. In diesem Fall kann die Gesell-
schaft die Rücknahmeerlöse möglicherweise nicht innerhalb des in diesem 
Prospekt angegebenen Zeitraums auszahlen. 
Daneben kann der Einsatz bestimmter Instrumente zur Bankenabwicklung 
in Bezug auf eine bestimmte Wertpapierart unter gewissen Umständen zu 
einem Austrocknen der Liquidität an bestimmten Wertpapiermärkten füh-
ren und dadurch potenzielle Liquiditätsprobleme für die Subfonds verursa-
chen. 
 
Liquiditätsrisiko 
Es besteht ein Risiko, dass die Gesellschaft unter Liquiditätsproblemen auf-
grund ungewöhnlicher Marktbedingungen, einer ungewöhnlich hohen 
Zahl von Rücknahmeanträgen oder sonstiger Gründe leidet. In diesem Fall 
kann die Gesellschaft möglicherweise die Auszahlungsvorgänge nicht in-
nerhalb des in diesem Prospekt angegebenen Zeitraums vornehmen. 
 
Verwahrungsrisiko 
Alle Vermögenswerte der Gesellschaft, einschliesslich der Portfolios der 
verschiedenen Subfonds, sowie sämtliche durch die Gesellschaft für diese 
Subfonds (falls erforderlich) gehaltenen Sicherheiten, werden von der 
Depotbank oder unter ihrer Aufsicht verwahrt.  
Im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 kann die Depotbank 
einen Teil ihrer Verwahrungsaufgaben nur dann an Dritte delegieren, wenn 
(i) die Depotbank bei der Auswahl und Ernennung Dritter, denen sie Teile 
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ihrer Aufgaben übertragen will, mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit vorgegangen ist, (ii) die Depotbank bei der 
regelmässigen Überprüfung und Überwachung dieser Drittparteien im 
Hinblick auf die ihnen übertragenen Angelegenheiten auch weiterhin mit 
der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgeht, (iii) 
diese Dritten, an die Aufgaben delegiert wurden, bei der Durchführung der 
ihnen übertragenen Aufgaben die Vermögenswerte der Kunden der 
Depotbank stets getrennt von ihren eigenen Vermögenswerten und von 
den Vermögenswerten der Depotbank und auf eine Art und Weise 
verwahren, dass diese zu jedem Zeitpunkt eindeutig als Eigentum der 
Kunden einer bestimmten Depotbank identifiziert werden können, und (iv) 
diese Dritten, an die Aufgaben delegiert wurden, alle erforderlichen 
Schritte ergreifen, um sicherzustellen, dass im Falle der Insolvenz einer 
solchen Drittpartei die von dieser Drittpartei gehaltenen Vermögenswerte 
der Gesellschaft nicht für die Verteilung an oder Verwertung zugunsten der 
Schuldner der betreffenden Drittpartei zur Verfügung stehen. 
Trotz der vorgenannten Punkte können Verwahrungsrisiken nicht 
ausgeschlossen werden, denn es besteht die Möglichkeit, dass einem 
Subfonds der Zugang, entweder ganz oder teilweise, zu verwahrten 
Vermögenswerten aufgrund von Umständen zu seinem Nachteil 
verweigert wird, die sich aus einem externen Ereignis ergeben, welches 
sich der zumutbaren Kontrolle der Depotbank entzieht und dessen Folgen 
auch bei Ergreifung aller zumutbaren Gegenmassnahmen unvermeidbar 
gewesen wären. Hält die Depotbank Barmittel oder hält eine externe 
Verwahrstelle Barsicherheiten zugunsten des betreffenden Subfonds wie 
in Kapitel 19 «Aufsichtsrechtliche Offenlegung» und im Abschnitt 
«Verwaltung von Sicherheiten («Collateral Management»)» des 
vorliegenden Kapitels 7 «Risikofaktoren» näher beschrieben, unterliegt 
der betreffende Subfonds dem Kreditrisiko der Depotbank und/oder 
etwaiger, von der Depotbank beauftragter Unterverwahrstellen oder dem 
Kreditrisiko der externen Verwahrstelle, die Barsicherheiten zugunsten des 
betreffenden Subfonds hält. Von der Depotbank und den 
Unterverwahrstellen gehaltene Barmittel oder von der externen 
Verwahrstelle zugunsten des betreffenden Subfonds gehaltene 
Barsicherheiten werden in der Praxis nicht getrennt gehalten, sondern 
stellen eine Verbindlichkeit der Depotbank und/oder anderer 
Unterverwahrstellen oder etwaiger externer Verwahrstellen, die 
Barsicherheiten zugunsten des betreffenden Subfonds halten, gegenüber 
dem betreffenden Subfonds als Depotkunden dar. Diese Barmittel werden 
zusammen mit Barmitteln von anderen Kunden der Depotbank oder der 
Unterverwahrstellen oder der externen Verwahrstelle, die Barsicherheiten 
zugunsten des betreffenden Subfonds hält, gehalten. Im Falle der Insolvenz 
der Depotbank und/oder der Unterverwahrstellen oder der externen 
Verwahrstelle, die Barsicherheiten zugunsten des betreffenden Subfonds 
hält, wird die Gesellschaft im Hinblick auf die Barmittel der Gesellschaft 
und ihrer Subfonds als allgemeiner ungesicherter Gläubiger der Depotbank 
und/oder der Unterverwahrstellen oder der externen Verwahrstelle, die 
Barsicherheiten zugunsten des betreffenden Subfonds hält, behandelt. Die 
Gesellschaft kann diese Verbindlichkeiten möglicherweise nur unter 
Schwierigkeiten und/oder mit Verzögerungen oder möglicherweise nicht 
oder nur teilweise wiedererlangen, wodurch der/die betreffende(n) 
Subfonds seine/ihre Barmittel ganz oder teilweise verlieren könnten. Um 
das Exposure der Gesellschaft gegenüber der Depotbank oder 
Unterverwahrstelle oder der externen Verwahrstelle, die Barsicherheiten 
zugunsten des betreffenden Subfonds hält, zu mindern, wendet die 
Verwaltungsgesellschaft spezifische Verfahren an, um sicherzustellen, dass 
es sich bei der Depotbank oder der externen Verwahrstelle, die 
Barsicherheiten zugunsten des betreffenden Subfonds hält, jeweils um 
namhafte Institutionen handelt und dass das Kreditrisiko für die 
Gesellschaft akzeptabel ist. Anlegern wird geraten, die in Kapitel 17 
«Depotbank» aufgeführten Informationen über die Haftung der 
Depotbank zu beachten. 
 
Managementrisiko 
Die Gesellschaft wird aktiv verwaltet und daher können die Subfonds Ma-
nagementrisiken unterliegen. Bei Anlageentscheidungen für die Subfonds 
wendet die Gesellschaft ihre Anlagestrategie (einschliesslich Anlagetechni-
ken und Risikoanalyse) an, allerdings lassen sich keine verbindlichen Aus-
sagen treffen, dass die Anlageentscheidung zu den gewünschten Ergebnis-
sen führt. In bestimmten Fällen, wie bei Derivaten, kann die Gesellschaft 
beschliessen, auf die Anwendung von Anlagetechniken zu verzichten, oder 

diese stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, auch unter Marktbedin-
gungen, bei denen ihre Anwendung für den entsprechenden Subfonds 
nützlich sein könnte. 
 
Nachhaltigkeitsrisiken 
Gemäss der SFDR sind die Subfonds verpflichtet, offenzulegen, wie Nach-
haltigkeitsrisiken (wie nachstehend definiert) in der Anlageentscheidung 
und den Ergebnissen der Beurteilung wahrscheinlicher Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsrisiken auf die Renditen der Subfonds berücksichtigt wer-
den. 
Als Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich 
Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG) bezeichnet, dessen 
beziehungsweise deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf 
den Wert getätigter Investitionen haben könnte. Die Wesentlichkeit eines 
Nachhaltigkeitsrisikos hängt von der Wahrscheinlichkeit des Eintretens, 
vom Umfang der möglichen Auswirkungen und vom Zeithorizont in Bezug 
auf das entsprechende Risiko ab.  
Zu den Umweltereignissen oder -bedingungen, die zu einem Nachhaltig-
keitsrisiko führen könnten, gehören im Allgemeinen klimabezogene Risi-
ken aufgrund von beispielsweise globaler Erwärmung und sich verändern-
den Witterungsbedingungen sowie extreme Wetterereignisse wie Hitze-
wellen, Dürren, Überflutungen, Stürme, Hagel und Waldbrände. Diese Er-
eignisse oder Bedingungen können zu einem direkten Verlust von Produk-
tionsanlagen, Arbeitskräften und Teilen der Lieferkette sowie zu erhöhten 
Betriebskosten durch Investitionsaufwand, Versicherungskosten und einen 
schnelleren Wertverlust der Vermögenswerte führen (das Risiko des Ein-
tritts solcher Ereignisse wird oft als physisches Risiko bezeichnet). Umwelt-
risiken umfassen auch Risiken in Bezug auf den Übergang zu einer kohlen-
stoffärmeren Wirtschaft. Risiken aus politischen Massnahmen in Bezug auf 
fossile Brennstoffe oder Emissionszertifikate können dazu führen, dass 
diese teurer oder knapper werden oder dass bestehende Produkte und 
Dienstleistungen durch emissionsärmere Optionen ersetzt werden. Diese 
Risiken werden allgemein als Übergangsrisiken bezeichnet. 
Zu den sozialen Ereignissen oder Bedingungen, die Nachhaltigkeitsrisiken 
zur Folge haben können, gehören im Allgemeinen unter anderem die Ge-
sundheit und Sicherheit von Mietern und Arbeitnehmern, Menschen-
rechtsverstösse, schlechte Arbeitsbedingungen, Probleme beim Liefer-
kettenmanagement, mangelhafte Personalfürsorge, Bedenken in Bezug 
auf Datenschutz und Schutz der Privatsphäre sowie zunehmende techno-
logische Regulierung und Abhängigkeit von neuen Technologie-Infrastruk-
turen.  
Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die zu einem Nachhaltigkeitsri-
siko führen könnten, umfassen im Allgemeinen unter anderem Beste-
chung, Korruption, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, hohe Manage-
mentvergütung, die Zusammensetzung und Effektivität des Vorstands so-
wie die Qualität der Geschäftsführung und die Übereinstimmung der Inte-
ressen des Managements mit den Interessen der Aktionäre. 
Nachhaltigkeitsrisiken können als Unterkategorie traditioneller Risikoarten 
(z. B. Kredit- , Markt-, Liquiditäts-, operationelles und strategisches Risiko) 
verstanden werden und werden im Rahmen von Risikomanagementpro-
zessen der Verwaltungsgesellschaft identifiziert und gesteuert. Zusätzlich 
werden die Anlageverwalter von Subfonds mit ESG-Anlagestrategie wäh-
rend des Anlageentscheidungsprozesses vom CSILS ESG-Team bei der Iden-
tifizierung und Verwaltung wesentlicher Nachhaltigkeitsrisiken unter-
stützt. 
Da sich Nachhaltigkeitsrisiken je nach Anlageklasse und -stil unterscheiden, 
werden sie auf Subfonds-Ebene definiert. Der Anlageverwalter identifiziert 
Nachhaltigkeitsrisiken unter Berücksichtigung des Sektor-, Branchen- und 
Unternehmensengagements des Portfolios in absoluten Zahlen oder rela-
tiv zum Benchmark. Eigene Analysen können durch spezifische Regelwerke 
unterstützt werden, in denen branchenspezifische ESG-Faktoren definiert 
sind, die für eine Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung sind. 
Das Eintreten eines Nachhaltigkeitsrisikos kann zahlreiche Auswirkungen 
haben, die je nach Risiko, Region, Sektor und Anlageklasse variieren kön-
nen. Für alle Subfonds gilt, dass Nachhaltigkeitsrisiken sich negativ auf ihre 
Renditen auswirken können. Allgemein wurden akute und chronische phy-
sische Risiken, das Risiko neuer Kohlenstoffsteuern und eines sich verän-
dernden Konsumverhaltens als äusserst relevant identifiziert. Diese Risiken 
können ein erhöhtes Ausfallrisiko und das Risiko von Ertragseinbussen für 
die Anlagen bedeuten. 
Gewisse Subfonds dürfen beispielsweise in Wertpapiere von 
Industrieunternehmen anlegen (einschliesslich Metall- Bergbau- und 
Chemieunternehmen); in diesem Fall umfassen die Umweltrisiken 
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insbesondere physische und reputationsbezogene Folgen aufgrund der 
von Industrieunternehmen verursachten Umweltverschmutzung und 
Treibhausgasemissionen (darunter u. a. Schadenersatzzahlungen, Einzel- 
oder Sammelklagen), potenzielle physische Schäden an Eigentum aufgrund 
von Extremwetterereignissen und Auswirkungen des Klimawandels wie 
Dürren, Lauffeuer, Überflutungen und schwere Niederschläge, 
Hitze-/Kältewellen, Erdrutsche oder Stürme, die Fähigkeit des 
Unternehmens, auf steigende Produktionskosten zu reagieren sowie auf 
Druck von Seiten der Behörden oder der Öffentlichkeit, den Energie- und 
Wasserverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und die 
Herausforderungen des Abfallmanagements zu bewältigen. 
Zudem können Anlagen in Metall-, Bergbau- und Chemieunternehmen 
(wie oben erwähnt) mit zusätzlichen Reputationsrisiken behaftet sein, die 
sich aus dem Unvermögen, ein nachhaltiges thematisches Ziel zu erreichen 
und/oder ESG-Faktoren zu integrieren, und aus der Visibilität eines solchen 
Unvermögens ergeben.  
Entsprechend ergeben sich auch für Unternehmen und Emittenten in 
Schwellenländern, die einen Übergang hin zu einer kohlenstoffärmeren 
Wirtschaft anstreben, mehr Herausforderungen unterschiedlichster Art 
(wenn ein Industriesektor beispielsweise eine wesentliche Rolle innerhalb 
des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges spielt); im Vergleich zu 
Unternehmen und Emittenten aus den Industrienationen brauchen sie 
zusätzliches Kapital, um den Übergang zu nachhaltigeren 
Geschäftspraktiken zu bewerkstelligen. So kann es beispielsweise 
vorkommen, dass solche Unternehmen oder Emittenten aus 
Schwellenländern nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel für einen 
erfolgreichen Übergang zu einem niedrigeren CO2-Fussabdruck 
aufzubringen. Weitere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt 
«Anlagen in Schwellenländern» in Kapitel 7 «Risikofaktoren». 
Nachhaltigkeitsrisiken können die Erträge der Subfonds beeinträchtigen. 
Ein effektives Management solcher Risiken ist von entscheidender Bedeu-
tung, um die Abwärtsrisiken für die Portfolioerträge und die negativen Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt im Allgemeinen zu min-
dern. 
Weitere Informationen sind dem Abschnitt «Besondere Risikofaktoren» in 
Kapitel 23 «Subfonds» zu entnehmen. 
 
Risiken nachhaltiger Anlagen  
Subfonds, die ESG-Faktoren in ihren Anlageentscheidungen 
berücksichtigen und das ESG-Rahmenwerk von CSILS (gemäss der 
Definition im jeweiligen SFDR-Anhang der betreffenden Subfonds, siehe 
Kapitel 24 «SFDR-Anhang») anwenden, sind bestimmten Risiken in 
Verbindung mit ihrer nachhaltigen Anlagestrategie ausgesetzt. In diesem 
Kontext und angesichts der Tatsache, dass die Regulierungen und 
Richtlinien für ESG bzw. Nachhaltigkeit noch im Entstehen begriffen sind, 
werden Anleger darauf hingewiesen, dass die ESG-Klassifizierungen 
und -Beschreibungen in diesem Prospekt von der Verwaltungsgesellschaft 
und den Anlageverwaltern in Reaktion auf die sich entwickelnden 
rechtlichen, regulatorischen oder internen Vorgaben oder Änderungen des 
Branchenansatzes zur Klassifizierung überarbeitet werden können. Da sich 
nachhaltigkeitsbezogene Praktiken je nach Region, Branche und Thema 
unterscheiden und sich entsprechend weiterentwickeln, können sich die 
Praktiken oder die Bewertung solcher nachhaltigkeitsbezogenen Praktiken 
durch die Subfonds bzw. den Anlageverwalter und die 
Verwaltungsgesellschaft im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue 
Nachhaltigkeitsanforderungen, die in den Jurisdiktionen, in denen der 
Anlageverwalter tätig ist und/oder in denen die Subfonds vertrieben 
werden, auferlegt werden, zu zusätzlichen Compliance-Kosten, 
Offenlegungspflichten oder anderen Auswirkungen oder Beschränkungen 
für die Subfonds oder den Anlageverwalter und die 
Verwaltungsgesellschaft führen. Im Rahmen dieser Anforderungen sind 
der Anlageverwalter und die Verwaltungsgesellschaft möglicherweise dazu 
verpflichtet, die Subfonds anhand bestimmter Kriterien zu klassifizieren, 
von denen einige einer subjektiven Auslegung unterliegen können. 
Insbesondere ihre Ansichten über eine angemessene Klassifizierung 
können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, unter anderem als 
Reaktion auf gesetzliche oder regulatorische Vorgaben oder Änderungen 
des Branchenansatzes, und dies kann eine Änderung der Klassifizierung der 
Subfonds erforderlich machen. Eine solche Änderung der entsprechenden 
Klassifizierung kann bestimmte Massnahmen nach sich ziehen, darunter 
auch neue Anlagen und Verkäufe oder neue Prozesse, die eingerichtet 
werden müssen, um die entsprechenden Klassifizierungsanforderungen zu 
erfüllen und Daten über die Anlagen der Subfonds zu erfassen, was mit 

zusätzlichen Kosten, Offenlegungs- und Berichtspflichten verbunden sein 
kann.  
Darüber hinaus sollten die Anleger beachten, dass Verwaltungsgesellschaft 
und Anlageverwalter ganz oder teilweise auf öffentliche und Informatio-
nen von Drittanbietern sowie möglicherweise auf vom Emittenten selbst 
erstellte Informationen angewiesen sind. Zudem kann die Fähigkeit der 
Verwaltungsgesellschaft und des Anlageverwalters, solche Daten zu über-
prüfen, durch die Integrität der Daten, die zum jeweiligen Zeitpunkt zu den 
zugrunde liegenden Komponenten verfügbar sind, sowie durch den Status 
und die Entwicklung der globalen Gesetze, Richtlinien und Vorschriften in 
Bezug auf die Erfassung und Bereitstellung solcher ESG-Daten einge-
schränkt sein. Die ESG-Daten von privaten und öffentlichen Informations-
quellen sowie von Drittanbietern können falsch, nicht verfügbar oder nicht 
vollständig aktualisiert sein. Aktualisierungen werden möglicherweise mit 
zeitlicher Verzögerung durchgeführt. Die ESG-Klassifizierung bzw. das ESG-
Scoring spiegelt auch die Meinung der bewertenden Partei wider (ein-
schliesslich externer Parteien, wie Rating-Agenturen oder anderer Finan-
zinstitutionen). In Ermangelung eines standardisierten ESG-Scoringsystems 
hat somit jede bewertende Partei ihren eigenen Research- und Analyserah-
men. Daher können das ESG-Scoring bzw. die ESG-Einstufungen, die von 
verschiedenen bewertenden Parteien für ein und dieselbe Anlage verge-
ben werden, stark voneinander abweichen. Dies gilt auch für bestimmte 
Anlagen, bei denen Verwaltungsgesellschaft und Anlageverwalter möglich-
erweise nur begrenzten Zugang zu Daten von externen Parteien in Bezug 
auf die zugrunde liegenden Komponenten einer Anlage haben, z. B. weil 
keine Look-Through-Daten vorliegen. In solchen Fällen versuchen Verwal-
tungsgesellschaft und Anlageverwalter, diese Informationen nach bestem 
Wissen und Gewissen zu bewerten. Solche Datenlücken könnten auch zu 
einer unkorrekten Bewertung einer Nachhaltigkeitspraxis und/oder der da-
mit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen führen. 
Die Anleger sollten überdies beachten, dass die nichtfinanzielle/ESG-
Performance eines Portfolios von seiner finanziellen Performance abwei-
chen kann und Verwaltungsgesellschaft und Anlageverwalter keine Zusi-
cherung hinsichtlich der Korrelation von finanzieller und ESG-Performance 
geben können. Die Berücksichtigung einer neuen ESG-Klassifizierung bzw. 
eine Änderung der ESG-Klassifizierung kann zudem zu Transaktionskosten 
im Rahmen der Neupositionierung des zugrunde liegenden Portfolios so-
wie zu neuen Kosten für Offenlegung, Berichterstattung, Compliance und 
Risikomanagement führen. Allein das Verfolgen von ESG-Zielen bedeutet 
nicht notwendigerweise, dass die allgemeinen Anlageziele eines Anlegers 
oder Kunden oder dessen Präferenzen in Bezug auf Nachhaltigkeit erfüllt 
werden können. 
Die Risiken nachhaltiger Anlagen können für Subfonds mit einem nachhal-
tigen thematischen Ziel und/oder für Subfonds, die ESG-Faktoren in die 
verschiedenen Schritte ihres Anlageprozesses integrieren, höher sein, 
wenn diese Subfonds (i) einen besonderen Sektorfokus haben, z. B. auf In-
dustriesektoren, die einen grösseren CO2-Fussabdruck aufweisen und/oder 
mit höheren Kosten in Rahmen des Übergangs zu kohlenstoffärmeren Al-
ternativen verbunden sind, oder (ii) einen besonderen geografischen Fokus 
haben, wie die Konzentration von Anlagen in Schwellenmärkten mit höhe-
ren Nachhaltigkeitsrisiken im Zusammenhang mit ihrem Übergangsprozess 
und dem noch frühen Entwicklungsstadium ihrer sozialen und Governance-
Strukturen. Weitere Informationen über die Risiken nachhaltiger Anlagen 
in Verbindung mit Anlagen in den Industriesektor oder in Schwellenländer 
können Anleger den Abschnitten «Nachhaltigkeitsrisiken», «Konzentration 
auf bestimmte Länder beziehungsweise Regionen» und «Anlagen in 
Schwellenländern» entnehmen, in denen die ökologischen, sozialen und 
Governance-Risiken ausführlicher beschrieben sind. 
 
Anlagerisiko 
Anlagen in Aktien 
Die Risiken in Zusammenhang mit der Anlage in Aktien (und aktienähnli-
che) Wertpapiere umfassen insbesondere grössere Marktpreisschwankun-
gen, negative Informationen über Emittenten oder Märkte und den nach-
rangigen Status von Aktien gegenüber Schuldverschreibungen des gleichen 
Unternehmens. 
Darüber hinaus haben Anleger Wechselkursschwankungen, mögliche De-
visenkontrollvorschriften und sonstige Beschränkungen zu berücksichti-
gen. 
 
Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere 
Die Anlage in Wertpapieren von Emittenten aus verschiedenen Ländern 
und in unterschiedlichen Währungen bietet zum einen mögliche Vorteile, 
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die bei einer Anlage in Wertpapieren von Emittenten eines einzigen Landes 
nicht erzielt werden können, zum anderen sind jedoch auch gewisse be-
trächtliche Risiken damit verbunden, die in der Regel nicht mit der Anlage 
in Wertpapieren von Emittenten eines einzigen Landes verbunden sind. Zu 
den betreffenden Risiken gehören Zinsänderungen und Wechselkurs-
schwankungen (wie vorstehend unter dem Abschnitt «Zinsänderungsri-
siko» und «Wechselkursrisiko» beschrieben) sowie die mögliche Auferle-
gung von Devisenkontrollvorschriften oder sonstigen für diese Anlagen gel-
tenden Gesetzen oder Beschränkungen. Bei einer Wertminderung einer 
bestimmten Währung im Vergleich zur Referenzwährung des Subfonds 
verringert sich der Wert bestimmter Wertpapiere im Portfolio, die auf 
diese Währung lauten. 
Ein Wertpapieremittent kann in einem anderen Land ansässig sein als dem, 
auf dessen Währung das betreffende Instrument lautet. Die Werte und re-
lativen Renditen von Anlagen in den Wertpapiermärkten unterschiedlicher 
Länder und die jeweils mit ihnen verbundenen Risiken können unabhängig 
voneinander Schwankungen unterliegen. 
Da der Nettovermögenswert eines Subfonds in seiner Referenzwährung 
berechnet wird, hängt die Performance von Anlagen, die auf eine andere 
als die Referenzwährung lauten, von der Stärke dieser Währung im Ver-
gleich zur Referenzwährung und dem Zinsumfeld in dem Land ab, in dem 
diese Währung in Umlauf ist. Abgesehen von weiteren Ereignissen, die den 
Wert von Anlagen in einer anderen als der Referenzwährung beeinträchti-
gen könnten (wie z. B. eine Änderung des politischen Klimas oder der Bo-
nität eines Emittenten), kann in der Regel davon ausgegangen werden, 
dass eine Aufwertung der Nicht-Referenzwährung zu einer Wertsteigerung 
der Anlagen des Subfonds in einer anderen als der Referenzwährung in Be-
zug auf die Referenzwährung führt. 
Die Subfonds können in Investment-Grade-Schuldtitel anlegen. Invest-
ment-Grade-Schuldtitel sind von den Rating-Agenturen auf Grundlage der 
Bonität oder des Ausfallrisikos zugewiesene Ratings in den besten Rating-
Kategorien. Rating-Agenturen überprüfen gelegentlich die zugewiesenen 
Ratings und das Rating von Schuldtitel kann daher heruntergestuft werden, 
wenn wirtschaftliche Bedingungen Auswirkungen auf die entsprechende 
Emission von Schuldtiteln haben. Zudem können die Subfonds in Schuldin-
strumente im Non-Investment-Grade-Bereich (hochverzinsliche Schuldti-
tel) anlegen. Gegenüber den Investment-Grade-Schuldtiteln handelt es 
sich bei hochverzinslichen Wertpapieren in der Regel um niedriger einge-
stufte Wertpapiere, die üblicherweise eine höhere Rendite bieten, um die 
niedrigere Bonität oder das mit diesen Schuldinstrumenten verbundene 
höhere Ausfallrisiko auszugleichen. 
Die SEC-Vorschrift 144A stellt eine Freistellung von der Safe-Harbour-Regel 
der Registrierungsvorschriften des Securities Act von 1933 in Bezug auf den 
Weiterverkauf zweckgebundener Wertpapiere an qualifizierte institutio-
nelle Käufer gemäss der dortigen Definition dar. Der Vorteil für Anleger 
könnten höhere Erträge aufgrund von niedrigeren Verwaltungsgebühren 
sein. Jedoch ist die Veröffentlichung von Sekundärmarkttransaktionen mit 
Rule-144A-Wertpapieren beschränkt und qualifizierten institutionellen 
Käufern vorbehalten. Dies kann die Volatilität der Wertpapierkurse stei-
gern und unter extremen Bedingungen die Liquidität eines bestimmten 
Rule-144A-Wertpapiers verringern. 
 
Anlagen in Contingent Convertible Instruments 
Unbekanntes Risiko  
Contingent Convertible Instruments sind derzeit noch nicht erprobt. Es ist 
ungewiss, wie sie sich in einem angespannten Klima entwickeln werden, 
wenn die zugrunde liegenden Merkmale dieser Instrumente auf die Probe 
gestellt werden. Wenn ein einzelner Emittent einen Trigger aktiviert oder 
Couponzahlungen aussetzt, ist ungewiss, ob der Markt die Angelegenheit 
als idiosynkratisches oder systemisches Ereignis einstufen wird. Im zweiten 
Fall sind eine potenzielle Ansteckung der Kurse und Kursschwankungen für 
die gesamte Anlageklasse möglich. Dieses Risiko kann je nach Höhe der Ar-
bitrage bezüglich des Basiswertes verstärkt werden. Ferner könnte die Ak-
tivierung eines Triggers oder die Aussetzung der Couponzahlungen einen 
allgemeinen Ausverkauf von Contingent Convertible Instruments verursa-
chen und damit die Liquidität am Markt verringern. In einem illiquiden 
Markt kann die Preisbildung zunehmend unter Druck geraten. 
 
Risiko einer Umkehr der Kapitalstruktur 
Anders als bei der klassischen Kapitalhierarchie können Anleger in Contin-
gent Convertible Instruments einen Kapitalverlust erleiden, während dies 
für Inhaber von Aktien nicht zutrifft. In bestimmten Szenarios erleiden In-
haber von Contingent Convertible Instruments vor Inhabern von Anteile 

Verluste, z.B. wenn ein starker Trigger in Form einer Abschreibung der Ka-
pitalsumme auf Contingent Convertible Instruments aktiviert wird. Das wi-
derspricht der üblichen Ordnung der Kapitalstrukturhierarchie, bei der er-
wartet wird, dass Aktieninhaber den ersten Verlust erleiden. 
 
Risiko der Branchenkonzentration  
Da die Emittenten von Contingent Convertible Instruments möglicherweise 
ungleichmässig auf die Branchen verteilt sind, unterliegen Contingent Con-
vertible Instruments möglicherweise Risiken im Zusammenhang mit der 
Branchenkonzentration. 
 
Anlagen in Warrants 
Aufgrund der Hebelwirkung von Anlagen in Warrants und der Volatilität 
der Optionspreise sind die mit Anlagen in Warrants verbundenen Risiken 
höher als bei Anlagen in Aktien. Aufgrund der Volatilität der Warrants kann 
die Volatilität des Preises einer Aktie eines Subfonds, der in Warrants an-
legt, möglicherweise steigen. 
 
Anlagen in Zielfonds 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass bei Anlagen in Zielfonds Kos-
ten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch auf Ebene des Zielfonds anfal-
len können. Darüber hinaus kann der Wert der Anteile oder Aktien des Ziel-
fonds von Wechselkursschwankungen, Devisengeschäften, Steuervor-
schriften (einschliesslich der Erhebung von Quellensteuer) und sonstigen 
wirtschaftlichen oder politischen Faktoren oder Änderungen in den Län-
dern, in denen der Zielfonds investiert hat, sowie den mit einem Engage-
ment in Schwellenländern verbundenen Risiken beeinflusst werden. 
Die Anlage des Subfonds in Anteile oder Aktien eines Zielfonds ist mit dem 
Risiko verbunden, dass die Rücknahme der Anteile oder Aktien Einschrän-
kungen unterliegen kann, sodass diese Anlagen möglicherweise weniger li-
quide sind als andere Arten von Anlagen. 
 
Einsatz von Derivaten 
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zwar vorteilhaft sein, 
es können mit ihm jedoch auch Risiken verbunden sein, die sich von denen 
traditionellerer Anlagen unterscheiden und die in bestimmten Fällen auch 
grösser sind. 
Derivative Finanzinstrumente sind hoch spezialisierte Instrumente. Der 
Einsatz eines Derivats erfordert das Verständnis nicht nur des Basiswerts, 
sondern auch des Derivats selbst, ohne dass dabei die Möglichkeit besteht, 
die Performance des Derivats unter allen möglichen Marktbedingungen zu 
beobachten. 
Ist eine Derivattransaktion besonders gross oder der betreffende Markt il-
liquide, lässt sich eine Transaktion möglicherweise nicht zu einem vorteil-
haften Preis veranlassen oder eine Position glattstellen. 
Da viele Derivate eine Hebelwirkung aufweisen, können nachteilige Ände-
rungen des Werts oder Niveaus des zugrunde liegenden Vermögenswer-
tes, Satzes oder Index zu einem wesentlich höheren Verlust als den in das 
Derivat angelegten Betrag führen. 
Zu den anderen Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten ge-
hören das Risiko der falschen Kursbestimmung oder Bewertung von Deri-
vaten und das Unvermögen von Derivaten, mit den ihnen zugrunde liegen-
den Vermögenswerten, Sätzen und Indizes perfekt zu korrelieren. Viele De-
rivate sind komplex und werden oft subjektiv bewertet. Nicht korrekte Be-
wertungen können zu erhöhten Barzahlungsanforderungen an Gegenpar-
teien oder zu einem Wertverlust für die Gesellschaft führen. Daher ist die 
Verwendung von Derivaten durch die Gesellschaft nicht immer förderlich, 
um ihre Anlageziele zu erreichen, und kann in manchen Fällen sogar kont-
raproduktiv sein. 
Derivative Instrumente bergen auch das Risiko, dass der Gesellschaft ein 
Verlust entsteht, weil die an dem Derivat beteiligte Gegenpartei (wie unter 
«Gegenparteirisiko» beschrieben) ihre Verpflichtungen nicht einhält. Das 
Ausfallrisiko bei an Börsen gehandelten Derivaten ist in der Regel niedriger 
als bei privat ausgehandelten Derivaten, da die Clearingstelle, die als Emit-
tent oder Gegenpartei jedes an der Börse gehandelten Derivats auftritt, 
eine Erfüllungsgarantie übernimmt. Zusätzlich beinhaltet der Einsatz von 
Kreditderivaten (Credit-Default-Swaps, Credit-Linked-Notes) das Risiko, 
dass der Gesellschaft ein Verlust entsteht, weil eine der dem Kreditderivat 
zugrunde liegenden Einheiten zahlungsunfähig wird. 
Darüber hinaus können OTC-Derivate mit Liquiditätsrisiken verbunden 
sein. Die Gegenparteien, mit denen die Gesellschaft Transaktionen durch-
führt, können den Handel oder die Notierung der Instrumente einstellen. 
In diesen Fällen ist die Gesellschaft möglicherweise nicht in der Lage, das 
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gewünschte Währungsgeschäft, die Credit-Default-Swaps oder Total-Re-
turn-Swaps durchzuführen oder ein Gegengeschäft in Bezug auf die offene 
Position abzuschliessen, was sich möglicherweise nachteilig auf seine Per-
formance auswirkt. Im Gegensatz zu an Börsen gehandelten Derivaten bie-
ten Terminkontrakte, Kassageschäfte und Optionskontrakte auf Währun-
gen der Verwaltungsgesellschaft nicht die Möglichkeit, die Pflichten der 
Gesellschaft durch eine gleichwertige und entgegengesetzte Transaktion 
auszugleichen. Beim Abschluss von Terminkontrakten, Kassageschäften 
und Optionskontrakten muss die Gesellschaft daher möglicherweise seine 
Pflichten nach diesen Kontrakten erfüllen und muss dazu in der Lage sein. 
Es kann keine verbindliche Aussage getroffen werden, dass der Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten zum Erreichen des beabsichtigten Ziels 
führt. 
 
Anlagen in Hedge-Fonds-Indizes 
Zusätzlich zu den Risiken, die traditionelle Anlagen beinhalten (Markt-, Kre-
dit- und Liquiditätsrisiken), sind Anlagen in Hedge-Fonds-Indizes mit einer 
Reihe spezifischer Risiken verbunden, die nachstehend aufgeführt sind. 
Die dem betreffenden Index zugrunde liegenden Hedge-Fonds und deren 
Strategien zeichnen sich gegenüber herkömmlichen traditionellen Anlagen 
vor allem dadurch aus, dass deren Anlagestrategie einerseits den Leerver-
kauf von Wertpapieren mit einbeziehen kann und dass andererseits durch 
den Einsatz von Fremdfinanzierung und von Derivaten eine Hebelwirkung 
(sogenannter Leverage-Effekt) erzielt werden kann. 
Die Hebelwirkung hat zur Folge, dass der Wert eines Fondsvermögens 
schneller steigt, wenn die Kapitalgewinne aus den mithilfe von Fremdkapi-
tal erworbenen Investitionen höher sind als die damit verbundenen Kos-
ten, namentlich die Zinsen für die aufgenommenen Fremdmittel und die 
Prämien auf die eingesetzten Derivativinstrumente. Wenn die Preise je-
doch fallen, steht diesem Effekt ein entsprechend rascher Verfall des Ver-
mögens der Gesellschaft gegenüber. Der Einsatz von derivativen Instru-
menten und insbesondere das Tätigen von Leerverkäufen können im Ext-
remfall zu einem totalen Wertverlust führen. 
Die meisten Hedge-Fonds, die dem jeweiligen Index zugrunde liegen, wer-
den in Ländern gegründet, in denen das gesetzliche Rahmenwerk und ins-
besondere die behördliche Aufsicht entweder nicht existieren oder nicht 
dem Niveau der westeuropäischen und vergleichbaren Länder entspre-
chen. Bei Hedge-Fonds hängt der Erfolg in besonderem Masse von der 
Kompetenz der Fondsmanager und der zur Verfügung stehenden Infra-
struktur ab. 
Solche Indizes sind gemäss den Kriterien auszuwählen, die in Artikel 9 der 
Grossherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 im Zusammenhang 
mit gewissen Definitionen des geänderten Gesetzes vom 20. Dezember 
2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Umsetzung der Richtli-
nie 2007/16/EG der Kommission 2007/16/EG («Grossherzogliche Verord-
nung vom 8. Februar 2008») und klärend in Artikel 44 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 definiert sind. 
 
Anlagen in Rohstoff- und Immobilienindizes 
Anlagen in Waren-, Rohstoff- und Immobilienfondsindizes unterscheiden 
sich von traditionellen Anlagen und beinhalten zusätzliches Risikopotenzial 
(z. B. unterliegen sie stärkeren Preisschwankungen). Als Beimischung in ei-
nem breit abgestützten Portfolio jedoch zeichnen sich Anlagen in Produk-
ten bzw. Techniken, die zu Engagements in Rohstoff-, und Immobilienindi-
zes führen, in der Regel durch eine geringe Korrelation mit traditionellen 
Anlagen aus. 
 
Investitionen in illiquide Anlagen 
Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Gesamtnettovermögens jedes Sub-
fonds in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen, die nicht an 
Wertpapierbörsen oder auf geregelten Märkten gehandelt werden. Es 
kann daher der Fall eintreten, dass die Gesellschaft diese Wertpapiere 
nicht ohne Weiteres verkaufen kann. Ausserdem bestehen eventuell ver-
tragliche Beschränkungen in Bezug auf den Weiterverkauf dieser Wertpa-
piere. Des Weiteren kann die Gesellschaft unter bestimmten Umständen 
mit Terminkontrakten und darauf lautenden Optionen handeln. Auch bei 
diesen Instrumenten kann es zu Situationen kommen, in denen sie nur 
schwer veräusserbar sind, wenn z. B. die Marktaktivität abnimmt oder eine 
tägliche Schwankungsgrenze erreicht wurde. Die meisten Terminbörsen 
beschränken die Schwankungen in Terminkontraktkursen während eines 
Tages durch Vorschriften, die als «Tagesgrenzen» bezeichnet werden. 
Während eines einzigen Handelstages dürfen keine Geschäfte zu Preisen 
oberhalb oder unterhalb dieser Tagesgrenzen abgeschlossen werden. 

Wenn der Wert eines Terminkontraktes auf die Tagesgrenze gesunken 
bzw. gestiegen ist, können Positionen weder erworben noch glattgestellt 
werden. Terminkontraktkurse bewegen sich gelegentlich an mehreren auf-
einanderfolgenden Tagen mit wenig oder gar keinem Handelsvolumen aus-
serhalb der Tagesgrenze. Ähnliche Vorkommnisse können dazu führen, 
dass die Gesellschaft ungünstige Positionen nicht unverzüglich liquidieren 
kann, woraus Verluste entstehen können. 
Zur Berechnung des Nettovermögenswerts werden bestimmte Instru-
mente, die nicht an einer Börse notiert sind und für die nur eine einge-
schränkte Liquidität besteht, auf der Grundlage eines Durchschnittskurses 
bewertet, der sich aus den Kursen von mindestens zwei der grössten Pri-
märhändler ergibt. Diese Kurse können den Kurs beeinflussen, zu dem die 
Aktien zurückgenommen oder erworben werden. Es ist nicht gewährleis-
tet, dass bei einem Verkauf eines solchen Instruments der so ermittelte 
Kurs auch erzielt werden kann. 
 
Anlagen in Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities 
Die Subfonds können Positionen in Asset-Backed-Securities («ABS») und 
Mortgage-Backed-Securities («MBS») halten. ABS und MBS sind von einer 
Zweckgesellschaft (SPV) zum Zwecke der Weiterleitung von Verbindlichkei-
ten Dritter, die nicht die Muttergesellschaft des Emittenten sind, begebene 
Schuldtitel. Die Schuldtitel sind dabei durch einen Pool von Aktiven (bei 
MBS durch Hypotheken, bei ABS durch verschiedene Arten von Aktiven) 
besichert. Gegenüber herkömmlichen Anleihen wie Unternehmensanlei-
hen oder Staatsanleihen können die mit diesen Wertpapieren verbunde-
nen Verpflichtungen höhere Gegenpartei-, Liquiditäts- und Zinsänderungs-
risiken aufweisen sowie zusätzlichen Risiken wie mögliche Wiederanlageri-
siken (durch eingebaute Kündigungsrechte, sogenannte Prepayment-Opti-
onen), Kreditrisiken auf den unterliegenden Aktiva und frühzeitige Kapital-
rückzahlungen mit dem Ergebnis einer geringeren Gesamtrendite unterlie-
gen (insbesondere wenn die Rückzahlung der Schuldtitel nicht mit dem 
Zeitpunkt der Rückzahlung der unterliegenden Aktiva der Forderungen 
übereinstimmt). 
ABS und MBS können sehr illiquide sein und daher einer hohen Preisvola-
tilität unterliegen. 
 
Kleine und mittlere Unternehmen 
Einige Subfonds dürfen hauptsächlich in kleineren und mittleren Unterneh-
men anlegen. Anlagen in kleinere, weniger bekannte Unternehmen bein-
halten grössere Risiken und die Möglichkeit höherer Kursvolatilität auf-
grund der spezifischen unsichereren Wachstumsaussichten kleinerer Fir-
men, der niedrigeren Liquidität der Märkte für solche Aktien und der grös-
seren Anfälligkeit kleinerer Firmen für Veränderungen des Marktes. 
 
Anlagen in REITs 
REITs (Real Estate Investment Trusts) sind börsennotierte Gesellschaften, 
die keine Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen Invest-
menttyps gemäss Luxemburger Gesetz sind und welche Immobilien zum 
Zwecke der langfristigen Anlage erwerben und/oder erschliessen. Sie in-
vestieren den Grossteil ihres Vermögens direkt in Immobilien und erzielen 
ihre Erträge hauptsächlich aus Mieten. Für die Anlage in öffentlich gehan-
delten Wertpapieren von Gesellschaften, die hauptsächlich in der Immobi-
lienbranche tätig sind, gelten besondere Risikoüberlegungen. Zu diesen Ri-
siken gehören: die zyklische Natur von Immobilienwerten, mit der allge-
meinen und der örtlichen Wirtschaftslage verbundene Risiken, Flächen-
überhang und verstärkter Wettbewerb, Steigerungen bei Grundsteuern 
und Betriebskosten, demografische Trends und Veränderungen bei Mie-
terträgen, Änderungen der baurechtlichen Vorschriften, Verluste aus Schä-
den und Enteignung, Umweltrisiken, Mietbegrenzungen durch Verwal-
tungsvorschriften, Änderungen im Wert von Wohngegenden, Risiken ver-
bundener Parteien, Veränderungen der Attraktivität von Immobilien für 
Mieter, Zinssteigerungen und andere für den Immobilienkapitalmarkt mas-
sgebliche Einflussfaktoren. Im Allgemeinen führen ansteigende Zinsen zu 
höheren Finanzierungskosten, was direkt oder indirekt den Wert der An-
lage des betreffenden Subfonds mindern könnte. 
 
Anlagen in Russland 
Verwahr- und Registrierungsrisiko in Russland 
– Obgleich Engagements an den russischen Aktienmärkten gut durch 

den Einsatz von GDRs und ADRs abgesichert sind, können einzelne 
Subfonds gemäss ihrer Anlagepolitik in Wertpapiere investieren, die 
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den Einsatz von örtlichen Hinterlegungs- und/oder Verwahrdienst-
leistungen erfordern. Derzeit wird in Russland der Nachweis für den 
rechtlichen Anspruch auf Aktien buchmässig geführt. 

– Der Subfonds hält Wertpapiere über die Depotbank, die ein auslän-
disches Nominee-Konto bei einer russischen Verwahrstelle eröffnet. 
Nach russischem Gesetz ist die Depotbank (als ausländischer Nomi-
nee) verpflichtet, «alle in ihrer Macht stehenden zumutbaren An-
strengungen zu unternehmen», um der russischen Verwahrstelle 
oder, auf deren Verlangen, dem Emittenten, einem russischen Ge-
richt, der Zentralbank der Russischen Föderation und den russischen 
Untersuchungsbehörden Informationen über die Eigentümer der 
Wertpapiere, andere Personen, die mit den Wertpapieren verbun-
dene Rechte ausüben, sowie Personen, deren Interessen an solchen 
Rechten wahrgenommen werden, und die Anzahl der betreffenden 
Wertpapiere zur Verfügung zu stellen. 

– Es ist plausibel, dass die Depotbank in der Lage sein sollte, der oben 
genannten Verpflichtung nachzukommen, indem sie Informationen 
über den Subfonds als Eigentümer der Wertpapiere bereitstellt. Es 
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass zudem auch Infor-
mationen über die Aktionäre des Subfonds einschliesslich Informa-
tionen über das wirtschaftliche Eigentum der am Subfonds gehalte-
nen Aktien angefordert werden. Wenn der Subfonds und/oder die 
Aktionäre der Depotbank die entsprechenden Informationen nicht 
zur Verfügung stellen, kann die Zentralbank der Russischen Födera-
tion die Geschäftstätigkeit des ausländischen Nominee-Kontos der 
Depotbank in Russland gemäss russischem Recht für bis zu sechs 
Monate «unterbinden oder einschränken». Das russische Gesetz 
macht keine Angaben dazu, ob diese sechsmonatige Frist verlängert 
werden kann, daher können solche Verlängerungen für eine unbe-
stimmte Zeit nicht ausgeschlossen werden, so dass die letztendliche 
Auswirkung der oben genannten Unterbindung oder Einschränkung 
der Geschäftstätigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen be-
wertet werden kann.  

– Die Bedeutung des Registers für das Verwahr- und Registrierungs-
verfahren ist entscheidend. Obwohl unabhängige Registerführer 
von der russischen Zentralbank zugelassen und beaufsichtigt wer-
den und unter Umständen zivil- oder verwaltungsrechtliche Verant-
wortung für eine ausbleibende oder nicht ordnungsgemässe Einhal-
tung ihrer Pflichten tragen, besteht dennoch die Möglichkeit, dass 
der Subfonds seine Registrierung durch Betrug, Nachlässigkeit oder 
schiere Unaufmerksamkeit verliert. Ausserdem kann es vorkom-
men, dass Unternehmen der in der Russischen Föderation geltenden 
Bestimmung nicht nachgekommen sind, eigene, unabhängige Regis-
terführer einzusetzen, die bestimmte gesetzlich vorgeschriebene 
Kriterien erfüllen müssen. Aufgrund dieser fehlenden Unabhängig-
keit hat die Geschäftsführung eines Unternehmens einen potenziell 
grossen Einfluss auf die Zusammenstellung der Aktionäre dieses Un-
ternehmens. 

– Eine Verzerrung oder Zerstörung des Registers könnte dem Bestand 
des Subfonds an den entsprechenden Aktien des Unternehmens we-
sentlich schaden oder diesen Aktienbestand in bestimmten Fällen 
sogar zunichtemachen. Weder der Subfonds noch der Anlagever-
walter noch die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft noch 
der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft noch deren Beauf-
tragte können Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien in 
Bezug auf die Handlungen oder Leistungen des Registerführers ab-
geben. Dieses Risiko wird vom Subfonds getragen. Obwohl das rus-
sische Recht Mechanismen zur Wiederherstellung verlorener Infor-
mationen im Register bereitstellt, gibt es keine Anleitung dafür, wie 
diese Mechanismen in der Praxis umzusetzen sind und jeder poten-
zielle Streit würde von einem russischen Gericht auf Einzelfallbasis 
betrachtet. 

Durch die oben genannten Änderungen des russischen Zivilgesetzbuchs 
wird Käufern «in guten Treuen», die im Rahmen von Börsengeschäften Ak-
tien erwerben, unbegrenzter Schutz gewährt. Einzige Ausnahme (die nicht 
anwendbar scheint) ist der Erwerb solcher Wertpapiere ohne Gegenleis-
tung. 
Direktanlagen am russischen Markt erfolgen grundsätzlich über Aktien und 
aktienähnliche Wertpapiere, welche an der Moskauer Börse gehandelt 
werden, in Übereinstimmung mit Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» und so-
fern in Kapitel 23 «Subfonds» nichts anderes vorgesehen ist. Alle übrigen 
Direktanlagen, die nicht über die Moskauer Börse getätigt werden, fallen 

unter die 10%-Regel gemäss Art. 41 (2) a des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010. 
 
Anlagen in Indien 
Neben den in diesem Prospekt enthaltenen Beschränkungen sind Direkt-
anlagen in Indien nur zulässig, sofern der betreffende Subfonds von einem 
Designated Depository Participant («DDP») im Auftrag der indische Wert-
papier- und Börsenaufsicht (Securities and Exchange Board of India, 
«SEBI») ein Zertifikat über die Registrierung als «Foreign Portfolio Inves-
tor» («FPI») (Registrierung als Category I FPI) erlangt. Ferner muss der Sub-
fonds eine PAN-Karte (Permanent Account Number Card) bei der indischen 
Einkommensteuerbehörde beantragen. Die FPI-Vorschriften setzen für An-
lagen von FPIs bestimmte Grenzen und erlegen FPIs gewisse Pflichten auf. 
Sämtliche unmittelbar in Indien getätigte Anlagen unterliegen den zum 
Zeitpunkt der Anlage geltenden FPI-Vorschriften. Wir weisen Anleger da-
rauf hin, dass die Zulassung des jeweiligen Subfonds als FPI Voraussetzung 
für jegliche Direktanlagen dieses Subfonds am indischen Markt ist. 
Insbesondere kann die Zulassung des Subfonds als FPI bei Nicht-Einhaltung 
der Anforderungen der SEBI oder im Falle von Handlungen oder Unterlas-
sungen im Zusammenhang mit der Einhaltung indischer Vorschriften, unter 
anderem der geltenden Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, von der 
SEBI ausgesetzt oder widerrufen werden. Es kann nicht zugesichert wer-
den, dass die FPI-Zulassung während der gesamten Dauer des jeweiligen 
Subfonds erhalten bleibt. Folglich sollten Anleger beachten, dass eine Aus-
setzung oder ein Widerruf der FPI-Zulassung des jeweiligen Subfonds zu 
einer Verschlechterung der Wertentwicklung des betreffenden Subfonds 
führen kann, was abhängig von den zu diesem Zeitpunkt herrschenden 
Marktbedingungen negative Auswirkungen auf den Wert der Beteiligung 
des Anlegers zur Folge haben könnte.  
Anleger sollten beachten, dass das Gesetz zur Prävention von Geldwäsche 
von 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002 («PMLA»)) und die 
auf dessen Grundlage angenommenen Regelungen zur Prävention und 
Kontrolle von Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und dem Ein-
ziehen von Vermögen, die von Geldwäsche in Indien abgeleitet werden 
oder damit verbunden sind, unter anderem verlangen, dass bestimmte ju-
ristische Personen wie Banken, Finanzinstitute und Vermittler, die mit 
Wertpapieren handeln (einschliesslich FPIs), Massnahmen zur Kun-
denidentifizierung durchführen und den wirtschaftlichen Eigentümer der 
Vermögenswerte bestimmen (Kunden-ID) sowie Aufzeichnungen über die 
Kunden-ID und bestimmte Arten von Transaktionen («Transaktionen») 
führen, wie zum Beispiel über Bartransaktionen, die bestimmte Grenz-
werte übersteigen, verdächtige Transaktionen (in bar oder unbar ein-
schliesslich Gutschriften oder Lastschriften zugunsten oder zulasten von 
anderen Konten als Geldkonten wie Effektenkonten). Dementsprechend 
können gemäss den FPI-Vorschriften von den FPI-Lizenzinhabern Informa-
tionen zur Identität der rechtlichen Eigentümer des Subfonds angefordert 
werden, d. h. lokale Aufsichtsbehörden können die Offenlegung von Infor-
mationen bezüglich der Anleger und wirtschaftlichen Eigentümer des Sub-
fonds verlangen. 
Soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, können Informationen und 
personenbezogene Daten über die Anleger und die wirtschaftlichen Eigen-
tümer des Subfonds, der am indischen Markt investiert (einschliesslich un-
ter anderem jegliche Dokumente, die im Rahmen des für ihre Anlage in den 
Subfonds vorgeschriebenen Identifizierungsverfahrens eingereicht wer-
den), dem DDP bzw. staatlichen oder Aufsichtsbehörden in Indien gegen-
über auf deren Verlangen offengelegt werden. Insbesondere werden die 
Anleger darauf hingewiesen, dass, um dem Subfonds die Einhaltung der 
indischen Gesetze und Vorschriften zu gestatten, jede natürliche Person, 
die alleine oder gemeinsam oder durch eine oder mehrere juristische Per-
sonen durch eine Eigentumsbeteiligung Kontrolle ausübt oder letztlich 
über eine Kontrollmehrheit von über 10% über das Vermögen des jeweili-
gen Subfonds verfügt, dem DDP ihre Identität offenlegen muss. 
 
Risiken im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm 
Bestimmte Subfonds können über das Programm Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect oder andere ähnliche Programme, die gemäss den gelten-
den Gesetzen und Vorschriften von Zeit zu Zeit eingeführt werden (das 
«Stock-Connect-Programm») in zulässige chinesische A-Aktien («China-
Connect-Wertpapiere») investieren. Das Stock-Connect-Programm ist ein 
Wertpapierhandels- und Clearing-System, das unter anderem die The 
Stock Exchange of Hong Kong Limited («SEHK»), Shanghai Stock Exchange 
(«SSE»), Hong Kong Securities Clearing Company Limited («HKSCC») und 
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China Securities Depository and Clearing Corporation Limited («Chi-
naClear») mit dem Ziel entwickelt haben, die Aktienmärkte des chinesi-
schen Festlands und Hongkongs zu vernetzen.  
Für Anlagen in China-Connect-Wertpapiere bietet das Stock-Connect-Pro-
gramm den sogenannten «Nordwärtshandel». Er ermöglicht es Anlegern, 
über ihre Börsenmakler in Hongkong und eine von der «SEHK» gegründete 
Wertpapierdienstleistungsgesellschaft via Order Routing an die SSE mit 
China-Connect-Wertpapieren zu handeln. 
Gemäss dem Stock-Connect-Programm zeichnet HKSCC, eine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 
(«HKEx») für die Abrechnung, Abwicklung sowie die Erbringung von Ver-
wahr-, Nominee- und anderen verbundenen Diensten für die Transaktio-
nen verantwortlich, die von den Marktteilnehmern und Investoren in 
Hongkong ausgeführt werden. 
 
Für den Nordwärtshandel zulässige China-Connect-Wertpapiere 
Zu den für den Nordwärtshandel zulässigen China-Connect-Wertpapieren 
zählen am Datum dieses Prospekts unter anderem an der SSE notierte Ak-
tien, die (a) im SSE 180 Index enthalten sind; (b) im SSE 380 Index enthalten 
sind; (c) chinesische A-Aktien, die an der SSE notieren, aber nicht im SSE 
180 Index oder SSE 380 Index enthalten sind, bei denen die entsprechen-
den chinesischen H-Aktien jedoch zur Notierung und zum Handel an der 
SEHK zugelassen wurden, vorausgesetzt: (i) sie werden an der SSE nicht in 
anderen Währungen als dem Renminbi («RMB») gehandelt und (ii) sie sind 
nicht im Risikomeldesystem aufgeführt. Die SEHK kann Wertpapiere als 
China-Connect-Wertpapiere zulassen oder ausschliessen und kann die Zu-
lassung von Aktien zum Nordwärtshandel ändern.  
 
Eigentum an China-Connect-Wertpapieren 
China-Connect-Wertpapiere, die von Anlegern in Hongkong und von aus-
ländischen Anlegern (darunter die betreffenden Subfonds) über das Stock-
Connect-Programm erworben werden, werden in ChinaClear gehalten. 
HKSCC hält diese China-Connect-Wertpapiere als «Nominee». Die gelten-
den Regeln, Vorschriften und sonstigen administrativen Massnahmen und 
Bestimmungen in der VRC im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Pro-
gramm (die «Regeln im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Pro-
gramm») beinhalten generell das Konzept eines «Nominee» und erkennen 
das Konzept des «wirtschaftlichen Eigentümers» von Wertpapieren an. In 
diesem Zusammenhang handelt es sich bei einem Nominee (im Falle der 
betreffenden China-Connect-Wertpapiere HKSCC) um die Person, die im 
Namen von anderen (Anleger aus Hongkong oder ausländische Anleger 
(darunter die betreffenden Subfonds) in Bezug auf die jeweiligen China-
Connect-Wertpapiere) Wertpapiere hält. HKSCC hält die jeweiligen China-
Connect-Wertpapiere im Namen von Anlegern aus Hongkong und auslän-
dischen Anlegern (darunter den jeweiligen Subfonds), die wirtschaftliche 
Eigentümer der jeweiligen China-Connect-Wertpapiere sind. Die betreffen-
den Regeln im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm bestim-
men, dass Anleger in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen die 
Rechte und Vorteile der über das Stock-Connect-Programm erworbenen 
China-Connect-Wertpapiere geniessen. Ausgehend von den Bestimmun-
gen der Regeln im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm soll-
ten die Anleger aus Hongkong und die ausländischen Anleger (darunter die 
jeweiligen Subfonds) gemäss den Gesetzen und Vorschriften der VRC als 
wirtschaftliche Eigentümer der jeweiligen China-Connect-Wertpapiere gel-
ten. Daneben liegen nach den geltenden Regeln des Central Clearing and 
Settlement System («CCASS») alle Eigentumsrechte in Bezug auf die von 
HKSCC als Nominee gehaltenen China-Connect-Wertpapiere je nach Sach-
lage bei den betreffenden CCASS-Teilnehmern oder ihren Kunden. 
Anleger, die über den Nordwärtshandel investieren, üben ihre Rechte im 
Zusammenhang mit den China-Connect-Wertpapieren jedoch über den 
CCASS-Clearingteilnehmer und HKSCC als Nominee aus. Mit Blick auf be-
stimmte Rechte und Ansprüche an China-Connect-Wertpapieren, die nur 
durch Klagen vor zuständigen Gerichten auf dem chinesischen Festland 
ausgeübt bzw. geltend gemacht werden können, ist jedoch ungewiss, ob 
diese Rechte durchgesetzt werden können, da gemäss den CCASS-
Regelungen HKSCC als Nominee nicht verpflichtet ist, auf dem chinesischen 
Festland oder anderswo eine Klage oder ein Gerichtsverfahren einzuleiten, 
um Rechte im Namen der Anleger für die China-Connect-Wertpapiere 
durchzusetzen. Die genaue Beschaffenheit und die Rechte eines Anlegers, 
der über den Nordwärtshandel investiert, als wirtschaftlicher Eigentümer 
der China-Connect-Wertpapiere über die HKSCC als Nominee sind im chi-
nesischen Recht nicht genau definiert, und die genaue Beschaffenheit und 

die Methoden zur Durchsetzung der in den Gesetzen des chinesischen Fest-
lands verankerten Rechte und Ansprüche von Anlegern, die über den Nord-
wärtshandel investieren, lassen sich nicht zweifelsfrei definieren. 
 
Vorabprüfung 
Die gesetzlichen Vorschriften des chinesischen Festlands sehen vor, dass 
die SSE einen Verkaufsauftrag ablehnen darf, wenn ein Anleger (ein-
schliesslich der Subfonds) nicht über ausreichende chinesische A-Aktien 
auf seinem Konto verfügt. Die SEHK wird alle Verkaufsaufträge zu China-
Connect-Wertpapieren über den Nordwärtshandel in ähnlicher Weise auf 
der Ebene der registrierten Marktteilnehmer der SEHK überprüfen 
(«Marktteilnehmer») um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Überver-
kauf durch einen einzelnen Marktteilnehmer kommt («Vorabprüfung»).  
 
Quotengrenzen 
Der Handel via Stock Connect wird einer Höchstquote für grenzüberschrei-
tende Investments («Gesamtquote») sowie einer täglichen Quote («tägli-
che Quote») unterliegen. Der Nordwärtshandel unterliegt einem separa-
ten Gesamtrahmen und täglichen Kontingent, das von der SEHK überwacht 
wird. Die Gesamtquote begrenzt den maximalen Nettowert aller Wertpa-
pierkäufe über den Nordwärtshandel, die von Marktteilnehmern ausge-
führt werden können, während das Stock-Connect-Programm existiert. Die 
tägliche Quote begrenzt den maximalen Nettowert von Wertpapierkäufen 
im Rahmen grenzüberschreitender Transaktionen mittels Stock Connect 
pro Tag. Die Gesamtquote und/oder die tägliche Quote können sich von 
Zeit zu Zeit ohne vorherige Mitteilung ändern und Anleger sollten sich auf 
der Website der SEHK und anderen von der SEHK veröffentlichten Informa-
tionen nach aktuellen Informationen erkundigen. 
Neue Kaufaufträge werden abgelehnt, sobald das jeweilige Quotenvolu-
men auf null sinkt oder die tägliche Quote überschritten wird (obgleich An-
leger ihre China-Connect-Wertpapiere ungeachtet des Quotenvolumens 
verkaufen dürfen). Daher können die Quotengrenzen die Fähigkeit des 
Subfonds beeinträchtigen, über Stock Connect zeitnah in China-Connect-
Wertpapiere zu investieren. 
 
Einschränkungen des Day Trading 
Day Trading (Turnaround) ist auf dem Markt für chinesische A-Aktien nicht 
zulässig. Daher können Subfonds, die China-Connect-Wertpapiere an ei-
nem Handelstag (T-Tag) kaufen, die Aktien nur am T-Tag+1 und danach vor-
behaltlich jeglicher China-Connect-Regeln verkaufen. Das schränkt die An-
lagemöglichkeiten der Subfonds ein, insbesondere, wenn ein Subfonds an 
einem bestimmten Handelstag China-Connect-Wertpapiere verkaufen will. 
Die Anforderungen für die Abwicklung und die Vorabprüfung können sich 
gelegentlich ändern. 
 
Vorrangigkeit von Aufträgen  
Wenn ein Makler seinen Kunden Handelsdienstleistungen über Stock 
Connect anbietet, können eigene Handelsaufträge des Maklers oder seiner 
verbundenen Unternehmen unabhängig an das Handelssystem übermit-
telt werden, ohne dass die Händler über den Status der Aufträge von Kun-
den informiert sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass Makler Auf-
träge von Kunden vorrangig behandeln (wie in den einschlägigen Gesetzen 
und Vorschriften bestimmt).  
 
Risiko im Zusammenhang mit der bestmöglichen Ausführung 
Transaktionen mit China-Connect-Wertpapieren können gemäss den gel-
tenden Regeln im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm über 
einen oder mehrere Makler ausgeführt werden, die für die Subfonds für 
Transaktionen über den Nordwärtshandel ernannt werden. Um die Anfor-
derungen an die Vorabprüfung zu erfüllen, können die Subfonds bestim-
men, dass sie Transaktionen mit China-Connect-Wertpapieren nur über be-
stimmte Makler oder Marktteilnehmer ausführen können und diese Trans-
aktionen dementsprechend nicht auf der Grundlage der bestmöglichen 
Ausführung ausgeführt werden.  
Ferner kann der Makler Anlageaufträge mit seinen eigenen Aufträgen und 
denen seiner verbundenen Unternehmen sowie seiner anderen Kunden, 
einschliesslich der Subfonds, zusammenfassen. In einigen Fällen kann sich 
die Zusammenfassung für die Subfonds nachteilig auswirken, in anderen 
Fällen kann die Zusammenfassung für die Subfonds vorteilhaft sein.  
 
Eingeschränkte(r) ausserbörslicher Handel und Übertragungen 
Nicht handelsbezogene Übertragungen (d. h. ausserbörsliche(r) Handel 
und Übertragungen) sind in begrenzten Fällen zulässig, unter anderem 
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wenn Fondsmanager nach einer Handelstransaktion China-Connect-Wert-
papiere auf verschiedene Fonds/Subfonds verteilen oder um Transaktions-
fehler zu berichtigen. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung, Abrechnung und Verwah-
rung 
Die HKSCC und ChinaClear werden die Clearing-Links zwischen der SEHK 
und der SSE einrichten und jeder wird jeweils Clearing-Teilnehmer des an-
deren, um die Abrechnung und Abwicklung grenzüberschreitender Trans-
aktionen zu ermöglichen. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen, die 
auf einem Markt eingeleitet werden, rechnet bzw. wickelt die Clearing-
stelle dieses Marktes auf der einen Seite mit ihren eigenen Clearing-Teil-
nehmern ab und verpflichtet sich auf der anderen Seite, die Abrechnungs- 
und Abwicklungspflichten ihrer Clearing-Teilnehmer gegenüber der Clea-
ringstelle des Kontrahenten zu erfüllen.  
Die über Stock Connect gehandelten Stock-Connect-Wertpapiere werden 
in nicht physischer Form ausgegeben, sodass Anleger wie der Subfonds 
keine physischen China-Connect-Wertpapiere halten. Beim Stock-Connect-
Programm sollten Anleger aus Hongkong und ausländische Anleger, darun-
ter die Subfonds, die China-Connect-Wertpapiere über den Nordwärtshan-
del erworben haben, die China-Connect-Wertpapiere auf den Wertpapier-
konten ihrer Makler oder Verwahrstellen auf dem von der HKSCC betrie-
benen CCASS halten. 
Transaktionen mit den Verwahrstellen oder Maklern, die die Anlagen der 
Subfonds halten oder die Transaktionen der Subfonds abwickeln, sind mit 
Risiken verbunden. Bei einer Insolvenz oder einem Konkurs einer Verwahr-
stelle oder eines Maklers erlangen die Subfonds ihre Vermögenswerte 
möglicherweise verspätet oder nicht von der Verwahrstelle oder dem Mak-
ler oder aus der Konkursmasse zurück und besitzen gegenüber der Depot-
bank oder dem Makler nur einen allgemeinen, unbesicherten Anspruch auf 
diese Vermögenswerte.  
Aufgrund des kurzen Abwicklungszyklus für China-Connect-Wertpapiere 
kann der CCASS-Clearingteilnehmer, der als Verwahrstelle fungiert, auf 
ausschliessliche Anweisung des vom Anlageverwalter des betreffenden 
Subfonds ordnungsgemäss angewiesenen Verkaufsmaklers handeln. Zu 
diesem Zweck muss die Depotbank möglicherweise auf Risiko des Sub-
fonds auf ihr Recht zur Erteilung von Abwicklungsanweisungen in Bezug auf 
den CCASS-Clearingteilnehmer verzichten, der auf dem Markt als ihre Ver-
wahrstelle fungiert.  
Dementsprechend können die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Maklertätigkeit bei Verkäufen und der Verwahrung von einer juristischen 
Person erbracht werden, während der Subfonds möglicherweise Risiken 
aufgrund potentieller Interessenkonflikte unterliegt, die durch angemes-
sene interne Verfahren gesteuert werden.  
Die Rechte und Ansprüche der Subfonds an China-Connect-Wertpapieren 
werden durch HKSCC ausgeübt, die ihre Rechte als Nominee der China-
Connect-Wertpapiere ausübt, die auf dem auf RMB lautenden Aktien-Sam-
melkonto von HKSCC bei ChinaClear gutgeschrieben werden. 
 
Risiko eines Ausfalls von CCASS und ChinaClear 
Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich ein Ausfall, eine Insolvenz 
oder Liquidation von CCASS auf China-Connect-Wertpapiere auswirken 
kann, die auf den Konten der betreffenden Makler oder Verwahrstellen 
beim CCASS gehalten werden. In diesem Fall besteht ein Risiko, dass die 
Subfonds keine Eigentumsrechte an den auf dem Konto beim CCASS hin-
terlegten Vermögenswerte haben und/oder die Subfonds zu unbesicher-
ten Gläubigern werden, die gleichrangig mit allen anderen unbesicherten 
Gläubigern von CCASS sind.  
Ferner sind die auf den Konten der betreffenden Makler oder Verwahrstel-
len beim CCASS gehaltenen Vermögenswerte möglicherweise nicht ge-
nauso gut geschützt, als wenn sie ausschliesslich auf den Namen der Sub-
fonds registriert und gehalten werden könnten. Insbesondere besteht das 
Risiko, dass Gläubiger des CCASS behaupten können, die Wertpapiere wä-
ren Eigentum des CCASS und nicht der Subfonds, und dass ein Gericht diese 
Behauptung bestätigen würde.  
Im Falle einer Nichtabwicklung durch HKSCC und sofern HKSCC keine oder 
nicht ausreichende Wertpapiere in einer Höhe benennt, die der Nichtab-
wicklung entsprechen, sodass für die Abwicklung von Transaktionen mit 
China-Connect-Wertpapieren Wertpapiere fehlen, zieht ChinaClear den 
Fehlbetrag von dem auf RMB lautenden Aktien-Sammelkonto von HKSCC 
bei ChinaClear ab, sodass die Subfonds an diesem Fehlbetrag unter Um-
ständen beteiligt werden.  

ChinaClear hat ein Rahmenwerk für das Risikomanagement sowie Mass-
nahmen eingeführt, die von der China Securities Regulatory Commission 
genehmigt wurden und überwacht werden. Sollte der äusserst unwahr-
scheinliche Fall eines Ausfalls von ChinaClear eintreten und ChinaClear für 
zahlungssäumig erklärt werden, beschränken sich die Pflichten von HKSCC 
bei Transaktionen über den Nordwärtshandel im Rahmen ihrer Marktver-
träge mit Clearing-Teilnehmern auf die Unterstützung der Clearing-Teil-
nehmer bei der Verfolgung von Ansprüchen gegen ChinaClear. HKSCC wird 
sich in Treu und Glauben bemühen, die ausstehenden Aktien und Gelder 
von ChinaClear über die zur Verfügung stehenden gesetzlichen Kanäle oder 
durch die Liquidation von ChinaClear zurückzuerlangen. In diesem Fall kann 
es für die betreffenden Subfonds zu Verzögerungen beim Prozess der Wie-
dererlangung kommen, oder sie sind unter Umständen nicht in der Lage, 
ihre Verluste von ChinaClear zurückzuerlangen. 
Die oben genannten Risiken im Falle eines Ausfalls von CCACC oder HKSCC 
und/oder eines Ausfalls von ChinaClear werden jedoch als unwahrschein-
lich eingestuft. 
 
Beteiligung an Kapitalmassnahmen und Aktionärsversammlungen 
Der aktuellen Marktpraxis in China entsprechend werden Anleger, die über 
den Nordwärtshandel Transaktionen mit China-Connect-Wertpapieren tä-
tigen, nicht durch Stimmrechtsvertreter oder persönlich an den Versamm-
lungen der betreffenden an der SSE notierten Unternehmen teilnehmen 
können. Die Subfonds werden die Stimmrechte bei den Unternehmen, in 
die sie anlegen, nicht in gleicher Weise ausüben können wie auf einigen 
entwickelten Märkten. 
Ferner wird eine Kapitalmassnahme in Bezug auf China-Connect-Wertpa-
piere vom betreffenden Emittenten über die SSE-Website und bestimmte 
amtlich benannte Zeitungen bekannt gegeben. Die an der SSE notierten 
Emittenten veröffentlichen Unternehmensunterlagen jedoch nur auf Chi-
nesisch und es stehen keine englischen Übersetzungen zur Verfügung. 
HKSCC wird die CCASS-Teilnehmer über China-Connect-Wertpapiere be-
treffende Kapitalmassnahmen auf dem Laufenden halten. Anleger aus 
Hongkong und ausländische Anleger (darunter die Subfonds) müssen die 
Vereinbarung und die von ihren jeweiligen Maklern oder Verwahrstellen 
(d. h. den CCASS-Teilnehmern) angegebene Frist einhalten. Der ihnen zur 
Verfügung stehende Zeitraum für einige Arten von Kapitalmassnahmen für 
China-Connect-Wertpapiere kann sich auf nur einen Werktag belaufen. Da-
her sind die Subfonds unter Umständen nicht in der Lage, rechtzeitig an 
einigen Kapitalmassnahmen teilzunehmen. Da auf dem chinesischen Fest-
land nicht mehrere Stimmrechtsvertreter ernannt werden dürfen, können 
die Subfonds möglicherweise keine Stimmrechtsvertreter ernennen, damit 
diese an Aktionärsversammlungen in Bezug auf China-Connect-Wertpa-
piere teilnehmen. Es kann nicht zugesichert werden, dass CCASS-
Teilnehmer, die am Stock-Connect-Programm teilnehmen, Abstimmungs-
dienste oder andere zugehörige Dienste anbieten oder veranlassen, dass 
sie angeboten werden. 
 
Regelung für Gewinne aus Short-Swing-Geschäften und Offenlegung von 
Interessen 
Risiko aufgrund der Regelung für Gewinne aus Short-Swing-Geschäften 
Gemäss dem Wertpapierrecht des chinesischen Festlands muss ein Aktio-
när, dessen eigene Positionen zusammen mit denen anderen Unterneh-
men der Gruppe mindestens 5% der insgesamt ausgegebenen Aktien 
(«Grossaktionär») einer auf dem chinesischen Festland gegründeten Ge-
sellschaft hält, die an einer Börse auf dem chinesischen Festland notiert 
(ein «börsennotiertes chinesisches Unternehmen»), alle durch den Kauf 
und Verkauf von Aktien dieses börsennotierten chinesischen Unterneh-
mens erzielten Gewinne zurückzahlen, wenn beide Geschäfte innerhalb ei-
nes Zeitraums von sechs Monaten stattfinden. Für den Fall, dass die Gesell-
schaft durch die Anlage in China-Connect-Wertpapiere über das Stock-
Connect-Programm Grossaktionär eines börsennotierten chinesischen Un-
ternehmens wird, sind die Gewinne, die die Subfonds aus diesen Anlagen 
erzielen können, unter Umständen begrenzt, was sich abhängig vom Um-
fang der Anlagen der Gesellschaft in China-Connect-Wertpapiere über das 
Stock-Connect-Programm nachteilig auf die Wertentwicklung der Sub-
fonds auswirken kann.  
 
Risiko im Zusammenhang mit der Offenlegung von Beteiligungen  
Gemäss den Anforderungen zur Offenlegung von Beteiligungen auf dem 
chinesischen Festland unterliegt die Gesellschaft, sofern sie ein Grossakti-
onär eines börsennotierten chinesischen Unternehmens wird, dem Risiko, 
dass die Beteiligungen der Gesellschaft zusammen mit den Beteiligungen 
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der anderen oben genannten Personen gemeldet werden müssen. 
Dadurch können die Beteiligungen der Gesellschaft öffentlich bekannt wer-
den, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung der Subfonds auswirkt. 
 
Eigentumsgrenzen für ausländische Anleger 
Da es basierend auf den in den Vorschriften des chinesischen Festlands (in 
ihrer jeweils aktuellen geänderten Fassung) bestimmten Grenzwerten, 
Grenzen für die Gesamtzahl der Aktien an einem börsennotierten chinesi-
schen Unternehmen gibt, die von allen zugrunde liegenden ausländischen 
Anlegern und/oder einem einzelnen ausländischen Anleger gehalten wer-
den, wird die Fähigkeit der Subfonds (als ausländischer Anleger), Anlagen 
in China-Connect-Wertpapiere zu tätigen, durch die betreffenden Grenz-
werte und die Aktivitäten aller zugrunde liegenden ausländischen Anleger 
beeinflusst. 
In der Praxis werden sich die Anlagen der zugrunde liegenden ausländi-
schen Anleger kaum überwachen lassen, da ein Anleger seine Anlagen ge-
mäss dem Recht des chinesischen Festlandes über verschiedene zulässige 
Kanäle tätigen kann. 
 
Operationelle Risiken  
Voraussetzung für das Stock-Connect-Programm ist, dass die betrieblichen 
Systeme der jeweiligen Marktteilnehmer funktionieren. Marktteilnehmer 
können an diesem Programm teilnehmen, sofern sie bestimmte Anforde-
rungen an Informationstechnologie, Risikomanagement und sonstige An-
forderungen erfüllen, die von der jeweiligen Börse und/oder Clearingstelle 
genannt werden. 
Zudem erfordert die «Vernetzung» innerhalb von Stock Connect ein grenz-
überschreitendes Order Routing. Das erfordert die Entwicklung neuer In-
formationstechnologiesysteme seitens der SEHK und der Marktteilnehmer 
(d. h. China Stock Connect System), die von der SEHK eingeführt werden 
müssen und an die sich die Marktteilnehmer anschliessen müssen. Es kann 
nicht zugesichert werden, dass die Systeme der SEHK und der Marktteil-
nehmer ordnungsgemäss funktionieren werden oder weiterhin an die Ver-
änderungen und Entwicklungen auf beiden Märkten angepasst werden. 
Falls die jeweiligen Systeme nicht ordnungsgemäss funktionieren, könnte 
der Handel mit China-Connect- Wertpapieren über das Stock-Connect-Pro-
gramm unterbrochen werden. Dies kann sich nachteilig auf die Fähigkeit 
der Subfonds auswirken, Zugang zum Markt für chinesische A-Aktien zu er-
halten (und damit seine Anlagestrategie zu verfolgen). 
Regulatorisches Risiko  
Das Stock-Connect-Programm ist ein neues Programm für den Markt und 
unterliegt Verordnungen, die von den Regulierungsbehörden erlassen und 
Umsetzungsregeln, die von den Börsen auf dem chinesischen Festland und 
in Hongkong aufgestellt wurden. Daneben können von den Regulierungs-
behörden gelegentlich neue Verordnungen im Zusammenhang mit Aktivi-
täten und der grenzüberschreitenden rechtlichen Durchsetzung im Zusam-
menhang mit dem grenzüberschreitenden Handel aufgrund von Stock 
Connect erlassen werden. 
 
Keine Absicherung durch den Investor Compensation Fund 
Die Anlagen der Subfonds über den Nordwärtshandel sind derzeit nicht 
durch den Entschädigungsfonds für Anleger in Hongkong abgesichert. Da-
her unterliegen die Subfonds den Risiken eines Ausfalls der Makler, die am 
Handel von China-Connect-Wertpapieren beteiligt sind. 
 
Unterschiede bezüglich des Handelstages 
Das Stock-Connect-Programm wird nur an Tagen betrieben, an denen so-
wohl die Märkte auf dem chinesischen Festland als auch in Hongkong für 
den Handel geöffnet sind und wenn die Banken auf beiden Märkten an den 
entsprechenden Abrechnungstagen geöffnet sind. Daher kann bei be-
stimmten Gelegenheiten möglicherweise ein gewöhnlicher Handelstag für 
Anleger auf dem Markt des chinesischen Festlands (auch der Subfonds) 
sein, an dem Anleger jedoch nicht mit China-Connect-Wertpapieren han-
deln können. Die Subfonds können in der Zeit, in der ein Handel mittels 
Stock Connect folglich nicht möglich ist, dem Risiko von Kursschwankungen 
bei China-Connect-Wertpapieren unterliegen. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Aussetzung der Aktienmärkte auf dem 
chinesischen Festland 
Die Wertpapierbörsen auf dem chinesischen Festland haben in der Regel 
das Recht, den Handel mit einem Wertpapier, das an der betreffenden 
Börse gehandelt wird, auszusetzen oder zu begrenzen. Insbesondere wer-
den die Handelsbandbreiten von den Börsen begrenzt. Dadurch kann der 

Handel mit chinesischen A-Aktien an der betreffenden Börse ausgesetzt 
werden, wenn der Handelskurs des Wertpapiers unter die Grenze der Han-
delsbandbreite sinkt. Bei einer solchen Aussetzung würde ein Handel mit 
bestehenden Positionen unmöglich und wäre mit potenziellen Verlusten 
für die Subfonds verbunden. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Besteuerung auf dem chinesischen 
Festland 
Gemäss dem Rundschreiben (Caishui) 2014 Nr. 81 zu Fragen im Zusammen-
hang mit der Steuerpolitik für das Pilotprojekt des Mechanismus für eine 
Verbindung des Handels an den Aktienmärkten in Shanghai und Hongkong, 
das am 14. November 2014 gemeinsam vom Finanzministerium, der Steu-
erbehörde und der Wertpapieraufsicht herausgegeben wurde, sind Anle-
ger, die über Stock Connect in China-Connect-Wertpapiere anlegen, von 
der Einkommensteuer auf Kapitalgewinne befreit, die durch den Verkauf 
von China-Connect-Wertpapieren erzielt werden. Es kann jedoch nicht zu-
gesichert werden, wie lange diese Befreiung gelten wird und es gibt keine 
Sicherheit darüber, dass der Handel mit China-Connect-Wertpapieren 
nicht künftig einer Steuer unterliegen wird. Die Steuerbehörden auf dem 
chinesischen Festland können in Zukunft weitere Vorgaben herausgeben, 
die möglicherweise rückwirkend gelten. 
Angesichts der Unsicherheit über die künftige Besteuerung von Gewinnen 
oder Erträgen aus Anlagen der Subfonds auf dem chinesischen Festland be-
hält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, diese Gewinne oder 
Erträge einer Quellensteuer zu unterwerfen und die Steuer für Rechnung 
der Subfonds einzubehalten. Die Quellensteuer kann bereits auf Ebene der 
Makler/Verwahrstellen einbehalten werden. Eine etwaige Steuerrückstel-
lung spiegelt sich zum Zeitpunkt, an dem sie belastet oder freigegeben 
wird, im Nettovermögenswert der Subfonds wider und wirkt sich so zum 
Zeitpunkt der Belastung oder Freigabe der Rückstellung auf die Aktien aus. 
 
Risiko abgesicherter Aktienklassen 
Die für abgesicherte Aktienklassen angewandte Absicherungsstrategie 
kann je nach Subfonds variieren. Jeder Subfonds wendet eine Absiche-
rungsstrategie an, die darauf zielt, das Währungsrisiko zwischen der Refe-
renzwährung des entsprechenden Subfonds und der Nominalwährung der 
abgesicherten Aktienklasse unter Berücksichtigung verschiedener prakti-
scher Überlegungen zu minimieren. Ziel der Absicherungsstrategie ist es, 
das Währungsrisiko zu verringern, auch wenn es möglicherweise nicht 
gänzlich ausgeschaltet werden kann. 
Anleger werden darauf hingewiesen, dass keine Aufteilung der Verbind-
lichkeiten zwischen den einzelnen Aktienklassen in einem Subfonds er-
folgt. Obwohl die Anlageverwalter Massnahmen und Verfahren zur Sen-
kung des Ausbreitungsrisikos durch Transaktionen mit dem Ziel der Wäh-
rungsabsicherung einzelner Aktienklassen eines Subfonds umsetzen, kann 
solch ein Risiko nicht vollständig ausgeschlossen werden. Entsprechend be-
steht das Risiko, dass unter bestimmten Umständen Absicherungstransak-
tionen, die für eine abgesicherte Aktienklasse vorgenommen werden, Ver-
bindlichkeiten zur Folge haben, die den Nettovermögenswert der übrigen 
Aktienklassen dieses Subfonds beeinflussen. Risiken, die von Transaktio-
nen mit dem Ziel der Währungsabsicherung einzelner Aktienklassen eines 
Subfonds ausgehen, oder Verwaltungskosten, die aufgrund von zusätzli-
chem Aufwand in Bezug auf das Risikomanagement entstehen, werden nur 
dann von den Anlegern der betreffenden Aktienklasse getragen, wenn 
diese auftreten/anfallen. 
 
Abrechnungs- und Abwicklungsverfahren 
Unterschiedliche Märkte haben auch unterschiedliche Abrechnungs- und 
Abwicklungsverfahren. Abrechnungsverzögerungen könnten dazu führen, 
dass ein Teil des Vermögens eines Subfonds zeitweilig nicht angelegt ist 
und somit auch keine Gewinne damit erzielt werden. Wenn die Gesell-
schaft aufgrund von Abrechnungsproblemen nicht in der Lage ist, beab-
sichtigte Wertpapierkäufe zu tätigen, könnte dies dazu führen, dass einem 
Subfonds attraktive Anlagechancen entgehen. Führen Abrechnungsprob-
leme dazu, dass Wertpapiere im Portfolio nicht verkauft werden können, 
so können sich daraus entweder Verluste für den Subfonds aufgrund eines 
daraus resultierenden Wertverlustes der Wertpapiere im Portfolio erge-
ben, oder falls ein Subfonds einen Kontrakt über den Verkauf der Wertpa-
piere abgeschlossen hat, kann dies zu einer möglichen Haftbarkeit gegen-
über dem Käufer führen. 
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Anlageländer 
Emittenten von festverzinslichen Wertpapieren und Gesellschaften, deren 
Anteile erworben werden, unterliegen in der Regel in den unterschiedli-
chen Ländern der Welt unterschiedlichen Rechnungslegungs-, Prüf- und 
Berichtstandards. Das Handelsvolumen, die Kursvolatilität und die Liquidi-
tät der Anlagen können in den Märkten der einzelnen Länder voneinander 
abweichen. Ausserdem unterscheidet sich das Ausmass der staatlichen 
Kontrolle und Regulierung der Wertpapierbörsen, Börsenmakler und bör-
sennotierter und nicht notierter Unternehmen in den verschiedenen Län-
dern der Welt voneinander. Die Gesetze und Rechtsvorschriften einiger 
Länder können die Möglichkeiten der Gesellschaft beschränken, in Wert-
papiere bestimmter Emittenten dieser Länder anzulegen. 
 
Konzentration auf bestimmte Länder beziehungsweise Regionen 
Wenn sich ein Subfonds auf Anlagen in Wertpapieren von Emittenten in 
einem bestimmten Land oder bestimmten Ländern beschränkt, ist er durch 
eine solche Konzentration dem Risiko ungünstiger gesellschaftlicher, poli-
tischer oder wirtschaftlicher Ereignisse in diesem Land oder diesen Ländern 
ausgesetzt. 
Dieses Risiko erhöht sich, falls es sich hierbei um ein Schwellenland han-
delt. Anlagen in diesen Subfonds sind den beschriebenen Risiken ausge-
setzt, welche durch die besonderen in diesem Schwellenland herrschenden 
Bedingungen verschärft werden können. 
 
Anlagen in Schwellenländern 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass bestimmte Subfonds in we-
niger entwickelte Märkte oder Schwellenländer anlegen können. Anlagen 
in Schwellenländern können ein höheres Risiko bergen als Anlagen in 
Märkten von Industrieländern. 
Die Wertpapiermärkte von weniger entwickelten Märkten oder Schwellen-
ländern sind in der Regel kleiner, weniger entwickelt, weniger liquide und 
volatiler als die Wertpapiermärkte der Industrieländer. Zudem kann in we-
niger entwickelten Märkten oder Schwellenländern ein höheres Risiko als 
üblich einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder religiösen Instabili-
tät und nachteiliger Änderungen der staatlichen Regulierung und von Ge-
setzen bestehen, die sich auf die Anlagen in diesen Ländern auswirken kön-
nen. Zudem können das Vermögen von Subfonds, die in diese Märkte an-
legen, sowie die von dem Subfonds erzielten Erträge nachteilig von Wech-
selkurschwankungen und Devisen- und Steuervorschriften beeinflusst wer-
den und folglich kann der Nettovermögenswert der Aktien dieser Subfonds 
eine erhebliche Volatilität aufweisen. Des Weiteren können Einschränkun-
gen bei der Rückführung des eingesetzten Kapitals bestehen. 
Einige dieser Märkte unterliegen möglicherweise keinen Rechnungsle-
gungs-, Prüf- und Berichtstandards oder Praktiken, die mit den in Indust-
rieländern üblichen Praktiken vergleichbar sind (gemäss Definition in der 
Beschreibung des jeweiligen Subfonds). Zudem können die Wertpapier-
märkte dieser Länder einer unerwarteten Schliessung unterliegen. Darüber 
hinaus bestehen möglicherweise eine geringere staatliche Aufsicht, weni-
ger rechtliche Vorschriften und weniger präzise Steuergesetze und -verfah-
ren als in Ländern mit stärker entwickelten Wertpapiermärkten. 
Ausserdem sind die Abrechnungssysteme in Schwellenländern möglicher-
weise weniger gut organisiert als in Industrieländern. Daher kann das Risiko 
bestehen, dass die Abrechnung verzögert erfolgt und Barmittel oder Wert-
papiere der betreffenden Subfonds aufgrund von Ausfällen oder Mängeln 
der Systeme gefährdet sind. Insbesondere kann es die Marktpraxis erfor-
dern, dass die Zahlung vor dem Erhalt des gekauften Wertpapiers zu erfol-
gen hat oder dass ein Wertpapier übergeben werden muss, bevor die Zah-
lung eingegangen ist. In diesen Fällen kann der Ausfall eines Brokers oder 
einer Bank, über die die entsprechende Transaktion durchgeführt wird, zu 
einem Verlust der Subfonds führen, die in Wertpapiere aus Schwellenlän-
dern investieren. 
Weiterhin muss in Betracht gezogen werden, dass die Unternehmen unab-
hängig von ihrer Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid, Large Caps), ih-
rem Sektor oder ihrer geografischen Lage nach ausgewählt werden. Dies 
kann zu einer geografischen oder einer sektorspezifischen Konzentration 
führen. 
Zeichnungen für die entsprechenden Subfonds sind deshalb nur für Anle-
ger geeignet, die sich der Risiken im Zusammenhang mit dieser Anlageform 
vollständig bewusst sind und diese tragen können. 
 

Branchen-/Sektorrisiko 
Die Subfonds können Anlagen in bestimmte Branchen oder Sektoren oder 
eine Gruppe von verwandten Branchen tätigen. Diese Branchen oder Sek-
toren können jedoch von Markt- oder Wirtschaftsfaktoren betroffen sein, 
die starke Auswirkungen auf den Wert der Anlagen des Subfonds nach sich 
ziehen. 
 
Effektenleihe («Securities Lending») 
Effektenleihe beinhaltet ein Gegenparteirisiko, darunter auch das Risiko, 
dass die ausgeliehenen Wertpapiere nicht oder nicht fristgerecht zurück-
gegeben werden, wodurch der Subfonds in seinen Lieferverpflichtungen 
bei Wertpapierverkäufen eingeschränkt ist. Sollte die entleihende Partei 
die von einem Subfonds entliehenen Wertpapiere nicht zurückgeben, be-
steht ein Risiko, dass die gestellte Sicherheit zu einem geringeren Wert als 
dem der entliehenen Wertpapiere verwertet werden muss, ungeachtet, ob 
dies auf eine ungenaue Bewertung der Sicherheit, negative Marktentwick-
lungen, Zurückstufung der Bonitätsbewertung des Emittenten der Sicher-
heit oder die Illiquidität des Marktes, auf dem die Sicherheit gehandelt 
wird, zurückzuführen ist, was wiederum die Performance des Subfonds 
nachteilig beeinflussen könnte. 
Das verbundene Unternehmen der Credit Suisse Group, das im Namen der 
Subfonds als Principal der Effektenleihe auftritt, ist der einzige direkte Ent-
leiher und die einzige direkte Gegenpartei in Effektenleihgeschäften. Sie 
kann sich an Geschäften beteiligen, die zu Interessenkonflikten mit negati-
ven Auswirkungen auf die Performance des betroffenen Subfonds führen. 
Für diese Fälle haben die Credit Suisse AG und die Credit Suisse (Schweiz) 
AG zugesagt, (unter Berücksichtigung ihrer oder seiner Verbindlichkeiten 
und Verpflichtungen) angemessene Anstrengungen zu einer fairen Beile-
gung der betreffenden Interessenkonflikte zu unternehmen, um unlautere 
Benachteiligungen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu vermeiden. 
 
Total Return Swaps 
Ein TRS ist ein OTC-Derivatekontrakt, bei dem der Total Return Payer die 
gesamte Wirtschaftsleistung von Referenzpositionen, einschliesslich Zins-
erträge und Gebühren, Gewinne und Verluste aus Kursbewegungen sowie 
Kreditverluste, an den Total Return Receiver überträgt. Im Gegenzug leistet 
der Total Return Receiver entweder eine Vorauszahlung an den Total Re-
turn Payer oder regelmässige Zahlungen auf Grundlage eines vereinbarten 
variablen oder festen Satzes. Ein TRS unterliegt daher in der Regel einer 
Kombination aus Markt-, Zins- und Gegenparteirisiko.  
Zudem können einer Gegenpartei aufgrund der regelmässigen Abwicklung 
ausstehender Beträge und/oder regelmässiger Margin-Forderungen 
(«Margin Calls») im Rahmen der entsprechenden vertraglichen Vereinba-
rungen unter unüblichen Marktgegebenheiten möglicherweise nicht genü-
gend Mittel zur Begleichung der fälligen Beträge zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus ist jeder TRS eine massgeschneiderte Transaktion, unter 
anderem im Hinblick auf seine Referenzposition, Duration und Vertragsbe-
dingungen, einschliesslich Frequenz und Abwicklungsbestimmungen. Die-
ser Mangel an Standardisierung kann sich nachteilig auf den Preis oder die 
Bedingungen auswirken, zu denen ein TRS verkauft, liquidiert oder saldiert 
werden kann. Ein TRS unterliegt daher einem gewissen Liquiditätsrisiko.  
Wie auch andere OTC-Derivate stellt ein TRS eine bilaterale Vereinbarung 
dar, bei der eine Gegenpartei ihren Verpflichtungen im Rahmen des TRS 
aus beliebigen Gründen möglicherweise nicht nachkommen kann. Jede 
Partei eines TRS ist daher einem Gegenparteirisiko, und, falls die Vereinba-
rung den Einsatz von Sicherheiten vorsieht, den Risiken in Bezug auf die 
Verwaltung von Sicherheiten ausgesetzt. 
Die Anleger werden auf die in diesem Kapitel aufgeführten Markt-, Zins-, 
Liquiditäts- und Gegenparteirisiken sowie die Risiken in Bezug auf die Ver-
waltung von Sicherheiten hingewiesen. 
 
Verwaltung von Sicherheiten («Collateral Management») 
Wenn die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Gesellschaft Geschäfte 
in OTC-Derivaten tätigt und/oder Techniken zur effizienten Verwaltung des 
Portfolios einsetzt, kann das eingegangene Gegenparteirisiko durch die 
Entgegennahme von Sicherheiten gemindert werden. Sicherheiten werden 
gemäss dem Abschnitt «Grundsätze zum Umgang mit Sicherheiten» in Ka-
pitel 19 «Aufsichtsrechtliche Offenlegung» gehandhabt. 
Der Austausch von Sicherheiten geht mit Risiken einher, einschliesslich des 
operationellen Risikos in Bezug auf den tatsächlichen Austausch, die Über-
tragung und Buchung von Sicherheiten. Im Rahmen einer Eigentumsüber-
tragung erhaltene Sicherheiten werden von der Depotbank gemäss der üb-
lichen Bedingungen und Bestimmungen des Depotbankvertrags gehalten. 
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Bei anderweitigen Sicherheitsvereinbarungen können die betreffenden Si-
cherheiten von einer unter angemessener Aufsicht stehenden Drittbank 
gehalten werden, die nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist. Der 
Einsatz solcher Drittbanken kann mit zusätzlichen operationellen, Abrech-
nungs- und Abwicklungs- sowie Gegenparteirisiken einhergehen. 
Erhaltene Sicherheiten setzen sich entweder aus Barmitteln oder übertrag-
baren Wertpapieren zusammen, welche die Kriterien der Grundsätze der 
Gesellschaft zum Umgang mit Sicherheiten erfüllen. Als Sicherheiten erhal-
tene übertragbare Wertpapiere unterliegen einem Marktrisiko. Zur Steue-
rung dieses Risikos wendet die Verwaltungsgesellschaft angemessene Ab-
schläge («Haircuts») an, bewertet die Sicherheiten täglich und nimmt nur 
hochwertige Sicherheiten an. Allerdings ist mit einem Restmarktrisiko zu 
rechnen.  
Unbare Sicherheiten müssen hoch liquide sein und an einem regulierten 
Markt oder einer multilateralen Handelseinrichtung mit einer transparen-
ten Preissetzung gehandelt werden, damit sie rasch und zu einem Preis ver-
äussert werden können, der annähernd der Bewertung vor dem Verkauf 
entspricht. Unter nachteiligen Marktgegebenheiten kann der Markt für be-
stimmte Arten von übertragbaren Wertpapieren illiquide und in Extremfäl-
len sogar nicht mehr existent sein. Unbare Sicherheiten unterliegen daher 
einem gewissen Liquiditätsrisiko. 
Erhaltene Sicherheiten werden nicht veräussert, neu angelegt oder ver-
pfändet. Entsprechend dürfte die Weiterverwendung von Sicherheiten kei-
nen Risiken unterliegen. 
Für die Identifikation, Steuerung und Minderung von mit der Verwaltung 
von Sicherheiten zusammenhängenden Risiken gilt der Risikomanage-
mentprozess der Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft. Die Anleger 
werden auf die in diesem Kapitel aufgeführten Markt-, Gegenpartei- und 
Liquiditätsrisiken sowie die Abrechnungs- und Abwicklungsverfahren hin-
gewiesen. 
 
Rechtliche, regulatorische, politische und Steuerrisiken  
Die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft müssen sich stets an alle 
geltenden Gesetze und Vorschriften der verschiedenen Länder halten, in 
denen die Verwaltungsgesellschaft tätig ist oder in denen die Gesellschaft 
anlegt oder ihre Vermögenswerte hält. Rechtliche oder regulatorische Be-
schränkungen oder Änderungen an geltenden Gesetzen und Vorschriften 
können sich auf die Verwaltungsgesellschaft oder die Gesellschaft sowie 
das Vermögen und die Verbindlichkeiten ihrer Subfonds auswirken und er-
fordern möglicherweise eine Anpassung der Anlageziele und Anlagepolitik 
der Subfonds. Wesentliche Änderungen an geltenden Gesetzen und Vor-
schriften können die Erreichung oder Umsetzung der Anlageziele oder An-
lagepolitik eines Subfonds erschweren oder sogar unmöglich machen und 
angemessene Massnahmen der Verwaltungsgesellschaft nach sich ziehen, 
einschliesslich der Auflösung eines Subfonds. 
Das Vermögen und die Verbindlichkeiten eines Subfonds, einschliesslich 
unter anderem der von der Verwaltungsgesellschaft zur Umsetzung der 
Anlageziele und der Anlagepolitik dieses Subfonds eingesetzten derivati-
ven Finanzinstrumente, können ebenfalls Änderungen an Gesetzen und 
Vorschriften und/oder regulatorischen Massnahmen unterliegen, die ihren 
Wert oder ihre Umsetzbarkeit beeinflussen können. Bei der Umsetzung der 
Anlageziele und Anlagepolitik eines Subfonds muss die Verwaltungsgesell-
schaft möglicherweise auf komplexe Rechtsvereinbarungen zurückgreifen, 
einschliesslich unter anderem Rahmenverträge für Vereinbarungen zu de-
rivativen Finanzinstrumenten, Zusicherungen und Sicherheitenvereinba-
rungen sowie Effektenleihevereinbarungen. Solche Vereinbarungen kön-
nen von Branchenverbänden mit Sitz ausserhalb des Grossherzogtums Lu-
xemburg ausgearbeitet sein und ausländischen Gesetzen unterliegen, was 
ein zusätzliches rechtliches Risiko implizieren könnte. Zwar stellt die Ver-
waltungsgesellschaft sicher, sich von einem namhaften Rechtsbeistand an-
gemessen beraten zu lassen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass diese komplexen, durch Gesetze im In- oder Ausland geregelten 
Rechtsvereinbarungen von einem zuständigen Gericht aufgrund rechtli-
cher oder regulatorischer Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen als 
nicht durchsetzbar erachtet werden.  
In jüngster Zeit ist das globale Wirtschaftsumfeld geprägt von einem An-
stieg des politischen Risikos in den Industrie- und den Schwellenländern. 
Marktstörungen, insbesondere durch Änderungen am allgemeinen Wirt-
schaftsumfeld und Unsicherheiten, die durch politische Entwicklungen wie 
die Ergebnisse von Volksabstimmungen oder Referenden, Änderungen an 
der Wirtschaftspolitik, die Aufhebung von Freihandelsabkommen, eine 
Verschlechterung diplomatischer Beziehungen, verstärkte militärische 

Spannungen, aktive bewaffnete Konflikte, Änderungen an staatlichen Ein-
richtungen oder der Politik, die Auflage von Sanktionen (gemäss der unten 
stehenden Definition) und/oder Beschränkungen auf den Kapitaltransfer 
sowie Änderungen am allgemeinen Wirtschafts- und Finanzausblick her-
vorgerufen wurden, können sich nachteilig auf die Performance der Sub-
fonds oder die Fähigkeit eines Anlegers auswirken, Aktien zu kaufen, zu 
verkaufen oder zurückzugeben. 
Änderungen an den Steuergesetzen oder der Fiskalpolitik in Ländern, in de-
nen die Verwaltungsgesellschaft und die Gesellschaft aktiv sind oder in de-
nen ein Subfonds anlegt oder seine Vermögenswerte hält, können sich 
nachteilig auf die Performance eines Subfonds oder einer seiner Aktien-
klassen auswirken. Die Anleger werden auf die entsprechenden Steuerrisi-
ken hingewiesen und ihnen wird empfohlen, sich zu ihrer steuerlichen Lage 
selbst professionell beraten zu lassen. 
 
Risiko bewaffneter Konflikte 
Ein Subfonds kann, nachdem er Anlagen getätigt hat, in der Zukunft in eine 
Situation geraten, in der er ein Exposure zu Emittenten hat, die in einer 
Region angesiedelt sind, in der ein durch staatliche Akteure oder nicht 
staatliche Akteure verursachter bewaffneter Konflikt stattfindet, oder dort 
Geschäftstätigkeiten oder Vermögenswerte haben. Infolge eines solchen 
bewaffneten Konflikts können Handel, Zahlungsinfrastruktur, Kontrolle 
über Anlagen und Geschäftstätigkeiten erheblich beeinträchtigt sein, 
wodurch Anlagen in dieser Region umfangreiche Verluste erleiden können. 
Der Subfonds kann Verluste aufgrund der nachteiligen Auswirkungen die-
ses bewaffneten Konflikts auf die Anlagen des Subfonds in der Region oder 
in einen Emittenten mit entweder Geschäftstätigkeiten oder Vermögens-
werten in dieser Region erleiden. 
Darüber hinaus können bei einem bewaffneten Konflikt die Konfliktpar-
teien und/oder andere Länder und/oder internationale oder supranatio-
nale Organe Sanktionen und sonstige Beschränkungen des Handels oder 
des freien Kapitalverkehrs verhängen und/oder Vermögenswerte einfrie-
ren, direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Konflikt oder gezielt 
in Bezug auf bestimmte Personen, Unternehmen, öffentliche Institutionen, 
kritische industrielle, technologische und/oder finanzielle Infrastruktur, 
Währungen und/oder die gesamte Wirtschaft einer oder mehrerer der 
Konfliktparteien. Solche Sanktionen und/oder andere Beschränkungen 
(einschliesslich Ratingbeschränkungen) können erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Anlagen eines Subfonds haben und zu beträchtlichen 
Wertverlusten der Vermögenswerte des Subfonds führen. Sanktionen kön-
nen ferner dazu führen, dass die Vermögenswerte eines Subfonds zu 
«Stranded Assets» werden, da der Subfonds nicht in der Lage ist, diese Ver-
mögenswerte zu bewerten und/oder diese Vermögenswerte aufgrund ih-
rer unerwarteten oder vorzeitigen wirtschaftlichen Abwertung zu verkau-
fen. Der Umfang der Sanktionen und/oder anderer Beschränkungen kann 
sehr breit gefasst und ihre praktische Umsetzung und Überwachung 
schwierig sein. Eine nicht vollständige Umsetzung und Einhaltung der gel-
tenden Sanktionen und/oder anderer Beschränkungen kann zu einem zu-
sätzlichen Finanz- und/oder Reputationsschaden für die Subfonds oder 
ihre Vermögenswerte führen.  
Besteuerung 
In einigen Märkten können die Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren 
oder der Erhalt von Dividenden und sonstigen Erträgen Steuern, Abgaben 
oder sonstigen Gebühren und Kosten, die von den Behörden in diesem 
Markt auferlegt werden, einschliesslich einer Besteuerung durch Einbehalt 
an der Quelle, unterliegen oder künftig unterliegen. 
Es ist möglich, dass das Steuergesetz (und/oder die geltende Auslegung des 
Gesetzes) sowie die Praxis in den Ländern, in denen die Subfonds anlegen 
oder möglicherweise in der Zukunft Anlagen tätigen, geändert werden. Da-
her kann die Gesellschaft in diesen Ländern möglicherweise einer zusätzli-
chen Besteuerung unterliegen, von der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Prospekts bzw. der Tätigung, Bewertung oder Veräusserung von Anlagen 
nicht ausgegangen wird. 
 
FATCA  
Die Gesellschaft kann Vorschriften von ausländischen Regulierungsbehör-
den unterliegen, insbesondere dem im Rahmen des «Hiring Incentives to 
Restore Employment Act» beschlossenen «Foreign Account Tax Compli-
ance Act» (allgemein als «FATCA» bekannt). Die FATCA-Bestimmungen 
verpflichten Finanzinstitute ausserhalb der USA, die die FATCA-Regelungen 
nicht befolgen, und US-Personen (im Sinne von FATCA) generell dazu, den 
unmittelbaren und mittelbaren Besitz von Nicht-US-Konten und Nicht-US-
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Einheiten dem U.S. Internal Revenue Service zu melden. Werden die erfor-
derlichen Informationen nicht erteilt, zieht dies eine Quellensteuer von 
30% auf bestimmte Einnahmen aus US-Quellen (einschliesslich Dividenden 
und Zinsen) sowie Bruttoerlösen aus dem Verkauf oder einer sonstigen 
Veräusserung von Vermögenswerten nach sich, die Zins- oder Dividenden-
erträge aus US-Quellen generieren könnten. 
Gemäss den FATCA-Bedingungen wird die Gesellschaft als ausländisches 
Finanzinstitut (im Sinne des FATCA) behandelt. Daher kann die Gesellschaft 
von allen Anlegern verlangen, ihren steuerlichen Wohnsitz und alle ande-
ren Informationen anzugeben, die zur Einhaltung der oben genannten Vor-
schriften notwendig erscheinen.  
Wenn für die Gesellschaft aufgrund des FATCA eine Quellensteuer erhoben 
wird, kann dies wesentliche Auswirkungen auf den Wert der von allen Ak-
tionären gehaltenen Aktien haben. 
Zudem kann sich die Nichteinhaltung der FATCA-Vorschriften durch ein 
Nicht-US-Finanzinstitut indirekt auf die Gesellschaft und/oder ihre Aktio-
näre auswirken, auch wenn die Gesellschaft ihre eigenen FATCA-Pflichten 
einhält. 
Unbeschadet aller anderslautenden Bestimmungen hierin, ist die Gesell-
schaft berechtigt: 
– jegliche Steuern oder ähnlichen Abgaben einzubehalten, die sie auf-

grund von geltenden Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf gehal-
tene Aktien der Gesellschaft einbehalten muss; 

– von Aktionären oder wirtschaftlichen Eigentümern der Aktien die 
umgehende Angabe von entsprechenden personenbezogenen Da-
ten zu verlangen, die im Ermessen der Gesellschaft zur Einhaltung 
der geltenden Gesetze und Vorschriften und/oder zur Bestimmung 
der Höhe der einzubehaltenden Quellensteuer notwendig erschei-
nen; 

– diese personenbezogenen Daten an alle Steuerbehörden weiterzu-
geben, sofern dies aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften er-
forderlich ist oder von einer Steuerbehörde verlangt wird; und 

– die Zahlung von Dividenden und Rücknahmeerlösen an einen Aktio-
när aufzuschieben, bis der Gesellschaft ausreichend Informationen 
zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften oder zur Be-
stimmung der Höhe des einzubehaltenden Betrags vorliegen. 

 
Gemeinsamer Meldestandard 
Die Gesellschaft kann dem Standard für den automatischen Informations-
austausch über Finanzkonten (der «Standard») und dem Gemeinsamen 
Meldestandard (der Common Reporting Standard «CRS») unterliegen, der 
im luxemburgischen Gesetz vom 18. Dezember 2015 zur Umsetzung der 
Richtlinie des Rates 2014/107/EU vom 9. Dezember 2014 bezüglich der 
Verpflichtung zum Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten (das 
«CRS-Gesetz») verankert ist. 
Den Bedingungen des CRS-Gesetzes zufolge ist die Gesellschaft als melden-
des luxemburgisches Finanzinstitut zu behandeln. Unbeschadet anderwei-
tig geltender Datenschutzvorschriften muss die Gesellschaft daher ab dem 
30. Juni 2017 jährlich personenbezogene und Finanzinformationen, unter 
anderem in Bezug auf die Identifizierung von, Beteiligungen von und Zah-
lungen an (i) bestimmte Aktionäre gemäss dem CRS-Gesetz («meldepflich-
tige Personen») und (ii) kontrollierende Personen bestimmter Nicht-Fi-
nanzunternehmen (Non-Financial Entities, «NFEs»), die wiederum selbst 
meldepflichtige Personen sind, gegenüber der luxemburgischen Steuerbe-
hörde offenlegen. Zu diesen Informationen gehören, wie in Anhang I des 
CRS-Gesetzes ausführlich beschrieben (die «Informationen»), personen-
bezogene Daten zu den meldepflichtigen Personen.  
Damit die Gesellschaft ihren Meldepflichten gemäss dem CRS-Gesetz nach-
kommen kann, muss jeder Aktionär der Gesellschaft diese Informationen 
gemeinsam mit den entsprechenden Nachweisen zukommen lassen. In 
diesem Zusammenhang werden die Aktionäre hiermit informiert, dass die 
Gesellschaft die Informationen in ihrer Funktion als Datenverantwortlicher 
zu den im CRS-Gesetz festgelegten Zwecken verarbeitet. Die Aktionäre ver-
pflichten sich, ihre kontrollierenden Personen gegebenenfalls über die Ver-
arbeitung ihrer Informationen durch die Gesellschaft zu informieren.  
Der Begriff «Kontrollierende Person» bezieht sich im aktuellen Kontext auf 
natürliche Personen, die Kontrolle über eine Einheit ausüben. Im Fall eines 
Trusts bezeichnet der Begriff den (die) Treugeber, den (die) Treuhänder, 
(gegebenenfalls) den (die) Protektor(en), den (die) Begünstigten oder Be-
günstigtenkreis(e) sowie alle sonstigen natürlichen Personen, die den Trust 
tatsächlich beherrschen, und im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust 
ist, bezeichnet dieser Begriff Personen in gleichwertigen oder ähnlichen 

Positionen. Die Interpretation des Begriffs «Kontrollierende Personen» 
muss sich nach den Empfehlungen der Financial Action Task Force richten. 
Ferner werden die Aktionäre darüber informiert, dass die Informationen 
über meldepflichtige Personen im Sinne des CRS-Gesetzes jährlich für die 
im CRS-Gesetz genannten Zwecke an die luxemburgische Steuerbehörde 
weitergegeben werden. Insbesondere werden meldepflichtige Personen 
informiert, dass bestimmte von ihnen durchgeführte Geschäfte durch Ab-
gabe von Erklärungen an sie gemeldet werden, und dass ein Teil dieser In-
formationen als Grundlage für die jährliche Offenlegung gegenüber der 
Steuerbehörde in Luxemburg dient. 
Ebenso müssen Aktionäre die Gesellschaft innerhalb von dreissig (30) Ta-
gen nach Erhalt dieser Stellungnahmen über etwaige nicht zutreffende per-
sonenbezogene Daten in Kenntnis setzen. Die Aktionäre verpflichten sich 
ferner, die Gesellschaft unverzüglich über jegliche Änderungen dieser In-
formationen zu benachrichtigen und der Gesellschaft alle entsprechenden 
Nachweise vorzulegen. 
Aktionäre, welche die von der Gesellschaft geforderten Informationen 
oder Nachweise nicht vorlegen, können für die gegen die Gesellschaft ver-
hängten Geldstrafen haftbar gemacht werden, die auf das Versäumnis des 
betreffenden Aktionärs, die Informationen bereitzustellen, zurückzuführen 
sind. 
 
Deutsches Investmentsteuergesetz 
Seit dem 1. Januar 2018 sind gemäss den Bestimmungen der sogenannten 
Teilfreistellung 
– 30% des Einkommens eines in Deutschland steueransässigen Privatan-

legers (der die Beteiligung am Fonds als steuerliches Privatvermögen 
hält), welches aus einer Anlage in einen als Aktienfonds geltenden 
Fonds gemäss der Definition in § 2 Abs. 6 des Deutschen Investment-
steuergesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2018 in seiner jeweils gül-
tigen Fassung («deutsches Investmentsteuergesetz») stammt, von 
der Einkommensteuer (sowie vom Solidaritätszuschlag und gegebe-
nenfalls der Kirchensteuer) befreit; und 

– 15% des Einkommens eines in Deutschland steueransässigen Privatan-
legers, welches aus einer Anlage in einen als Mischfonds geltenden 
Fonds gemäss der Definition in § 2 Abs. 7 des deutschen Investment-
steuergesetzes stammt, von der Einkommensteuer (sowie vom Solida-
ritätszuschlag und gegebenenfalls der Kirchensteuer) befreit. 

Es wird für jedes Kalenderjahr geprüft, ob diese Regelungen Anwendung 
finden. 
Ein Fonds gilt als Aktienfonds (oder Mischfonds), wenn 
– in dessen Anlagerichtlinien festgelegt ist, dass er durchgehend mehr 

als 50% (oder mindestens 25%) seines Gesamtvermögenswerts in be-
stimmte, gemäss der Definition in § 2 Abs. 8 des deutschen Invest-
mentsteuergesetzes zulässige Eigenkapitalinstrumente anlegt, oder 
ein Anleger gegenüber der zuständigen Steuerbehörde individuell 
nachweist, dass die betreffende Beschränkung über das fragliche Ka-
lenderjahr hinweg, für welches die Teilfreistellung angestrebt wird, 
eingehalten wurde; und 

– diese Anforderungen für das betreffende Kalenderjahr durchgehend 
erfüllt sind. 

Ähnliche Regelungen (mit anderen Prozentsätzen) gelten, mit bestimmten 
Ausnahmen und abgesehen von einem entsprechenden Teil der Kosten in 
Zusammenhang mit Anlagen, der nicht steuerlich absetzbar ist, für von 
deutschen Einzelanlegern, die eine Beteiligung am Fonds als Geschäftsver-
mögen zu Steuerzwecken halten (d. h. steuerliches Betriebsvermögen), 
und von in Deutschland steueransässigen Gesellschaften durch Anlagen in 
einen Aktienfonds oder Mischfonds erzieltes Einkommen. 
Wie in der jeweiligen Anlagepolitik aufgeführt, strebt der betreffende Sub-
fonds an, kontinuierlich mehr als 50% bzw. mindestens 25% seines Ge-
samtvermögenswerts in zulässige Eigenkapitalinstrumente anzulegen. 
Allerdings hängt es von mehreren Faktoren (von denen sich manche der 
Kontrolle des Fondsmanagers entziehen) ab, ob dieser Mindestprozentsatz 
in jedem Kalenderjahr durchgehend eingehalten werden kann oder nicht, 
und daher auch, ob die Bestimmungen zur Teilfreistellung für in Deutsch-
land steueransässige Anleger anwendbar sind oder nicht. Insbesondere 
hängt dies von der Definition der qualifizierten Beteiligungen und der In-
terpretation anderer Gesetzesvorschriften durch die deutschen Steuerbe-
hörden und Finanzgerichte sowie davon, wie die Instrumente, in die der 
betreffende Subfonds anlegt, klassifiziert sind (seitens des jeweiligen Emit-
tenten und/oder Datenanbieters), und vom Vermögenswert (Marktpreis) 
der vom Subfonds gehaltenen Instrumente ab. 
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Deshalb kann nicht garantiert werden, dass die Bestimmungen zur Teilfrei-
stellung Anwendung finden. Demnach müssen in Deutschland steueran-
sässige Anleger damit rechnen, dass gegebenenfalls 100% ihres Einkom-
mens aus den Anlagen in den betreffenden Subfonds versteuert werden 
müssen. 
 
Sanktionen 
Bestimmte Länder oder benannte Personen oder Einheiten können von 
Zeit zu Zeit Sanktionen oder anderen beschränkenden Massnahmen (nach-
stehend gemeinsam als «Sanktionen» bezeichnet) unterliegen, die von 
Staaten oder supranationalen Behörden (z. B. unter anderem der Europäi-
schen Union oder den Vereinten Nationen) oder deren Einrichtungen ver-
hängt werden.  
Sanktionen können unter anderem gegen ausländische Regierungen, 
Staatsunternehmen, Staatsfonds, bestimmte Gesellschaften oder Wirt-
schaftszweige sowie nicht staatliche Akteure oder bestimmte mit den Vor-
genannten in Verbindung stehende Personen verhängt werden. Sanktio-
nen können in verschiedenen Formen erfolgen, unter anderem als Han-
delsembargos, zielgerichtete Handels- oder Dienstleistungsverbote oder -
beschränkungen für Länder oder Einrichtungen, sowie Beschlagnahmun-
gen, Einfrieren von Vermögenswerten und/oder das Verbot, bestimmten 
Personen Mittel, Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen 
oder von diesen entgegenzunehmen. 
Sanktionen können sich nachteilig auf Unternehmen oder die Wirtschafts-
zweige, in die die Gesellschaft oder ihre Subfonds von Zeit zu Zeit anlegen, 
auswirken. Die Gesellschaft könnte infolge verhängter Sanktionen, die sich 
gegen Emittenten, den Wirtschaftszweig, in dem die Emittenten tätig sind, 
andere Gesellschaften oder Einheiten, zu denen die Emittenten Geschäfts-
beziehungen unterhalten, oder gegen das Finanzsystem eines bestimmten 
Landes richten, unter anderem eine Wertminderung der Wertpapiere die-
ser Emittenten erfahren. Die Gesellschaft könnte aufgrund von Sanktionen 
ausserdem gezwungen sein, bestimmte Wertpapiere zu unattraktiven Prei-
sen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt und/oder unter nachteiligen Umstän-
den zu veräussern, was ohne die Sanktionen möglicherweise nicht der Fall 
gewesen wäre. Obwohl die Gesellschaft unter Berücksichtigung des besten 
Interesses der Aktionäre angemessene Anstrengungen unternehmen wird, 
solche Wertpapiere zu optimalen Bedingungen zu verkaufen, können dem 
betreffenden Subfonds durch solche erzwungenen Veräusserungen Ver-
luste entstehen. Diese Verluste können je nach Umständen erheblich sein. 
Auch durch ein Einfrieren von Vermögenswerten oder sonstige restriktive 
Massnahmen, die sich gegen andere Unternehmen richten, darunter z. B. 
Einheiten, die der Gesellschaft oder ihren Subfonds als Gegenpartei bei De-
rivatgeschäften, als Unterverwahrstelle oder Zahlstelle dienen oder sons-
tige Dienstleistungen erbringen, können der Gesellschaft Nachteile entste-
hen. Die Auferlegung von Sanktionen kann dazu führen, dass die Gesell-
schaft sich gezwungen sieht, Wertpapiere zu veräussern oder laufende 
Vereinbarungen zu beenden, den Zugang zu bestimmten Märkten oder 
wichtiger Marktinfrastruktur verliert, dass ein Teil oder alle Vermögens-
werte eines Subfonds nicht mehr verfügbar sind, dass Barmittel oder an-
dere Vermögenswerte der Gesellschaft eingefroren werden und/oder die 
mit einer Anlage oder Transaktion verbundenen Cashflows beeinträchtigt 
werden.  
Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank, der Anlage-
verwalter und andere Mitglieder der Credit Suisse Group (nachstehend ge-
meinsam die «Fondsparteien») müssen alle in den Ländern, in denen die 
Fondsparteien Geschäfte tätigen, geltenden Sanktionsgesetze und -vor-
schriften einhalten (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich be-
stimmte Sanktionen auch auf grenzüberschreitende oder Aktivitäten im 
Ausland auswirken) und werden diesbezüglich entsprechende Richtlinien 
und Verfahren (nachstehend gemeinsam «Sanktionsrichtlinien») imple-
mentieren. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass diese Sankti-
onsrichtlinien von den Fondsparteien in eigenem und nach bestem Ermes-
sen entwickelt werden und schützende oder vorbeugende Massnahmen 
enthalten können, die über die strengen Anforderungen der geltenden Ge-
setze und Vorschriften über den Erlass von Sanktionen hinausgehen, was 
sich ebenfalls negativ auf die Anlagen der Gesellschaft auswirken kann. 
 
8. Nettovermögenswert 
Der Nettovermögenswert der Aktien jedes Subfonds wird in der Refe-
renzwährung des betreffenden Subfonds berechnet und vorbehaltlich an-
derslautender Bestimmungen in Kapitel 23 «Subfonds» in Luxemburg un-
ter der Verantwortung des Verwaltungsrats der Gesellschaft an jedem 

Bankgeschäftstag ermittelt, an dem die Banken in Luxemburg ganztags ge-
öffnet sind (jeder dieser Tage wird als ein «Bewertungstag» bezeichnet). 
Wenn der Bewertungstag in Luxemburg kein ganzer Bankgeschäftstag ist, 
wird der Nettovermögenswert dieses Bewertungstages am nächstfolgen-
den Bankgeschäftstag berechnet. Falls ein Bewertungstag gleichzeitig als 
üblicher Feiertag in Ländern gilt, deren Börsen oder sonstige Märkte für die 
Bewertung des grössten Teils des Nettovermögens eines Subfonds mass-
gebend sind, kann die Gesellschaft beschliessen, dass ausnahmsweise kein 
Nettovermögenswert der Aktien dieses Subfonds an diesen Bewertungsta-
gen bestimmt wird. 
Zur Bestimmung des Nettovermögenswertes werden die Aktiva und Pas-
siva der Gesellschaft den Subfonds (und den einzelnen Aktienklassen in je-
dem Subfonds) zugewiesen, und die Berechnung erfolgt, indem das Ge-
samtnettovermögen des Subfonds durch die Gesamtheit der ausstehen-
den Aktien des jeweiligen Subfonds oder der jeweiligen Aktienklasse geteilt 
wird. Verfügt der betreffende Subfonds über mehr als eine Aktienklasse, 
so wird der einer bestimmten Aktienklasse zuzuweisende Teil des Netto-
vermögenswerts durch die Anzahl der in dieser Klasse ausgegebenen Ak-
tien geteilt. 
Die Berechnung des Nettovermögenswertes einer alternativen Währungs-
klasse erfolgt zuerst in der Referenzwährung des jeweiligen Subfonds. Die 
Bestimmung des Nettovermögenswertes der alternativen Währungsklasse 
wird durch Konvertierung zum Mittelkurs zwischen der Referenzwährung 
und der alternativen Währung der betreffenden Aktienklasse vorgenom-
men. 
Insbesondere werden sich die Kosten und Ausgaben für den Umtausch von 
Geldern in Zusammenhang mit der Zeichnung, der Rücknahme und dem 
Umtausch von Aktien einer alternativen Währungsklasse sowie die Absi-
cherung des Währungsrisikos in Zusammenhang mit der alternativen Wäh-
rungsklasse in dem Nettovermögenswert dieser alternativen Währungs-
klasse niederschlagen. 
Die Vermögenswerte jedes Subfonds werden wie folgt bewertet, wenn 
nichts Gegenteiliges in Kapitel 23 «Subfonds» angegeben ist: 
a) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder regelmässig an ei-

ner solchen Börse gehandelt werden, sind nach dem letzten verfüg-
baren gehandelten Kurs zu bewerten. Fehlt für einen Handelstag ein 
solcher, kann der Mittelkurs (Mittelwert zwischen einem Geld- und 
Briefkurs) oder der Geldkurs als Grundlage für die Bewertung heran-
gezogen werden. 

b) Wenn ein Wertpapier an verschiedenen Börsen gehandelt wird, er-
folgt die Bewertung in Bezug auf die Börse, die der Hauptmarkt für 
dieses Wertpapier ist. 

c) Wenn Wertpapiere jedoch an einem Zweitmarkt mit geregeltem 
Freiverkehr zwischen Anlagehändlern gehandelt werden (und dies 
zu einer marktmässigen Preisbildung führt), kann die Bewertung 
aufgrund des Zweitmarktes vorgenommen werden. 

d) Wertpapiere, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, 
werden nach der gleichen Methode bewertet wie Wertpapiere, die 
an einer Börse notiert sind; 

e) Anlagewerte, die nicht an einer Börse notiert sind und nicht an ei-
nem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten vor-
liegenden Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, er-
folgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Gesellschaft gemäss 
anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf 
Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen 
Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach Treu und Glauben ver-
anschlagt wird. 

f) Derivative werden gemäss den vorhergehenden Abschnitten behan-
delt. Ausserbörsliche (OTC) Swap-Transaktionen werden konsistent 
auf Basis der nach Treu und Glauben mittels durch den Verwaltungs-
rat festgelegten Verfahren ermittelten Geld-, Brief- oder Mittelkurse 
bewertet. Falls nach Ansicht des Verwaltungsrats diese Werte nicht 
dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap-Transaktionen ent-
sprechen, wird deren Wert nach Treu und Glauben durch den Ver-
waltungsrat festgelegt bzw. nach einer anderen Methode, welche 
der Verwaltungsrat nach eigenem freiem Ermessen für geeignet 
hält. 

g) Der Bewertungspreis eines Geldmarktinstruments mit einer Laufzeit 
oder Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und keiner spezifischen 
Sensitivität für Marktparameter, einschliesslich des Kreditrisikos, 
wird, ausgehend vom Nettoerwerbskurs bzw. vom Kurs in dem Zeit-
punkt, in welchem die Restlaufzeit einer Anlage drei Monate unter-
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schreitet, und unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anla-
gerendite, sukzessive dem Rückzahlungskurs angeglichen. Bei we-
sentlichen Änderungen der Marktbedingungen muss die Grundlage 
für die Bewertung verschiedener Anlagen an den neuen Marktren-
diten ausgerichtet werden. 

h) Anteile an OGAW oder sonstigen OGA werden grundsätzlich nach 
ihrem letzten errechneten Nettovermögenswert bewertet, gegebe-
nenfalls unter Berücksichtigung der Rücknahmegebühr. Falls für An-
teile an OGAW oder sonstigen OGA kein Nettovermögenswert zur 
Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so kön-
nen die Anteile solcher OGAW oder sonstiger OGA zum Mittelwert 
zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. 

i) Treuhand und Festgelder werden zum jeweiligen Nennwert zuzüg-
lich der aufgelaufenen Zinsen bewertet. 

Die aus solchen Bewertungen resultierenden Beträge werden in die Refe-
renzwährung jedes Subfonds zum jeweils gültigen Mittelkurs umgerech-
net. Bei der Durchführung dieser Umrechnung sind zum Zwecke der Absi-
cherung von Währungsrisiken abgeschlossene Devisentransaktionen zu 
berücksichtigen. 
Wird aufgrund besonderer oder veränderter Umstände eine Bewertung 
unter Beachtung der vorstehenden Regeln undurchführbar oder unrichtig, 
dann ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft berechtigt, andere allgemein 
anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln 
zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung des Vermögens des Sub-
fonds zu erreichen und Praktiken in Bezug auf Market Timing zu verhin-
dern. 
Die Bewertung von schwer bewertbaren Anlagen (hierzu zählen insbeson-
dere Anlagen, die nicht an einem Sekundärmarkt mit regulierten Mecha-
nismen zur Preisfestsetzung notiert sind) erfolgt nach nachvollziehbaren 
und transparenten Kriterien auf regelmässiger Basis. Der Verwaltungsrat 
kann sich bei der Bewertung von Private-Equity-Anlagen zudem auf Dritte 
berufen, die in diesem Bereich über angemessene Erfahrung und Systeme 
verfügen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft und der Wirtschaftsprüfer 
überwachen die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Bewertungs-
methoden und ihre Anwendung. 
Der Nettovermögenswert einer Aktie wird auf die nächste kleinste gängige 
Währungseinheit der zu dem Zeitpunkt verwendeten Referenzwährung 
auf- oder gegebenenfalls abgerundet, wenn nichts Gegenteiliges in Kapitel 
23 «Subfonds» bestimmt ist. 
Der Nettovermögenswert eines oder mehrerer Aktienklassen kann eben-
falls zum Mittelkurs in andere Währungen umgerechnet werden, falls der 
Verwaltungsrat der Gesellschaft beschliesst, Ausgaben und eventuell Rück-
nahmen in einer oder mehreren anderen Währungen durchzuführen. Falls 
der Verwaltungsrat solche Währungen bestimmt, wird der Nettovermö-
genswert der jeweiligen Aktien in diesen Währungen auf die jeweils 
nächste kleinste gängige Währungseinheit auf- oder abgerundet. 
Unter aussergewöhnlichen Umständen können innerhalb eines Tages wei-
tere Bewertungen vorgenommen werden, die für die danach eingehenden 
Zeichnungs- bzw. Rückkaufanträge massgebend sind. 
Der Gesamtnettovermögenswert der Gesellschaft wird in US-Dollar be-
rechnet. 
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Zum Schutz der bestehenden Aktionäre und vorbehaltlich der in Kapitel 23 
«Subfonds» festgelegten Bedingungen kann der Nettovermögenswert je 
Aktienklasse eines Subfonds bei Nettozeichnungsanträgen bzw. Nettorück-
nahmeanträgen an einem bestimmten Bewertungstag um einen in Kapitel 
23 «Subfonds» genannten maximalen Prozentsatz («Swing-Faktor») er-
höht bzw. reduziert werden. In diesem Fall gilt für alle ein- und aussteigen-
den Anleger an diesem Bewertungstag derselbe Nettovermögenswert. 
Ziel einer Anpassung des Nettovermögenswerts ist es, insbesondere, aber 
nicht ausschliesslich die dem jeweiligen Subfonds entstandenen Transakti-
onskosten, Steuerlasten oder Geld/Briefspannen («Spreads») aufgrund 
von Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umtauschvorgänge in und aus 
dem Subfonds abzudecken. Bestehende Aktionäre müssen diese Kosten 
nicht mehr tragen, da sie direkt in die Berechnung des Nettovermögens-
werts integriert und somit von ein- und aussteigenden Anlegern getragen 
werden. 
Der Nettovermögenswert kann an jedem Bewertungstag auf Grundlage 
des Nettohandels angepasst werden. Der Verwaltungsrat der Verwaltungs-
gesellschaft hat ein Swing Pricing Committee («SPC») errichtet, um eine 
ordnungsgemässe Governance und Verwaltung des Single-Swing-Pricing-
Prozesses sicherzustellen.  

Das SPC setzt sich aus Mitgliedern mit einschlägigen Kenntnissen zusam-
men, von denen mindestens drei Mitglieder der Verwaltungsgesellschaft 
sind. Das SPC arbeitet im Rahmen einer angemessenen Leistungsbeschrei-
bung, die in einer Swing-Pricing-Politik dokumentiert ist, in der die Zusam-
mensetzung und die Zuständigkeiten des SPC, die Häufigkeit der Sitzungen 
wie auch die Anforderungen an die Berichterstattung geregelt werden. Das 
SPC hält vierteljährliche Sitzungen ab bzw. kommt auf Ad-hoc-Basis zusam-
men. Das SPC überwacht die Marktbedingungen und passt den Swing-Fak-
tor an, wenn dies im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Anleger 
für notwendig oder angemessen erachtet wird. Der Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft kann einen Schwellenwert (Überschreiten eines bestimmten 
Nettokapitalflusses) für die Anpassung des Nettovermögenswerts festle-
gen. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die auf Grundlage des 
angepassten Nettovermögenswerts berechnete Performance als Folge der 
Anpassung des Nettovermögenswerts möglicherweise nicht der tatsächli-
chen Performance des Portfolios entspricht. 
 
9. Aufwendungen und Steuern 
i. Steuern 
Die nachstehende Zusammenfassung beruht auf den gegenwärtig gelten-
den Gesetzen und Gepflogenheiten des Grossherzogtums Luxemburg und 
kann entsprechenden Änderungen unterliegen. 
Das Gesellschaftsvermögen wird, wenn nichts Gegenteiliges in Kapitel 23 
«Subfonds» angegeben ist, im Grossherzogtum Luxemburg mit einer vier-
teljährlich zahlbaren Steuer in Höhe von 0,05% p. a. belegt («Abonnement-
steuer», «taxe d’abonnement»). Bei Aktienklassen, die institutionellen An-
legern (im Sinne von Artikel 174 Absatz d) des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010) vorbehalten sind, beträgt diese Steuer 0,01% p. a. Als Berechnungs-
grundlage gilt der Nettovermögenswert der einzelnen Subfonds am Ende 
jedes Quartals. 
Die Erträge der Gesellschaft sind in Luxemburg nicht zu versteuern. 
Die aus den Anlagen der Gesellschaft erzielten Dividenden, Zinsen, Erträge 
und Gewinne können möglicherweise in den Ursprungsländern einer nicht 
erstattungsfähigen Quellensteuer oder anderen Steuer unterliegen. 
Nach der zurzeit gültigen gesetzlichen Regelung müssen die Aktionäre we-
der Einkommens-, Schenkungs-, Erbschafts- oder andere Steuern in Luxem-
burg entrichten, ausser wenn sie in Luxemburg wohnhaft oder ansässig 
sind oder dort eine Betriebsstätte unterhalten. 
Die steuerlichen Folgen ändern für jeden Aktionär, je nach den Gesetzen 
und Praktiken, die im Land der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder 
des zeitweiligen Aufenthaltes des Aktionärs gelten, sowie je nach seinen 
persönlichen Umständen. 
Anleger sollten sich deshalb diesbezüglich selbst umfassend informieren 
und im Bedarfsfall ihre eigenen Anlageberater hinzuziehen. 
 
ii. Aufwendungen 
Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Kapitel 23 «Subfonds» 
trägt die Gesellschaft zusätzlich zu der vorstehend beschriebenen Abonne-
mentssteuer die folgenden Kosten: 
a) Alle Steuern, die möglicherweise auf das Vermögen, das Einkommen 

und die Ausgaben zulasten der Gesellschaft zu zahlen sind; 
b) Sämtliche beim Kauf- und Verkauf von Wertpapieren und anderen 

Vermögenswerten anfallende Kosten, einschliesslich der üblichen 
Courtagegebühren, Gebühren für das Führen des Verrechnungskon-
tos, von den Clearingstellen berechnete Gebühren, Bankgebühren 
und Kosten im Zusammenhang mit Continuous Linked Settlements 
(CLS); 

c) Eine monatliche Verwaltungsgebühr für die Verwaltungsgesell-
schaft, zahlbar am Ende jedes Monats auf der Grundlage der durch-
schnittlichen täglichen Nettovermögenswerte der betreffenden Ak-
tienklassen während dieses Monats. Die Verwaltungsgebühr kann 
bei einzelnen Subfonds und Aktienklassen innerhalb eines Subfonds 
zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden oder ganz entfallen. 
Gebühren, die bei der Verwaltungsgesellschaft in Zusammenhang 
mit dem Erbringen der Anlageverwaltung anfallen, werden aus der 
Verwaltungsgebühr bezahlt. Weitere Einzelheiten zu den Verwal-
tungsgebühren finden sich in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Akti-
enklassen»; 

d) Gebühren an die Depotbank, welche zu Sätzen erhoben werden, die 
mit der Gesellschaft von Zeit zu Zeit aufgrund der in Luxemburg gän-
gigen Marktsätze vereinbart werden, und die sich auf das Nettover-
mögen des jeweiligen Subfonds und/oder den Wert der deponierten 
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Wertpapiere beziehen oder als Festbetrag bestimmt werden; die an 
die Depotbank zu zahlenden Gebühren dürfen nicht höher sein als 
0,10% p. a., obwohl in bestimmten Fällen die Transaktionsgebühren 
und die Gebühren der Korrespondenzstellen der Depotbank zusätz-
lich in Rechnung gestellt werden können. 

e) Entsprechend den Bestimmungen von Kapitel 2 «Zusammenfassung 
der Aktienklassen» und Kapitel 5 «Beteiligung an der CS Investment 
Funds 4» wird den alternativen Währungsklassen der Subfonds eine 
jährliche Devisenabsicherungsgebühr von maximal 0,10% zugunsten 
der Devisenabsicherungsstelle belastet. Die Devisenabsicherungs-
gebühr wird zeitanteilig (pro rata temporis) berechnet, basierend 
auf dem durchschnittlichen Nettovermögen der relevanten alterna-
tiven Währungsklasse zum Zeitpunkt der Ermittlung des Nettover-
mögenswerts der betreffenden alternativen Währungsklasse. Die 
von den Gegenparteien bei Devisenabsicherungsgeschäften in Rech-
nung gestellten Margen/Spreads werden durch die Devisenabsiche-
rungsgebühr nicht gedeckt. 

f) Gebühren an die Zahlstellen (insbesondere auch eine Couponzah-
lungskommission) an die Transferstellen und an die Bevollmächtig-
ten an den Eintragungsorten; 

g) sämtliche Gebühren, die an Anbieter von Domizilleistungen zu ent-
richten sind; 

h) alle anderen anfallenden Gebühren, die für Verkaufstätigkeiten und 
andere in diesem Abschnitt nicht genannte, für die Gesellschaft ge-
leistete Dienstleistungen anfallen, wobei für verschiedene Aktien-
klassen diese Gebühren ganz oder teilweise durch die Verwaltungs-
gesellschaft getragen werden können; 

i) Gebühren, die für die Verwaltung von Sicherheiten in Verbindung 
mit Geschäften mit Derivaten entstehen; 

j) Aufwendungen, einschliesslich derjenigen der Rechts- und Steuer-
beratung, die der Gesellschaft, dem Anlageverwalter oder der De-
potbank möglicherweise durch Massnahmen im Interesse der Akti-
onäre entstehen (wie Rechtskosten und andere Gebühren im Zu-
sammenhang mit Transaktionen im Namen des Subfonds), sowie an 
die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken oder 
Indizes zu zahlende Lizenzgebühren; 

k) Sämtliche an Agenturen, Firmen oder andere Institutionen zu zah-
lenden Gebühren (einschliesslich für Bevollmächtigte im Sinne des 
Vollmachtsstimmrechts), die von der Verwaltungsgesellschaft aus-
schliesslich zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen ein-
gesetzt werden; 

l) Die Kosten für die Vorbereitung sowie Hinterlegung und Veröffent-
lichung der Satzung sowie anderer die Gesellschaft betreffender Do-
kumente, einschliesslich der Anmeldungen zur Registrierung, des 
PRIIP BIB, der Prospekte oder schriftlicher Erläuterungen bei sämtli-
chen Regierungsbehörden und Börsen (einschliesslich der örtlichen 
Wertpapierhändlervereinigungen), die in Zusammenhang mit der 
Gesellschaft oder dem Anbieten der Aktien vorgenommen werden 
müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahres-
berichte für die Aktionäre in allen erforderlichen Sprachen sowie 
Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und 
Dokumenten, die gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Vor-
schriften (zur Klarstellung einschliesslich jeder aufsichtsrechtlichen 
Meldepflicht an die CSSF) der vorher genannten Behörden und Insti-
tutionen erforderlich sind; an die Mitglieder des Verwaltungsrats zu 
zahlende Vergütungen und deren angemessene und dokumentierte 
Reisekosten und Auslagen sowie Versicherungsschutz (einschliess-
lich einer Haftpflichtversicherung für Manager und Verwaltungsrats-
mitglieder), sämtliche Lizenzgebühren zugunsten von Indexanbie-
tern, an Anbieter von Risikomanagementsystemen oder von Daten 
für die Risikomanagementsysteme, welche von der Verwaltungsge-
sellschaft zum Zweck der Erfüllung regulatorischer Anforderungen 
eingesetzt werden, zu zahlende Gebühren, die Kosten der Buchhal-
tung und Berechnung des täglichen Nettovermögenswertes, die 
0,10% p. a. des Nettovermögenswerts nicht übersteigen dürfen, die 
Kosten von Veröffentlichungen an die Aktionäre, einschliesslich der 
Kurspublikationen, die Honorare und Gebühren von Wirtschaftsprü-
fern und Rechtsberatern der Gesellschaft und alle sonstigen Gebüh-
ren und Kosten, welche direkt im Zusammenhang mit dem Anbieten 
und dem Verkauf von Aktien der Gesellschaft anfallen, einschliess-
lich Druckkosten für Ausfertigungen der oben genannten Doku-
mente oder Berichte, die von den Personen, die mit dem Aktienver-
trieb befasst sind, in Zusammenhang mit dieser Tätigkeit genutzt 

werden. Die Werbekosten können ebenfalls in Rechnung gestellt 
werden. 

Unbeschadet des Vorstehenden werden alle Kosten und Aufwendungen, 
die im Zusammenhang mit der Auflösung von Vermögenswerten entstehen 
oder anderweitig mit der Liquidation eines Subfonds zusammenhängen, 
wie Rechts- und Beratungskosten, Ausgaben für die Rückforderung von 
Vermögenswerten und Verwaltungskosten im Rahmen der Liquidation, 
durch den betreffenden Subfonds in Liquidation getragen, es sei denn, sie 
werden durch die Verwaltungsgesellschaft und/oder den Anlageverwalter 
entrichtet. Alle derartigen Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation 
eines Subfonds werden von allen Anlegern getragen, die zum Zeitpunkt der 
Entscheidung der Gesellschaft über die Liquidation des Subfonds Aktien 
des Subfonds halten. 
 
iii. Performance Fee 
Zusätzlich zu den vorgenannten Kosten trägt die Gesellschaft gegebenen-
falls eine etwaige für den jeweiligen Subfonds festgelegte performanceab-
hängige Zusatzentschädigung («Performance Fee»), wenn diese für den je-
weiligen Subfonds in Kapitel 2 «Zusammenfassung der Aktienklassen» so-
wie in Kapitel 23 «Subfonds» festgelegt ist. 
 
Allgemeine Informationen 
Alle wiederkehrenden Gebühren werden zuerst von den Anlageerträgen, 
dann von den Gewinnen aus Wertpapiertransaktionen und dann vom An-
lagevermögen abgezogen. Weitere einmalige Gebühren, wie die Kosten für 
die Gründung der Gesellschaft und (neuer) Subfonds oder Aktienklassen, 
können über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren abgeschrieben werden. 
Die Kosten, die die einzelnen Subfonds gesondert betreffen, werden diesen 
direkt angerechnet; ansonsten werden die Kosten den einzelnen Subfonds 
gemäss ihrem jeweiligen Nettovermögenswert anteilmässig belastet. 
 
10. Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. November eines jeden 
Jahres. 
 
11. Verwendung der Nettoerträge und der Kapitalgewinne 
Thesaurierende Aktien 
Für Aktienklassen mit thesaurierenden Aktien der Subfonds (siehe Kapi-
tel 5 «Beteiligung an der CS Investment Funds 4») sind derzeit keine Aus-
schüttungen beabsichtigt, und die erwirtschafteten Erträge erhöhen, nach 
Abzug der allgemeinen Kosten, den Nettovermögenswert der Aktien. Die 
Gesellschaft kann jedoch von Zeit zu Zeit, im Rahmen der gesetzlichen Best-
immungen, die ordentlichen Nettoerträge bzw. realisierten Kapitalge-
winne sowie alle Einkünfte nicht wiederkehrender Art, abzüglich der reali-
sierten Kapitalverluste, ganz oder teilweise ausschütten. 
 
Aktien mit Ertragsausschüttung 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Ausschüttung von Dividenden zu be-
stimmen, und entscheidet, inwieweit Ausschüttungen aus den Nettoanla-
geerträgen jeder Aktienklasse mit Ertragsausschüttung des betreffenden 
Subfonds vorgenommen werden (siehe Kapitel 5 «Beteiligung an der CS In-
vestment Funds 4»).  
Zudem können Gewinne aus der Veräusserung von zum Subfonds gehöri-
gen Vermögenswerten an die Anleger ausgeschüttet werden. Es können 
weitere Ausschüttungen aus dem Vermögen des betreffenden Subfonds 
vorgenommen werden, damit eine angemessene Ausschüttungsquote er-
zielt wird. 
Ausschüttungen erfolgen auf jährlicher Basis oder in beliebigen Abständen, 
die vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Kapitel 23 «Subfonds» 
durch den Verwaltungsrat festgelegt werden. 
Die Zuweisung des Jahresergebnisses sowie sonstige Ausschüttungen wer-
den durch den Verwaltungsrat der jährlichen Hauptversammlung vorge-
schlagen und von Letzterer festgelegt. 
Ausschüttungen dürfen keinesfalls dazu führen, dass das Gesellschaftska-
pital unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag fällt. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die Zahlung von Ertragsausschüttungen erfolgt auf die in Kapitel 5 Ziffer iii 
«Rücknahme von Aktien» beschriebene Weise. 
Ansprüche auf Ausschüttungen, die nicht binnen fünf Jahren geltend ge-
macht werden, verjähren und die betreffenden Vermögenswerte fallen an 
die jeweiligen Subfonds zurück. 
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12. Laufzeit, Liquidation und Zusammenlegung 
Die Gesellschaft und die Subfonds sind, wenn nichts Gegenteiliges in Kapi-
tel 23 «Subfonds» enthalten ist, für unbegrenzte Zeit gegründet. Allerdings 
kann die Gesellschaft durch eine ausserordentliche Hauptversammlung 
der Aktionäre aufgelöst werden. Damit dieser Beschluss rechtskräftig wird, 
ist das gesetzliche Quorum zu erfüllen. Falls das Gesellschaftskapital unter 
zwei Drittel des Mindestbetrags fällt, hat der Verwaltungsrat der Hauptver-
sammlung der Aktionäre die Frage nach der Auflösung der Gesellschaft zu 
unterbreiten. In diesem Falle ist kein Quorum notwendig, sondern die Ent-
scheidung kann durch einfache Mehrheit der an dieser Hauptversammlung 
vertretenen Aktien erfolgen. Falls das Gesellschaftskapital unter ein Viertel 
des Mindestbetrags fällt, hat der Verwaltungsrat einer Hauptversammlung 
der Aktionäre die Frage nach deren Auflösung zu unterbreiten. In diesem 
Falle ist kein Quorum notwendig; die Auflösung der Gesellschaft kann 
durch die Aktionäre beschlossen werden, welche ein Viertel der an dieser 
Hauptversammlung vertretenen Aktien halten. Das gemäss luxemburgi-
scher Gesetzgebung notwendige Mindestkapital beläuft sich derzeit auf 
EUR 1’250’000. Wird die Gesellschaft liquidiert, erfolgt diese Liquidation 
nach luxemburgischem Recht. Der/die Liquidator/en werden von der 
Hauptversammlung ernannt, sie haben das Vermögen der Gesellschaft im 
besten Interesse der Aktionäre zu verwerten.  
Der Nettoliquidationserlös der einzelnen Subfonds wird pro rata an die Ak-
tionäre dieser Subfonds ausgeschüttet: 
– aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft, 

wenn der Subfonds nicht mehr angemessen im Interesse der Aktio-
näre verwaltet werden kann, oder 

– aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung des betreffen-
den Subfonds, wobei die Satzung festlegt, dass das Quorum und die 
Anforderungen an Mehrheitsverhältnisse gemäss luxemburgischem 
Recht hinsichtlich von Beschlüssen zur Anpassung der Satzung für 
derartige Hauptversammlungen gelten. 

Jeder Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft zur Auflösung eines 
Subfonds wird gemäss Kapitel 14 «Informationen an die Aktionäre» publi-
ziert. Der Nettovermögenswert der Aktien des betreffenden Subfonds wird 
zum Datum der Zwangsrücknahme der Aktien ausbezahlt.  
Etwaige Liquidations- und Rücknahmeerlöse, die bei Beendigung der Liqui-
dation nicht an die Aktionäre verteilt werden konnten, werden bei der 
«Caisse de Consignation» in Luxemburg bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Verjährungsfrist hinterlegt. 
Gemäss den im Gesetz vom 17. Dezember 2010 festgelegten Definitionen 
und Bedingungen kann jeder Subfonds entweder als übertragender und als 
übernehmender Subfonds mit einem anderen Subfonds der Gesellschaft 
oder eines anderen OGAW auf grenzübergreifender oder inländischer Ba-
sis zusammengelegt werden. Auch die Gesellschaft selbst kann entweder 
als übertragender und als übernehmender OGAW Gegenstand einer grenz-
übergreifenden oder inländischen Zusammenlegung bilden. 
Darüber hinaus kann ein Subfonds als übertragender Subfonds Gegenstand 
einer Zusammenlegung mit einem anderen OGA oder Subfonds eines OGA 
auf grenzübergreifender oder inländischer Basis sein. 
Aktien jeder Klasse dürfen innerhalb eines Subfonds auch gespalten oder 
zusammengelegt werden.  
In allen Fällen liegt die Entscheidung über eine Zusammenlegung von Sub-
fonds bzw. die Spaltung oder Zusammenlegung innerhalb eines Subfonds 
in der Zuständigkeit des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Sofern für eine 
Zusammenlegung die Genehmigung der Aktionäre gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erforderlich ist, obliegt die 
Genehmigung des effektiven Datums dieser Zusammenlegung der Haupt-
versammlung der Aktionäre, die mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
oder vertretenen Aktionäre, welche an der Abstimmung teilnehmen, einen 
Beschluss fasst. Es gelten keine Anforderungen hinsichtlich des Quorums. 
Es ist lediglich die Genehmigung der Aktionäre der von der Zusammenle-
gung betroffenen Subfonds erforderlich. 
Zusammenlegungen sind mindestens dreissig Tage im Voraus bekanntzu-
geben, um den Aktionären den Antrag auf Rücknahme oder den Umtausch 
ihrer Aktien zu ermöglichen. 
 
Auflösung eines Subfonds – Devisenabsicherungsgeschäfte  
Während der Liquidation eines Subfonds realisiert der Anlageverwalter die 
Vermögenswerte des Subfonds im besten Interesse der Anleger. Während 
einer solchen Phase ist der Anlageverwalter nicht mehr an die für den Sub-

fonds geltenden Anlagebeschränkungen gebunden und kann die Devisen-
absicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Portfolio des Subfonds 
vollständig oder teilweise aussetzen oder einstellen, während er im besten 
Interesse der Anleger handelt. In Bezug auf die Absicherung der Aktienklas-
sen muss der Anlageverwalter oder, falls zutreffend, die Devisenabsiche-
rungsstelle die Devisenabsicherung während der Liquidationsphase auf-
rechterhalten, es sei denn der Anlageverwalter bzw. der Verwaltungsrat 
der Gesellschaft stellt fest, dass die Absicherung der Aktienklassen nicht 
länger im besten Interesse der Anleger ist (z. B. wenn die Kosten voraus-
sichtlich die Vorteile für die Anleger überwiegen). In diesem Fall stellt der 
Anlageverwalter oder, falls zutreffend, die Devisenabsicherungsstelle die 
Devisenabsicherung ein. 
 
Auflösung von Aktienklassen 
Falls der Wert einer Aktienklasse ein Niveau unterschreitet, das nach An-
sicht des Verwaltungsrats dem erforderlichen Mindestmass für eine wirt-
schaftlich effiziente Verwaltung dieser Aktienklasse entspricht, oder dieses 
nicht erreicht, kann der Verwaltungsrat beschliessen, diese Aktienklasse 
gemäss der Satzung der Gesellschaft aufzulösen oder zu deaktivieren.  
Gegebenenfalls kommt der in Kapitel 8 beschriebene Single-Swing-Pricing-
Mechanismus zur Anwendung. 
 
13. Hauptversammlungen 
Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft findet in 
Luxemburg jedes Jahr am dritten Mittwoch des Monats April um 15.00 Uhr 
(Mitteleuropäische Zeit) an dem in der Einberufungsbekanntmachung ge-
nannten Ort statt. Falls dieser Tag in Luxemburg kein Bankgeschäftstag ist, 
findet sie am nächstfolgenden Bankgeschäftstag statt. Generell werden die 
Einberufungen aller Hauptversammlungen den Inhabern von Namensak-
tien mindestens acht (8) Kalendertage im Voraus entweder per Einschrei-
ben oder auf einem anderen von den Inhabern akzeptierten Kommunika-
tionsweg an ihre im Aktionärsregister vermerkte Anschrift zugesandt. 
Versammlungen der Aktionäre eines bestimmten Subfonds können aus-
schliesslich Beschlüsse fassen, die sich auf diesen Subfonds beziehen. 
 
14. Informationen an die Aktionäre 
Informationen über die Auflage neuer Subfonds sind bei der Gesellschaft 
und den Vertriebsstellen erhältlich bzw. können von dort angefordert wer-
den. Die jährlichen geprüften Rechenschaftsberichte werden den Aktionä-
ren innerhalb von vier Monaten nach Abschluss jedes Geschäftsjahres am 
Hauptsitz der Gesellschaft sowie bei den Zahl-, Informations- und Ver-
triebsstellen kostenlos zur Verfügung gestellt. Nicht geprüfte Halbjahres-
berichte werden innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der jeweiligen 
Rechnungslegungsperiode auf dieselbe Weise zur Verfügung gestellt. 
Sonstige Informationen über die Gesellschaft und die Ausgabe- und Rück-
nahmepreise der Aktien sind an jedem Bankgeschäftstag am Sitz der Ge-
sellschaft erhältlich. 
Sofern zutreffend, sind eingetragene Aktionäre schriftlich oder auf einem 
anderen von den Aktionären akzeptierten Kommunikationsweg zu benach-
richtigen. Zudem werden sämtliche Mitteilungen an die Aktionäre, ein-
schliesslich aller Informationen in Zusammenhang mit der Aussetzung der 
Bewertung des Nettovermögenswertes, im Internet unter www.credit-
suisse.com und, falls erforderlich, im «RESA» und/oder in verschiedenen 
Zeitungen veröffentlicht. 
Der Nettovermögenswert wird im Internet unter www.credit-suisse.com 
veröffentlicht und kann in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht werden. 
Der Verkaufsprospekt, das PRIIP BIB, die letzten Jahres- und Halbjahresbe-
richte und Ausfertigungen der Satzung können von den Anlegern kosten-
frei am Sitz der Gesellschaft oder im Internet unter «www.credit-
suisse.com» bezogen werden. Die entsprechenden vertraglichen Vereinba-
rungen und die Satzung der Verwaltungsgesellschaft liegen am Sitz der Ge-
sellschaft während der normalen Geschäftszeiten zur Einsicht aus. 
 

15. Verwaltungsgesellschaft 
Die Gesellschaft hat die Credit Suisse Fund Management S.A. zu ihrer Ver-
waltungsgesellschaft ernannt. Die Credit Suisse Fund Management S.A. 
wurde am 9. Dezember 1999 unter dem Namen CSAM Invest Management 
Company in Luxemburg als Aktiengesellschaft auf unbestimmte Zeit ge-
gründet; sie ist unter der Nummer B 72 925 beim Handels- und Gesell-
schaftsregister Luxemburg eingetragen. Die Verwaltungsgesellschaft hat 
ihren eingetragenen Sitz in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
burg. Ihr Eigenkapital beträgt zum Stichtag des Prospektes CHF 250’000. 

http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
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Das Aktienkapital der Verwaltungsgesellschaft wird durch die Credit Suisse 
Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG, ein verbun-
denes Unternehmen der Credit Suisse Group, gehalten. 
Die Verwaltungsgesellschaft untersteht den Bestimmungen von Kapitel 15 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010; sie verwaltet ausser der Gesell-
schaft noch weitere Organismen für gemeinsame Anlagen. 
 
16. Anlageverwalter und Unteranlageverwalter 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die Anlage des Vermögens der 
Subfonds verantwortlich. Für die Umsetzung der Anlagepolitik der Sub-
fonds im Tagesgeschäft hat der Verwaltungsrat die Verwaltungsgesell-
schaft ernannt. 
Zur Umsetzung der Anlagepolitik der einzelnen Subfonds kann die Verwal-
tungsgesellschaft für jeden Subfonds einen oder mehrere Anlageverwalter 
zur Unterstützung bei der Verwaltung der einzelnen Portfolios hinzuzie-
hen. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin für die laufende Überwa-
chung zuständig und trägt nach wie vor die Verantwortung für die Verwal-
tung der einzelnen Portfolios. 
Im Rahmen der jeweiligen Anlageverwaltungsverträge sind die einzelnen 
Anlageverwalter ermächtigt, im Tagesgeschäft und unter der Oberaufsicht 
sowie letztendlichen Verantwortung der Verwaltungsgesellschaft Wertpa-
piere zu erwerben und zu veräussern sowie die Portfolios der betroffenen 
Subfonds anderweitig zu verwalten. 
Der bzw. die Anlageverwalter für die einzelnen Subfonds wird bzw. werden 
in Kapitel 23 «Subfonds» genannt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jeder-
zeit einen anderen als den/die in Kapitel 23 «Subfonds» benannten Anla-
geverwalter ernennen oder kann die Zusammenarbeit mit einem Anlage-
verwalter beenden. Die Anleger in dem betreffenden Subfonds werden 
entsprechend informiert; der Prospekt wird an die neuen Verhältnisse an-
gepasst. 
Der Anlageverwalter kann im Rahmen seiner Verantwortung und Kontrolle 
und auf eigene Kosten verbundene Unternehmen innerhalb des UBS-
Konzerns als Unteranlageverwalter einsetzen. Die Delegierung von Funkti-
onen und Aufgaben der Portfolioverwaltung an Unteranlageverwalter hat 
keinerlei Auswirkungen auf die Haftung des Anlageverwalters. 
 

17. Depotbank 
Gemäss dem Depot- und Zahlstellenvertrag (der «Depotbankvertrag») ist 
die Credit Suisse (Luxembourg) S.A. zur Depotbank (die «Depotbank») der 
Gesellschaft ernannt worden. Die Depotbank wird der Gesellschaft auch 
Zahlstellendienste erbringen. 
Die Credit Suisse (Luxembourg) S.A. ist eine Aktiengesellschaft (société 
anonyme) nach luxemburgischen Recht und wurde auf unbestimmte Zeit 
gegründet. Der eingetragene Sitz und Verwaltungssitz ist 5, rue Jean Mon-
net, L-2180 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Sie ist nach luxem-
burgischem Recht zugelassen, sämtliche Bankgeschäfte zu tätigen. 
Die Depotbank wurde für die Aufbewahrung der Vermögenswerte der Ge-
sellschaft in Form der Verwahrung von Finanzinstrumenten, dem Führen 
von Büchern und der Überprüfung des Eigentums an anderen Vermögens-
werten der Gesellschaft sowie für die wirksame und angemessene Über-
wachung der Cashflows der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Best-
immungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und dem Depotbankver-
trag ernannt.  
Ferner gewährleistet die Depotbank, dass (i) Verkauf, Ausgabe, Rückkauf, 
Rücknahme und Annullierung von Aktien nach luxemburgischem Recht und 
der Satzung ausgeführt werden; (ii) der Wert der Aktien nach luxemburgi-
schem Recht und der Satzung berechnet wird; (iii) die Anweisungen der 
Verwaltungsgesellschaft oder der Gesellschaft ausgeführt werden, soweit 
sie dem geltenden luxemburgischen Recht und/oder der Satzung nicht ent-
gegenstehen; (iv) Entgelte bei Transaktionen unter Beteiligung des Gesell-
schaftsvermögens innerhalb der üblichen Fristen an die Gesellschaft ge-
zahlt werden und (v) die Einkünfte der Gesellschaft gemäss luxemburgi-
schem Recht und der Satzung der Gesellschaft verwendet werden.  
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Depotbankvertrages und 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 kann die Depotbank vorbehaltlich 
bestimmter Bedingungen und um ihre Pflichten wirksam zu erfüllen, ihre 
Aufbewahrungspflichten in Bezug auf Finanzinstrumente, die verwahrt 
werden können und der Depotbank ordnungsgemäss zu Verwahrzwecken 
anvertraut werden, an eine oder mehrere Unterverwahrstellen und/oder 
mit Blick auf andere Vermögenswerte der Gesellschaft ihre Pflichten in Be-
zug auf das Führen von Büchern und die Überprüfung des Eigentums an 
andere Delegierte übertragen, die von Zeit zu Zeit von der Depotbank er-
nannt werden. Die Depotbank geht bei der Auswahl und Ernennung von 

Unterverwahrstellen und/oder anderen Delegierten, denen sie ihre Aufga-
ben teilweise übertragen will, mit der gemäss dem Gesetz vom 17. Dezem-
ber 2010 gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vor, 
und wird auch weiterhin bei der regelmässigen Überprüfung und Überwa-
chung aller Unterverwahrstellen und/oder jeder sonstigen Delegierten, de-
nen sie ihre Aufgaben teilweise übertragen hat, und der Massnahmen der 
Unterverwahrstellen und/oder der sonstigen Delegierten in Bezug auf die 
ihnen übertragenen Angelegenheiten mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgehen. Insbesondere können Verwahr-
pflichten nur übertragen werden, wenn die Unterverwahrstelle bei der 
Durchführung der ihr übertragenen Aufgaben die Vermögenswerte der Ge-
sellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 
stets getrennt von den eigenen Vermögenswerten der Depotbank und von 
den Vermögenswerten der Unterverwahrstelle aufbewahrt. 
Die Depotbank gestattet ihren Unterverwahrstellen grundsätzlich nicht, für 
die Verwahrung von Finanzinstrumenten Delegierte einzusetzen, ausser 
die Depotbank hat der Weiterübertragung durch die Unterverwahrstelle 
zugestimmt. Sofern die Unterverwahrstellen entsprechend berechtigt sind, 
für das Halten von Finanzinstrumenten der Gesellschaft oder der Subfonds, 
die möglicherweise verwahrt werden, weitere Delegierte einzusetzen, wird 
die Depotbank von den Unterverwahrstellen verlangen, für den Zweck die-
ser Untervergabe die Anforderungen der geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten einzuhalten, z. B. insbesondere in Bezug auf die Trennung der Vermö-
genswerte.  
Vor der Ernennung und/oder dem Einsatz einer Unterverwahrstelle für das 
Halten von Finanzinstrumenten der Gesellschaft oder Subfonds analysiert 
die Depotbank – basierend auf den geltenden Gesetzen und Vorschriften 
und ihren Grundsätzen zu Interessenkonflikten – potenzielle Interessen-
konflikte, die sich aus der Übertragung von Aufbewahrungsfunktionen er-
geben können. Im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses im Vorfeld der Er-
nennung einer Unterverwahrstelle beinhaltet diese Analyse die Identifizie-
rung von Geschäftsverbindungen zwischen der Depotbank, der Unterver-
wahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und/oder dem Anlageverwalter. 
Wird ein Interessenkonflikt zwischen den Unterverwahrstellen und einer 
der vorstehend genannten Parteien identifiziert, entscheidet die Depot-
bank – je nachdem, welches potenzielle Risiko aus diesem Interessenkon-
flikt resultiert – die betreffende Unterverwahrstelle entweder nicht zu er-
nennen oder die Unterverwahrstelle nicht zu nutzen, um Finanzinstru-
mente der Gesellschaft zu halten oder in angemessener Weise Änderungen 
zu fordern, durch die sich die potenziellen Risiken verringern und den An-
legern der Gesellschaft den bewältigten Interessenkonflikt offenzulegen. 
Im Anschluss wird diese Analyse im Rahmen des laufenden Due-Diligence-
Verfahrens regelmässig bei allen betroffenen Unterverwahrstellen durch-
geführt. Darüber hinaus prüft die Depotbank mithilfe eines speziellen Aus-
schusses jeden neuen Geschäftsfall, bei dem sich durch die Übertragung 
der Aufbewahrungsfunktionen ein potenzieller Interessenkonflikt zwi-
schen der Depotbank, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und 
dem/den Anlageverwalter/n ergeben kann. Zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieses Prospekts hat die Gesellschaft keinen potenziellen Interes-
senkonflikt identifiziert, der sich aus der Erfüllung ihrer Pflichten und der 
Übertragung ihrer Aufbewahrungsfunktionen auf Unterverwahrstellen er-
geben könnte. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Prospekts setzt die Depotbank 
keine Unterverwahrstelle ein, die zur Credit Suisse Group gehört, und ver-
meidet somit möglicherweise daraus resultierende Interessenkonflikte.  
Eine aktuelle Liste dieser Unterverwahrstellen und ihrer Delegierten für die 
Verwahrung von Finanzinstrumenten der Gesellschaft oder der Subfonds 
ist auf der Webseite https://www.credit-suisse.com/me-
dia/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-cus-
todians.pdf 
veröffentlicht und wird Aktionären und Anlegern auf Verlangen zur Verfü-
gung gestellt. 
Sofern im Gesetz vom 17. Dezember 2010 und/oder dem Depotbankver-
trag keine anderslautenden Bestimmungen enthalten sind, bleibt die Haf-
tung der Depotbank durch eine solche Delegation an eine Unterverwahr-
stelle unberührt.  
Die Depotbank haftet gegenüber der Gesellschaft oder ihren Aktionären 
für den Verlust von bei ihr und/oder einer Unterverwahrstelle gehaltenen 
Finanzinstrumenten. Im Falle des Verlusts eines solchen Finanzinstruments 
muss die Depotbank der Gesellschaft unverzüglich ein identisches Finan-
zinstrument oder den entsprechenden Betrag zurückerstatten. Gemäss 
den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 haftet die De-
potbank nicht für den Verlust eines Finanzinstruments, sofern der Verlust 

https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf
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die Folge eines externen Ereignisses ist, auf das die Depotbank keinen zu-
mutbaren Einfluss hatte und dessen Konsequenzen trotz aller zumutbaren 
Bemühungen unvermeidbar gewesen wären.  
Ferner haftet die Depotbank der Gesellschaft oder ihren Aktionären gegen-
über für sämtliche weiteren von ihnen erlittenen Verluste, falls diese auf-
grund einer von der Depotbank fahrlässig oder vorsätzlich verursachten 
Verletzung ihrer gesetzlichen Pflichten, insbesondere gemäss dem Gesetz 
vom 17. Dezember 2010 und/oder ihrer Pflichten aus dem Depotbankver-
trag eingetreten sind.  
Die Gesellschaft und die Depotbank können den Depotbankvertrag jeder-
zeit mit einer Kündigungsfrist von neunzig (90) Tagen schriftlich kündigen. 
Im Falle eines freiwilligen Rücktritts der Depotbank oder der Entfernung 
aus dem Amt durch die Gesellschaft muss die Depotbank spätestens inner-
halb von zwei (2) Monaten nach Ablauf der oben genannten Kündigungs-
frist durch einen Nachfolger ersetzt werden, an welchen die Vermögens-
werte der Gesellschaft zu übergeben sind und welcher die Funktionen und 
Zuständigkeiten der Depotbank übernimmt. Wenn die Gesellschaft einen 
solchen Nachfolger nicht rechtzeitig ernennt, kann die Depotbank der CSSF 
die Situation melden. Die Gesellschaft unternimmt die gegebenenfalls er-
forderlichen Schritte, um die Liquidation der Gesellschaft zu veranlassen, 
wenn innerhalb von zwei (2) Monaten nach Ablauf der oben genannten 
Kündigungsfrist von neunzig (90) Tagen kein Nachfolger ernannt wurde. 
 
18. Zentrale Verwaltungsstelle 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung der Gesellschaft an die 
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., eine Luxemburger Dienst-
leistungsgesellschaft der Credit Suisse Group AG, übertragen und sie er-
mächtigt, unter der Aufsicht und Verantwortung der Verwaltungsgesell-
schaft ihrerseits Aufgaben gänzlich oder teilweise an einen oder mehrere 
Dritte zu delegieren. 
Als Zentrale Verwaltungsstelle wird die Credit Suisse Fund Services (Luxem-
bourg) S.A., sämtliche in Verbindung mit der Verwaltung der Gesellschaft 
anfallenden verwaltungstechnischen Aufgaben übernehmen, einschliess-
lich der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien, der Bewer-
tung der Vermögenswerte, der Ermittlung des Nettovermögenswertes, der 
Buchführung und der Führung des Aktionärsregisters. 
 
19. Aufsichtsrechtliche Offenlegung 
Interessenkonflikte 
Die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwalter, die Zentrale Verwal-
tungsstelle, die Depotbank, bestimmte Vertriebsstellen und andere Dienst-
leistungsanbieter oder manche Gegenparteien der Gesellschaft sind Teil 
der Credit Suisse Group AG (jeweils als «verbundene Person» bezeichnet). 
Die Credit Suisse Group AG ist eine weltweit tätige Full-Service-Organisa-
tion im Bereich Private Banking, Investment Banking, Vermögensverwal-
tung und Finanzdienstleistungen und ein wichtiger Teilnehmer auf den 
weltweiten Finanzmärkten. Als solche sind die verbundenen Personen in 
verschiedenen Geschäftsfeldern tätig und haben möglicherweise direkte 
oder indirekte Interessen in den Finanzmärkten, in denen die Gesellschaft 
investiert. Die Gesellschaft hat keinen Anspruch auf eine Entschädigung in 
Bezug auf diese Geschäftstätigkeiten. 
Der Verwaltungsgesellschaft ist es nicht untersagt, Geschäfte mit den ver-
bundenen Personen abzuschliessen, sofern diese Geschäfte nach den nor-
malen geschäftlichen Bedingungen zu Marktkonditionen erfolgen. Neben 
den Verwaltungsgebühren für die Verwaltung der Gesellschaft, die die Ver-
waltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter erhalten, haben diese im 
vorliegenden Fall möglicherweise zusätzlich eine Vereinbarung mit dem 
Emittenten, Händler und/oder der Vertriebsstelle für die Produkte ge-
schlossen, nach der sie am Gewinn dieser Produkte, die sie für die Gesell-
schaft erwerben, beteiligt werden. 
Zudem ist es der Verwaltungsgesellschaft oder den Anlageverwaltern nicht 
untersagt, Produkte für die Gesellschaft zu erwerben, deren Emittent, 
Händler und/oder Vertriebsstellen eine verbundene Person darstellen, so-
fern diese Geschäfte im besten Interesse der Gesellschaft gemäss den nor-
malen geschäftlichen Bedingungen zu Marktkonditionen abgewickelt wer-
den. Verbundene Personen agieren als Gegenpartei und als Berechnungs-
stelle für Derivatkontrakte, die von der Gesellschaft abgeschlossen wer-
den. Die Anleger sollten sich darüber bewusst sein, dass in dem Umfang, in 
dem die Gesellschaft Geschäfte mit einer verbundenen Person als Gegen-
partei tätigt, die verbundene Person einen Gewinn aus dem Preis des De-
rivatkontrakts erzielt, bei dem es sich möglicherweise nicht um den besten 

auf dem Markt verfügbaren Preis handelt, und zwar ungeachtet, der nach-
stehend ausgeführten Grundsätze der bestmöglichen Ausführung. 
Die verbundene Person nimmt mehrere Funktionen nach dem Index und 
etwaigen indexgebundenen Produkten wahr. Obwohl die verbundene Per-
son ihre Pflichten nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfüllen wird, 
können sich für die verbundene Person Konflikte zwischen diesen Funktio-
nen und ihren eigenen Interessen ergeben. 
Es können potenzielle Interessenkonflikte oder Konflikte zwischen den 
Pflichten auftreten, da eine verbundene Person möglicherweise mittelbar 
oder unmittelbar in die Gesellschaft investiert hat. Verbundene Personen 
können einen relativ grossen Teil der Aktien der Gesellschaft halten. 
Mitarbeiter und Direktoren einer verbundenen Person können Aktien der 
Gesellschaft halten. Mitarbeiter einer verbundenen Person sind an die 
Bestimmungen der für sie geltenden Richtlinie zu persönlichen Geschäften 
und Interessenkonflikten gebunden. 
Im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit ist ein Grundsatz der Verwal-
tungsgesellschaft und der verbundenen Personen, gegebenenfalls jede 
Massnahme oder Transaktion zu ermitteln, zu verwalten und gegebenen-
falls zu untersagen, die einen Konflikt zwischen den Interessen der ver-
schiedenen Geschäftstätigkeiten der verbundenen Personen und der Ge-
sellschaft bzw. ihren Anlegern darstellen könnte. Die verbundenen Perso-
nen sowie die Verwaltungsgesellschaft bemühen sich, etwaige Konflikte 
konsistent nach den höchsten Standards in Bezug auf Integrität und Red-
lichkeit zu lösen. Zu diesem Zweck haben alle Seiten Verfahren eingeführt, 
mit denen sichergestellt wird, dass alle Geschäftstätigkeiten, bei denen ein 
Konflikt besteht, der den Interessen der Gesellschaft oder ihrer Anleger ab-
träglich sein könnte, mit einem angemessenen Grad an Unabhängigkeit 
ausgeführt werden und etwaige Konflikte fair beigelegt werden. 
Zu diesen Verfahren gehören unter anderem: 
– Verfahren zur Verhinderung oder Kontrolle eines Informationsaus-

tausches zu und zwischen verbundenen Personen; 
– Verfahren zur Sicherstellung, dass etwaige mit dem Vermögen der 

Gesellschaft verbundenen Stimmrechte im ausschliesslichen Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Anleger ausgeübt werden; 

– Verfahren zur Sicherstellung, dass Anlagegeschäfte im Namen der 
Gesellschaft gemäss den höchsten ethischen Standards und im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Anleger durchgeführt werden; 

– Verfahren für das Management von Interessenkonflikten. 
Unbeschadet der gebührenden Sorgfalt und besten Bemühungen besteht 
ein Risiko, dass die organisatorischen oder administrativen Vorkehrungen 
der Verwaltungsgesellschaft für das Management von Interessenkonflik-
ten nicht ausreichend sind, um nach vernünftigem Ermessen zu gewähr-
leisten, dass das Risiko der Beeinträchtigung von Interessen der Gesell-
schaft oder ihrer Aktionäre vermieden wird. In diesem Fall werden die nicht 
gelösten Interessenkonflikte sowie die getroffenen Entscheidungen den 
Anlegern in geeigneter Weise mitgeteilt (z. B. im Anhang zum Jahresab-
schluss der Gesellschaft oder im Internet unter «www.credit-suisse.com»). 
 
Bearbeitung von Beschwerden 
Die Anleger sind berechtigt, kostenlos Beschwerden bei der Vertriebsstelle 
oder der Verwaltungsgesellschaft in einer Amtssprache ihres Herkunftslan-
des einzureichen. 
Das Verfahren zur Behandlung von Beschwerden kann kostenlos im Inter-
net unter «www.credit-suisse.com» abgerufen werden. 
 
Ausübung der Stimmrechte 
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Stimmrechtspolitik (die «Stimm-
rechtspolitik») und eine Mitwirkungspolitik (die «Mitwirkungspolitik») im 
Sinne der Europäischen Richtlinie (EU) 2017/828 mit Hinblick auf die För-
derung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre (die «Aktionärsrechte-
richtlinie II») und der relevanten nationalen Gesetze zu deren Umsetzung 
festgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausübung der mit den in 
den Subfonds gehaltenen Finanzinstrumenten verbundenen Stimmrechte 
im besten Interesse der Subfonds und deren jeweiliger Anleger an einen 
Bevollmächtigten übertragen, dessen Stimmrechtspolitik und Mitwir-
kungspolitik im Wesentlichen denen der Verwaltungsgesellschaft ent-
spricht (der «Stimmrechtsvertreter»). Der Stimmrechtsvertreter ist be-
rechtigt, Stimmrechtsvertretungsleistungen zu erbringen und Abstim-
mungsanweisungen sowie Abstimmungsreihenfolgen in Bezug auf die in 
den Portfolios der Subfonds gehaltenen Wertschriften zu erteilen sowie 
Stimmrechtsberater zu ernennen, sofern die Verwaltungsgesellschaft dies 

http://www.credit-suisse.com/
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genehmigt und entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen geschlos-
sen werden. Der Stimmrechtsvertreter muss der Verwaltungsgesellschaft 
regelmässig Bericht über die Ausübung von Stimmrechten erstatten.  
Auf Anfrage werden den Aktionären kostenlos genaue Informationen über 
die getroffenen Massnahmen sowie die Stimmrechtspolitik und die Mitwir-
kungspolitik zur Verfügung gestellt. 
 

Bestmögliche Ausführung 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Umsetzung von Anlageent-
scheidungen im besten Interesse der Gesellschaft. Zu diesem Zweck er-
greift sie alle angemessenen Massnahmen, um unter Berücksichtigung 
des Preises, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Aus-
führung und Abwicklung, des Umfangs, der Art und aller sonstigen, für die 
Auftragsausführung relevanten Aspekte das bestmögliche Ergebnis für die 
Gesellschaft zu erreichen. Die Verwaltungsgesellschaft gewährleistet ein 
hohes Mass an Sorgfalt bei der Auswahl und anhaltenden Überwachung 
von Anlagen, die im besten Interesse der Gesellschaft liegt und die Integ-
rität des Marktes gewährleistet. Die Verwaltungsgesellschaft hat schriftli-
che Richtlinien und Verfahren zu Due Diligence implementiert sowie wirk-
same Vorkehrungen getroffen, damit Anlageentscheidungen im Einklang 
mit Anlageziel und -politik der Gesellschaft stehen und geltende Risiko-
grenzen berücksichtigt und befolgt werden. Soweit die Anlageverwalter 
zur Ausführung von Transaktionen berechtigt sind, werden sie vertraglich 
gebunden, die entsprechenden Grundsätze zur bestmöglichen Ausfüh-
rung anzuwenden, sofern sie nicht bereits den entsprechenden Gesetzen 
und Rechtsvorschriften zur bestmöglichen Ausführung unterliegen. 
Die Richtlinie zur bestmöglichen Ausführung steht den Anlegern im Inter-
net unter www.credit-suisse.com zur Verfügung. 
 
Faire Behandlung 
Anleger können sich an Subfonds beteiligen, in dem sie Aktien der jeweili-
gen Aktienklassen zeichnen und halten. Die einzelnen Aktien innerhalb ei-
ner bestimmten Aktienklasse sind mit denselben Rechten und Pflichten 
verbunden, um sicherzustellen, dass alle Anleger innerhalb derselben Ak-
tienklasse des betreffenden Subfonds gleich behandelt werden. 
Solange sie innerhalb der Parameter bleiben, welche die verschiedenen Ak-
tienklassen des betreffenden Subfonds definieren, können die Gesellschaft 
und/oder die Verwaltungsgesellschaft mit einzelnen Anlegern oder einer 
Gruppe von Anlegern auf Basis der nachstehend ausführlicher dargelegten 
objektiven Kriterien Vereinbarungen treffen, die diesen Anlegern beson-
dere Ansprüche einräumen. 
Zu diesen Ansprüchen zählen insbesondere, aber nicht ausschliesslich, Ra-
batte auf Gebühren, die der Aktienklasse berechnet werden, oder be-
stimmte Offenlegungen; sie werden ausschliesslich auf Grundlage objekti-
ver Kriterien gewährt, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wer-
den. 
Zu den objektiven Kriterien gehören unter anderem (wahlweise oder ku-
muliert): 
– das aktuelle oder voraussichtlich gezeichnete oder zu zeichnende Vo-

lumen eines Anlegers;  
– der von einem Anleger am Subfonds oder an einem anderen von der 

Credit Suisse gesponserten Produkt gehaltene Gesamtanteil; 
– die erwartete Haltedauer für eine Anlage im Subfonds; 
– die Bereitschaft des Anlegers, Anlagen während der Lancierungsphase 

des Subfonds zu tätigen; 
– die Art des Anlegers (z. B. Repackager, Grossanleger, Fondsverwal-

tungsgesellschaft, Anlageverwalter, sonstiger institutioneller Anleger 
oder Privatanleger); 

– die Gebühren oder Erträge, die vom Anleger mit einer Gruppe von 
oder allen verbundenen Unternehmen der Credit Suisse Group erwirt-
schaftet werden; 

– ein legitimer Grund zum Erhalt bestimmter Offenlegungen; hierzu ge-
hören in erster Linie rechtliche, regulatorische oder steuerliche Ver-
pflichtungen. 

Jeder Anleger oder potenzielle Anleger innerhalb einer Aktienklasse eines 
bestimmten Subfonds, der sich nach begründeter Auffassung der Verwal-
tungsgesellschaft objektiv betrachtet in der gleichen Situation befindet 
wie ein anderer Anleger derselben Aktienklasse, welcher Vereinbarungen 
mit der Gesellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft getroffen hat, 
hat Anspruch auf die gleichen Vereinbarungen. Um die gleiche Behand-
lung zu erhalten, kann sich der Anleger oder potenzielle Anleger mit der 
Verwaltungsgesellschaft in Verbindung setzen, indem er einen Antrag 
beim eingetragenen Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft einreicht. Die 

Verwaltungsgesellschaft wird dem betreffenden Anleger oder potenziel-
len Anleger die relevanten Informationen in Bezug auf das Vorhandensein 
und die Art solcher konkreten Vereinbarungen mitteilen, die von Letzte-
rem erhaltenen Informationen verifizieren und auf Grundlage der ihr (u. 
a. durch einen solchen Anleger oder potenziellen Anleger) bereitgestell-
ten Informationen entscheiden, ob der betreffende Anleger oder potenzi-
elle Anleger Anspruch auf die gleiche Behandlung hat oder nicht. 
 
Anlegerrechte 
Die Gesellschaft weist die Anleger darauf hin, dass jeder Anleger seine 
Rechte direkt gegenüber der Gesellschaft, insbesondere das Recht auf Teil-
nahme an der Hauptversammlung der Aktionäre, nur dann vollumfänglich 
geltend machen kann, wenn der Anleger selbst und in eigenem Namen im 
Aktionärsregister, das von der Zentralen Verwaltungsstelle der Gesell-
schaft für Rechnung der Gesellschaft und der Aktionäre geführt wird, ein-
getragen ist. 
Wenn ein Anleger über einen Mittler, der in die Gesellschaft in eigenem 
Namen, aber für den Anleger direkt in die Gesellschaft investiert, in die Ge-
sellschaft anlegt, kann der Anleger möglicherweise gewisse Aktionärs-
rechte nicht in allen Fällen direkt gegenüber der Gesellschaft geltend ma-
chen. Den Anlegern wird empfohlen, sich über ihre Rechte beraten zu las-
sen. 
 
Vergütungspolitik 
Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt eine Vergütungspolitik, die in Ein-
klang mit einem soliden und effektiven Risikomanagement steht und die-
ses fördert und die weder Risiken begünstigt, die nicht den Risikoprofilen 
der Subfonds und der Satzung entsprechen, noch die Pflicht der Verwal-
tungsgesellschaft beeinträchtigt, im besten Interesse der Gesellschaft und 
ihrer Aktionäre zu handeln.  
Die Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesell-
schaft angenommen und wird mindestens einmal jährlich geprüft. Die Ver-
gütungspolitik beruht auf dem Ansatz, dass die Vergütung in Einklang mit 
der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Verwal-
tungsgesellschaft, der von ihr verwalteten Subfonds und deren Aktionären 
stehen und Massnahmen beinhalten sollte, um Interessenkonflikte zu ver-
meiden, wie die Berücksichtigung der den Aktionären empfohlenen Halte-
dauer bei der Beurteilung der Wertentwicklung. 
Alle Mitarbeitenden der Credit Suisse Group unterliegen der Group Com-
pensation Policy, deren Ziele folgende Punkte umfassen: 
(a) Förderung einer Performancekultur, die auf Verdiensten basiert und 

sowohl kurz- als auch langfristig exzellente Leistungen hervorhebt 
und belohnt und die Unternehmenswerte der Credit Suisse aner-
kennt; 

(b) Abstimmung der Kombination aus fester und variabler Vergütung, 
um den Wert und Verantwortungsgrad der täglich geleisteten Auf-
gaben angemessen zu berücksichtigen und angemessene Verhal-
tensweisen und Handlungen zu fördern; und 

(c) Übereinstimmung mit und Förderung effektiver Risikomanagement-
methoden und der Compliance- und Kontrollkultur der Credit Suisse.  

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, 
einschliesslich unter anderem einer Beschreibung der Berechnungsme-
thode für Vergütungen und Leistungen sowie der Identität der für die Ge-
währung von Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen, ein-
schliesslich einer Beschreibung des globalen Vergütungsausschusses der 
Credit Suisse Group, sind unter https://www.credit-suisse.com/media/as-
sets/about-us/docs/our-company/our-governance/compensation-po-
licy.pdf veröffentlicht, und eine Kopie in Papierform wird Anlegern auf An-
frage kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
Grundsätze zum Umgang mit Sicherheiten 
Wenn die Gesellschaft Geschäfte in OTC-Derivaten tätigt und/oder Techni-
ken zur effizienten Verwaltung ihres Portfolios einsetzt, kann das eingegan-
gene Gegenparteirisiko gemäss den CSSF-Rundschreiben 08/356 und 
14/592 sowie unter folgenden Bedingungen gemindert werden:  
– Die Gesellschaft akzeptiert derzeit folgende Anlagen als zulässige Si-

cherheiten: 
– Barmittel in US-Dollar, Euro und Schweizer Franken oder in ei-

ner Referenzwährung des Subfonds; 
– Staatsanleihen von OECD-Mitgliedstaaten mit einem langfristi-

gen Mindest-Rating von A+/A1; 
– Anleihen, die durch Bundesstaaten, staatliche Einrichtungen, 

supranationale Institutionen, staatlichen Sonderbanken oder 
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staatlichen Export-Import-Banken, Kommunalbehörden oder 
Kantone von OECD-Mitgliedstaaten ausgegeben werden mit ei-
nem langfristigen Mindest-Rating von A+/A1; 

– Gedeckte Anleihen von einem Emittenten aus einem OECD-
Mitgliedstaat mit einem langfristigen Mindest-Rating von AA–
/Aa3; 

– Unternehmensanleihen von einem Emittenten aus einem 
OECD-Mitgliedstaat mit einem langfristigen Mindest-Rating von 
AA–/Aa3; 

– Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, die an ei-
nem regulierten Markt eines EU-Mitgliedstaats oder einer Börse 
eines OECD-Mitgliedstaates zugelassen wurden oder gehandelt 
werden und die in einem Leitindex vertreten sind. 

Der Emittent handelbarer Schuldverschreibungen muss ein entspre-
chendes Kreditrating von S&P und/oder Moody’s besitzen. 
Weichen die entsprechenden Ratings von S&P und Moody’s zu ein 
und demselben Emittenten ab, kommt das jeweils niedrigere Rating 
zur Anwendung. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, bestimmte OECD-Länder 
auf der Liste geeigneter Länder einzuschränken oder von dieser aus-
zuschliessen bzw. allgemeiner betrachtet, geeignete Sicherheiten 
weiter einzuschränken.  

– Andere Sicherheiten als flüssige Mittel müssen qualitativ hochwertig 
und hoch liquide sein und an einem regulierten Markt oder einer 
multilateralen Handelseinrichtung mit einer transparenten Preisset-
zung gehandelt werden, damit sie rasch und zu einem Preis veräus-
sert werden können, der annähernd der Bewertung vor dem Ver-
kauf entspricht; Entgegengenommene Sicherheiten müssen zudem 
den Anforderungen von Artikel 48 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 entsprechen.  

– Mit Ausnahme von Anleihen ohne Endfälligkeit werden Anleihen 
jeglicher Art und/oder Laufzeit akzeptiert. 

– Entgegengenommene Sicherheiten werden im Einklang mit bran-
chenüblichen Standards und gemäss Kapitel 8 «Nettovermögens-
wert» einer täglichen Mark-to-Market-Bewertung unterzogen. Ent-
gegengenommene Sicherheiten werden täglich angepasst. Wertpa-
piere mit einer hohen Kursvolatilität werden nur als Sicherheiten an-
genommen, wenn geeignete konservative Sicherheitsabschläge 
(«Haircuts») vorgenommen werden;  

– Durch die Gesellschaft entgegengenommene Sicherheiten müssen 
von einer Einheit ausgegeben werden, die unabhängig von der Ge-
genpartei ist und den Erwartungen nach keine ausgeprägte Korrela-
tion mit der Wertentwicklung der Gegenpartei aufweist;  

– Es ist auf eine ausreichende Diversifikation der Sicherheiten nach 
Ländern, Märkten und Emittenten zu achten. Die Konzentrationsri-
siken bei Emittenten gelten als ausreichend diversifiziert, wenn der 
betroffene Subfonds von einer Gegenpartei in einem OTC-
Derivatgeschäft und/oder einer Transaktion zur effizienten Verwal-
tung des Portfolios einen Korb von Sicherheiten erhält, in dem die 
einzelnen Emittenten mit höchstens 20% des Nettovermögenswerts 
gewichtet sind. Wenn ein Subfonds Exposures zu verschiedenen Ge-
genparteien aufweist, sind die einzelnen korbweise gestellten Si-
cherheiten zu aggregieren, um die 20%-Grenze für Engagements in 
den einzelnen Emittenten zu berechnen. Abweichend von diesem 
Unterabschnitt kann ein Subfonds vollständig in verschiedenen 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten besichert sein, die von 
einem Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften, einem 
Drittstaat oder einer internationalen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben 
oder garantiert werden. Ein solcher Subfonds muss Wertpapiere von 
mindestens sechs verschiedenen Emissionen erhalten, wobei der 
Anteil der Wertpapiere aus einer Emission höchstens 30% des Net-
tovermögenswerts des Subfonds betragen darf. 

– Für die Identifikation, Steuerung und Minderung von mit der Ver-
waltung von Sicherheiten zusammenhängenden Risiken, beispiels-
weise operationeller oder rechtlicher Art, gilt der Risikomanage-
mentprozess der Verwaltungsgesellschaft für die Gesellschaft.  

– Bei einer Rechtsübertragung müssen die entgegengenommenen Si-
cherheiten von der Depotbank gehalten werden. Bei anderweitigen 
Sicherheitsvereinbarungen können die betreffenden Sicherheiten 
von einer unter angemessener Aufsicht stehenden Drittbank gehal-
ten werden, die nicht mit dem Sicherheitengeber verbunden ist. 

– Entgegengenommene Sicherheiten müssen durch die Gesellschaft 
jederzeit und ohne Bezugnahme oder Genehmigung der Gegenpar-
tei vollständig durchgesetzt werden können. 

– Sicherheiten dürfen nicht veräussert, neu angelegt oder verpfändet 
werden. 

 
Haircut-Strategie 
Die Gesellschaft verfügt für alle als Sicherheiten entgegengenommenen Ar-
ten von Vermögenswerten über eine Haircut-Strategie. Bei einem Haircut 
handelt es sich um einen Abschlag auf den Wert eines als Sicherheit entge-
gengenommenen Vermögenswerts, um der Tatsache Rechnung zu tragen, 
dass sich die Bewertung oder das Liquiditätsprofil dieses Vermögenswerts 
von Zeit zu Zeit verschlechtern kann. Die Haircut-Strategie berücksichtigt 
die Eigenschaften der jeweiligen Vermögenswerte, die Art und Kreditwür-
digkeit des Emittenten der Sicherheiten, die Preisvolatilität der Sicherhei-
ten und die Ergebnisse von allfälligen Stresstests, die gemäss den Grunds-
ätzen zum Umgang mit Sicherheiten durchgeführt werden können. Im Rah-
men der Vereinbarungen mit der jeweiligen Gegenpartei, die möglicher-
weise Mindesttransferbeträge beinhalten, beabsichtigt die Gesellschaft, 
dass jede entgegengenommene Sicherheit einen an die Haircut-Strategie 
angepassten Wert hat. 
Gemäss der Haircut-Strategie der Gesellschaft erfolgen die folgenden Ab-
schläge: 
 

Art der Sicherheit Abschlag 
Barmittel, beschränkt auf USD, EUR, CHF und Refe-
renzwährungen des Subfonds 

0% 

Staatsanleihen von OECD-Mitgliedstaaten mit einem 
langfristigen Mindest-Rating von A+ von S&P 
und/oder A1 von Moody’s 

0,5%–5% 

Anleihen, die durch Bundesstaaten, staatliche Ein-
richtungen, supranationale Institutionen, staatliche 
Sonderbanken oder staatliche Export-Import-Banken, 
Kommunalbehörden oder Kantone von OECD-
Mitgliedstaaten ausgegeben werden mit einem lang-
fristigen Mindest-Rating von A+ von S&P und/oder 
A1 von Moody’s 

0,5%–5% 

Gedeckte Anleihen von einem Emittenten aus einem 
OECD-Mitgliedstaat mit einem langfristigen Mindest-
Rating von AA– von S&P und/oder Aa3 von Moody’s 

1%–8% 

Unternehmensanleihen von einem Emittenten aus 
einem OECD-Mitgliedstaat mit einem langfristigen 
Mindest-Rating von AA– von S&P und/oder Aa3 von 
Moody’s 

1%–8% 

Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, 
die an einem regulierten Markt eines EU-
Mitgliedstaats oder einer Börse eines OECD-
Mitgliedstaates zugelassen wurden oder gehandelt 
werden und die in einem Leitindex vertreten sind. 

5%–15% 

 
Neben den obengenannten Abschlägen fällt auf sämtliche Sicherheiten 
(Barmittel, Anleihen oder Aktien) in einer anderen Währung als der der zu-
grunde liegenden Transaktion ein zusätzlicher Abschlag von 1%–8% an. 
Zudem behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, im Falle un-
gewöhnlicher Marktvolatilität die Abschläge auf die Sicherheiten zu erhö-
hen, sodass die Gesellschaft über höhere Sicherheiten verfügt, um sich ge-
gen ihr Gegenparteirisiko zu schützen. 
 
Referenzwert-Verordnung 
Gemäss Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Fi-
nanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung 
eines Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtli-
nien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 (die «Referenzwert-Verordnung») darf die Gesellschaft nur dann 
einen Referenzwert oder eine Kombination aus Referenzwerten verwen-
den, wenn der Referenzwert von einem Administrator zur Verfügung ge-
stellt wird, der innerhalb der Europäischen Union oder in einem Drittstaat, 
der bestimmten Bedingungen in Bezug auf Gleichwertigkeit, Anerkennung 
und Übernahme unterliegt, ansässig ist und in einem von der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde («ESMA») geführten Register 
aufgeführt wird.  
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Bis zum 1. Januar 2020 gelten gewisse Übergangsbestimmungen, aufgrund 
derer Referenzwert-Administratoren derzeit noch keine Genehmigung 
oder Registrierung von den nationalen zuständigen Behörden ihres Her-
kunftsmitgliedstaats gemäss Artikel 34 der Referenzwert-Verordnung oder 
eine Qualifizierung für die Verwendung in der Europäischen Union im Rah-
men der Gleichwertigkeits-, Anerkennungs- und Übernahmeregelungen 
gemäss Artikel 30 bzw. 32 oder 33 der Referenzwert-Verordnung benöti-
gen. Die Gesellschaft hat, soweit möglich, ihre Offenlegungspflichten ge-
mäss Artikel 29 der Referenzwert-Verordnung auf der Grundlage der neu-
esten zum Zeitpunkt der Aktualisierung dieses Prospekts im von der ESMA 
eingerichteten und verwalteten Register zur Verfügung stehenden Infor-
mationen eingehalten. Sofern möglich werden bei jeder Aktualisierung des 
Prospekts weitere Informationen bereitgestellt. Anleger werden jedoch 
darauf hingewiesen, dass zwischen dem Zeitpunkt der Aktualisierung der 
Informationen im von der ESMA verwalteten Register und der Einbindung 
dieser Informationen in den Prospekt im Zuge der folgenden Aktualisierung 
eine gewisse Zeit verstreichen kann.  
Im Einklang mit der Referenzwert-Verordnung unterhält die Gesellschaft 
von ihr erstellte schriftlich festgehaltene Notfallpläne in Bezug auf den Re-
ferenzwert, welche die Massnahmen enthalten, die die Gesellschaft ergrei-
fen für den Fall würde, dass sich ein von einem Subfonds verwendeter Re-
ferenzindex wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird («Not-
fallpläne in Bezug auf den Referenzwert»). Einzelheiten zu den aktuellen 
Notfallplänen in Bezug auf den Referenzwert stehen Aktionären und Anle-
gern auf Anfrage kostenlos am Hauptsitz der Gesellschaft zur Verfügung.  
Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Massnahmen, die die Gesell-
schaft für den Fall, dass ein von einem Subfonds verwendeter Referenzin-
dex sich wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird, auf Grund-
lage der Notfallpläne in Bezug auf den Referenzwert gegebenenfalls er-
greift, zu einer Änderung unter anderem des Namens, der Anlageziele 
und/oder der Anlagepolitik des betreffenden Subfonds oder der zur Be-
rechnung einer etwaigen Performance Fee herangezogenen Vergleichs-
grösse führen können, insbesondere im Falle einer Änderung des Referen-
zindex. Ersatzweise kann der Verwaltungsrat festlegen, den betreffenden 
Subfonds zu schliessen oder dessen Vermögen mit einem anderen Sub-
fonds der Gesellschaft oder einem anderen OGAW zusammenzulegen oder 
anderweitig zu verschmelzen. Massnahmen dieser Art und die damit ver-
bundenen Änderungen an diesem Prospekt werden den Aktionären mitge-
teilt und in Einklang mit luxemburgischem Recht, den Vorschriften der CSSF 
(soweit anwendbar) und den Bestimmungen dieses Prospekts umgesetzt. 
 
20. Datenschutzpolitik 
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft schützen die personen-
bezogenen Daten der Anleger (einschliesslich potenzieller Anleger) und an-
derer Personen, deren personenbezogene Daten im Rahmen der Anlagen 
der Investoren in die Gesellschaft in ihren Besitz gelangen.  
 
Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben alle notwendigen 
Schritte unternommen, um die Einhaltung der EU-Verordnung 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG sowie der 
Gesetze zu deren Umsetzung, denen die Gesellschaft und Verwaltungsge-
sellschaft unterliegen (nachstehend gemeinsam «Datenschutzgesetz»), in 
Bezug auf die von ihnen im Zusammenhang mit Anlagen in die Gesellschaft 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Dies umfasst 
unter anderem Massnahmen in Bezug auf: Informationen über die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten des Anlegers und gegebenenfalls 
Zustimmungsmechanismen, Verfahren zur Beantwortung von Anträgen 
auf Ausübung individueller Rechte, vertragliche Vereinbarungen mit Liefe-
ranten und anderen Drittparteien, Regelungen für Datenübertragungen 
nach Übersee sowie Richtlinien und Verfahren in Bezug auf Aufbewahrung 
und Berichterstattung. Der Begriff «personenbezogenen Daten» hat die 
ihm im Datenschutzgesetz zugewiesene Bedeutung und umfasst Informa-
tionen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen, wie z. 
B. den Namen, die Adresse, den Anlagebetrag, die Namen der als Vertreter 
für den Anleger agierenden natürlichen Personen sowie gegebenenfalls 
den Namen des letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümers und die Anga-
ben zum Bankkonto des betreffenden Anlegers.  
 
Bei Zeichnung der Aktien wird jeder Anleger mittels eines Datenschutzhin-
weises über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (oder, 

wenn es sich beim Anleger um eine juristische Person handelt, über die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der als Vertreter für den An-
leger agierenden natürlichen Personen und/oder des letztendlichen wirt-
schaftlichen Eigentümers); dieser Datenschutzhinweis ist Teil des Antrags-
formulars, das die Gesellschaft den Anlegern zukommen lässt. Dieser Hin-
weis dient als ausführliche Auskunft für den Anleger über die Verarbei-
tungsaktivitäten der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und ihrer 
Delegierten. Weitere Informationen sind online erhältlich unter: 
https://am.credit-suisse.com/content/dam/csam/docs/privacy-notice/cs-
if-1-data-privacy-notice.pdf 
 
21. Bestimmte Vorschriften in Bezug auf Regulierung und 

Steuern 
Foreign Account Tax Compliance» 
Sofern in diesem Abschnitt nicht anders festgelegt, entsprechen die in die-
sem Abschnitt verwendeten Begriffe sinngemäss der Definition im Luxem-
burger Gesetz vom 24. Juli 2015 in seiner gültigen Fassung (das «FATCA-
Gesetz»). 
Die «Foreign Account Tax Compliance»-Bestimmungen im Rahmen des Hi-
ring Incentives to Restore Employment Act (gemeinhin als «FATCA» be-
zeichnet) schreiben neue Berichterstattungspflichten und gegebenenfalls 
eine Quellensteuer von 30% vor, die gilt für (i) bestimmtes steuerpflichti-
ges US-Einkommen (einschliesslich Zinsen und Dividenden) und Bruttoer-
löse aus dem Verkauf oder der sonstigen Veräusserung von Vermögens-
werten, die in den USA steuerpflichtige Zinsen oder Dividenden («With-
holdable Payments») generieren können, sowie für (ii) einen Teil bestimm-
ter indirekter US-Einkommen von Nicht-US-Einheiten, die FFI-Abkommen 
(gemäss der nachfolgenden Definition) abgeschlossen haben, insofern 
diese Einkommen Withholdable Payments zuzurechnen sind («Passthru 
Payments»). Die neuen Vorschriften sollen US-Personen generell verpflich-
ten, den unmittelbaren und mittelbaren Besitz von Nicht-US-Konten und 
Nicht-US-Einheiten dem US Internal Revenue Service («IRS») zu melden. 
Die Quellensteuer von 30% gilt, sofern die erforderlichen Informationen zu 
US-Eigentum nicht ordnungsgemäss gemeldet werden.  
Allgemein betrachtet unterwerfen die FATCA-Vorschriften alle von der Ge-
sellschaft bezogenen «Withholdable Payments» und «Passthru Payments» 
einer Quellensteuer von 30% (einschliesslich des Anteils, der Nicht-US-
Anlegern zuzurechnen ist), sofern die Gesellschaft keine Vereinbarung 
(«FFI-Vereinbarung») mit dem IRS zur Vorlage von Informationen, Bestäti-
gungen und Verzichtserklärungen gegenüber Nicht-US-Recht (einschliess-
lich Informationen in Bezug auf Datenschutz) geschlossen hat, so wie dies 
für die Einhaltung der neuen Vorschriften erforderlich sein kann (ein-
schliesslich Informationen zu ihren direkten und indirekten US-
Kontoinhabern), oder sofern keine Ausnahmeregelung gilt, darunter die 
Befreiung im Rahmen eines zwischenstaatlichen Abkommens («IGA») zwi-
schen den Vereinigten Staaten und einem Land, in dem die Nicht-US-
Einheit ansässig ist oder eine relevante Niederlassung unterhält.  
Die Regierungen Luxemburgs und der Vereinigten Staaten haben ein IGA 
zu FATCA abgeschlossen, das vom luxemburgischen Gesetz zur Umsetzung 
des zwischenstaatlichen Abkommens vom 28. März 2017 zwischen dem 
Grossherzogtum Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika 
(das «FATCA-Gesetz») implementiert wird. Hält sich die Gesellschaft an die 
anwendbaren Bestimmungen des FATCA-Gesetzes, ist sie nicht verpflich-
tet, Zahlungen im Rahmen von FATCA einer Quellensteuer oder allgemein 
einem Abzug zu unterwerfen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit dem 
IRS kein FFI-Abkommen zu schliessen, sondern Informationen zu ihren Ak-
tionären zu erlangen und diese an die luxemburgische Steuerbehörde zu 
melden, die diese wiederum an den IRS weiterleitet. 
Jegliche Steuern, die sich aus der Nichteinhaltung eines Anlegers von 
FATCA ergeben, sind von diesem Anleger zu tragen.  
Alle potenziellen Anleger und alle Aktionäre sollten ihre Steuerberater zu 
den Verpflichtungen befragen, die sich durch ihre eigenen Umstände unter 
FATCA ergeben. 
Alle Aktionäre und Erwerber von Beteiligungen eines Aktionärs an einem 
Subfonds haben der Verwaltungsgesellschaft (auch in Form von Updates) 
oder einer von der Verwaltungsgesellschaft benannten Drittpartei («Desig-
nated Third Party») Informationen, Bestätigungen, Verzichtserklärungen 
und Formulare zum Aktionär (bzw. zu dessen mittelbaren oder unmittelba-
ren Eigentümern oder Kontoinhabern) zu übermitteln, und zwar in der 
Form und zu dem Zeitpunkt, wie dies üblicherweise von der Verwaltungs-
gesellschaft oder der «Designated Third Party» verlangt wird (auch durch 
elektronische Bescheinigungen), um über die Gewährung von Ausnahmen, 

https://am.credit-suisse.com/content/dam/csam/docs/privacy-notice/cs-if-1-data-privacy-notice.pdf
https://am.credit-suisse.com/content/dam/csam/docs/privacy-notice/cs-if-1-data-privacy-notice.pdf
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Ermässigungen oder Erstattungen von Quellensteuern oder sonstigen 
Steuern zu befinden, die von Steuerbehörden oder sonstigen Regierungs-
stellen (einschliesslich der Quellensteuern gemäss dem «Hiring Incentives 
to Restore Employment Act of 2010» bzw. gemäss vergleichbaren oder 
nachfolgenden Rechtsvorschriften oder zwischenstaatlichen Abkommen 
bzw. sonstigen Abkommen, die kraft solcher Rechtsvorschriften oder zwi-
schenstaatlicher Abkommen geschlossen werden) gegenüber der Gesell-
schaft erhoben werden; Gleiches gilt für der Gesellschaft bezahlte Beträge 
oder Beträge, die der Gesellschaft zugeschrieben oder von ihr an solche 
Aktionäre oder Erwerber ausgeschüttet werden. Sofern bestimmte Aktio-
näre oder Erwerber von Beteiligungen eines Aktionärs versäumen, der Ver-
waltungsgesellschaft oder der «Designated Third Party» diese Informatio-
nen, Bestätigungen, Verzichtserklärungen oder Formulare vorzulegen, hat 
die Verwaltungsgesellschaft bzw. die «Designated Third Party» das unein-
geschränkte Recht, eine oder alle der folgenden Massnahmen zu ergreifen: 
(i) Einbehaltung aller Steuern, die gemäss den geltenden Rechtsvorschrif-
ten, Bestimmungen, Regeln oder Vereinbarungen einzubehalten sind; 
(ii) Rücknahme der Beteiligungen des Aktionärs oder des Erwerbers an ei-
nem Subfonds; und (iii) Schaffung und Verwaltung eines Anlagevehikels, 
das in den Vereinigten Staaten gegründet wird und im Sinne von Abschnitt 
7701 des Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung 
als «domestic partnership» betrachtet wird, sowie die Übertragung der Be-
teiligungen des Aktionärs oder des Erwerbers an einem Subfonds oder der 
Beteiligung an Vermögenswerten und Verbindlichkeiten dieses Subfonds 
auf dieses Anlagevehikel. Der Aktionär oder der Erwerber haben der Ver-
waltungsgesellschaft oder der «Designated Third Party» auf deren Ersu-
chen hin Dokumente, Stellungnahmen, Instrumente und Zertifikate rechts-
gültig vorzulegen, insofern diese von der Verwaltungsgesellschaft oder der 
«Designated Third Party» üblicherweise verlangt werden oder in sonstiger 
Form erforderlich sind, um die vorgenannten Formalitäten zu erfüllen. Alle 
Aktionäre erteilen der Verwaltungsgesellschaft bzw. der «Designated Third 
Party» die Vollmacht (verbunden mit einem Rechtsinteresse), solche Do-
kumente, Stellungnahmen, Instrumente oder Zertifikate im Namen des Ak-
tionärs rechtsgültig vorzulegen, sofern der Aktionär dies unterlässt. 
 
Datenschutz im Zusammenhang mit der Verarbeitung für Zwecke des 
FATCA 
Im Einklang mit dem FATCA-Gesetz sind Luxemburger Finanzinstitute 
(«FI») verpflichtet, der Steuerbehörde in Luxemburg (d. h. der 
Administration des Contributions Directes, die «Steuerbehörde in 
Luxemburg») Informationen zu meldepflichtigen Personen im Sinne des 
FATCA-Gesetzes zu übermitteln. 
Die Gesellschaft gilt als gesponserte Einrichtung und als solche als nicht 
meldepflichtiges luxemburgisches Finanzinstitut und wird daher, wie von 
FATCA vorgesehen, als FATCA-konformes ausländisches Finanzinstitut 
(«deemed-compliant foreign FI») behandelt. Die Gesellschaft ist die 
Datenverantwortliche und verarbeitet personenbezogene Daten der 
Aktionäre und kontrollierenden Personen als meldepflichtige Personen zu 
FATCA-Zwecken.  
Die Gesellschaft verarbeitet die personenbezogenen Daten zu den 
Aktionären oder deren kontrollierenden Personen, um den rechtlichen 
Verpflichtungen nachzukommen, die der Gesellschaft aus dem FATCA-
Gesetz erwachsen. Zu diesen personenbezogenen Daten 
(«personenbezogene FATCA-Daten») gehören der Name; das 
Geburtsdatum und der Geburtsort; die Adresse; die US-
Steueridentifikationsnummer; das Land des steuerlichen Wohnsitzes und 
die Wohnsitzadresse; die Telefonnummer; die Kontonummer (oder deren 
funktionale Entsprechung); der Kontostand oder Kontowert; der 
Gesamtbruttobetrag der Zinsen; der Gesamtbruttobetrag der Dividenden; 
der Gesamtbruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto 
gehaltenen Vermögenswerte erzielt wurden; die Gesamtbruttoerlöse aus 
der Veräusserung oder dem Rückkauf von Vermögensgegenständen, die 
auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden; der 
Gesamtbruttobetrag der Zinsen, die auf das Konto eingezahlt oder dem 
Konto gutgeschrieben wurden; der Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf 
das Konto an den Aktionär gezahlt oder diesem gutgeschrieben wurde; die 
Daueraufträge zur Übertragung von Mitteln an ein in den USA 
unterhaltenes Konto und jedwede anderen Informationen, die in Bezug auf 
die Aktionäre oder deren kontrollierende Personen für die Zwecke des 
FATCA relevant sind. 
Die personenbezogenen FATCA-Daten werden von der 
Verwaltungsgesellschaft oder ggf. der Zentralen Verwaltungsstelle an die 
Steuerbehörde in Luxemburg gemeldet. In Anwendung des FATCA-

Gesetzes übermittelt die Steuerbehörde in Luxemburg die 
personenbezogenen FATCA-Daten, in eigener Verantwortung, wiederum 
der US-amerikanischen Steuerbehörde (Internal Revenue Service – IRS). 
Aktionäre und kontrollierende Personen werden insbesondere informiert, 
dass bestimmte von ihnen durchgeführte Geschäfte durch Abgabe von 
Erklärungen an sie gemeldet werden, und dass ein Teil dieser 
Informationen als Grundlage für die jährliche Offenlegung gegenüber der 
Steuerbehörde in Luxemburg dient.  
Personenbezogene FATCA-Daten können auch von den 
datenverarbeitenden Stellen der Gesellschaft («datenverarbeitende 
Stellen») verarbeitet werden; im Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung zu FATCA-Zwecken können dies auch die 
Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft und die Zentrale 
Verwaltungsstelle der Gesellschaft sein. 
Damit die Gesellschaft ihren Meldepflichten gemäss dem FATCA-Gesetz 
nachkommen kann, muss jeder Aktionär oder jede kontrollierende Person 
der Gesellschaft die personenbezogenen FATCA-Daten, zu denen auch 
Informationen über die unmittelbaren und mittelbaren Eigentümer aller 
Aktionäre zählen, zusammen mit den entsprechenden Nachweisen 
übermitteln. Auf Verlangen der Gesellschaft willigt jeder Aktionär oder 
dessen kontrollierende Person ein, der Gesellschaft diese Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Geschieht dies nicht im vorgegebenen 
Zeitrahmen, kann daraus eine Meldung des Kontos an die Steuerbehörde 
in Luxemburg folgen. 
Zwar wird die Gesellschaft versuchen, die auferlegten Meldepflichten zu 
erfüllen, um sämtliche Steuern oder Strafen im Rahmen des FATCA-
Gesetzes zu vermeiden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die 
Gesellschaft diesen Verpflichtungen nachkommen kann. Wird der 
Gesellschaft infolge des FATCA-Gesetzes eine Steuer oder Strafe auferlegt, 
können die Aktien erhebliche Wertverluste erleiden. 
Aktionären oder kontrollierenden Personen, die den 
Dokumentationsersuchen der Gesellschaft nicht nachkommen, können im 
FATCA-Gesetz vorgesehene Steuern und Geldstrafen (u.a.: ein Einbehalt 
gemäss Section 1471 des U.S. Internal Revenue Code, eine Geldbusse von 
bis zu 250’000 Euro oder eine Geldbusse von bis zu 0,5 Prozent der 
Beträge, die zu melden gewesen wären, mindestens jedoch 1.500 Euro), 
die der Gesellschaft aufgrund der Tatsache auferlegt wurden, dass der 
betreffende Aktionär oder die betreffende kontrollierende Person die 
entsprechenden Informationen nicht übermittelt hat, in Rechnung gestellt 
werden; zudem steht es der Gesellschaft frei, die Aktien dieser Aktionäre 
zurückzunehmen. 
Hinsichtlich der Auswirkungen des FATCA-Gesetzes auf ihre Anlagen 
sollten Aktionäre und kontrollierende Personen ihren eigenen 
Steuerberater hinzuziehen oder sich anderweitig professionell beraten 
lassen.  
Personenbezogene FATCA-Daten werden entsprechend der Bestimmun-
gen des Datenschutzhinweises verarbeitet; dieser Datenschutzhinweis ist 
Teil des Antragsformulars, das die Gesellschaft den Anlegern zukommen 
lässt. 
 
Automatischer Informationsaustausch – Common Reporting Standard 
(«CRS») 
Sofern in diesem Abschnitt nicht anders festgelegt, entsprechen die in die-
sem Abschnitt verwendeten Begriffe sinngemäss der Definition im Luxem-
burger Gesetz vom 18. Dezember 2015 (das «CRS-Gesetz»). 
Am 09. Dezember 2014 hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie 
2014/107/EU verabschiedet, wodurch die Richtlinie 2011/16/EU vom 
15. Februar 2011 zur verbesserten Zusammenarbeit im Bereich Steuern ge-
ändert wurde und nun ein automatisches System zum Austausch von In-
formationen über Finanzkonten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten vor-
sieht («DAC-Richtlinie»). Mit der Verabschiedung der oben genannten 
Richtlinie wird der gemeinsame Meldestandard CRS der OECD umgesetzt 
und der automatische Informationsaustausch innerhalb der Europäischen 
Union zum 1. Januar 2016 allgemein eingeführt. 
Zudem unterzeichnete Luxemburg das «Multilateral Competent Authority 
Agreement» der OECD («Multilaterale Vereinbarung») zum automati-
schen Informationsaustausch zwischen Finanzbehörden. Im Rahmen die-
ser multilateralen Vereinbarung wird Luxemburg mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2016 automatisch Informationen zu Finanzkonten mit anderen betei-
ligten Ländern austauschen. Das CRS-Gesetz setzt diese multilaterale Ver-
einbarung um und verankert so gemeinsam mit der DAC-Richtlinie den CRS 
im Luxemburger Recht. 
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Gemäss den Bestimmungen des CRS-Gesetzes kann die Gesellschaft ver-
pflichtet sein, der luxemburgischen Steuerbehörde jedes Jahr Namen, Ad-
resse, das Wohnsitzland, Steueridentifikationsnummer sowie Geburtsda-
tum- und Geburtsort i) jeder meldepflichtigen Person, die Kontoinhaber ist, 
ii) und im Falle einer passiven NFE im Sinne des CRS-Gesetzes jeder kon-
trollierenden Person, bei der es sich um eine meldepflichtige Person han-
delt, zu melden. Diese Informationen dürfen von der luxemburgischen 
Steuerbehörde an ausländische Steuerbehörden weitergegeben werden. 
Damit die Gesellschaft ihren Meldepflichten gemäss dem CRS-Gesetz nach-
kommen kann, muss jeder Aktionär der Gesellschaft diese Informationen, 
einschliesslich Informationen hinsichtlich unmittelbarer und mittelbarer 
Eigentümer von Aktionären, zusammen mit den entsprechenden Nachwei-
sen zukommen lassen. Auf Verlangen der Gesellschaft willigt jeder Aktio-
när ein, der Gesellschaft diese Informationen zur Verfügung zu stellen. 
Die Gesellschaft wird sich zwar bemühen, sämtlichen Verpflichtungen zur 
Vermeidung von Steuern oder Geldstrafen aufgrund des CRS-Gesetzes 
nachzukommen, dennoch kann nicht garantiert werden, dass die Gesell-
schaft in der Lage sein wird, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Wird 
der Gesellschaft infolge des CRS-Gesetzes eine Steuer oder Strafe aufer-
legt, können die Aktien erhebliche Wertverluste erleiden.  
Aktionären, die den Dokumentationsanfragen der Gesellschaft nicht nach-
kommen, können Steuern und Strafen belastet werden, die der Gesell-
schaft auferlegt wurden und darauf zurückzuführen sind, dass der Aktionär 
die Informationen nicht zur Verfügung gestellt hat. Zudem kann die Gesell-
schaft die Aktien eines solchen Aktionärs nach eigenem Ermessen zurück-
nehmen. 
Hinsichtlich der Auswirkungen des CRS-Gesetzes auf ihre Anlagen sollten 
Aktionäre ihren eigenen Steuerberater hinzuziehen oder sich anderweitig 
professionell beraten lassen. 
 
Datenschutz im Zusammenhang mit der Verarbeitung für Zwecke des CRS 
Im Einklang mit dem CRS-Gesetz sind Luxemburger Finanzinstitute («FI») 
verpflichtet, der Steuerbehörde in Luxemburg Informationen zu melde-
pflichtigen Personen im Sinne des CRS-Gesetzes zu übermitteln. 
Als meldendes luxemburgisches Finanzinstitut ist die Gesellschaft die Da-
tenverantwortliche und verarbeitet personenbezogene Daten der Aktio-
näre und kontrollierenden Personen als meldepflichtige Personen zu im 
CRS-Gesetz dargelegten Zwecken.  
In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft unter Umständen verpflich-
tet, der Steuerbehörde in Luxemburg folgende Daten (die «personenbezo-
genen CRS-Daten») zu melden: den Namen; die Wohnsitzadresse; die 
Steueridentifikationsnummer(n); das Geburtsdatum und den Geburtsort; 
das Land des/der steuerlichen Wohnsitze(s); die Telefonnummer; die Kon-
tonummer (oder deren funktionale Entsprechung); Daueraufträge zur 
Übertragung von Mitteln auf ein in einer ausländischen Rechtsordnung un-
terhaltenes Konto; den Kontostand oder Kontowert; den Gesamtbruttobe-
trag der Zinsen; den Gesamtbruttobetrag der Dividenden; den Gesamt-
bruttobetrag anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto gehaltenen 
Vermögenswerte erzielt wurden; die Gesamtbruttoerlöse aus der Ver-
äusserung oder dem Rückkauf von Vermögensgegenständen, die auf das 
Konto eingezahlt oder dem Konto gutgeschrieben wurden; den Gesamt-
bruttobetrag der Zinsen, die auf das Konto eingezahlt oder dem Konto gut-
geschrieben wurden; den Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf das Konto 
an den Aktionär gezahlt oder diesem gutgeschrieben wurde, sowie jed-
wede andere gesetzlich vorgeschriebene Informationen zu i) allen melde-
pflichtigen Personen, die Kontoinhaber sind, ii) und, im Falle von passiven 
NFE im Sinne des CRS-Gesetzes, allen kontrollierenden Personen, die mel-
depflichtige Personen sind.  
Personenbezogene CRS-Daten zu den Aktionären oder deren kontrollieren-
den Personen werden vom meldepflichtigen Finanzinstitut an die luxem-
burgische Steuerbehörde gemeldet. Die Steuerbehörde in Luxemburg 
übermittelt wiederum in eigener Verantwortung die personenbezogenen 
CRS-Daten den zuständigen Steuerbehörden einer oder mehrerer melde-
pflichtiger Rechtsordnungen. Die Gesellschaft verarbeitet die personenbe-
zogenen CRS-Daten zu den Aktionären oder den kontrollierenden Perso-
nen ausschliesslich, um den rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, 
die der Gesellschaft aus dem CRS-Gesetz erwachsen. 
Aktionäre und kontrollierende Personen werden insbesondere informiert, 
dass bestimmte von ihnen durchgeführte Geschäfte durch Abgabe von Er-
klärungen an sie gemeldet werden, und dass ein Teil dieser Informationen 
als Grundlage für die jährliche Offenlegung gegenüber der Steuerbehörde 
in Luxemburg dient.  

Personenbezogene CRS-Daten können auch von den datenverarbeitenden 
Stellen der Gesellschaft («datenverarbeitende Stellen») verarbeitet wer-
den; im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung zu CRS-Zwecken kön-
nen dies auch die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft und die Zent-
rale Verwaltungsstelle der Gesellschaft sein.  
Damit die Gesellschaft ihren Meldepflichten gemäss dem CRS-Gesetz nach-
kommen kann, muss jeder Aktionär oder jede kontrollierende Person der 
Gesellschaft die personenbezogenen CRS-Daten, zu denen auch Informati-
onen über die unmittelbaren und mittelbaren Eigentümer aller Aktionäre 
zählen, zusammen mit den entsprechenden Nachweisen übermitteln. Auf 
Verlangen der Gesellschaft willigt jeder Aktionär oder dessen kontrollie-
rende Person ein, der Gesellschaft diese Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Geschieht dies nicht im vorgegebenen Zeitrahmen, kann daraus 
eine Meldung des Kontos an die Steuerbehörde in Luxemburg folgen. 
Die Gesellschaft wird sich zwar bemühen, sämtlichen Verpflichtungen zur 
Vermeidung von Steuern oder Geldstrafen aufgrund des CRS-Gesetzes 
nachzukommen, dennoch kann nicht garantiert werden, dass die Gesell-
schaft in der Lage sein wird, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Wird 
der Gesellschaft infolge des CRS-Gesetzes eine Steuer oder Strafe aufer-
legt, können die Aktien erhebliche Wertverluste erleiden. 
Aktionären oder kontrollierenden Personen, die den Dokumentationsersu-
chen der Gesellschaft nicht nachkommen, können im CRS-Gesetz vorgese-
hene Steuern und Geldstrafen (u.a.: eine Geldbusse von bis zu 250.000 
Euro oder eine Geldbusse von bis zu 0,5 Prozent der Beträge, die zu melden 
gewesen wären, mindestens jedoch 1.500 Euro), die der Gesellschaft auf-
grund der Tatsache auferlegt wurden, dass der betreffende Aktionär oder 
die betreffende kontrollierende Person die entsprechenden Informationen 
nicht übermittelt hat, in Rechnung gestellt werden; zudem steht es der Ge-
sellschaft frei, die Aktien dieser Aktionäre zurückzunehmen. 
Hinsichtlich der Auswirkungen des CRS-Gesetzes auf ihre Anlagen sollten 
Aktionäre ihren eigenen Steuerberater hinzuziehen oder sich anderweitig 
professionell beraten lassen. 
Personenbezogene CRS-Daten werden entsprechend der Bestimmungen 
des Datenschutzhinweises verarbeitet; dieser Datenschutzhinweis ist Teil 
des Antragsformulars, das die Gesellschaft den Anlegern zukommen lässt. 
 
Deutsches Investmentsteuergesetz 
Mehr als 50% (oder mindestens 25%) des Gesamtvermögenswerts des be-
treffenden Subfonds sind kontinuierlich in zulässige Eigenkapitalinstru-
mente entsprechend der Definition in § 2 Abschnitt 8 des deutschen In-
vestmentsteuergesetzes anzulegen.  
Im Fall von Anlagen in Zielanlagefonds werden diese Zielanlagefonds von 
den Subfonds bei der Berechnung ihrer Kapitalbeteiligungsquote berück-
sichtigt. 
Sofern diese Daten verfügbar sind, werden die tatsächlichen Kapitalquoten 
von Zielfonds, die mindestens wöchentlich berechnet und veröffentlicht 
werden, in dieser Berechnung gemäss §2 Absatz 6 bzw. 7 des deutschen 
Investmentsteuergesetzes berücksichtigt. 
 
Gemäss §2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der Fas-
sung vom 22. November 2019 sind «zulässige Eigenkapitalinstrumente»: 
– zum Handel an einer Börse zugelassene oder an einem geregelten 

Markt notierte Aktien einer Gesellschaft (z. B. einer Aktiengesell-
schaft), die nicht als Investmentfonds (gemäss nachstehender Defi-
nition) gilt; 

– Aktien einer Gesellschaft, die nicht als Investmentfonds (gemäss 
nachstehender Definition) oder als Immobiliengesellschaft (gemäss 
nachstehender Definition) gilt und 

- in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum domiziliert ist und der dortigen Körperschafts-
steuer ohne Freistellung unterliegt, oder 

- in einem anderen Land domiziliert ist und der dortigen Körper-
schaftssteuer von mindestens 15% ohne Freistellung unterliegt, 

– Beteiligungen an Aktienfonds (gemäss nachstehender Definition) in 
Höhe von 51% des Wertes dieser Beteiligungen und 

– Beteiligungen an Mischfonds (gemäss nachstehender Definition) in 
Höhe von 25% des Wertes dieser Beteiligungen. 

Zur Klarstellung: Sollte die Definition der zulässigen Eigenkapitalinstru-
mente (§ 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der Fas-
sung vom 22. November 2019) angepasst oder ersetzt werden, gilt jegliche 
Bezugnahme auf zulässige Eigenkapitalinstrumente in diesem Prospekt als 
Verweis auf eine solche angepasste oder neue Definition. 
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Ein «Investmentfonds» bezeichnet eine der folgenden Einheiten: 
– ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), 

der der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW) unterliegt, ohne von deren 
Geltungsbereich ausgenommen zu sein; 

– alternative Investmentfonds (AIF), die der Richtlinie 2011/61/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richt-
linien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 
1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (Text von Bedeutung für den 
EWR) unterliegen, ohne von deren Geltungsbereich ausgenommen 
zu sein; 

– Organismen für gemeinsame Anlagen, bei denen die Zahl der Anle-
ger auf eins beschränkt ist, die aber alle anderen Kriterien eines AIF 
erfüllen; und 

– Unternehmen, die nicht operativ tätig werden dürfen und keiner 
Steuer unterliegen oder von ihr befreit sind; 

es sei denn, er gilt als 
– REIT gemäss der Definition in § 1 Abs. 1 oder § 19 Abs. 5 des deut-

schen REIT-Gesetzes; 
– Investmentgesellschaft gemäss der Definition in § 1 Abs. 1 Buch-

stabe a des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB); 
– Kapitalanlagegesellschaft, die im öffentlichen Interesse mit eigenen 

Mitteln oder mit Unterstützung der Regierung in Beteiligungen an-
legt; oder 

– Personengesellschaft, sofern sie nicht ein OGAW ist. 
Eine «Immobiliengesellschaft» ist eine Gesellschaft oder Personengesell-
schaft, die, gemäss ihrer Satzung oder ihres Gesellschaftsvertrags, nur un-
bewegliches Vermögen und grundstücksähnliche Rechte sowie zu deren In-
standhaltung erforderliche Installationen und Ausstattungsgegenstände 
erwerben darf. 
Ein «Aktienfonds» ist ein Investmentfonds, der gemäss seiner Anlagepoli-
tik kontinuierlich mehr als 50% seines Gesamtvermögenswerts in zulässige 
Eigenkapitalinstrumente anlegt. 
Ein «Mischfonds» ist ein Investmentfonds, der gemäss seiner Anlagepolitik 
kontinuierlich mindestens 25% seines Gesamtvermögenswerts in zulässige 
Eigenkapitalinstrumente anlegt. Am 9. Dezember 2014 hat der Rat der Eu-
ropäischen Union die Richtlinie 2014/107/EU verabschiedet, wodurch die 
Richtlinie 2011/16/EU vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung geändert wurde und 
nun einen automatischen Austausch von Informationen vorsieht. 
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23. Subfonds 
 
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund 
 
Die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermögens-
wert des Subfonds berechnet werden, ist der US-Dollar. Anlagen können in 
beliebigen Währungen erfolgen. 
 
Anlageziel 
Das Anlageziel des Subfonds ist es, eine möglichst hohe Gesamtperfor-
mance aus laufenden Erträgen, Kapital- und Währungsgewinnen in der Re-
ferenzwährung zu erzielen, indem in die nachfolgenden Anlageklassen bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung inves-
tiert wird. 
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. 
 
Anlagegrundsätze 
Der Subfonds ist ein Mixed-Asset-Class-Fonds mit flexibler Allokation in un-
terschiedlichen Anlageklassen bestehend aus risikofreien oder risikoärme-
ren (d. h. liquide Mittel und festverzinsliche Wertpapiere) und risikorei-
chen Vermögenswerten (d. h. Aktien und alternative Anlagen). Diese sind 
nachstehend im Abschnitt «Anlageinstrumente» weiter ausgeführt. Der 
Subfonds legt weltweit (einschliesslich Schwellenländer) entweder direkt 
oder indirekt in diese Anlageklassen an. Die Gewichtungen der einzelnen 
Anlageklassen können mit der Zeit variieren. Dabei kann der Subfonds aber 
auch jederzeit oder über wechselnde Zeiträume hinweg eine hohe Kon-
zentration in einer einzelnen Anlageklasse aufweisen, sofern dies im Er-
messen des Anlageverwalters aufgrund attraktiver Marktchancen oder 
aussergewöhnlicher Marktgegebenheiten gerechtfertigt erscheint, wobei 
davon ausgegangen wird, dass jederzeit eine hohe Diversifizierung inner-
halb der einzelnen Anlageklassen herrscht. Des Weiteren kann die flexible 
Allokation, je nach Einschätzung und Absicherungsstrategie des Anlagever-
walters, ein Long- bzw. Short-Engagement innerhalb einer Aktienklasse wi-
derspiegeln. Gleichwohl ist nicht beabsichtigt, dass eine einzelne Anlage-
klasse insgesamt ein Netto-Short-Engagement aufweist. 
In Übereinstimmung mit Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» wird ein Enga-
gement in liquide Vermögenswerte entweder direkt durch Anlagen in Bar-
mittel, Bankeinlagen, Festgeldanlagen und Geldmarktinstrumente gemäss 
den «CESR Guidelines on a common definition of European money market 
funds (CESR/10-049)» oder indirekt über Zielfonds, die in solche Instru-
mente anlegen, vorgenommen. Der Subfonds wird selbstverständlich nie 
ein Geldmarktfonds sein.  
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen, 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist. Der Subfonds kann 
auch bis zu 20% seiner Nettovermögenswerte (einschliesslich der oben ge-
nannten Sichteinlagen) in Barmittel, Termineinlagen, Liquiditätsfonds, 
Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. In jedem Fall und 
zur Klarstellung: Anlagen in Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds sind auf 
10% des Gesamtnettovermögens beschränkt. 
 
Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR ein-
gestuft. 
 
Anlageinstrumente 
Zur Erreichung seines Anlagezieles darf der Subfonds – in Einklang mit den 
vorgenannten Anlagegrundsätzen und den Engagements – jedes im Kapi-
tel 6 «Anlagebegrenzungen» aufgeführte Instrument, einschliesslich aber 
nicht beschränkt auf die unten genannten Instrumente, einsetzen: 
 
Risikofreie liquide Anlagen 
Der Subfonds kann in Zahlungsmittel und sonstige Zahlungsmitteläquiva-
lente sowie Bankeinlagen investieren. 
 
Geldmarktinstrumente 
Der Subfonds kann Anlagen in Geldmarktinstrumente (mit einer Laufzeit 
von bis zu 397 Tagen) tätigen. 
 

Festverzinsliche Wertpapiere 
Der Subfonds tätigt Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere, zu denen un-
ter anderem Obligationen, Notes, Wandel- und Umtauschanleihen, Wan-
delnotes, Optionsanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Asset-Backed-
Securities («ABS») und Mortgage-Backed-Securities («MBS») (maximal 
10%), Contingent Convertibles (maximal 5%) und vergleichbare fest- und 
variabel verzinsliche Wertpapiere und mit einem Disagio begebene Papiere 
öffentlicher, privater oder gemischtwirtschaftlicher Emittenten zählen. 
Wertpapiere aus dem Nicht-Investment-Grade-Sektor dürfen bis zu 40% 
des Gesamtnettovermögens des Subfonds ausmachen. Der Subfonds darf 
bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in Anleihen investieren, welche 
von Standard & Poor’s mit einem Rating niedriger als «B-» und von 
Moody’s niedriger als «B3», aber nicht mit einem Rating niedriger als «C» 
von Standard & Poor’s oder niedriger als «Ca» von Moody’s, bewertet wer-
den. 
 
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 
Der Subfonds tätigt Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, zu 
denen unter anderem American Depository Receipts (ADRs), Global Depo-
sitory Receipts (GDRs), Gewinnanteilscheine, Genussscheine, geschlossene 
Fonds und/oder Partizipationsscheine öffentlicher, privater und gemischt-
wirtschaftlicher Emittenten zählen können. 
 
Alternative Anlagen 
Der Subfonds kann bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in alternative 
Anlagen investieren. In Einklang mit den Bestimmungen in Kapitel 6 «Anla-
gebegrenzungen» wird das Engagement in alternativen Anlagen indirekt 
durch den Einsatz von Zielfonds oder eines oder mehrerer der nachstehend 
aufgeführten Finanzinstrumente erreicht. Das Engagement in alternativen 
Anlagen kann unter anderem Rohstoffe (einschliesslich einzelner Katego-
rien von Rohstoffen), Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und 
Edelmetalle sowie jede Kombination aus diesen Anlageklassen umfassen. 
Sofern das Engagement in alternativen Anlagen über Derivate erfolgt, muss 
dieses auf dem Einsatz von Derivaten beruhen, denen ein Finanzindex zu-
grunde liegt. 
 
Strukturierte Produkte 
Der Subfonds darf bis zu 100% seines Gesamtnettovermögens in struktu-
rierten Produkten (Zertifikate, Notes) anlegen, die ausreichend liquide 
sind, von erstklassigen Finanzinstituten (bzw. Emittenten, welche einen 
solchen erstklassigen Finanzinstituten gleichwertigen Anlegerschutz bie-
ten) ausgegeben werden und ein Engagement in die vorstehend genannten 
Anlageklassen (einschliesslich Währungen) ermöglichen. Diese strukturier-
ten Produkte müssen die Voraussetzungen als Wertpapiere im Sinne von 
Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erfüllen. Ferner muss die 
Bewertung dieser strukturierten Produkte regelmässig und nachprüfbar 
auf der Basis von unabhängigen Quellen erfolgen. Sofern die strukturierten 
Produkte keine eingebetteten Derivate im Sinne von Artikel 42 Absatz (3) 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 umfassen, dürfen diese Produkte 
keinen Hebeleffekt beinhalten. Die Basiswerte der in strukturierten Pro-
dukten eingebetteten Derivate dürfen ausschliesslich aus den in Kapitel 6 
«Anlagebegrenzungen» Ziffer 1 aufgeführten Instrumenten bestehen. Zu-
sätzlich zu den allgemeinen Diversifikationsvorschriften müssen die zu-
grunde liegenden Anlagekörbe und Indizes ausreichend diversifiziert sein.  
 
Derivate 
Gemäss Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 1 Buchstabe g darf der 
Subfonds bis zu 100% seines Gesamtnettovermögens in Derivaten anlegen. 
Derivate können zu Absicherungszwecken, für eine effiziente Verwaltung 
des Portfolios und die Umsetzung der Anlagestrategie innerhalb der in Ka-
pitel 6 «Anlagebegrenzungen» festgelegten Grenzen eingesetzt werden. 
Der Subfonds kann unter anderem eine aktive Währungsallokation mittels 
Terminkontrakten, Futures, Optionen, Differenzkontrakten und Swap-Kon-
trakten vornehmen. Dies kann ein Netto-Short-Engagement in einzelne 
Währungen beinhalten. 
Falls es sich bei den Basiswerten der Derivate um Finanzindizes handelt, 
sind diese Indizes gemäss Artikel 9 der Grossherzoglichen Verordnung vom 
8. Februar 2008 und Kapitel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937 auszuwäh-
len. Nach dieser ist es erforderlich, dass die Zusammensetzung des Index 
eine ausreichende Diversifikation aufweist, der Index eine angemessene 
Vergleichsgrösse für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht, und in 
geeigneter Weise veröffentlicht wird («Zulässige Indizes»). 
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Gesamtrisiko 
Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird nach dem Commitment-An-
satz berechnet. 
 
Besondere Risikofaktoren 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken des all-
gemeinen Teils des Prospekts werden potenzielle Anleger darauf hinge-
wiesen, dass für diesen Subfonds folgende spezielle Risikohinweise gel-
ten:  
In Bezug auf das Anlageuniversum der Subfonds werden die Anleger darauf 
aufmerksam gemacht, dass es keine Beschränkung hinsichtlich der Grösse 
oder der Bonität der Emittenten gibt, sodass die Anleger auf die entspre-
chenden Risiken, wie unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführt, hinge-
wiesen werden. 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken werden 
potenzielle Anleger darauf hingewiesen, dass die voraussichtlichen Rendi-
ten aus Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern in der Regel 
höher sind als die Renditen aus ähnlichen Wertpapieren, welche von 
gleichwertigen Emittenten aus entwickelten Industrieländern begeben 
werden. Als Schwellenländer und Entwicklungsländer gelten in diesem Zu-
sammenhang Länder, die von der Weltbank nicht als Länder mit hohen Ein-
kommen eingestuft werden. Ferner werden Länder mit hohem Einkom-
men, die in einem Emerging Market Index eines führenden Dienstleistungs-
anbieters enthalten sind, ebenfalls als Schwellen- oder Entwicklungsländer 
betrachtet, falls die Verwaltungsgesellschaft dies im Rahmen des Anla-
geuniversums des Subfonds als angemessen erachtet. 
Da der Subfonds in Schuldtitel aus dem Bereich Non-Investment-Grade in-
vestieren kann, können die zugrunde liegenden Schuldtitel ein höheres Ri-
siko in Bezug auf Herabstufungen bergen oder ein höheres Ausfallrisiko 
aufweisen als Schuldtitel erstklassiger Schuldner. Die höhere Rendite sollte 
als Ausgleich für das höhere Risiko der zugrunde liegenden Schuldtitel und 
die höhere Volatilität des Subfonds angesehen werden. 
Zusätzlich zu den Risiken, die traditionelle Anlageformen beinhalten 
(Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken), sind alternative Anlagen (insbeson-
dere Hedge-Fonds) mit einer Reihe spezifischer Risiken verbunden, die sich 
daraus ergeben, dass deren Anlagestrategie einerseits den Leerverkauf von 
Wertpapieren mit einbeziehen kann und dass andererseits durch die Auf-
nahme von Fremdmitteln und den Einsatz von Derivaten eine Hebelwir-
kung (sog. Leverage-Effekt) erzielt werden kann. 
Die Hebelwirkung hat zur Folge, dass der Wert eines Subfondsvermögens 
schneller steigt, wenn die Kapitalgewinne aus den mithilfe von Hebelwir-
kungen erworbenen Investitionen höher sind als die damit verbundenen 
Kosten, namentlich die Zinsen auf die aufgenommenen Fremdmittel und 
die Prämien auf die eingesetzten derivativen Instrumenten. Wenn die 
Preise jedoch fallen, steht diesem Effekt ein entsprechend rascher Verfall 
des Fondsvermögens gegenüber. Der Einsatz von derivativen Instrumenten 
und insbesondere das Tätigen von Leerverkäufen können im Extremfall bei 
Anlagen in einzelnen Zielfonds zu einem totalen Wertverlust führen. 
Anlagen in Waren-, Rohstoff- oder Edelmetallindizes unterscheiden sich 
von traditionellen Anlagen und beinhalten zusätzliches Risikopotenzial und 
eine höhere Volatilität. Das Vermögen des Subfonds ist den normalen Kurs-
schwankungen des jeweiligen Sektors unterworfen. Der Wert von Waren, 
Rohstoffen oder Edelmetallen wird z. B. durch Schwankungen an den Roh-
stoffmärkten, Natur- oder Gesundheitskatastrophen, internationale wirt-
schaftliche, politische oder regulatorische Entwicklungen und bei Deriva-
ten sowie strukturierten Produkten zusätzlich durch Änderungen der Zinss-
ätze beeinflusst. Die Volatilität der Rohstoffindizes sowie historische Fi-
nanzmarktszenarien sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. 
Die mit Investitionen in alternative Anlagen verbundenen Risiken sind er-
heblich und im Rahmen der Investitionen in alternative Anlagen besteht 
ein erhöhtes Verlustpotenzial. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch be-
müht, diese Risiken durch eine strenge Auswahl der erworbenen Anlagen 
und eine adäquate Risikostreuung zu minimieren. 
Die aus den Anlagen der Gesellschaft für Rechnung des Subfonds erzielten 
Ausschüttungen oder Dividenden können einer nicht erstattungsfähigen 
Quellensteuer unterliegen. Diese kann das Einkommen des Subfonds 
schmälern. Des Weiteren können von der Gesellschaft zugunsten der Sub-
fonds erzielte Kapitalgewinne einer Kapitalgewinnsteuer oder Rückfüh-
rungsbeschränkungen unterliegen. 
Der Einsatz von Derivaten ist ebenfalls mit spezifischen Risiken verbunden. 
Entsprechend werden potenzielle Anleger insbesondere auf die in Kapitel 7 

«Risikofaktoren» aufgeführten Risiken in Zusammenhang mit Derivaten 
hingewiesen. 
Des Weiteren werden potenzielle Anleger darauf hingewiesen, dass di-
verse Risiken im Zusammenhang mit durch die Geldbewegungen aus den 
Zeichnungen und Rücknahmen erforderlichen Positionsanpassungen den 
angestrebten Ertrag schmälern können. Zudem sollten sich potenzielle An-
leger der Tatsache bewusst sein, dass das Gegenparteirisiko bei den Deri-
vat-Strategien nicht vollständig ausgeschaltet werden kann. Sollte eine Ge-
genpartei ausfallen, kann dies die Rendite des Anlegers schmälern. Gege-
benenfalls ist der Subfonds jedoch bestrebt, diese Risiken durch die Entge-
gennahme von Finanzsicherheiten als Garantien abzuschwächen oder 
durch diverse Diversifikationsmassnahmen möglichst klein zu halten. 
Anlagen im Subfonds sind Preisschwankungen unterworfen. Es kann daher 
nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. 
Contingent Capital Instruments können von Anleihen in Aktien umgewan-
delt oder abgeschrieben werden, wenn ein spezifischer Auslöser eintritt 
(ein sogenannter «mechanischer Trigger»). Eine Umwandlung in Aktien 
oder eine Abschreibung können mit einem substanziellen Wertverlust ver-
bunden sein. Im Fall einer Umwandlung können die erhaltenen Aktien ei-
nen Abschlag gegenüber dem Aktienkurs beim Kauf der Anleihe aufweisen, 
sodass ein erhöhtes Kapitalverlustrisiko besteht. Neben den mechanischen 
Triggern können Contingent Capital Instruments «Point of Non-Viability»-
Trigger aufweisen, welche dieselben Konsequenzen auslösen, d. h. eine 
Umwandlung in Aktien oder eine Abschreibung. Diese «Point of Non-Viabi-
lity»-Trigger werden in Abhängigkeit von der Einschätzung der zuständigen 
Regulierungsbehörde zum Solvabilitätsausblick des Emittenten ausgelöst. 
Einige nachrangige Unternehmensanleihen sind möglicherweise kündbar, 
sodass sie durch den Emittenten zu einem bestimmten Termin und einem 
vordefinierten Preis zurückgenommen werden. Falls solche Schuldtitel 
nicht zum festgelegten Kündigungstermin zurückgenommen werden, kann 
der Emittent die Laufzeit bis auf unbestimmte Zeit verlängern und die Ku-
ponzahlungen aussetzen oder reduzieren. Die Kreditqualität von Schuldti-
teln ohne Rating wird ohne Bezugnahme auf eine unabhängige Ratingagen-
tur ermittelt. Nachrangige Unternehmensanleihen sind mit einem höheren 
Verlustrisiko verbunden als vorrangige Unternehmensanleihen, auch wenn 
sie durch denselben Emittenten begeben wurden. Anlegern wird geraten, 
die in Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken im Zusammenhang 
mit Anlagen in Contingent Capital Instruments zu beachten. 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Subfonds 
auswirken. Auf Ebene des Dachfonds werden wesentliche Makro-Nachhal-
tigkeitsrisiken für ein globales Multi-Asset-Class-Portfolio identifiziert. Auf 
Ebene der Anlagen berücksichtigt der Anlageverwalter, dass die Anlagen 
die Einhaltung eines Mindeststandards in Bezug auf die ESG-Integration an-
streben. Des Weiteren müssen die auf Ebene des Dachfonds definierten 
Nachhaltigkeitsrisiken bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt werden. 
Potenzielle Anleger werden auch auf die im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisi-
ken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken hingewiesen. 
 
Anlegerprofil 
Dieser Subfonds eignet sich für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft 
und einem mittelfristigen Anlagehorizont, die ein Exposure zu den Risiko- 
und Ertragsmerkmalen gemischter Anlagen anstreben. 
Es kann keine Garantie übernommen werden, dass das Anlageziel erreicht 
wird. Der Wert der Anlagen kann sowohl sinken als auch steigen und die 
Anleger erhalten möglicherweise nicht den Wert ihrer anfänglichen Anlage 
zurück. 
 
Anlageverwalter 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Asset Management 
(Schweiz) AG, Zürich als Anlageverwalter mit der Verwaltung dieses Sub-
fonds beauftragt. 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei der 
Zentralen Verwaltungsstelle oder einer von der Gesellschaft zur Annahme 
solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle bis 13.00 Uhr (Mitteleuropä-
ische Zeit) am Bankgeschäftstag vor dem Bewertungstag an Tagen, an de-
nen die Banken in Luxemburg geöffnet sind, eingehen. 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist ein-
gehen, werden behandelt, als wären sie vor 13.00 Uhr am nächstfolgenden 
Bankgeschäftstag eingegangen. 
Die Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb eines Bankgeschäftstags 
nach dem Bewertungstag zu erfolgen, an dem der Ausgabepreis der Aktien 
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festgestellt wurde. Die Zahlung des Rücknahmepreises je Aktie hat inner-
halb eines Bankgeschäftstags nach dessen Berechnung zu erfolgen. 
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in Über-
einstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Nettover-
mögenswert für die an diesem Bewertungstag eingegangenen Zeichnungs- 
bzw. Rücknahmeanträge bei einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträ-
gen um bis zu 2% des Nettovermögenswertes je Aktie erhöht bzw. bei ei-
nem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen um bis zu 2% verringert.  
In Ausnahmefällen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre be-
schliessen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing-Faktor zu er-
höhen. In diesem Fall informiert die Gesellschaft die Anleger gemäss Ka-
pitel 14 «Informationen an die Aktionäre». 
 
Performance Fee 
Der Verwaltungsgesellschaft steht für den Subfonds eine erfolgsbezogene 
Zusatzentschädigung («Performance Fee») zu, welche täglich auf Basis des 
unangepassten Nettovermögenswertes («unswung NAV») vor der Rück-
stellung der Performance Fee für den betreffenden Bewertungstag der je-
weiligen Aktienklasse errechnet wird («Berechnungstag»).  
Die Performance Fee darf nur erhoben und festgeschrieben werden, wenn 
folgende zwei Kriterien erfüllt werden:  
a)  Die auf täglicher Basis berechnete Performance des unangepassten 

Nettovermögenswerts («unswung NAV») der jeweiligen Aktien-
klasse muss die Performance des ebenfalls täglich ermittelten nach-
stehend beschriebenen Referenzwerts («Hurdle-Rate-Index-Value») 
übertreffen. Der Hurdle-Rate-Index-Value entspricht bei der Lancie-
rung dem Emissionspreis der betroffenen Aktienklasse.  

b) der unswung NAV der Aktienklasse, der zur Berechnung der Perfor-
mance Fee herangezogen wird, muss höher ausfallen als sämtliche 
zuvor verzeichneten Werte für den unswung NAV («High Water 
Mark»). Jeder vorangegangene Rückgang des unswung NAV je Aktie 
der betreffenden Aktienklasse muss durch einen weiteren Anstieg 
über das zuletzt verbuchte Hoch, bei dem eine Performance Fee 
festgeschrieben wurde, ausgeglichen werden.  

Der unter dem vorstehenden Punkt a) beschriebene Hurdle-Rate-Index-Va-
lue beruht auf dem Referenzsatz des Referenzwert-Administrators für die 
entsprechende Referenzwährung der Aktienklasse gemäss der nachste-
henden Tabelle, der täglich auf indexierter Basis berechnet wird.  

Referenzwährung der 
Aktienklasse  

Referenzsatz Referenzwert-Admi-
nistrator  

USD  SOFR  FED  
EUR  ESTR  EZB  
CHF  SARON  SIX  
GBP  SONIA  BoE  
JPY  TONAR  BoJ  

 
Der Hurdle-Rate-Index-Value wird ab der Auflegung des Subfonds berech-
net und unterliegt Anpassungen nur dann, wenn die Bedingungen für eine 
Fortsetzung erfüllt worden sind.  
Ein Teil der Referenzwert-Administratoren sind gemäss Artikel 2 Buchstabe 
a der Referenzwert-Verordnung vom Anwendungsbereich der Referenz-
wert-Verordnung ausgenommen, da es sich dabei um Zentralbanken han-
delt. SIX wurde von der Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) ge-
mäss Artikel 33 der Referenzwert-Verordnung gebilligt und ist gemäss Ar-
tikel 36 der Referenzwert-Verordnung in das von der ESMA geführte Regis-
ter eingetragen. 
Die Berechnung der Performance Fee und der erforderlichen Rückstellun-
gen erfolgt täglich.  
Liegt der unswung NAV einer Aktienklasse am Berechnungstag über dem 
Hurdle-Rate-Index-Value und den vorangegangenen Werten des unswung 
NAV (vor Abzug der Performance Fee), so wird der Differenz zwischen dem 
unswung NAV der betreffenden Aktienklasse und dem Hurdle-Rate-Index-
Value oder der High Water Mark – je nachdem, welcher Wert höher ausfällt 
– eine Performance Fee von 15% belastet. Die Berechnung der Perfor-
mance Fee erfolgt dabei auf Grundlage der aktuell während des Festschrei-
bungszeitraums im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Klasse. Neue 
Zeichnungen werden indes nicht berücksichtigt. Somit unterliegen neue 
Zeichnungen erst dann einer Performance Fee, nachdem sie zur Wertent-
wicklung der betreffenden Aktienklasse beigetragen haben.  

Die Performance Fee ist jährlich («Festschreibungszeitraum») am 30. No-
vember zu zahlen (d. h. festgeschrieben).  
Wenn über den Performance-Referenzzeitraum von bis zu fünf Jahren hin-
weg keine Performance Fee anfällt, wird sowohl die High Water Mark als 
auch der Hurdle-Rate-Index-Value am Tag der nächsten NAV-Berechnung 
dem unswung NAV am Ende des Fünfjahreszeitraums angepasst (die 
«Carry-Forward-Bedingungen»).  
 
Eine Performance Fee fällt an, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:  
(NAV je Aktie) t – (HR Index Value) t > 0  
und  
NAV t > HWM,  
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, gilt:  
0,15 ([NAV t – max. (HWM; HR Index Value) t] × Anzahl der Aktien t) –  
(Kumulierte Anpassung von Zeichnungen)t 
Dabei gilt:  
NAV t = aktueller unswung NAV vor Abzug der Performance Fee  
NAV0 = erster unswung NAV  
HWM = High Water Mark = max. {NAV 0....NAV t-1}, auf deren Grundlage 
die letzte Festschreibung erfolgte 
HR = Hurdle Rate  
t = aktueller Berechnungstag 
(Kumulierte Anpassung von Zeichnungen)t = Der Neutralisierungsfaktor, 
der verhindert, dass eine Performance Fee für neue Aktien festgeschrieben 
wird, die während des Festschreibungszeitraums und somit gezeichnet 
werden, bevor sie zur Wertentwicklung der betreffenden Aktienklasse bei-
tragen. 
 
Numerische Beispiele: 
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Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta  
 
Die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermögens-
wert des Subfonds berechnet werden, lautet auf US-Dollar. Anlagen kön-
nen in beliebigen Währungen erfolgen. 
 
Anlageziel 
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, seine Vermögenswerte durch 
Umsetzung einer Liquid-Alternative-Beta-Strategie über diversifizierte An-
lagestrategien zu verwalten, die in der Regel von Hedge-Fonds verwendet 
werden. Der Anlageverwalter ist bei der Verwaltung des Subfonds be-
strebt, ein Risiko-Ertragsprofil zu erzielen, das weitgehend dem des Hedge-
Fonds-Universums entspricht. 
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. 
 
Anlagegrundsätze 
Die Anlagestrategie setzt sich vornehmlich aus drei primären Hedge-Fonds-
Strategien zusammen, ohne sich bei den einzelnen Hedge-Fonds-Mana-
gern direkt zu engagieren. Long/Short-Equity-, Event-Driven- und Globale 
Strategien. Darüber hinaus kann der Subfonds sein Vermögen auch in Stra-
tegien zur weiteren Diversifizierung anlegen. 
Innerhalb der einzelnen Strategien sucht der Anlageverwalter nach den für 
die Rendite der Strategie massgeblichen Risikofaktoren sowie nach liqui-
den und handelbaren Wertpapieren, die dem Anlageprofil dieser Risikofak-
toren entsprechen. Long/Short-Equity-Strategien streben ein lang- und 
kurzfristiges Exposure in einem diversifizierten Aktien-Portfolio an, das so-
wohl die Anlage in Aktien (d.h. langfristiges Anlegen) beinhaltet, bei denen 
man mit einem Wertzuwachs rechnet, als auch den Verkauf von Aktien 
(d.h. Leerverkäufe), bei denen man von einem Wertverlust ausgeht. 
Long/Short-Equity-Strategien können Anlage-/Trading-Strategien schnell 
verlagern, so z. B. von Substanz- zu Wachstumsaktien, von Small- bis Me-
dium- zu Large-Cap-Aktien und von Netto-Long-Positionen zu Netto-Short-
Positionen. Event-Driven-Strategien legen üblicherweise in verschiedene 
Anlageklassen an und versuchen von etwaigen Fehlbewertungen von 
Wertpapieren in Verbindung mit einem bestimmten Unternehmens- oder 
Marktereignis zu profitieren. Zu solchen Ereignissen zählen z. B. Fusionen, 
Insolvenzen, finanzielle oder operative Belastungen, Umstrukturierungen, 
Anlageveräusserungen, Rekapitalisierungen, Spin-offs, Prozesse, regulato-
rische und gesetzliche Änderungen sowie andere Arten von Unternehmen-
sereignissen. Zu den Event-Driven-Strategien kann auch die Fusionsarbit-
rage gehören, bei welcher der Fonds Anteile des «Ziel»-Unternehmens ei-
ner vorgeschlagenen Fusion oder anderweitigen Reorganisation zwischen 
zwei Unternehmen erwerben kann. Wenn die Vergütung im Rahmen der 
Transaktion aus Aktien des Käufers besteht, kann der Fonds bestrebt sein, 
sich gegen das Risiko gegenüber dem Erwerber durch Leerverkäufe der Ak-
tien des erwerbenden Unternehmens abzusichern. Globale Strategien kön-
nen Hedge-Fonds-Strategien umfassen, die über verschiedene geographi-
sche Gebiete und Anlageklassen hinweg investieren, üblicherweise auf tak-
tische Art. Sie beinhalten auch gewisse Arbitrage-Strategien. Beispiele sol-
cher Hedge-Fonds-Strategien sind Convertible Arbitrage, Global Macro und 
Managed Futures. Das Anlageuniversum der Globalen Strategien ist breit, 
meist beinhaltet es Aktien, Währungen, festverzinsliche Papiere und Roh-
stoff-Anlagen in Industrienationen und Schwellenmärkten. Das Engage-
ment bei Rohstoffen erfolgt über Excess Return Swaps auf OGAW-
konforme Rohstoffindizes in Übereinstimmung mit Art. 9 der Grossherzog-
lichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und den ESMA-Leitlinien zu bör-
sengehandelten Indexfonds (ETF) und anderen OGAW-Themen 
(ESMA/2014/937). 
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist. Der Subfonds kann 
auch bis zu 20% seiner Nettovermögenswerte (einschliesslich der oben ge-
nannten Sichteinlagen) in Barmittel, Termineinlagen, Liquiditätsfonds, 
Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. In jedem Fall und 
zur Klarstellung: Anlagen in Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds sind auf 
10% des Gesamtnettovermögens beschränkt. 
 
 

Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR ein-
gestuft. 
 
Anlagepolitik 
Zur Erreichung des Anlageziels legt der Subfonds in Finanzinstrumenten an, 
beispielsweise in (Aufzählung nicht abschliessend) (i) an einer Börse notier-
ten oder einem anderen geregelten Markt gehandelten Aktien und aktien-
ähnlichen Instrumenten einschliesslich Aktienindex-Futures und Aktienin-
dexoptionen, (ii) an einer Börse notierten oder einem anderen geregelten 
Markt gehandelten Schuldverschreibungen, die von Finanz- oder Kreditin-
stituten oder Unternehmen oder Mitgliedstaaten der OECD und/oder sup-
ranationalen Institutionen begeben wurden, (iii) Anteilen/Aktien von an-
deren OGAW und/oder in anderen OGA («Zielfonds») in Höhe von bis zu 
10% des Nettovermögenswerts des Subfonds, einschliesslich Exchange-tra-
ded Funds (ETF), (iv) Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, (v) 
Devisen einschliesslich Devisenterminkontrakten (Futures und Forwards) 
sowie (vi) derivativen Finanzinstrumenten, die an einem geregelten Markt 
oder im Freiverkehr gehandelt werden, einschliesslich CDX, Swaps auf Ak-
tien-Baskets, Swaps auf verschiedenen Indizes (Indizes für hochverzinsliche 
Instrumente, Anleihen, Aktien und Rohstoffe), Zins- und Anleihen-Futures, 
Aktien/Devisen-Index-Futures, Devisen-Forwards und Optionen auf Akti-
enindizes. Sämtliche Anlagen sowie der Einsatz sämtlicher Anlagetechni-
ken erfolgen gemäss den in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» vorgegebe-
nen Anlagebegrenzungen. 
Der Subfonds darf maximal 150% seines Nettovermögenswerts in Total Re-
turn Swaps investieren. Dieser Wert berechnet sich anhand der Summe der 
Nominalbeträge der Total Return Swaps. Es wird allgemein erwartet, dass 
der Betrag eines solchen Total Return Swap innerhalb einer Spanne von 
60% bis 100% des Nettovermögenswerts des Subfonds bleibt. Dieser Wert 
berechnet sich anhand der Summe der Nominalbeträge der Total Return 
Swaps. Unter gewissen Umständen kann dieser Anteil höher sein. 
Die strategischen Gewichtungen werden durch die fundierte Einschätzung 
der fundamentalen Treiber einzelner Strategien fein abgestimmt. 
Die Gegenparteien von sämtlichen OTC-Finanzderivatgeschäften (z. B. 
Swap-Kontrakte) sind erstklassige Finanzinstitute, die auf solche Transakti-
onen spezialisiert sind. 
 
Besondere Risikofaktoren 
Neben den in Kapitel 7 «Risikofaktoren» im Allgemeinen Teil des Pros-
pekts aufgeführten Risiken sollten potenzielle Anleger folgende Risiko-
hinweise für den vorliegenden Subfonds beachten:  
Der Subfonds strebt mit Hedge-Fonds vergleichbare Renditen innerhalb 
des OGAW-Rahmenwerks unter Verzicht auf direkte und indirekte Anlagen 
in Hedge-Fonds an, wobei typische Hedge-Fonds in ihren Märkten sowohl 
Long- als auch Short-Positionen eingehen und sich generell darauf konzent-
rieren, zwischen unterschiedlichen Anlageklassen, Regionen oder Marktka-
pitalisierungen zu diversifizieren oder sich hier abzusichern. In diesem Zu-
sammenhang verfügen die Anlageverwalter der Hedge-Fonds generell 
über Spielraum, zwischen unterschiedlichen Engagements und Instrumen-
ten zu wechseln sowie Engagements in volatilen, komplexen oder illiquiden 
Instrumenten einzugehen und zugleich Techniken mit Hebelwirkung einzu-
setzen, die auch komplexe derivative Finanzinstrumente und/oder Fremd-
mittel umfassen können. 
[Obwohl die Anlagepolitik des Subfonds gemäss der obigen Beschreibung 
unter dem Stichwort «Anlagegrundsätze» Anlagen in einer breiten Palette 
von Anlageinstrumenten zulässt, ist es unter Umständen möglich, dass er 
grösstenteils in einem auf vergleichsweise wenige Anlageinstrumente be-
schränkten Portfolio investiert ist, das auch einen oder mehrere diversifi-
zierte Finanzindizes umfasst, und dabei grundsätzlich die OGAW-
Anlagebegrenzungen aus Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» im allgemeinen 
Teil des Prospekts einhält.]Als Hedge-Fonds bezeichnete Anlageinstru-
mente befassen sich trotz ihres Namens nicht zwingend mit Absicherungen 
(«Hedges»). Hedge-Fonds sind nicht-traditionelle Fonds, die eine Variante 
der Anlagefonds, eine Gesellschaft oder GmbH darstellen, welche zahlrei-
che Handelsstrategien nutzen. Hierzu zählen unter anderem das Eingehen 
von Positionen in verschiedenen Märkten sowie der Einsatz einer Reihe 
von Handelstechniken und -instrumenten, zu denen häufig auch Leerver-
käufe, Derivate und umfangreiche Fremdmitteleinsätze gehören. Zu den 
drei grössten Risiken bei Anlagen in Hedge-Fonds zählen daher der um-
fangreiche Einsatz von Leerverkäufen, Derivaten und Fremdmitteln. 
Zudem sollten sich potenzielle Anleger der Tatsache bewusst sein, dass das 
Gegenparteirisiko bei den Derivat-Strategien nicht vollständig ausgeschal-
tet werden kann. Sollte eine Gegenpartei ausfallen, kann dies die Rendite 
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des Anlegers schmälern. Es wird jedoch für angemessen gehalten, dass der 
Subfonds bestrebt ist, diese Risiken durch die Entgegennahme von Finanz-
sicherheiten als Garantien abzuschwächen oder durch diverse Diversifika-
tionsmassnahmen möglichst klein zu halten. 
Direktanlagen in Indien sind ebenfalls mit speziellen Risiken verbunden. 
Potenzielle Anleger werden dementsprechend auf die in Kapitel 7 «Risiko-
faktoren» aufgeführten Risiken im Zusammenhang mit der Registrierung 
als «Foreign Portfolio Investor» («FPI») und der potenziellen Weitergabe 
von Informationen und personenbezogener Daten über die Anleger des 
Subfonds an die lokalen Aufsichtsbehörden in Indien und an den DDP hin-
gewiesen. 
Anlagen über das Shanghai-Hong Kong Stock-Connect-Programm oder an-
dere ähnliche Programme, die gelegentlich nach den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften aufgelegt werden, sind mit speziellen Risiken verbunden. 
Dementsprechend werden potenzielle Anleger insbesondere auf die in Ka-
pitel 7 «Risikofaktoren» im Abschnitt «Risiken im Zusammenhang mit dem 
Stock-Connect-Programm» aufgeführten Risiken hingewiesen. 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Subfonds 
auswirken. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen 
des allgemeinen Risikomanagementprozesses identifiziert und gesteuert 
und können sich im Laufe der Zeit ändern. Potenzielle Anleger werden auch 
auf die im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisiken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» 
aufgeführten Risiken hingewiesen. 
 
Gesamtrisikopotenzial 
Der methodologische Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikopotenzials 
aus dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten entspricht dem abso-
luten VaR-Ansatz gemäss Rundschreiben der CSSF 11/512. Unter normalen 
Marktgegebenheiten beträgt die erwartete Hebelwirkung rund das 1,85-
fache des Nettovermögenswerts des Subfonds. Wie regulatorisch vorge-
schrieben wird die erwartete Hebelwirkung anhand der Summe der Nomi-
nalbeträge der Derivate (einschliesslich der Nominalbeträge von Total Re-
turn Swaps) berechnet. Die Summe der Nominalbeträge berücksichtigt die 
absoluten Nominalbeträge aller derivativen Finanzinstrumente, welche 
der Subfonds einsetzt. Daher handelt es sich bei der erwarteten Hebelwir-
kung um einen Indikator für die Intensität des Einsatzes derivativer Finan-
zinstrumente innerhalb des Subfonds, nicht jedoch um einen Indikator des 
Anlagerisikos im Zusammenhang mit diesen Derivaten, da Verrechnungs- 
oder Absicherungseffekte nicht berücksichtigt werden. Tatsächlich führen 
Derivate, die zur Kompensation von Risiken im Zusammenhang mit ande-
ren Transaktionen dienen, aufgrund ihres Beitrags zur Summe der Nomi-
nalbeträge zu einem Anstieg der Hebelwirkung. Anlegern wird empfohlen, 
das PRIIP BIB zu konsultieren, um Indikationen zum Gesamtrisiko des Sub-
fonds zu erhalten. Der Umfang der tatsächlichen Hebelwirkung kann im 
Zeitverlauf schwanken und höher ausfallen als die erwartete Hebelwir-
kung. 
 
Anlegerprofil 
Der Subfonds eignet sich für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft und 
einem langfristigen Anlagehorizont, die eine Anlage in ein breit diversifi-
ziertes Portfolio mit den Risiko- und Ertragsmerkmalen von Hedge-Fonds 
anstreben. 
 
Nettovermögenswert 
In Abweichung von den Bestimmungen in Kapitel 8 «Nettovermögens-
wert» wird der Nettovermögenswert der Aktien des Subfonds an jedem 
Tag berechnet, an dem die Banken in Luxemburg und New York ganztägig 
geöffnet sind (diese Tage werden jeweils als «Bewertungstag» bezeich-
net). 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei der 
Zentralen Verwaltungsstelle oder einer von der Gesellschaft zur Annahme 
solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle spätestens zwei Bankge-
schäftstage vor dem Bewertungstag bis 15.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) 
an Tagen, an denen die Banken in Luxemburg geöffnet sind, eingehen. 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist ein-
gehen, werden behandelt, als wären sie vor 15.00 Uhr am nächstfolgenden 
Bankgeschäftstag eingegangen. 
Die Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb von einem Bankgeschäftstag 
nach dem Bewertungstag zu erfolgen, an dem der Ausgabepreis der Aktien 
festgestellt wurde. Die Zahlung des Rücknahmepreises je Aktie hat inner-
halb von einem Bankgeschäftstag nach dessen Berechnung zu erfolgen. 

Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Regierung bzw. den Aufsichtsbe-
hörden der Volksrepublik China (VRC) bezüglich der Werbung für sowie des 
Angebots, Vertriebs und Verkaufs von Aktien der Subfonds in oder aus der 
VRC keinen Antrag eingereicht und wird auch keinen Antrag einreichen 
bzw. hat diesbezüglich keine Zulassung beantragt und wird auch keine Zu-
lassung beantragen. Ferner beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft nicht, 
die Aktien der Subfonds direkt oder indirekt in der VRC zu bewerben, an-
zubieten oder zu vertreiben bzw. zu verkaufen, und wird dies auch nicht 
tun.  
Die Aktien der Subfonds sollen nicht innerhalb der VRC angeboten oder 
verkauft werden. Ein Anleger in der VRC darf Aktien nur zeichnen, wenn 
ihm dies gemäss den für den Anleger, für die Verwaltungsgesellschaft oder 
den Anlageverwalter geltenden einschlägigen Gesetzen, Regelungen, Vor-
schriften, Bekanntmachungen, Richtlinien, Anordnungen der VRC oder an-
deren von einer VRC-Regierungs- oder Regulierungsstelle erlassenen auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften in der VRC (gleichgültig ob diese Gesetzes-
kraft besitzen oder nicht), die von Zeit zu Zeit erlassen und geändert wer-
den können, gestattet ist und/oder er diesbezüglich keinen Einschränkun-
gen unterliegt. Gegebenenfalls sind Anleger in der VRC dafür zuständig, alle 
erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Bestätigungen, Lizenzen oder 
Zulassungen (falls zutreffend) von den jeweiligen VRC-Regulierungsstellen 
und/oder -Regierungsstellen einzuholen, unter anderem von der staatli-
chen chinesischen Devisenbehörde (State Administration of Foreign 
Exchange), der chinesischen Wertpapieraufsichtskommission (China 
Securities Regulatory Commission) und/oder gegebenenfalls anderen zu-
ständigen Regulierungs- und/oder Regierungsstellen, und alle einschlägi-
gen VRC-Vorschriften einzuhalten, darunter alle einschlägigen Devisenvor-
schriften und/oder ausländischen Anlagevorschriften. Wenn ein Anleger 
die oben genannten Bestimmungen nicht einhält, darf die Gesellschaft gut-
gläubig und aus nachvollziehbaren Gründen Massnahmen in Bezug auf die 
Aktien dieses Anlegers ergreifen, um die betreffenden aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen einzuhalten, und unter anderem Aktien des betreffenden 
Anlegers vorbehaltlich der Satzung und der geltenden Gesetze und Vor-
schriften zwangsweise zurücknehmen.  
Personen, die in Besitz des vorliegenden Prospekts oder der diesbezügli-
chen Aktien kommen, haben sich über die betreffenden Bestimmungen zu 
informieren und diese einzuhalten. 
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in Über-
einstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Nettover-
mögenswert für die an diesem Bewertungstag eingegangenen Zeichnungs- 
bzw. Rücknahmeanträge bei einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträ-
gen um bis zu 2% des Nettovermögenswertes je Aktie erhöht bzw. bei ei-
nem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen um bis zu 2% verringert.  
In Ausnahmefällen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre be-
schliessen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing-Faktor zu er-
höhen. In diesem Fall informiert die Gesellschaft die Anleger gemäss Ka-
pitel 14 «Informationen an die Aktionäre». 
 
Anlageverwalter 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Asset Management, LLC, 
11 Madison Avenue, New York, NY 10010, USA, als Anlageverwalter mit der 
Verwaltung dieses Subfonds beauftragt. 
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Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR 
 
Bei der Währung, die im Namen des Subfonds erwähnt ist, handelt es sich 
um die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermö-
genswert des Subfonds berechnet werden, und nicht zwingend um die An-
lagewährung des Subfonds. 
Anlagen können in beliebigen Währungen erfolgen. 
 
Anlageziel 
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in die nachfolgen-
den Anlagekategorien bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Risikoverteilung und der Liquidität des Anlagevermögens ein langfristi-
ges Kapitalwachstum in der Referenzwährung des Subfonds durch laufen-
des Einkommen sowie durch Kapital- und Währungsgewinne zu erzielen. 
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. 
 
Anlagegrundsätze 
Der Subfonds investiert weltweit (unter anderem auch in Schwellenlän-
dern) in erster Linie in ein breit diversifiziertes Portfolio von Investment-
fonds («Zielfonds»), einschliesslich Exchange Traded Funds, und ergänzend 
in Anlageinstrumente, einschliesslich strukturierter Produkte und Derivate, 
sowie in Übereinstimmung mit den Bedingungen gemäss Kapitel 6 «Anla-
gebegrenzungen» in sämtliche in Kapitel 6 aufgeführten Anlageinstru-
mente.  
Der Subfonds wird mehr als 25% seines Gesamtvermögens in zulässige Ei-
genkapitalinstrumente investieren. 
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist 
Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR ein-
gestuft. 
 
Anlageallokation 
Die gesamte direkte oder indirekte Ausrichtung auf die unten aufgeführten 
Anlagekategorien darf die jeweils nachfolgend aufgeführten Limiten nicht 
überschreiten (in % des Nettovermögens des Subfonds): 
 

Anlagekategorie Bandbreite 
Liquide Mittel 0%–60% 
Festverzinsliche Anlagen (einschliesslich 
Hochzinsanlagen) 

10%–70% 

Aktienanlagen 30%–65% 
Alternative Anlagen  0%–20% 
Contingent Convertibles 0%–5% 

 
Die vorstehenden Bandbreiten spiegeln den Begriff «Balanced» wider, der 
sich auf die Mischung zwischen risikoreichen Anlagen (d. h. Aktien, alter-
native Anlagen, Contingent Convertibles, Hochzins- und Schwellenmarkt-
anleihen) und risikoärmeren Anlagen (d. h. liquide Mittel und festverzinsli-
che Anlagen) bezieht. Für diesen Subfonds ist ein durchschnittlicher Anteil 
von riskanteren Anlagen von 69,50% festgelegt, wobei sich die taktischen 
Bandbreiten zwischen 30% und 90% bewegen. 
Liquide Anlagen werden in Übereinstimmung mit Kapitel 6 «Anlagebegren-
zungen» entweder direkt in Investitionen in Barmittel, Bankeinlagen, Fest-
geldanlagen und Geldmarktinstrumenten gemäss den «CESR Guidelines on 
a common definition of European money market funds (CESR/10-049)» 
oder indirekt über Zielfonds, die in solche Instrumente, Liquiditätsfonds 
und Geldmarktfonds anlegen, vorgenommen, wobei gilt, dass der Sub-
fonds zu keinem Zeitpunkt ein Geldmarktfonds ist.  
Je nach Einschätzung der Marktlage können die liquiden Anlagen (ein-
schliesslich akzessorischer liquider Vermögenswerte, wie oben aufgeführt) 
gemäss Kapitel 4 «Anlagepolitik» bis zu 60% des Nettovermögens des Sub-
fonds ausmachen. 
Die Ausrichtung auf die alternativen Anlagen wird in Übereinstimmung mit 
den Bedingungen unter Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» indirekt durch 
Verwendung eines oder mehrerer der unten aufgelisteten Instrumente ge-
währleistet. Das Engagement in alternativen Anlagen kann unter anderem 

Waren (einschliesslich einzelner Kategorien von Waren), Immobilien, Na-
turressourcen, Hedge-Fonds und Edelmetalle sowie jede Kombination die-
ser Unterkategorien umfassen. 
Sofern eine Ausrichtung auf die alternativen Anlagen über Derivate erfolgt, 
muss diese über den Einsatz von Derivaten erfolgen, denen ein Finanzindex 
zugrunde liegt. 
 
Anlageinstrumente 
Zur Erreichung seines Anlagezieles darf der Subfonds – in Einklang mit den 
vorgenannten Anlagegrundsätzen – jedes in Kapitel 6 «Anlagebegrenzun-
gen» aufgeführte Instrument, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die 
unten genannten Instrumente, einsetzen: 
Zielfonds 
In Abweichung zu Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 5 darf der Sub-
fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien bzw. Anteile von ande-
ren OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Kapitel 6 «Anlagebegren-
zungen» Ziffer 1 Buchstabe e anlegen.  
Strukturierte Produkte 
Der Subfonds darf bis zu 30% seines Nettovermögens in strukturierten Pro-
dukten (Zertifikate, Notes) anlegen, die liquide sind, von erstklassigen Ban-
ken (bzw. Emittenten, welche einen solchen erstklassigen Banken gleich-
wertigen Anlegerschutz bieten) ausgegeben werden und die eine Ausrich-
tung auf die oben genannten Anlagekategorien (einschliesslich Währun-
gen) ermöglichen. Diese strukturierten Produkte müssen die Anforderun-
gen an Wertpapiere gemäss Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 erfüllen. Ferner muss die Bewertung dieser strukturierten Produkte 
regelmässig und nachprüfbar auf der Basis von unabhängigen Quellen er-
folgen. Sofern diese strukturierten Produkte keine eingebetteten Derivate 
im Sinne von Artikel 42 Absatz 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 um-
fassen, dürfen diese strukturierten Produkte keinen Hebeleffekt beinhal-
ten. Die in einem solchen strukturierten Produkt eingebetteten Derivate 
dürfen nur auf die in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 1 aufgeführ-
ten Anlageinstrumente basieren.  
Derivate 
Gemäss Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 1 Buchstabe g kann der 
Subfonds in Derivate anlegen.  
Unter Vorbehalt der täglichen Mark-to-market-Bewertung und gegebe-
nenfalls entsprechender Anpassungen kann der Subfonds eine aktive Wäh-
rungsallokation mittels Terminkontrakten, Futures, Optionen, Differenz-
kontrakten und Swap-Kontrakten vornehmen. 
Derivate können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, 
solange die in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» festgelegten Limiten ein-
gehalten werden. Die Indizes, welche einem Derivat zugrunde liegen, müs-
sen den Anforderungen von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 4 
Buchstabe g genügen und werden in Übereinstimmung mit Artikel 9 der 
Grossherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und Kapitel XIII der 
ESMA-Leitlinien zu ETFs und anderen OGAW-Themen (ESMA/2014/937) 
ausgewählt.  
 
Gesamtrisikopotenzial 
Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird mittels des Commitment-An-
satzes berechnet. 
 
Besondere Risikofaktoren 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken des all-
gemeinen Teils des Prospekts werden potenzielle Anleger darauf hinge-
wiesen, dass für diesen Subfonds folgende spezielle Risikohinweise gel-
ten: 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass generell bei Investitionen 
in Zielfonds Kosten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch bei den Ziel-
fonds anfallen. Schwankungen der Devisenkurse, Devisengeschäfte, steu-
erliche Vorschriften (einschliesslich der Erhebung von Verrechnungssteu-
ern aller Art) sowie sämtliche weiteren wirtschaftlichen oder politischen 
Einflüsse oder Veränderungen in Ländern, in denen die Zielfonds anlegen, 
sowie die bereits genannten Risiken im Zusammenhang mit Engagements 
in Schwellenländern können den Wert der Anteile der einzelnen Zielfonds 
zusätzlich beeinflussen. 
Die Anleger werden auch darauf hingewiesen, dass die Anlagen der Ziel-
fonds unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor oder ihrer geo-
grafischen Lage ausgewählt werden können. Dies kann zumindest zu einer 
geografischen Konzentration oder sektorspezifischen Konzentration füh-
ren. Gleichzeitig kann die Performance durch die breite Risikostreuung 
über die einzelnen Zielfonds in gewisser Weise beeinträchtigt werden.  
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Obwohl der Subfonds ausschliesslich in Anteile von offenen Zielfonds in-
vestiert, bei denen es sich entweder um OGAW-Fonds oder andere als 
OGAW-Fonds gleichwertig geltende OGA handelt, bergen diese Anlagen 
das Risiko, dass die Rücknahme der Anteile Beschränkungen unterliegt, 
was zur Folge hat, dass solche Anlagen gegebenenfalls weniger liquide sind 
als andere Vermögensanlagen. 
In Bezug auf das Anlageuniversum des Subfonds werden die Anleger darauf 
aufmerksam gemacht, dass es keine Beschränkungen hinsichtlich der 
Grösse oder der Bonität der Emittenten gibt, sodass die Anleger auf die 
entsprechenden Risiken wie unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführt 
hingewiesen werden.  
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken werden 
potenzielle Anleger darauf hingewiesen, dass die voraussichtlichen Rendi-
ten aus Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern in der Regel 
höher sind als die Renditen aus ähnlichen Wertpapieren, welche von 
gleichwertigen Emittenten aus entwickelten Industrieländern begeben 
werden. Als Schwellen- und Entwicklungsländer gelten Länder, die von der 
Weltbank nicht als Länder mit hohem Einkommen eingestuft werden. Fer-
ner werden Länder mit hohem Einkommen, die in einem Emerging Market 
Index eines führenden Dienstleistungsanbieters enthalten sind, ebenfalls 
als Schwellen- oder Entwicklungsländer betrachtet, falls die Verwaltungs-
gesellschaft dies im Rahmen des Anlageuniversums des Subfonds als ange-
messen erachtet. Diese Rendite sollte jedoch als Vergütung für das durch 
den Anleger eingegangene grössere Risiko verstanden werden.  
Da der Subfonds bis zu 25% seines Nettovermögens in Schuldtitel aus dem 
Bereich Non-Investment-Grade investieren kann, können die unterliegen-
den Schuldtitel ein höheres Risiko in Bezug auf Herabstufung bergen oder 
ein höheres Ausfallrisiko aufweisen als Schuldtitel erstklassiger Schuldner. 
Die höhere Rendite ist als Ausgleich für das höhere Risiko der unterliegen-
den Schuldtitel und die höhere Volatilität des Subfonds anzusehen.  
Zusätzlich zu den Risiken, die traditionelle Anlageformen beinhalten 
(Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken), und unbeschadet der Tatsache, 
dass der Subfonds nur in Zielfonds investiert, bei denen es sich entweder 
um OGAW-Fonds oder andere als OGAW-Fonds gleichwertig geltende OGA 
handelt, sind alternative Anlagen mit einer Reihe spezifischer Risiken ver-
bunden, die sich daraus ergeben, dass deren Anlagestrategie einerseits 
Leerverkäufe mit einbeziehen kann und dass andererseits durch die Auf-
nahme von Fremdmitteln und den Einsatz von Derivaten eine Hebelwir-
kung (sog. Leverage-Effekt) erzielt werden kann.  
Die Hebelwirkung hat zur Folge, dass der Wert eines Subfondsvermögens 
schneller steigt, wenn die Kapitalgewinne aus den mit Hilfe von Hebelwir-
kungen erworbenen Investitionen höher sind als die damit verbundenen 
Kosten, namentlich die Zinsen auf den aufgenommenen Fremdmitteln und 
die Prämien auf den eingesetzten derivativen Instrumenten. Wenn die 
Preise jedoch fallen, steht diesem Effekt ein entsprechend rascher Verfall 
des Subfondsvermögens gegenüber. Der Einsatz von derivativen Instru-
menten und insbesondere das Tätigen von synthetischen Leerverkäufen 
können im Extremfall bei einem einzelnen Zielfonds zu einem totalen 
Wertverlust führen.  
Anlagen in Waren, Rohstoffe oder Edelmetalle unterscheiden sich von tra-
ditionellen Anlagen und beinhalten zusätzliches Risikopotenzial und eine 
höhere Volatilität. Die Anlagen des Subfonds unterliegen den für den be-
treffenden Sektor üblichen Kurs- und Preisschwankungen. Der Wert von 
Waren, Rohstoffen oder Edelmetallen wird z. B. durch Schwankungen an 
den Rohstoffmärkten, Natur- oder Gesundheitskatastrophen, internatio-
nale wirtschaftliche, politische oder regulatorische Entwicklungen sowie 
im Falle von Derivaten und strukturierten Produkten zusätzlich durch Än-
derungen der geltenden Zinssätze beeinflusst. Die Volatilität der Rohstoff-
indizes sowie historische Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für zu-
künftige Entwicklungen.  
Obwohl der Subfonds ausschliesslich in Zielfonds investiert, die entweder 
OGAW-Fonds oder andere als OGAW-Fonds gleichwertig geltende OGA 
sind, sind die mit alternativen Anlagen verbundenen Risiken beträchtlich, 
sodass Engagements in dieser Art Anlagen das Verlustpotenzial entspre-
chend erhöhen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch bemüht, diese Risi-
ken durch eine strenge Auswahl der getätigten Anlagen und eine adäquate 
Risikostreuung zu minimieren.  
Die aus den Anlagen der Gesellschaft für Rechnung des Subfonds erzielten 
Ausschüttungen oder Dividenden können einer nicht erstattungsfähigen 
Verrechnungssteuer unterliegen. Diese kann das Einkommen des Subfonds 
schmälern. Des Weiteren können von der Gesellschaft zugunsten des Sub-
fonds erzielte Kapitalgewinne einer Kapitalgewinnsteuer unterliegen oder 
die Rückführung des Kapitalgewinns kann eingeschränkt sein.  

Der Einsatz von Derivaten ist ebenfalls mit spezifischen Risiken verbunden. 
Daher werden potenzielle Anleger ausdrücklich auf die mit Derivaten ver-
bundenen und in Kapitel 7 «Risikofaktoren» dargestellten Risiken hinge-
wiesen. 
Ferner werden potenzielle Anleger darauf hingewiesen, dass verschiedene 
Mittelflussrisiken aus den von Zeichnungen und Rücknahmen bedingten 
Anpassungen die angestrebte Rendite gegebenenfalls schmälern. Ausser-
dem sollten sich potenzielle Anleger der Tatsache bewusst sein, dass das 
Gegenparteirisiko bei den Derivat-Strategien nicht vollständig auszuschal-
ten ist. Der Subfonds ist jedoch bestrebt, diese Risiken durch diverse Siche-
rungsmassnahmen möglichst klein zu halten.  
Die Anlagen in diesem Subfonds sind Preisschwankungen unterworfen. Es 
kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. 
Contingent Capital Instruments können im Fall von Anleihen in Aktien um-
gewandelt oder abgeschrieben werden, wenn ein spezifischer Auslöser 
eintritt (ein sogenannter mechanischer Trigger). Eine Umwandlung in Ak-
tien oder eine Abschreibung können mit einem substanziellen Wertverlust 
verbunden sein. Im Fall einer Umwandlung können die erhaltenen Aktien 
einen Abschlag gegenüber dem Aktienkurs beim Kauf der Anleihe aufwei-
sen, sodass ein erhöhtes Kapitalverlustrisiko besteht. Neben den mechani-
schen Triggern können Contingent Capital Instruments «Point of Non-Via-
bility»-Trigger aufweisen, welche dieselben Konsequenzen auslösen, d. h. 
eine Umwandlung in Aktien oder eine Abschreibung. Diese «Point of Non-
Viability»-Trigger werden in Abhängigkeit von der Einschätzung des zustän-
digen Regulators zum Solvabilitätsausblick des Emittenten ausgelöst. Ei-
nige nachrangige Unternehmensanleihen sind möglicherweise kündbar, 
sodass sie durch den Emittenten zu einem bestimmten Termin und einem 
vordefinierten Preis zurückgenommen werden. Falls solche Schuldver-
schreibungen nicht zum festgelegten Kündigungstermin zurückgenommen 
werden, kann der Emittent die Laufzeit bis auf unbestimmte Zeit verlän-
gern und die Couponzahlungen aussetzen oder reduzieren. Die Bonität von 
Schuldverschreibungen ohne Rating wird nicht unter Bezugnahme auf eine 
unabhängige Ratingagentur eingestuft. Nachrangige Unternehmensanlei-
hen sind mit einem höheren Verlustrisiko als vorrangige Unternehmensan-
leihen verbunden, auch wenn sie durch denselben Emittenten begeben 
wurden. Anlegern wird geraten, die in Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufge-
führten Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Contingent Capital In-
struments zu beachten. 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Subfonds 
auswirken. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen 
des allgemeinen Risikomanagementprozesses identifiziert und gesteuert 
und können sich im Laufe der Zeit ändern. Potenzielle Anleger werden auch 
auf die im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisiken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» 
aufgeführten Risiken hingewiesen. 
 
Anlegerprofil 
Der Subfonds eignet sich für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft und 
einem mittelfristigen Anlagehorizont, die ein Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen gemischter Anlagen anstreben. 
 
Kosten im Zusammenhang mit Anlagen in Zielfonds 
Unter Bezugnahme auf Ziffer 5 von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» wer-
den die Anleger darauf hingewiesen, dass bei Anlagen in Zielfonds übli-
cherweise Kosten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch auf Ebene der 
Zielfonds anfallen.  
Die kumulierte Verwaltungsgebühr (unter Ausschluss von Performance 
Fees, sofern anwendbar) auf Ebene des Subfonds und der Zielfonds darf 
3.00% nicht übersteigen.  
 
Anlageverwalter 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Asset Management 
(Schweiz) AG, Zürich, als Anlageverwalter mit der Verwaltung des Subfonds 
beauftragt. 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien  
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei der 
Zentralen Verwaltungsstelle oder einer von der Gesellschaft zur Annahme 
solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle spätestens zwei Bankge-
schäftstage vor dem Bewertungstag bis 13.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) 
an Tagen, an denen die Banken in Luxemburg geöffnet sind, eingehen.  
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist ein-
gehen, werden behandelt, als wären sie vor 13.00 Uhr am nächstfolgenden 
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Bankgeschäftstag eingegangen. Die Zahlung des Ausgabepreises hat inner-
halb von zwei Bankgeschäftstagen nach dem Bewertungstag zu erfolgen, 
an dem der Ausgabepreis der Aktien festgestellt wurde. Die Auszahlung 
des Rücknahmepreises je Aktie hat innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen 
nach dessen Berechnung zu erfolgen. 
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in Über-
einstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Nettover-
mögenswert für die an diesem Bewertungstag eingegangenen Zeichnungs- 
bzw. Rücknahmeanträge bei einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträ-
gen um bis zu 2% des Nettovermögenswertes je Aktie erhöht bzw. bei ei-
nem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen um bis zu 2% verringert.  
In Ausnahmefällen kann die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der 
Aktionäre beschliessen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing-
Faktor zu erhöhen. In diesem Fall informiert die Verwaltungsgesellschaft 
die Anleger gemäss Kapitel 14 «Informationen an die Aktionäre». 

 

Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR 
 
Bei der Währung, die im Namen des Subfonds erwähnt ist, handelt es sich 
um die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermö-
genswert des Subfonds berechnet werden, und nicht zwingend um die An-
lagewährung des Subfonds. 
Anlagen können in beliebigen Währungen erfolgen. 
 
Anlageziel 
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, durch Anlagen in die nachfol-
genden Anlagekategorien bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grund-
satzes der Risikoverteilung und der Liquidität des Anlagevermögens einen 
möglichst hohen Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung durch laufen-
des Einkommen zu erzielen. 
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. 
 
Anlagegrundsätze 
Der Subfonds investiert weltweit (unter anderem in Schwellenländern) in 
erster Linie in ein breit diversifiziertes Portfolio von Investmentfonds 
(«Zielfonds»), einschliesslich Exchange Traded Funds, und ergänzend in An-
lageinstrumente, einschliesslich strukturierter Produkte und Derivate, so-
wie in Übereinstimmung mit den Bedingungen gemäss Kapitel 6 «Anlage-
begrenzungen» in sämtliche in Kapitel 6 aufgeführten Anlageinstrumente. 
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist.  
Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR ein-
gestuft. 
 
Anlageallokation 
Die gesamte direkte oder indirekte Ausrichtung auf die unten aufgeführten 
Anlagekategorien darf die jeweils nachfolgend aufgeführten Limiten nicht 
überschreiten (in % des Nettovermögens des Subfonds): 
 

Anlagekategorie Bandbreite 
Liquide Mittel 0%–50% 
Festverzinsliche Anlagen (einschliesslich 
Hochzinstitel) 

35%–85% 

Aktienanlagen 15%–40% 
Alternative Anlagen  0%–20% 
Contingent Convertibles 0%–5% 

 
Die vorstehenden Bandbreiten entsprechen dem Begriff «Yield», der sich 
auf die Mischung zwischen risikoreichen Anlagen (d. h. Aktien, alternative 
Anlagen, Contingent Convertibles, Hochzins- und Schwellenmarktanleihen) 
und risikoärmeren Anlagen (d. h. liquide Mittel und festverzinsliche Anla-
gen) bezieht. Für diesen Subfonds ist ein durchschnittlicher Anteil von ris-
kanteren Anlagen von 53,50% festgelegt, wobei sich die taktischen Band-
breiten zwischen 15% und 90% bewegen. 
Liquide Anlagen werden in Übereinstimmung mit Kapitel 6 «Anlagebegren-
zungen» entweder direkt in Investitionen in Barmittel, Bankeinlagen, Fest-
geldanlagen und Geldmarktinstrumenten gemäss den «CESR Guidelines on 
a common definition of European money market funds (CESR/10-049)» 
oder indirekt über Zielfonds, die in solche Instrumente, Liquiditätsfonds 
und Geldmarktfonds anlegen, vorgenommen, wobei gilt, dass der Sub-
fonds zu keinem Zeitpunkt ein Geldmarktfonds ist. 
Je nach Einschätzung der Marktlage können die liquiden Anlagen (ein-
schliesslich akzessorischer liquider Vermögenswerte, wie oben aufgeführt) 
gemäss Kapitel 4 «Anlagepolitik» bis zu 50% des Nettovermögens des Sub-
fonds ausmachen. 
Die Ausrichtung auf die alternativen Anlagen wird in Übereinstimmung mit 
den Bedingungen unter Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» indirekt durch 
Verwendung eines oder mehrerer der unten aufgelisteten Instrumente ge-
währleistet. Das Engagement in alternativen Anlagen kann unter anderem 
Waren (einschliesslich einzelner Kategorien von Waren), Immobilien, Na-
turressourcen, Hedge-Fonds und Edelmetalle sowie jede Kombination die-
ser Unterkategorien umfassen. 



CS Investment Funds 4 
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital 

 

58 

Sofern eine Ausrichtung auf die alternativen Anlagen über Derivate erfolgt, 
muss diese über den Einsatz von Derivaten erfolgen, denen ein Finanzindex 
zugrunde liegt. 
 
Anlageinstrumente 
Zur Erreichung seines Anlagezieles darf der Subfonds – in Einklang mit den 
vorgenannten Anlagegrundsätzen – jedes im Kapitel 6 «Anlagebegrenzun-
gen» aufgeführte Instrument, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die 
unten genannten Instrumente, einsetzen: 
Zielfonds 
In Abweichung zu Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 5 dürfen die Sub-
fonds bis zu 100% ihres Nettovermögens in Aktien bzw. Anteile von ande-
ren OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Kapitel 6 «Anlagebegren-
zungen» Ziffer 1 Buchstabe e anlegen.  
 
Strukturierte Produkte 
Der Subfonds darf bis zu 30% seines Nettovermögens in strukturierten Pro-
dukten (Zertifikate, Notes) anlegen, die liquide sind, von erstklassigen Ban-
ken (bzw. Emittenten, welche einen solchen erstklassigen Banken gleich-
wertigen Anlegerschutz bieten) ausgegeben werden und die eine Ausrich-
tung auf die oben genannten Anlagekategorien (einschliesslich Währun-
gen) ermöglichen. Diese strukturierten Produkte müssen die Anforderun-
gen an Wertpapiere gemäss Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 erfüllen. Ferner muss die Bewertung dieser strukturierten Produkte 
regelmässig und nachprüfbar auf der Basis von unabhängigen Quellen er-
folgen. Sofern diese strukturierten Produkte keine eingebetteten Derivate 
im Sinne von Artikel 42 Absatz 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 um-
fassen, dürfen diese strukturierten Produkte keinen Hebeleffekt beinhal-
ten. Die in einem solchen strukturierten Produkt eingebetteten Derivate 
dürfen nur auf den in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 1 aufgeführ-
ten Anlageinstrumenten basieren.  
 
Derivate 
Gemäss Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 1 Buchstabe g darf der 
Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Derivaten anlegen. 
Unter Vorbehalt der täglichen Mark-to-market-Bewertung und gegebe-
nenfalls entsprechender Anpassungen kann der Subfonds eine aktive Wäh-
rungsallokation mittels Terminkontrakten, Futures, Optionen, Differenz-
kontrakten und Swap-Kontrakten vornehmen. 
Derivate können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, 
solange die in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» festgelegten Limiten ein-
gehalten werden. Die Indizes, welche einem Derivat zugrunde liegen, müs-
sen den Anforderungen von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Ziffer 4 
Buchstabe g genügen und werden in Übereinstimmung mit Artikel 9 der 
Grossherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und Kapitel XIII der 
ESMA-Leitlinien zu ETFs und anderen OGAW-Themen (ESMA/2014/937) 
ausgewählt.  
 
Gesamtrisikopotenzial 
Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird mittels des Commitment-An-
satzes berechnet. 
 
Besondere Risikofaktoren 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken des all-
gemeinen Teils des Prospekts werden potenzielle Anleger darauf hinge-
wiesen, dass für diesen Subfonds folgende spezielle Risikohinweise gel-
ten: 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass generell bei Investitionen 
in Zielfonds Kosten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch bei den Ziel-
fonds anfallen. Schwankungen der Devisenkurse, Devisengeschäfte, steu-
erliche Vorschriften (einschliesslich der Erhebung von Verrechnungssteu-
ern aller Art) sowie sämtliche weiteren wirtschaftlichen oder politischen 
Einflüsse oder Veränderungen in Ländern, in denen die Zielfonds anlegen, 
sowie die bereits genannten Risiken im Zusammenhang mit Engagements 
in Schwellenländern können den Wert der Anteile der einzelnen Zielfonds 
zusätzlich beeinflussen. 
Die Anleger werden auch darauf hingewiesen, dass die Anlagen der Ziel-
fonds unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor oder ihrer geo-
grafischen Lage ausgewählt werden können. Dies kann zumindest zu einer 
geografischen Konzentration oder sektorspezifischen Konzentration füh-
ren. Gleichzeitig kann die Performance durch die breite Risikostreuung 
über die einzelnen Zielfonds in gewisser Weise beeinträchtigt werden.  

Obwohl der Subfonds ausschliesslich in Anteile von offenen Zielfonds in-
vestiert, bei denen es sich entweder um OGAW-Fonds oder andere als 
OGAW-Fonds gleichwertig geltende OGA handelt, bergen diese Anlagen 
das Risiko, dass die Rücknahme der Anteile Beschränkungen unterliegt, 
was zur Folge hat, dass solche Anlagen gegebenenfalls weniger liquide sind 
als andere Vermögensanlagen. 
In Bezug auf das Anlageuniversum des Subfonds werden die Anleger darauf 
aufmerksam gemacht, dass es keine Beschränkung hinsichtlich der Grösse 
oder der Bonität der Emittenten gibt, sodass die Anleger auf die entspre-
chenden Risiken wie unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführt hingewie-
sen werden.  
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken werden 
potenzielle Anleger darauf hingewiesen, dass die voraussichtlichen Rendi-
ten aus Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern in der Regel 
höher sind als die Renditen aus ähnlichen Wertpapieren, welche von 
gleichwertigen Emittenten aus entwickelten Industrieländern begeben 
werden. Als Schwellen- und Entwicklungsländer gelten Länder, die von der 
Weltbank nicht als Länder mit hohem Einkommen eingestuft werden. Fer-
ner werden Länder mit hohem Einkommen, die in einem Emerging Market 
Index eines führenden Dienstleistungsanbieters enthalten sind, ebenfalls 
als Schwellen- oder Entwicklungsländer betrachtet, falls die Verwaltungs-
gesellschaft dies im Rahmen des Anlageuniversums des Subfonds als ange-
messen erachtet. Diese Rendite sollte jedoch als Vergütung für das durch 
den Anleger eingegangene grössere Risiko verstanden werden.  
Da der Subfonds bis zu 25% seines Nettovermögens in Schuldtitel aus dem 
Bereich Non-Investment-Grade investieren kann, können die unterliegen-
den Schuldtitel ein höheres Risiko in Bezug auf Herabstufung bergen oder 
ein höheres Ausfallrisiko aufweisen als Schuldtitel erstklassiger Schuldner. 
Die höhere Rendite ist als Ausgleich für das höhere Risiko der unterliegen-
den Schuldtitel und die höhere Volatilität des Subfonds anzusehen.  
Zusätzlich zu den Risiken, die traditionelle Anlageformen beinhalten 
(Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken) und unbeschadet der Tatsache, dass 
der Subfonds nur in Zielfonds investiert, bei denen es sich entweder um 
OGAW-Fonds oder andere als OGAW-Fonds gleichwertig geltende OGA 
handelt, sind alternative Anlagen mit einer Reihe spezifischer Risiken ver-
bunden, die sich daraus ergeben, dass deren Anlagestrategie einerseits 
Leerverkäufe mit einbeziehen kann und dass andererseits durch die Auf-
nahme von Fremdmitteln und den Einsatz von Derivaten eine Hebelwir-
kung (sog. Leverage-Effekt) erzielt werden kann.  
Die Hebelwirkung hat zur Folge, dass der Wert eines Subfondsvermögens 
schneller steigt, wenn die Kapitalgewinne aus den mit Hilfe von Hebelwir-
kungen erworbenen Investitionen höher sind als die damit verbundenen 
Kosten, namentlich die Zinsen auf den aufgenommenen Fremdmitteln und 
die Prämien auf den eingesetzten derivativen Instrumenten. Wenn die 
Preise jedoch fallen, steht diesem Effekt ein entsprechend rascher Verfall 
des Subfondsvermögens gegenüber. Der Einsatz von derivativen Instru-
menten und insbesondere das Tätigen von Leerverkäufen können im Ext-
remfall bei Anlagen in einzelnen Zielfonds zu einem totalen Wertverlust 
führen.  
Anlagen in Waren, Rohstoffe oder Edelmetalle unterscheiden sich von tra-
ditionellen Anlagen und beinhalten zusätzliches Risikopotenzial und eine 
höhere Volatilität. Die Anlagen des Subfonds unterliegen den für den be-
treffenden Sektor üblichen Kurs- und Preisschwankungen. Der Wert von 
Waren, Rohstoffen oder Edelmetallen wird z. B. durch Schwankungen an 
den Rohstoffmärkten, Natur- oder Gesundheitskatastrophen, internatio-
nale wirtschaftliche, politische oder regulatorische Entwicklungen sowie 
im Falle von Derivaten und strukturierten Produkten zusätzlich durch Än-
derungen der geltenden Zinssätze beeinflusst. Die Volatilität der Rohstoff-
indizes sowie historische Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für zu-
künftige Entwicklungen.  
Obwohl der Subfonds ausschliesslich in Zielfonds investiert, die entweder 
OGAW-Fonds oder andere als OGAW-Fonds gleichwertig geltende OGA 
sind, sind die mit alternativen Anlagen verbundenen Risiken beträchtlich, 
sodass Engagements in dieser Art Anlagen das Verlustpotenzial entspre-
chend erhöhen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch bemüht, diese Risi-
ken durch eine strenge Auswahl der getätigten Anlagen und eine adäquate 
Risikostreuung zu minimieren.  
Die aus den Anlagen der Gesellschaft für Rechnung des Subfonds erzielten 
Ausschüttungen oder Dividenden können einer nicht erstattungsfähigen 
Verrechnungssteuer unterliegen. Diese kann das Einkommen des Subfonds 
schmälern. Des Weiteren können von der Gesellschaft zugunsten des Sub-
fonds erzielte Kapitalgewinne einer Kapitalgewinnsteuer unterliegen oder 
die Rückführung des Kapitalgewinns kann eingeschränkt sein.  
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Der Einsatz von Derivaten ist ebenfalls mit spezifischen Risiken verbunden. 
Daher werden potenzielle Anleger ausdrücklich auf die mit Derivaten ver-
bundenen und in Kapitel 7 «Risikofaktoren» dargestellten Risiken hinge-
wiesen. 
Ferner werden potenzielle Anleger darauf hingewiesen, dass verschiedene 
Mittelflussrisiken aus den von Zeichnungen und Rücknahmen bedingten 
Anpassungen die angestrebte Rendite gegebenenfalls schmälern. Ausser-
dem sollten sich potenzielle Anleger der Tatsache bewusst sein, dass das 
Gegenparteirisiko bei den Derivat-Strategien nicht vollständig auszuschal-
ten ist. Der Subfonds ist jedoch bestrebt, diese Risiken durch diverse Siche-
rungsmassnahmen möglichst klein zu halten.  
Die Anlagen in diesem Subfonds sind Preisschwankungen unterworfen. Es 
kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. 
Contingent Capital Instruments können im Fall von Anleihen in Aktien um-
gewandelt oder abgeschrieben werden, wenn ein spezifischer Auslöser 
eintritt (ein sogenannter mechanischer Trigger). Eine Umwandlung in Ak-
tien oder eine Abschreibung können mit einem substanziellen Wertverlust 
verbunden sein. Im Fall einer Umwandlung können die erhaltenen Aktien 
einen Abschlag gegenüber dem Aktienkurs beim Kauf der Anleihe aufwei-
sen, sodass ein erhöhtes Kapitalverlustrisiko besteht. Neben den mechani-
schen Triggern können Contingent Capital Instruments «Point of Non-Via-
bility»-Trigger aufweisen, welche dieselben Konsequenzen auslösen, d. h. 
eine Umwandlung in Aktien oder eine Abschreibung. Diese «Point of Non-
Viability»-Trigger werden in Abhängigkeit von der Einschätzung des zustän-
digen Regulators zum Solvabilitätsausblick des Emittenten ausgelöst. Ei-
nige nachrangige Unternehmensanleihen sind möglicherweise kündbar, 
sodass sie durch den Emittenten zu einem bestimmten Termin und einem 
vordefinierten Preis zurückgenommen werden. Falls solche Schuldver-
schreibungen nicht zum festgelegten Kündigungstermin zurückgenommen 
werden, kann der Emittent die Laufzeit bis auf unbestimmte Zeit verlän-
gern und die Couponzahlungen aussetzen oder reduzieren. Die Bonität von 
Schuldverschreibungen ohne Rating wird nicht unter Bezugnahme auf eine 
unabhängige Ratingagentur eingestuft. Nachrangige Unternehmensanlei-
hen sind mit einem höheren Verlustrisiko als vorrangige Unternehmensan-
leihen verbunden, auch wenn sie durch denselben Emittenten begeben 
wurden. Anlegern wird geraten, die in Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufge-
führten Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Contingent Capital In-
struments zu beachten. 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Subfonds 
auswirken. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen 
des allgemeinen Risikomanagementprozesses identifiziert und gesteuert 
und können sich im Laufe der Zeit ändern. Potenzielle Anleger werden auch 
auf die im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisiken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» 
aufgeführten Risiken hingewiesen. 
 
Anlegerprofil 
Der Subfonds eignet sich für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft und 
einem mittelfristigen Anlagehorizont, die ein Exposure zu den Risiko- und 
Ertragsmerkmalen gemischter Anlagen anstreben. 
 
Kosten im Zusammenhang mit Anlagen in Zielfonds 
Unter Bezugnahme auf Ziffer 5 von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» wer-
den die Anleger darauf hingewiesen, dass bei Anlagen in Zielfonds üblicher-
weise Kosten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch auf Ebene der Ziel-
fonds anfallen. 
Die kumulierte Verwaltungsgebühr (unter Ausschluss von Performance 
Fees, sofern anwendbar) auf Ebene des Subfonds und der Zielfonds darf 
3.00% nicht übersteigen.  
 
Anlageverwalter 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Asset Management 
(Schweiz) AG, Zürich, als Anlageverwalter mit der Verwaltung des Subfonds 
beauftragt. 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei der 
Zentralen Verwaltungsstelle oder einer Vertriebsstelle spätestens zwei 
Bankgeschäftstage vor dem Bewertungstag bis 13.00 Uhr (Mitteleuropäi-
sche Zeit) eingehen.  
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist ein-
gehen, werden behandelt, als wären sie vor 13.00 Uhr am nächstfolgenden 
Bankgeschäftstag eingegangen. Die Zahlung des Ausgabepreises hat inner-
halb von zwei Bankgeschäftstagen nach dem Bewertungstag zu erfolgen, 

an dem der Ausgabepreis der Aktien festgestellt wurde. Die Auszahlung 
des Rücknahmepreises je Aktie hat innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen 
nach dessen Berechnung zu erfolgen. 
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in Über-
einstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Nettover-
mögenswert für die an diesem Bewertungstag eingegangenen Zeichnungs- 
bzw. Rücknahmeanträge bei einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträ-
gen um bis zu 2% des Nettovermögenswertes je Aktie erhöht bzw. bei ei-
nem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen um bis zu 2% verringert.  
In Ausnahmefällen kann die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der 
Aktionäre beschliessen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing-
Faktor zu erhöhen. In diesem Fall informiert die Verwaltungsgesellschaft 
die Anleger gemäss Kapitel 14 «Informationen an die Aktionäre». 

 
 



CS Investment Funds 4 
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital 

 

60 

Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD 
 
Die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermögens-
wert des Subfonds berechnet werden, ist der USD. Anlagen können in be-
liebigen Währungen erfolgen.  
 
Anlageziel  
Das Anlageziel des Subfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite 
durch einen hohen und regelmässigen Ertrag in seiner Referenzwährung zu 
erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikover-
teilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagever-
mögens. 
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. 
 
Anlagegrundsätze  
Der Subfonds ist ein gemischter Anlagefonds mit einer flexiblen Allokation 
in die unterschiedlichen Anlagekategorien. Die Gewichtung der einzelnen 
Anlagekategorien kann sich im Laufe der Zeit entsprechend den Markter-
wartungen der Anlageverwalter ändern, sodass der Subfonds jederzeit 
eine hohe Konzentration in einer beliebigen Anlageklasse aufweisen kann, 
auch wenn innerhalb aller Anlageklassen stark diversifiziert wird. Die Anla-
gen des Subfonds werden auf Anlagekategorien mit überdurchschnittlicher 
Rendite ausgerichtet. 
Des Weiteren kann die flexible Allokation, je nach Einschätzung und Absi-
cherungsstrategie des Anlageverwalters, ein Long- bzw. Short-Engagement 
innerhalb einer Aktienklasse widerspiegeln. Gleichwohl ist nicht beabsich-
tigt, dass eine einzelne Anlageklasse insgesamt ein Netto-Short-Engage-
ment aufweist. 
Unter Beachtung der nachfolgend dargelegten Anlagegrundsätze legt der 
Subfonds zur Verfolgung seines Anlageziels sein Nettovermögen weltweit 
(unter anderem auch in Schwellenländern) direkt oder indirekt in sämtli-
chen in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» beschriebenen Instrumente an. 
Die Währung dieser Instrumente ist dabei nicht massgeblich, gleichwohl ist 
der Grundsatz der Risikostreuung zu beachten. Zulässig sind Anlagen, die 
von öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emitten-
ten ausgegeben werden, und zwar unabhängig von ihrem Sektor oder ihrer 
Branchenzugehörigkeit. Die vorstehenden Wertpapiere können an einer 
Börse notiert sein oder an sonstigen geregelten Märkten gehandelt wer-
den, die regelmässig stattfinden sowie anerkannt und für das Publikum ge-
öffnet sind. Die Börsen oder sonstigen regulierten Märkte müssen den An-
forderungen von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 genügen. 
Zu den Instrumenten, in die der Subfonds investieren darf, zählen unter 
anderem Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere (American Deposi-
tory Receipts [ADRs], Global Depository Receipts [GDRs]), Gewinnanteil-
scheine, Dividendenberechtigungsscheine, Partizipationsscheine von Im-
mobiliengesellschaften und geschlossenen Real Estate Investment Trusts 
(REITs) bzw. Schuldtitel, hochverzinsliche Wertpapiere, Anleihen, Notes so-
wie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich 
auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) von Emittenten weltweit sowie 
Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder anderen OGA gemäss 
Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Abschnitt 1 Buchstabe e, die eine mit der 
Anlagepolitik des Subfonds kohärente Anlagepolitik verfolgen.  
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist. 
Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR ein-
gestuft. 
 
Anlageallokation 
Die gesamte direkte oder indirekte Ausrichtung auf die unten aufgeführten 
Anlagekategorien darf die jeweils nachfolgend aufgeführten Limiten nicht 
überschreiten (in % des Nettovermögens des Subfonds): 
 

Anlageklasse Bandbreite 
Festverzinsliche Anlagen und sonstige Schuldinstru-
mente 

10%–90% 

Wandelanleihen  0%–20% 
Aktien und sonstige aktienähnliche Wertpapiere 20%–60% 

Rohstoffe 0%–15% 
 
In Übereinstimmung mit Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» erfolgt das Roh-
stoffengagement (einschliesslich einzelner Rohstoffkategorien) indirekt 
durch den Einsatz von Organismen für gemeinsame Anlagen und Finanzde-
rivate (wie Total Return Swaps, Optionen und Futures) vorgenommen. 
Derivate  
Unter Beachtung der in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» in den Abschnit-
ten 3 und 4 beschriebenen Begrenzungen kann der Subfonds im Hinblick 
auf die effiziente Verwaltung des Portfolios einen Teil dieser Kernanlagen 
über Derivate wie Terminkontrakte, Futures und Optionen strukturieren. 
Die Auswahl der Indizes, welche einem Derivat zugrunde liegen, erfolgt in 
Übereinstimmung mit Artikel 9 der Grossherzoglichen Verordnung vom 
8. Februar 2008 und dem Rundschreiben der CSSF 14/592. 
Darüber hinaus kann der Subfonds eine auf gedeckten Optionen basierte 
Overlay-Strategie verfolgen (sog. «Covered-Call-Strategie»), welche den 
Verkauf von gedeckten Call-Optionen («Short-Position») auf die zugrunde 
liegenden Wertpapiere oder Indizes («Long-Position») beinhaltet. Der ma-
ximale Nominalwert der Short-Call-Positionen darf 100% der zugrunde lie-
genden Wertpapiere oder Indizes nicht übersteigen. Der Subfonds kann zu-
dem Put-Optionen (Short-Positionen) auf Wertpapiere oder Indizes im An-
lageuniversum schreiben. Diese Put-Optionen werden durch Zahlungsmit-
tel und zahlungsmitteläquivalente Geldmarktinstrumente gedeckt. 
Der Subfonds darf maximal 100% seines Nettovermögenswerts in Total Re-
turn Swaps investieren. Dieser Wert berechnet sich anhand der Summe der 
Nominalbeträge der Total Return Swaps. Es wird allgemein erwartet, dass 
der Betrag eines solchen Total Return Swap innerhalb einer Spanne von 
10% bis 50% des Nettovermögenswerts des Subfonds bleibt. Dieser Wert 
berechnet sich anhand der Summe der Nominalbeträge der Total Return 
Swaps. Unter gewissen Umständen kann dieser Anteil höher sein. 
Die Summe der Nominalbeträge berücksichtigt den absoluten Wert der 
Nominalbeträge aller Total Return Swaps, welche der Subfonds einsetzt. 
Daher handelt es sich bei dem erwarteten Betrag solcher Total Return 
Swaps um einen Indikator für die Intensität des Einsatzes von Total Return 
Swaps innerhalb des Subfonds, nicht jedoch zwangsläufig um einen Indika-
tor des Anlagerisikos im Zusammenhang mit diesen Instrumenten, da Ver-
rechnungs- oder Absicherungseffekte nicht berücksichtigt werden. 
Zudem kann der Subfonds zur Absicherung von Währungskursrisiken und 
zur Ausrichtung seiner Anlagen auf eine oder mehrere andere Währungen 
Devisenterminkontrakte und andere Devisenderivate gemäss Kapitel 6 
«Anlagebegrenzungen» Abschnitt 1 Buchstabe g) tätigen.  
 
Zielfonds  
In Abweichung zu Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Abschnitt 5 darf der 
Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien bzw. Anteile von 
anderen OGAW und/oder anderen OGA im Sinne von Kapitel 6 «Anlagebe-
grenzungen» Abschnitt 1) e anlegen. Der Zielfonds kann insbesondere 
Master Limited Partnerships (MLP) umfassen, d. h. Limited Partnerships, 
die börsennotiert sind und den Grossteil ihrer Erträge mit Immobilien, na-
türlichen Ressourcen und Rohstoffen sowie mit Fonds erwirtschaften, die 
in versicherungsgebundene Wertpapiere (ILS), erstrangige Kredite oder bis 
zu 10% in Contingent Convertibles investieren. Der Subfonds kann auch in 
Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds investieren.  
 
Strukturierte Produkte  
Der Subfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in strukturierten 
Produkten (Zertifikate, Notes) anlegen, falls diese eine angemessene Liqui-
dität aufweisen, von erstklassigen Banken (bzw. Emittenten, die einen ver-
gleichbaren Anlegerschutz wie erstklassige Banken aufweisen) ausgegeben 
wurden und Engagements im oben dargestellten Anlageuniversum verein-
fachen. Derartige strukturierte Produkte müssen als handelbare Wertpa-
piere gemäss Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 anerkannt 
sein. Zudem muss ihre Bewertung regelmässig und jederzeit nachprüfbar 
auf der Basis von unabhängigen Quellen erfolgen. Sofern diese strukturier-
ten Produkte keine eingebetteten Derivate im Sinne von Artikel 42 Absatz 
3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 umfassen, dürfen diese Produkte 
keinen Hebeleffekt beinhalten. Die Basiswerte der in derartigen struktu-
rierten Produkten eingebetteten Derivate dürfen nur aus den in Kapitel 6 
«Anlagebegrenzungen» Abschnitt 1 genannten Instrumenten bestehen. 
Zusätzlich zu den Vorschriften zur Risikostreuung muss die Zusammenset-
zung der Anlagekörbe und der zugrunde liegenden Indizes ausreichend 
diversifiziert sein. Der Subfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens 
direkt oder indirekt in Asset- oder Mortgage-Backed-Securities investieren. 
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Gesamtrisikopotenzial  
Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird mittels des Commitment-An-
satzes berechnet, insofern das Engagement durch die Verwendung von Fi-
nanzderivaten 100% des Nettovermögens des Subfonds nicht übersteigt.  
 
 
 
Besondere Risikofaktoren 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken des all-
gemeinen Teils des Prospekts werden potenzielle Anleger darauf hinge-
wiesen, dass für diesen Subfonds folgende spezielle Risikohinweise gel-
ten: 
Die voraussichtlichen Renditen aus Wertpapieren von Emittenten aus 
Schwellen- und Entwicklungsländern sind in der Regel höher als die Rendi-
ten aus ähnlichen Wertpapieren, welche von gleichwertigen Emittenten 
aus Nicht-Schwellen- oder -Entwicklungsländern (d. h. Industrieländern) 
begeben werden.  
Ein «Industrieland» ist ein Land, das von der Weltbank als «Land mit hohem 
Einkommen» eingestuft wird und/oder in keinem Schwellenmarktindex ei-
nes führenden Indexanbieters vertreten ist, und weist nach allgemeiner 
Auffassung im Gegensatz zu Schwellenländern eine ausgereifte und hoch-
entwickelte Wirtschaft auf, insbesondere mit einer fortgeschrittenen tech-
nologischen Infrastruktur, diversifizierten Wirtschaftszweigen, einem her-
vorragenden Gesundheitssystem und einem besseren Zugang zu Bildung. 
Vor diesem Hintergrund gelten als Schwellen- und Entwicklungsmärkte 
Länder, die von der Weltbank nicht als Länder mit hohem Einkommen ein-
gestuft werden. Ferner werden Länder mit hohem Einkommen, die in ei-
nem Schwellenmarktindex eines führenden Dienstleistungsanbieters ent-
halten sind, ebenfalls als Schwellen- oder Entwicklungsländer betrachtet, 
falls die Verwaltungsgesellschaft dies im Rahmen des Anlageuniversums 
des Subfonds als angemessen erachtet. 
Der Subfonds kann in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, auch 
wenn diese Länder von der Weltbank nicht als Länder mit hohem Einkom-
men klassifiziert wurden. Ferner werden Länder mit hohem Einkommen, 
die in einem Emerging Market Index eines führenden Dienstleistungsan-
bieters enthalten sind, ebenfalls als anlagegeeignete Schwellenländer be-
trachtet, falls die Verwaltungsgesellschaft dies im Rahmen des Anlageuni-
versums des Subfonds als angemessen erachtet. Im Vergleich zu den In-
dustrieländern sind die Märkte in Schwellenländern weitaus weniger li-
quide. Ausserdem haben diese Märkte in der Vergangenheit im Vergleich 
zu den Märkten in den Industrieländern eine erhöhte Volatilität aufgewie-
sen.  
Potenzielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass Anlagen in diesem Sub-
fonds aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage in Schwellenlän-
dern mit einem grösseren Risiko behaftet sind, welches den Ertrag des Ver-
mögens des Subfonds belasten kann. Anlagen in diesen Subfonds sollten 
nur auf mittlere bis lange Sicht getätigt werden. Anlagen dieses Subfonds 
unterliegen unter anderem folgenden Risiken: weniger effiziente öffentli-
che Kontroll-, Verbuchungs- und Buchprüfungsmethoden und -standards, 
die den Anforderungen der westlichen Gesetzgebung nicht entsprechen, 
mögliche Einschränkungen bei der Rückführung des eingesetzten Kapitals, 
Gegenparteirisiko in Hinsicht auf einzelne Transaktionen, Marktvolatilität 
oder unzureichende Liquidität, die die Anlagen des Subfonds beeinflussen 
können. Weiterhin muss in Betracht gezogen werden, dass die Unterneh-
men unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid, Large 
Caps) oder ihrem Sektor ausgewählt werden. Dies kann Konzentrationen 
bei den Marktsegmenten, Branchen, Regionen und Währungen zur Folge 
haben.  
Eine Änderung des Wechselkurses der lokalen Währungen weltweit gegen-
über der Referenzwährung wird eine entsprechende gleichzeitige Ände-
rung des in der Referenzwährung ausgedrückten Nettovermögens des Sub-
fonds mit sich bringen. Zudem können bei den Lokalwährungen Devisen-
restriktionen zur Anwendung kommen. Dem Subfonds zustehende Divi-
denden oder Ausschüttungen aus den Anlagen der Gesellschaft unterlie-
gen möglicherweise einer nicht rückerstattungsfähigen Verrechnungs-
steuer. Diese kann das Einkommen des Subfonds schmälern. Des Weiteren 
können Kapitalgewinne, die mit den Anlagen der Gesellschaft zugunsten 
des Subfonds erzielt werden, einer Kapitalgewinnsteuer unterliegen, oder 
die Rückführung des Kapitalgewinns kann eingeschränkt sein. Wertpa-
piere, die nicht zum Investment-Grade-Sektor zählen, können bis zu 50% 

des Nettovermögens des Subfonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettover-
mögens des Subfonds können in Anleihen mit einem Rating unter B– ange-
legt werden. 
Die Erträge aus Nicht-Investment-Grade-Papieren sind höher als die Er-
träge erstklassiger Emittenten. Allerdings ist auch das Risiko von Verlusten 
höher. Die höheren Erträge sind als Entschädigung dafür zu sehen, dass An-
lagen in diesem Segment mit einem höheren Verlustrisiko verbunden sind. 
Der Subfonds ist dynamischer als andere Fonds und weist höhere Wachs-
tumschancen auf. Allerdings ist jederzeit ein Kursrückgang möglich. 
Weitere Angaben zu den Risiken aus Aktienanlagen, Anlagen in Schwellen-
ländern und Anlagen in REITs finden sich in Kapitel 7 «Risikofaktoren». Die 
Anleger werden darauf hingewiesen, dass generell bei Investitionen in 
Zielfonds Kosten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch bei den Ziel-
fonds anfallen. Schwankungen der Devisenkurse, Devisengeschäfte, steu-
erliche Vorschriften (einschliesslich der Erhebung von Verrechnungssteu-
ern aller Art) sowie sämtliche weiteren wirtschaftlichen oder politischen 
Einflüsse oder Veränderungen in Ländern, in denen die Zielfonds anlegen, 
sowie die bereits genannten Risiken im Zusammenhang mit Engagements 
in Schwellenländern können den Wert der Anteile der einzelnen Zielfonds 
zusätzlich beeinflussen. Obwohl der Subfonds nur in Anteile offener Ziel-
fonds anlegt, bergen diese Anlagen das Risiko, dass die Rücknahme der An-
teile Beschränkungen unterliegt, was zur Folge hat, dass solche Anlagen 
gegebenenfalls weniger liquide sind als andere Vermögensanlagen. Der 
Einsatz von Derivaten ist ebenfalls mit spezifischen Risiken verbunden. Ent-
sprechend werden potenzielle Anleger insbesondere auf die unter Kapitel 
7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken bzgl. Einsatzes von Derivaten hin-
gewiesen. Ferner werden potenzielle Anleger darauf hingewiesen, dass 
verschiedene Mittelflussrisiken aus den von Zeichnungen und Rücknah-
men bedingten Anpassungen die angestrebte Rendite gegebenenfalls 
schmälern. Ausserdem sollten sich potenzielle Anleger der Tatsache be-
wusst sein, dass das Gegenparteirisiko bei den Derivat-Strategien nicht 
vollständig auszuschalten ist. Der Subfonds ist jedoch bestrebt, diese Risi-
ken durch diverse Absicherungsmassnahmen möglichst klein zu halten. An-
lagen im Subfonds sind Preisschwankungen unterworfen. Historische Fi-
nanzmarktszenarien sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.  
Contingent Capital Instruments können im Fall von Anleihen in Aktien um-
gewandelt oder abgeschrieben werden, wenn ein spezifischer Auslöser 
eintritt (ein sogenannter mechanischer Trigger). Eine Umwandlung in Ak-
tien oder eine Abschreibung können mit einem substanziellen Wertverlust 
verbunden sein. Im Fall einer Umwandlung können die erhaltenen Aktien 
einen Abschlag gegenüber dem Aktienkurs beim Kauf der Anleihe aufwei-
sen, sodass ein erhöhtes Kapitalverlustrisiko besteht. Neben den mechani-
schen Triggern können Contingent Capital Instruments «Point of Non-Via-
bility»-Trigger aufweisen, welche dieselben Konsequenzen auslösen, d. h. 
eine Umwandlung in Aktien oder eine Abschreibung. Diese «Point of Non-
Viability»-Trigger werden in Abhängigkeit von der Einschätzung des zustän-
digen Regulators zum Solvabilitätsausblick des Emittenten ausgelöst. Ei-
nige nachrangige Unternehmensanleihen sind möglicherweise kündbar, 
sodass sie durch den Emittenten zu einem bestimmten Termin und einem 
vordefinierten Preis zurückgenommen werden. Falls solche Schuldver-
schreibungen nicht zum festgelegten Kündigungstermin zurückgenommen 
werden, kann der Emittent die Laufzeit bis auf unbestimmte Zeit verlän-
gern und die Couponzahlungen aussetzen oder reduzieren. Die Bonität von 
Schuldverschreibungen ohne Rating wird nicht unter Bezugnahme auf eine 
unabhängige Ratingagentur eingestuft. Nachrangige Unternehmensanlei-
hen sind mit einem höheren Verlustrisiko als vorrangige Unternehmensan-
leihen verbunden, auch wenn sie durch denselben Emittenten begeben 
wurden. Anlegern wird geraten, die in Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufge-
führten Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Contingent Capital In-
struments zu beachten. 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Subfonds 
auswirken. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen 
des allgemeinen Risikomanagementprozesses identifiziert und gesteuert 
und können sich im Laufe der Zeit ändern. Potenzielle Anleger werden auch 
auf die im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisiken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» 
aufgeführten Risiken hingewiesen. 
 
Kosten im Zusammenhang mit Anlagen in Zielfonds 
Unter Bezugnahme auf Ziffer 5 von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» wer-
den die Anleger darauf hingewiesen, dass bei Anlagen in Zielfonds üblicher-
weise Kosten sowohl auf Ebene des Subfonds als auch auf Ebene der Ziel-
fonds anfallen. 
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Die kumulierte Verwaltungsgebühr (unter Ausschluss von Performance 
Fees, sofern anwendbar) auf Ebene des Subfonds und der Zielfonds darf 
4% nicht übersteigen.  
 
Anlegerprofil  
Dieser Subfonds eignet sich für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft 
und einem mittelfristigen Anlagehorizont, die ein Exposure zu den Risiko- 
und Ertragsmerkmalen gemischter Anlagen anstreben. 
 
Anlageverwalter  
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Asset Management 
(Schweiz) AG, Zürich, als Anlageverwalter mit der Verwaltung dieses Sub-
fonds beauftragt.  
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien  
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei der 
Zentralen Verwaltungsstelle oder einer von der Gesellschaft zur Annahme 
solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle spätestens einen Bankge-
schäftstag vor dem Bewertungstag bis 13.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) 
an Tagen, an denen die Banken in Luxemburg geöffnet sind, eingehen.  
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist ein-
gehen, werden behandelt, als wären sie vor 13.00 Uhr am nächstfolgenden 
Bankgeschäftstag eingegangen. 
Die Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb eines Bankgeschäftstags 
nach dem Bewertungstag zu erfolgen, an dem der Ausgabepreis der Aktien 
festgestellt wurde. Die Auszahlung des Rücknahmepreises je Aktie hat in-
nerhalb eines Bankgeschäftstags nach dessen Berechnung zu erfolgen.  
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing)  
Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in Über-
einstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Nettover-
mögenswert für die an diesem Bewertungstag eingegangenen Zeich-
nungs- bzw. Rücknahmeanträge bei einem Nettoüberschuss an Zeich-
nungsanträgen um bis zu 2% des Nettovermögenswertes je Aktie erhöht 
bzw. bei einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen um bis zu 2% 
verringert.  
In Ausnahmefällen kann die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der 
Aktionäre beschliessen, den vorstehend angegebenen maximalen 
Swing-Faktor zu erhöhen. In diesem Fall informiert die Gesellschaft die 
Anleger gemäss Kapitel 14 «Informationen an die Aktionäre». 
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Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund 
 
Die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermögens-
wert des Subfonds berechnet werden, ist der US-Dollar. Anlagen können in 
jeder Währung denominiert sein.  
 
Anlageziel  
Anlageziel des Subfonds ist die Verwaltung eines verschiedene alternative 
Anlagen umfassenden Portfolios mit dem Ziel, ein attraktives Ertragsprofil 
zu generieren und Anlegern Diversifizierungsvorteile zu bieten. 
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. 
 
Anlagegrundsätze 
Der Anlageverwalter verwendet einen institutionellen Investmentprozess 
zur Verteilung des Kapitals auf eine Reihe alternativer Anlagestrategien. 
Im Rahmen des allgemeinen Anlageprozesses kann der Anlageverwalter 
bestimmte quantitative Modelle und Methoden zur Unterstützung des An-
lageansatzes und der Titelauswahl heranziehen und sich aber auch über 
diese hinwegsetzen, sofern er dies in eigenem Ermessen für angemessen 
erachtet. 
Das Portfolio kann eine Vielzahl liquider direktionaler und/oder Relative-
Value-Strategien beinhalten, die üblicherweise von Managern alternativer 
Investments verwendet werden. Das Portfolio kann beispielsweise Vermö-
gen in Merger-Arbitragen anlegen. Bei dieser Strategie werden Aktien von 
Zielunternehmen bei geplanten Übernahmen oder anderen Arten der Re-
organisation zweier Unternehmen gekauft, und unerwünschte Risiken im 
Allgemeinen abgesichert. Das Portfolio kann ebenfalls beispielsweise in 
Managed Futures anlegen. Diese Strategie beinhaltet das Eingehen direk-
tionaler Long- oder Short-Engagements bei liquiden Instrumenten auf der 
Basis von Trendsignalen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das 
Portfolio voraussichtlich zahlreiche Positionen halten und möglicherweise 
nicht immer eine Allokation zugunsten dieser Beispiele haben wird. 
Das Anlageuniversum des Portfolios ist umfassend und beinhaltet generell 
Engagements bei Aktien, Devisen, festverzinslichen Wertpapieren und 
Rohstoffen in Industrie- und Schwellenländern. Das Engagement bei Roh-
stoffen erfolgt über Excess Return Swaps auf OGAW-konforme Rohstoffin-
dizes in Übereinstimmung mit Art. 9 der Grossherzoglichen Verordnung 
vom 8. Februar 2008 und Kapitel XIII der ESMA-Leitlinien zu börsengehan-
delten Indexfonds (ETF) und anderen OGAW-Themen (ESMA/2014/937).  
Die Positionen des Subfonds unterliegen keinen geographischen Beschrän-
kungen, und der Subfonds kann in Emittenten jeder Grösse oder Bonität 
anlegen. Der Ertrag des Subfonds wird sich voraussichtlich hauptsächlich 
aus Änderungen des Werts von Wertpapieren ableiten, und das Portfolio 
wird voraussichtlich überwiegend aus derivativen Instrumenten bestehen. 
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist. Der Subfonds kann 
auch bis zu 20% seiner Nettovermögenswerte (einschliesslich der oben ge-
nannten Sichteinlagen) in Barmittel, Termineinlagen, Liquiditätsfonds, 
Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. In jedem Fall und 
zur Klarstellung: Anlagen in Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds sind auf 
10% des Gesamtnettovermögens beschränkt. 
Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR ein-
gestuft. 
 
Anlagepolitik 
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Subfonds unter anderem in fol-
gende Finanzinstrumenten investieren (Aufzählung nicht abschliessend): 
(i) an einer Börse notierte oder einem anderen geregelten Markt gehan-
delte Aktien und aktienähnliche Instrumente, (ii) an einem geregelten 
Markt gehandelte Schuldverschreibungen, die von Finanz- oder Kreditinsti-
tuten oder Unternehmen oder Mitgliedstaaten der OECD und/oder supra-
nationalen Institutionen begeben wurden, (iii) Asset-Backed Securities 
(einschliesslich CDO, CLO) in Höhe von bis zu 20% des Nettovermögens-
werts des Subfonds, (iv) Anteile/Aktien von anderen OGAW und/oder an-
deren OGA («Zielfonds») in Höhe von bis zu 10% des Nettovermögenswerts 
des Subfonds, einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF), (v) Zahlungs-
mittel und Zahlungsmitteläquivalente, (vi) Devisen, einschliesslich Devisen-

terminkontrakte (Futures und Forwards) sowie (vii) derivative Finanzin-
strumente, die an einem geregelten Markt oder im Freiverkehr gehandelt 
werden, einschliesslich Optionen auf Aktien und Aktienindizes, Zins-/Anlei-
hen-, Devisen- und Rohstoff-Futures, Optionen auf Aktien-, Zins-/Anleihe, 
Devisen und Rohstoff-Futures, Total Return Swaps und Excess Return 
Swaps auf Aktien und Aktienkörbe sowie auf verschiedene Indizes (High-
Yield-, Anleihen-, Aktien- und Rohstoff-Indizes), Zinsswaps, Zinsswaptions, 
Aktien-Swaps, Zins-/Anleihen-, Devisen- und Rohstoff-Futures, CDS (ein-
schliesslich CDX und iTraxx) und Optionen auf CDS/CDX sowie Varianz-
/Volatilitätsswaps. Sämtliche Anlagen sowie der Einsatz sämtlicher Anlage-
techniken erfolgen gemäss den in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» vorge-
gebenen Anlagebegrenzungen. 
Der Subfonds darf maximal 700% seines Nettovermögenswerts in Total Re-
turn Swaps investieren. Dieser Wert berechnet sich anhand der Summe der 
Nominalbeträge der Total Return Swaps. Es wird allgemein erwartet, dass 
der Betrag eines solchen Total Return Swap innerhalb einer Spanne von 
300% bis 500% des Nettovermögenswerts des Subfonds bleibt. Dieser 
Wert berechnet sich anhand der Summe der Nominalbeträge der Total Re-
turn Swaps. Unter gewissen Umständen kann dieser Anteil höher sein. 
Die strategischen Gewichtungen werden durch die fundierte Einschätzung 
der fundamentalen Treiber einzelner Strategien fein abgestimmt. 
Die Gegenparteien von sämtlichen OTC-Finanzderivatgeschäften (z. B. 
Swap-Kontrakte) sind erstklassige Finanzinstitute, die auf solche Transakti-
onen spezialisiert sind. 
 
Besondere Risikofaktoren 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken des all-
gemeinen Teils des Prospekts werden potenzielle Anleger darauf hinge-
wiesen, dass für diesen Subfonds folgende spezielle Risikohinweise gel-
ten:  
Der Subfonds strebt mit Hedge-Fonds vergleichbare Renditen innerhalb 
des OGAW-Rahmenwerks unter Verzicht auf direkte und indirekte Anlagen 
in Hedge-Fonds an, wobei typische Hedge-Fonds in ihren Märkten sowohl 
Long- als auch Short-Positionen eingehen und sich generell darauf konzent-
rieren, zwischen unterschiedlichen Anlageklassen, Regionen oder Marktka-
pitalisierungen zu diversifizieren oder sich hier abzusichern. In diesem Zu-
sammenhang verfügen die Anlageverwalter der Hedge-Fonds generell 
über Spielraum, zwischen unterschiedlichen Engagements und Instrumen-
ten zu wechseln sowie Engagements in volatilen, komplexen oder illiquiden 
Instrumenten einzugehen und zugleich Techniken mit Hebelwirkung einzu-
setzen, die auch komplexe derivative Finanzinstrumente und/oder Fremd-
mittel umfassen können. 
Obwohl die Anlagepolitik des Subfonds gemäss der obigen Beschreibung 
unter dem Stichwort «Anlagegrundsätze» Anlagen in einer breiten Palette 
von Anlageinstrumenten zulässt, ist es unter Umständen möglich, dass er 
grösstenteils in einem auf vergleichsweise wenige Anlageinstrumente be-
schränkten Portfolio investiert ist, das auch einen oder mehrere diversifi-
zierte Finanzindizes umfasst, und dabei grundsätzlich die OGAW-
Anlagebegrenzungen aus Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» im allgemeinen 
Teil des Prospekts einhält. 
Als Hedge-Fonds bezeichnete Anlageinstrumente befassen sich trotz ihres 
Namens nicht zwingend mit Absicherungen («Hedges»). Bei Hedge-Fonds 
handelt es sich um nicht-traditionelle Fonds, die eine Variante der Anlage-
fonds, eine Gesellschaft oder GmbH darstellen, welche zahlreiche Handels-
strategien nutzen. Hierzu zählen unter anderem das Eingehen von Positio-
nen in verschiedenen Märkten sowie der Einsatz einer Reihe von Handels-
techniken und -instrumenten, zu denen häufig auch Leerverkäufe, Derivate 
und umfangreiche Fremdmitteleinsätze gehören. Zu den drei grössten Ri-
siken bei Anlagen in Hedge-Fonds zählen daher der umfangreiche Einsatz 
von Leerverkäufen, Derivaten und Fremdmitteln. 
Zudem sollten sich potenzielle Anleger der Tatsache bewusst sein, dass das 
Gegenparteirisiko bei den Derivat-Strategien nicht vollständig ausgeschal-
tet werden kann.  
Sollte eine Gegenpartei ausfallen, kann dies die Rendite des Anlegers 
schmälern. Gegebenenfalls ist der Subfonds jedoch bestrebt, diese Risiken 
durch die Entgegennahme von Finanzsicherheiten als Garantien abzu-
schwächen oder durch diverse Diversifikationsmassnahmen möglichst 
klein zu halten. 
Direktanlagen in Indien sind ebenfalls mit speziellen Risiken verbunden. 
Potenzielle Anleger werden dementsprechend auf die in Kapitel 7 «Risiko-
faktoren» aufgeführten Risiken im Zusammenhang mit der Registrierung 
als «Foreign Portfolio Investor» («FPI») und der potenziellen Weitergabe 
von Informationen und personenbezogener Daten über die Anleger des 
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Subfonds an die lokalen Aufsichtsbehörden in Indien und an den DDP hin-
gewiesen. 
Anlagen über das Shanghai-Hong-Kong-Stock-Connect-Programm oder an-
dere ähnliche Programme, die gelegentlich nach den geltenden Gesetzen 
und Vorschriften aufgelegt werden, sind mit speziellen Risiken verbunden. 
Dementsprechend werden potenzielle Anleger insbesondere auf die in Ka-
pitel 7 «Risikofaktoren» im Abschnitt «Risiken im Zusammenhang mit dem 
Stock-Connect-Programm» aufgeführten Risiken hingewiesen. 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Subfonds 
auswirken. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen 
des allgemeinen Risikomanagementprozesses identifiziert und gesteuert 
und können sich im Laufe der Zeit ändern. Potenzielle Anleger werden auch 
auf die im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisiken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» 
aufgeführten Risiken hingewiesen. 
 
Gesamtrisikopotenzial 
Der methodologische Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikopotenzials 
aus dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten entspricht dem abso-
luten VaR-Ansatz gemäss Rundschreiben der CSSF 11/512.  
Unter normalen Marktgegebenheiten entspricht das VaR-Niveau maximal 
15% des Nettovermögenswerts des Subfonds. Unter extremen Marktbe-
dingungen kann der Subfonds dieses Niveau aber übertreffen.  
Unter normalen Marktgegebenheiten beträgt die erwartete Hebelwirkung 
rund das 7-fache des Nettovermögenswerts des Subfonds. Wie regulato-
risch vorgeschrieben wird die erwartete Hebelwirkung anhand der Summe 
der Nominalbeträge der Derivate (einschliesslich der Nominalbeträge von 
Total Return Swaps) berechnet. Die Summe der Nominalbeträge berück-
sichtigt die absoluten Nominalbeträge aller derivativen Finanzinstrumente, 
welche der Subfonds einsetzt. Daher handelt es sich bei der erwarteten 
Hebelwirkung um einen Indikator für die Intensität des Einsatzes derivati-
ver Finanzinstrumente innerhalb des Subfonds, nicht jedoch um einen In-
dikator des Anlagerisikos im Zusammenhang mit diesen Derivaten, da Ver-
rechnungs- oder Absicherungseffekte nicht berücksichtigt werden. Tat-
sächlich führen Derivate, die zur Kompensation von Risiken im Zusammen-
hang mit anderen Transaktionen dienen, aufgrund ihres Beitrags zur 
Summe der Nominalbeträge zu einem Anstieg der Hebelwirkung. Anlegern 
wird empfohlen, das PRIIP BIB zu konsultieren, um Indikationen zum Ge-
samtrisiko des Subfonds zu erhalten. Der Umfang der tatsächlichen Hebel-
wirkung kann im Zeitverlauf schwanken und höher oder niedriger ausfallen 
als die erwartete Hebelwirkung.  
 
Anlegerprofil  
Der Subfonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und ei-
nem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio 
mit den Risiko- und Ertragsmerkmalen von Hedge-Fonds anlegen möchten. 
 
Anlageverwalter  
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Asset Management LLC, 
One Madison Avenue, New York, NY 10010, USA, als Anlageverwalter mit 
der Verwaltung des Subfonds beauftragt.  
 
Nettovermögenswert 
Abweichend von den Bestimmungen in Kapitel 8 «Nettovermögenswert» 
wird der Nettovermögenswert der Aktien des Subfonds an jedem Tag, an 
dem die Banken in Luxemburg und New York ganztägig für Geschäfte ge-
öffnet sind (als «Bewertungstag» bezeichnet), berechnet. 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien  
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei der 
Zentralen Verwaltungsstelle oder einer von der Gesellschaft zur Annahme 
solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle spätestens zwei Bankge-
schäftstage vor dem Bewertungstag bis 15.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) 
an Tagen, an denen die Banken in Luxemburg geöffnet sind, eingehen. 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist ein-
gehen, werden behandelt, als wären sie vor 15.00 Uhr am nächstfolgenden 
Bankgeschäftstag eingegangen. Die Zahlung des Ausgabepreises hat inner-
halb von zwei Bankgeschäftstagen nach dem Bewertungstag zu erfolgen, 
an dem der Ausgabepreis der Aktien festgestellt wurde. Die Auszahlung 
des Rücknahmepreises je Aktie hat innerhalb von zwei Bankgeschäftstagen 
nach dessen Berechnung zu erfolgen. 
Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Regierung bzw. den Aufsichtsbe-
hörden der Volksrepublik China (VRC) bezüglich der Werbung für sowie des 
Angebots, Vertriebs und Verkaufs von Aktien der Subfonds in oder aus der 

VRC keinen Antrag eingereicht und wird auch keinen Antrag einreichen 
bzw. hat diesbezüglich keine Zulassung beantragt und wird auch keine Zu-
lassung beantragen. Ferner beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft nicht, 
die Aktien der Subfonds direkt oder indirekt in der VRC zu bewerben, an-
zubieten oder zu vertreiben bzw. zu verkaufen, und wird dies auch nicht 
tun.  
Die Aktien der Subfonds sollen nicht innerhalb der VRC angeboten oder 
verkauft werden. Ein Anleger in der VRC darf Aktien nur zeichnen, wenn 
ihm dies gemäss den für den Anleger, für die Verwaltungsgesellschaft oder 
den Anlageverwalter geltenden einschlägigen Gesetzen, Regelungen, Vor-
schriften, Bekanntmachungen, Richtlinien, Anordnungen der VRC oder an-
deren von einer VRC-Regierungs- oder Regulierungsstelle erlassenen auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften in der VRC (gleichgültig ob diese Gesetzes-
kraft besitzen oder nicht), die von Zeit zu Zeit erlassen und geändert wer-
den können, gestattet ist und/oder er diesbezüglich keinen Einschränkun-
gen unterliegt. Gegebenenfalls sind Anleger in der VRC dafür zuständig, alle 
erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Bestätigungen, Lizenzen oder 
Zulassungen (falls zutreffend) von den jeweiligen VRC-Regulierungsstellen 
und/oder -Regierungsstellen einzuholen, unter anderem von der staatli-
chen chinesischen Devisenbehörde (State Administration of Foreign 
Exchange), der chinesischen Wertpapieraufsichtskommission (China 
Securities Regulatory Commission) und/oder gegebenenfalls anderen zu-
ständigen Regulierungs- und/oder Regierungsstellen, und alle einschlägi-
gen VRC-Vorschriften einzuhalten, darunter alle einschlägigen Devisenvor-
schriften und/oder ausländischen Anlagevorschriften. Wenn ein Anleger 
die oben genannten Bestimmungen nicht einhält, darf die Gesellschaft gut-
gläubig und aus nachvollziehbaren Gründen Massnahmen in Bezug auf die 
Aktien dieses Anlegers ergreifen, um die betreffenden aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen einzuhalten, und unter anderem Aktien des betreffenden 
Anlegers vorbehaltlich der Satzung und der geltenden Gesetze und Vor-
schriften zwangsweise zurücknehmen.  
Personen, die in Besitz des vorliegenden Prospekts oder der diesbezügli-
chen Aktien kommen, haben sich über die betreffenden Bestimmungen zu 
informieren und diese einzuhalten. 
 
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Bei Zeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der gemäss Kapi-
tel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Nettovermögenswert für die an 
diesem Bewertungstag eingegangenen Zeichnungs- bzw. Rücknahmean-
träge bei einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträgen maximal um bis 
zu 2% je Aktie erhöht bzw. bei einem Nettoüberschuss an Rücknahmean-
trägen maximal um bis zu 2% verringert.  
In Ausnahmefällen kann die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Ak-
tionäre beschliessen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing-
Faktor zu erhöhen. In diesem Fall informiert die Gesellschaft die Anleger 
gemäss Kapitel 14 «Informationen an die Aktionäre». 
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Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund  
 
Die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermögens-
wert des Subfonds berechnet werden, ist der USD. Anlagen können jedoch 
in beliebigen Währungen erfolgen. 
 
Anlageziel 
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig die 
höchstmögliche positive Anlagerendite für ein bestimmtes Risiko in den 
meisten Marktumfeldern zu erreichen, ohne dabei einen (ex-ante) Value-
at-Risk (VaR) von 20% zu überschreiten.  
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet.  
 
Anlagestrategie 
Der Fonds investiert weltweit (einschliesslich in Schwellenländern) in meh-
rere Anlageklassen und Währungen, mit dem Ziel, verschiedene Risikoprä-
mien (wie nachstehend definiert) zu verdienen.  
Unter Risikoprämie («Risikoprämie» bzw. Plural «Risikoprämien») ist der 
Aufschlag zu verstehen, der den Anleger für das Risiko entschädigt, das er 
bei der Anlage in bestimmte Vermögenswerte oder Strategien eingeht. Die 
«Prämie» ist die Überschussrendite, die die Vermögenswerte oder Strate-
gien jenseits der Rendite generieren, die eine «risiko-freie» Anlage wie 
kurzlaufende Staatsanleihen erbringt. 
Der Subfonds investiert aktiv in globale Märkte mittels eines risikokontrol-
lierten Ansatzes auf Grundlage eines «Multi Asset-Class Risk Factor»-Mo-
dells. Alternative Anlagestrategien werden in erster Linie über Derivate un-
ter der Nutzung von Hebeln umgesetzt sowie durch das Eingehen von so-
wohl Long- als auch Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen. Das 
Anlagerisiko des Subfonds wird mittels eines «Multi Asset Class Factor»-
Modells systematisch kontrolliert und gesteuert.  
 
Anlagegrundsätze 
Der Subfonds legt gemäss Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2010 und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung 
und ungeachtet der Referenzwährung der Anlagen hauptsächlich in die fol-
genden Anlageinstrumente an.  
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist. 
Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR ein-
gestuft. 
 
Anlageinstrumente 
a) Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, einschliesslich American 

Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR), Ge-
winnanteilsscheine, Genussscheine, geschlossene Fonds und/oder 
Partizipationsscheine, die von öffentlichen, privaten und gemischt-
wirtschaftlichen Emittenten begeben werden. 

b) Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, einschliesslich An-
leihen, Notes, ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Instrumente 
(einschliesslich Hochzinsanleihen, Schwellenmarktanleihen, Unter-
nehmensanleihen, Wandelanleihen, Wandelnotes, Contigent Con-
vertibles (10%), Optionsanleihen und Optionsscheine auf Wertpa-
piere sowie Warrants, abgezinste Wertpapiere und inflationsgebun-
dene Anleihen). Wertpapiere aus dem Nicht-Investment-Grade-Sek-
tor dürfen bis zu 49% des Gesamtnettovermögens des Subfonds aus-
machen. Der Subfonds darf bis zu 20% seines Gesamtnettovermö-
gens in Wertpapiere investieren, welche von Standard & Poor’s mit 
einem Rating niedriger als «B-» und von Moody’s niedriger als «B3», 
aber von Standard & Poor’s nicht niedriger als «C» und von Moody’s 
nicht niedriger als «Ca» bewertet werden. 

c) Alternative Anlagen: Darüber hinaus kann der Subfonds bis zu 100% 
seines Gesamtnettovermögens in alternative Anlagen investieren. In 
Einklang mit den Bestimmungen in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» 
wird das Engagement in alternativen Anlagen indirekt durch Ziel-
fonds oder den Einsatz eines oder mehrerer der nachstehend aufge-
führten Finanzinstrumente erreicht. Das Engagement in alternativen 

Anlagen kann unter anderem OGAW-konforme Indizes für liquide al-
ternative Strategien in Übereinstimmung mit Artikel 41 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2010, Rohstoffe (einschliesslich ETC so-
wie Total Return Swaps und Fonds), Edelmetalle oder eine Kombi-
nation dieser Anlageklassen beinhalten. 
Sofern das Engagement in alternativen Anlagen über Derivate er-
folgt, muss dieses auf dem Einsatz von Derivaten beruhen, denen 
ein Finanzindex zugrunde liegt. 

d) Strukturierte Produkte: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Netto-
vermögens in strukturierten Produkten (Zertifikate, Notes) anlegen, 
falls diese eine angemessene Liquidität aufweisen und von erstklas-
sigen Banken (bzw. Emittenten, die einen vergleichbaren Anleger-
schutz wie erstklassige Banken bieten) ausgegeben werden. Diese 
strukturierten Produkte müssen die Anforderungen an handelbare 
Wertpapiere gemäss Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 erfüllen. Zudem muss ihre Bewertung regelmässig und jeder-
zeit nachprüfbar auf der Basis von unabhängigen Quellen erfolgen. 
Sofern diese strukturierten Produkte keine eingebetteten Derivate 
im Sinne von Artikel 42 Absatz 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 beinhalten, dürfen diese strukturierten Produkte keinen He-
beleffekt beinhalten. Sofern in diesen strukturierten Produkten De-
rivate eingebettet sind, dürfen diese Derivate nur auf den unter Ka-
pitel 6 «Anlagebegrenzungen» Abschnitt 1 aufgeführten Anlagein-
strumenten basieren, es sei denn, es ist ein eindeutiges Exposure 
gegenüber ihrem Basiswert gegeben (z. B. Rohstoffe und Metalle). 

e) Optionen und Futures: Der Subfonds kann Netto-Long- und Netto-
Short-Positionen durch den Abschluss von Derivatkontrakten auf Ak-
tienindizes (Aktienoptionen und -futures), Staatsanleihen (Zinsopti-
onen und -futures), Kreditindizes (Kreditfutures), Volatilitätsindizes, 
Dividendenindizes, Rohstoffindizes, Währungen oder sonstige 
OGAW-konforme Finanzindizes eingehen. Der Subfonds darf dabei 
nur Futures-Kontrakte eingehen, welche an einer Börse oder an ei-
nem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt ge-
handelt werden, der in einem OECD-Staat domiziliert ist. 

f) Swaps und Terminkontrakte: Unter Beachtung der «Anlagebegren-
zungen» in Kapitel 6 Abschnitt 3 kann der Subfonds zur Erreichung 
seines Anlageziels ebenfalls Total Return Swaps, Zinsswaps, Credit 
Default Swaps (CDS), Differenzkontrakte (CFD) und Devisen-For-
wards nutzen. Der Subfonds schliesst derartige Transaktionen mit 
OTC-Derivaten mit erstklassigen Finanzinstituten ab, die auf diese 
Transaktionen spezialisiert sind. Im Gegensatz zu Optionen können 
CFDs auf unbestimmte Zeit gehalten werden; der Wert von CFDs ist 
nicht abhängig von der Volatilität eines zugrunde liegenden Basis-
werts, sondern wird weitestgehend von der Veränderung zwischen 
Kaufpreis und Verkaufspreis des jeweiligen Basiswerts beeinflusst. 

 Der Subfonds darf maximal 400% seines Nettovermögenswerts in 
Total Return Swaps und CFDs mit ähnlichen Merkmalen investieren. 
Dieser Wert berechnet sich anhand der Summe der Nominalbeträge 
der Total Return Swaps. Es wird allgemein erwartet, dass der Betrag 
eines solchen Total Return Swap und CFD mit ähnlichen Merkmalen 
innerhalb einer Spanne von 0% bis 100% des Nettovermögenswerts 
des Subfonds bleibt. Dieser Wert berechnet sich anhand der Summe 
der Nominalbeträge der Total Return Swaps. Unter gewissen Um-
ständen kann dieser Anteil höher sein. 

g) Instrumente für Währungsengagements: Das Portfolio des Subfonds 
enthält Devisenoptionen und -terminkontrakte auf Währungen 
weltweit. In Abweichung von den Bestimmungen in Kapitel 6 «Anla-
gebegrenzungen» Abschnitt 3 Buchstabe j) kann der Subfonds 
Netto-Short-Positionen in Währungen halten, d. h. es dürfen Devi-
sentermingeschäfte verkauft werden, die das Risiko der Basisob-
jekte überschreiten. 

h) Liquide Mittel: Der Subfonds kann bis zu 100% seines Nettovermö-
gens in Termineinlagen, Liquiditätsfonds, Geldmarktfonds, Geld-
marktinstrumente, Schatzwechsel und andere kurzfristige Wertpa-
piere anlegen. In jedem Fall und zur Klarstellung: Anlagen in Liquidi-
tätsfonds und Geldmarktfonds sind auf 10% des Gesamtnettover-
mögens beschränkt. 

Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen unter «Anlageinstru-
mente» unterliegen die Transaktionen gemäss Buchstabe d), e) und f) den 
Bestimmungen von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen».  
 
Gesamtrisikopotenzial 
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Der methodologische Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikopotenzials 
aus dem Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten entspricht dem abso-
luten VaR-Ansatz gemäss Rundschreiben der CSSF 11/512. Unter normalen 
Marktgegebenheiten beträgt die erwartete Hebelwirkung rund das 5-fache 
des Nettovermögenswerts des Subfonds. Wie regulatorisch vorgeschrie-
ben wird die erwartete Hebelwirkung anhand der Summe der Nominalbe-
träge der Derivate berechnet (einschliesslich der Nominalbeträge der Total 
Return Swaps). Die Summe der Nominalbeträge berücksichtigt die absolu-
ten Nominalbeträge aller derivativen Finanzinstrumente, welche der Sub-
fonds einsetzt. Daher handelt es sich bei der erwarteten Hebelwirkung um 
einen Indikator für die Intensität des Einsatzes derivativer Finanzinstru-
mente innerhalb des Subfonds, nicht jedoch um einen Indikator des Anla-
gerisikos im Zusammenhang mit diesen Derivaten, da Verrechnungs- oder 
Absicherungseffekte nicht berücksichtigt werden. Tatsächlich führen Deri-
vate, die zur Kompensation von Risiken im Zusammenhang mit anderen 
Transaktionen dienen, aufgrund ihres Beitrags zur Summe der Nominalbe-
träge zu einem Anstieg der Hebelwirkung. Anlegern wird empfohlen, das 
PRIIP BIB zu konsultieren, um Indikationen zum Gesamtrisiko des Subfonds 
zu erhalten. Der Umfang der tatsächlichen Hebelwirkung kann im Zeitver-
lauf schwanken und höher ausfallen als die erwartete Hebelwirkung. Der 
Anlageverwalter ist nicht der Auffassung, dass die Anlagestrategie ein 
übermässiges Risiko durch Hebelwirkung impliziert, um Renditen zu gene-
rieren. Dabei wird jedoch davon ausgegangen, dass der Wert der jeweili-
gen Aktienklasse schneller steigen oder fallen kann, als dies bei keiner He-
belwirkung der Fall ist.  
 
Besondere Risikofaktoren 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken des all-
gemeinen Teils des Prospekts werden potenzielle Anleger darauf hinge-
wiesen, dass für diesen Subfonds folgende spezielle Risikohinweise gel-
ten:  
Potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, dass verschiedene Risiken 
im Zusammenhang mit Geldbewegungen durch Zeichnungen und Rücknah-
men die angestrebte Rendite schmälern können. Zudem sollten sich poten-
zielle Anleger der Tatsache bewusst sein, dass das Gegenparteirisiko bei 
den Derivat-Strategien nicht vollständig ausgeschaltet werden kann. Sollte 
eine Gegenpartei ausfallen, kann dies die Rendite des Anlegers schmälern. 
Die verschiedenen Kontrakte weisen möglicherweise ein und dieselbe Ge-
genpartei auf, sodass es zu einer Konzentration des Gegenparteirisikos 
kommen kann. Sofern dies als angemessen betrachtet wird oder gemäss 
dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgeschrieben ist, schwächt der Sub-
fonds diese Risiken durch die Entgegennahme von Finanzsicherheiten als 
Garantien ab bzw. hält sie durch diverse Diversifikationsmassnahmen mög-
lichst klein. Da das Portfolio des Subfonds in verschiedenen Anlageklassen 
engagiert ist, hängt der Wert der Aktien des Subfonds von den üblichen 
Marktschwankungen dieser verschiedenen Anlageklassen und verbunde-
nen Derivaten ab. Folglich kann der Anlagewert steigen oder sinken. Anle-
ger sollten ebenfalls beachten, dass der Subfonds weder mit einer Garantie 
noch einem Kapitalschutz ausgestattet ist. Anleger dieses Subfonds sollten 
darauf vorbereitet und in der Lage sein, Verluste des angelegten Kapitals 
bis hin zu einem vollständigen Verlust hinzunehmen. 
Die voraussichtlichen Renditen aus Wertpapieren von Emittenten aus 
Schwellen- und Entwicklungsländern sind in der Regel höher als die Rendi-
ten aus ähnlichen Wertpapieren, welche von gleichwertigen Emittenten 
aus Nicht-Schwellen- oder -Entwicklungsländern (d. h. Industrieländern) 
begeben werden.  
Ein «Industrieland» ist ein Land, das von der Weltbank als «Land mit hohem 
Einkommen» eingestuft wird und/oder in keinem Schwellenmarktindex ei-
nes führenden Indexanbieters vertreten ist, und weist nach allgemeiner 
Auffassung im Gegensatz zu Schwellenländern eine ausgereifte und hoch-
entwickelte Wirtschaft auf, insbesondere mit einer fortgeschrittenen tech-
nologischen Infrastruktur, diversifizierten Wirtschaftszweigen, einem her-
vorragenden Gesundheitssystem und einem besseren Zugang zu Bildung. 
Vor diesem Hintergrund gelten als Schwellen- und Entwicklungsmärkte 
Länder, die von der Weltbank nicht als Länder mit hohem Einkommen ein-
gestuft werden. Ferner werden Länder mit hohem Einkommen, die in ei-
nem Schwellenmarktindex eines führenden Dienstleistungsanbieters ent-
halten sind, ebenfalls als Schwellen- oder Entwicklungsländer betrachtet, 
falls die Verwaltungsgesellschaft dies im Rahmen des Anlageuniversums 
des Subfonds als angemessen erachtet. 
Der Subfonds kann in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, auch 
wenn diese Länder von der Weltbank nicht als Länder mit hohem Einkom-
men klassifiziert wurden. Ferner werden Länder mit hohem Einkommen, 

die in einem Emerging Market Index eines führenden Dienstleistungsan-
bieters enthalten sind, ebenfalls als anlagegeeignete Schwellenländer be-
trachtet, falls die Verwaltungsgesellschaft dies im Rahmen des Anlageuni-
versums des Subfonds als angemessen erachtet. Im Vergleich zu den In-
dustrieländern sind die Märkte in Schwellenländern weitaus weniger li-
quide. Ausserdem haben diese Märkte in der Vergangenheit im Vergleich 
zu den Märkten in den Industrieländern eine erhöhte Volatilität aufgewie-
sen.  
Potenzielle Anleger sollten sich bewusst sein, dass Anlagen in diesem Sub-
fonds aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage in Schwellenlän-
dern mit einem grösseren Risiko behaftet sind, welches den Ertrag des Ver-
mögens des Subfonds belasten kann. Anlagen in diesen Subfonds sollten 
nur auf mittlere bis lange Sicht getätigt werden. Anlagen dieses Subfonds 
unterliegen unter anderem folgenden Risiken: weniger effiziente öffentli-
che Kontroll-, Verbuchungs- und Buchprüfungsmethoden und -standards, 
die den Anforderungen der westlichen Gesetzgebung nicht entsprechen, 
mögliche Einschränkungen bei der Rückführung des eingesetzten Kapitals, 
Gegenparteirisiko in Hinsicht auf einzelne Transaktionen, Marktvolatilität 
oder unzureichende Liquidität, die die Anlagen des Subfonds beeinflussen 
können. Weiterhin muss in Betracht gezogen werden, dass die Unterneh-
men unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung (Micro, Small, Mid, Large 
Caps) oder ihrem Sektor ausgewählt werden. Dies kann Konzentrationen 
bei den Marktsegmenten, Branchen, Regionen und Währungen zur Folge 
haben. 
Da der Subfonds in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating investieren 
kann, können die zugrunde liegenden Schuldtitel ein höheres Herabstu-
fungsrisiko bergen oder ein höheres Ausfallrisiko aufweisen als Schuldtitel 
erstklassiger Schuldner. Die höhere Rendite sollte als Ausgleich für das hö-
here Risiko der unterliegenden Schuldtitel und die höhere Volatilität des 
Subfonds angesehen werden. 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Subfonds, unter ande-
rem zu Anlagezwecken, in umfangreichem Masse Total Return Swaps ein-
setzen kann. Die Anleger werden auf die genaue Beschreibung dieser In-
strumente in Kapitel 4 «Anlagepolitik» sowie auf die in Kapitel 7 «Risiko-
faktoren» beschriebenen rechtlichen, regulatorischen, politischen und 
Steuerrisiken und Risiken, die mit Total Return Swaps und der Verwaltung 
von Sicherheiten verbunden sind, hingewiesen. 
Contingent Capital Instruments können von Anleihen in Aktien umgewan-
delt oder abgeschrieben werden, wenn ein spezifischer Auslöser eintritt 
(ein sogenannter «mechanischer Trigger»). Eine Umwandlung in Aktien 
oder eine Abschreibung können mit einem substanziellen Wertverlust ver-
bunden sein. Im Fall einer Umwandlung können die erhaltenen Aktien ei-
nen Abschlag gegenüber dem Aktienkurs beim Kauf der Anleihe aufweisen, 
sodass ein erhöhtes Kapitalverlustrisiko besteht. Neben den mechanischen 
Triggern können Contingent Capital Instruments «Point of Non-Viability»-
Trigger aufweisen, welche dieselben Konsequenzen auslösen, d. h. eine 
Umwandlung in Aktien oder eine Abschreibung. Diese «Point of Non-Viabi-
lity»-Trigger werden in Abhängigkeit von der Einschätzung der zuständigen 
Regulierungsbehörde zum Solvabilitätsausblick des Emittenten ausgelöst 
Einige nachrangige Unternehmensanleihen sind möglicherweise kündbar, 
sodass sie durch den Emittenten zu einem bestimmten Termin und einem 
vordefinierten Preis zurückgenommen werden. Falls solche Schuldtitel 
nicht zum festgelegten Kündigungstermin zurückgenommen werden, kann 
der Emittent die Laufzeit bis auf unbestimmte Zeit verlängern und die Ku-
ponzahlungen aussetzen oder reduzieren. Die Kreditqualität von Schuldti-
teln ohne Rating wird ohne Bezugnahme auf eine unabhängige Ratingagen-
tur ermittelt. Nachrangige Unternehmensanleihen sind mit einem höheren 
Verlustrisiko als vorrangige Unternehmensanleihen verbunden, auch wenn 
sie durch denselben Emittenten begeben wurden. Anlegern wird geraten, 
die in Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken im Zusammenhang 
mit Anlagen in Contingent Capital Instruments zu beachten. 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich negativ auf die Renditen des Subfonds 
auswirken. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen 
des allgemeinen Risikomanagementprozesses identifiziert und gesteuert 
und können sich im Laufe der Zeit ändern. Potenzielle Anleger werden auch 
auf die im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisiken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» 
aufgeführten Risiken hingewiesen. 
 
Anlegerprofil 
Der Subfonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und ei-
nem langfristigen Anlagehorizont, die ein Exposure zu systematischen Stra-
tegien über verschiedene Anlageklassen hinweg anstreben. 
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Anlageverwalter 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Asset Management 
(Schweiz) AG, Zürich, als Anlageverwalter mit der Verwaltung dieses Sub-
fonds beauftragt.  
 
 
Nettovermögenswert 
Abweichend von den Bestimmungen in Kapitel 8 «Nettovermögenswert» 
wird der Nettovermögenswert der Aktien des Subfonds an jedem Tag, an 
dem die Banken in Luxemburg, London und Zürich ganztägig für Geschäfte 
geöffnet sind (als «Bewertungstag» bezeichnet), berechnet. 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei der 
Zentralen Verwaltungsstelle oder einer von der Gesellschaft zur Annahme 
solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle bis 13.00 Uhr (Mitteleuropä-
ische Zeit) am Bankgeschäftstag vor dem Bewertungstag an Tagen, an de-
nen die Banken in Luxemburg geöffnet sind, eingehen. Zeichnungs-, Rück-
nahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist eingehen, werden be-
handelt, als wären sie fristgerecht am Bankgeschäftstag vor dem nächstfol-
genden Bewertungstag erhalten worden. 
Die Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb eines Bankgeschäftstags 
nach dem Bewertungstag zu erfolgen, an dem der Ausgabepreis der Aktien 
festgestellt wurde. Die Zahlung des Rücknahmepreises je Aktie hat inner-
halb von zwei Bankgeschäftstagen nach dessen Berechnung zu erfolgen. 
 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in Über-
einstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Nettover-
mögenswert für die an diesem Bewertungstag eingegangenen Zeichnungs- 
bzw. Rücknahmeanträge bei einem Nettoüberschuss an Zeichnungsanträ-
gen um bis zu 2% des Nettovermögenswertes je Aktie erhöht bzw. bei ei-
nem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen um bis zu 2% verringert.  
In Ausnahmefällen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre be-
schliessen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing-Faktor zu er-
höhen. In diesem Fall informiert die Gesellschaft die Anleger gemäss Ka-
pitel 14 «Informationen an die Aktionäre».  
 
Performance Fee 
Der Verwaltungsgesellschaft steht für den Subfonds eine erfolgsbezogene 
Zusatzentschädigung («Performance Fee») zu, welche täglich auf Basis des 
unangepassten Nettovermögenswertes («unswung NAV») vor der Rück-
stellung der Performance Fee für den betreffenden Bewertungstag der je-
weiligen Aktienklasse errechnet wird («Berechnungstag»).  
Die Performance Fee ist jährlich («Festschreibungszeitraum») zu zahlen 
(d. h. festgeschrieben). Der Festschreibungszeitraum endet am 30. Novem-
ber, wobei der erste Festschreibungszeitraum potenziell länger als 12 Mo-
nate andauern kann. Dieser beginnt mit der Lancierung der betreffenden 
Aktienklasse und dauert mindestens 12 Monate an. 
Die Berechnung der Performance Fee und die erforderlichen Rückstellun-
gen erfolgen zeitgleich mit der Berechnung jedes Nettovermögenswerts. 
Die aufgelaufene Performance Fee ist jeweils einen Monat nach Ablauf des 
entsprechenden Festschreibungszeitraums im Nachhinein zu zahlen; wer-
den Aktien im Laufe des Festschreibungszeitraums zurückgegeben, ist die 
im Nettovermögenswert pro Aktie enthaltene Performance Fee für die zu-
rückgegebenen Aktien anteilig zum Zeitpunkt der Rücknahme fällig (d. h. 
festgeschrieben), sofern folgende Kriterien erfüllt sind: 
Der unswung NAV der Aktienklasse, der zur Berechnung der Performance 
Fee herangezogen wird, muss höher ausfallen als sämtliche zuvor verzeich-
neten Werte für den unswung NAV («High Water Mark»). Jeder vorange-
gangene Rückgang des unswung NAV je Aktie der betreffenden Aktien-
klasse muss durch einen weiteren Anstieg über das zuletzt verbuchte Hoch, 
bei dem eine Performance Fee fällig wurde, ausgeglichen werden. 
Liegt der unswung NAV einer Aktienklasse am Berechnungstag über den 
vorangegangenen Werten des unswung NAV (vor Abzug der Performance 
Fee), so wird der Differenz zwischen dem unswung NAV der betreffenden 
Aktienklasse und der High Water Mark eine Performance Fee von 10% be-
lastet.  
Die Berechnung der Performance Fee erfolgt dabei auf Grundlage der ak-
tuell während des Festschreibungszeitraums im Umlauf befindlichen Ak-
tien der jeweiligen Klasse. Neue Zeichnungen werden indes nicht berück-
sichtigt. Somit unterliegen neue Zeichnungen erst dann einer Performance 

Fee, nachdem sie zur Wertentwicklung der betreffenden Aktienklasse bei-
getragen haben. 
Wenn über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg keine Performance Fee 
anfällt, wird die High Water Mark am Tag der nächsten NAV-Berechnung 
dem unswung NAV am Ende des Fünfjahreszeitraums angepasst (die 
«Carry-Forward-Bedingungen»). 
 
Eine Performance Fee fällt an, wenn folgende Bedingungen gelten: 
NAV t > HWM. 
Ist diese Bedingung erfüllt, so gilt: 
10% ([NAV t – HWM] × Anzahl Aktien t) – (Kumulierte Anpassung von Zeich-
nungen)t 
Dabei gilt: 
NAV t = aktueller unswung NAV vor Abzug der Performance Fee 
NAV 0 = erster unswung NAV 
HWM = High Water Mark = max. {NAV 0....NAV t-1}, auf deren Grundlage 
die letzte Festschreibung erfolgte 
t = aktueller Berechnungstag 
Kumulierte Anpassung von Zeichnungen)t = Der Neutralisierungsfaktor, 
der verhindert, dass eine Performance Fee für neue Aktien festgeschrie-
ben wird, die während des Festschreibungszeitraums und somit gezeich-
net werden, bevor sie zur Wertentwicklung der betreffenden Aktienklasse 
beitragen. 
 
Numerische Beispiele:  
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Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund 
 
Die Referenzwährung, in der die Performance und der Nettovermögens-
wert des Subfonds berechnet werden, ist der USD. Anlagen können in be-
liebigen Währungen erfolgen. 
 
Anlageziel 
Das Anlageziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu 
erzielen, indem er unter angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Risikostreuung in eine Anzahl ausgewählter Katastrophenanleihen, 
sogenannte «Cat Bonds», anlegt. Die Cat Bonds werden überdies anhand 
von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt wie im ESG-Rahmenwerk von 
CSILS beschrieben und im SFDR-Anhang dieses Prospekts festgelegt 
(«ESG-Rahmenwerk von CSILS»). Ferner ist der Subfonds grundsätzlich be-
strebt, eine niedrige Korrelation mit den Renditen traditioneller Anlagen 
wie festverzinslichen Wertpapieren und Aktien zu erreichen.  
Der Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet.  
Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 ein-
gestuft, wie im SFDR-Anhang zu diesem Prospekt dargelegt.  

 
Anlagegrundsätze 
Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Subfonds hauptsächlich in Cat 
Bonds an. Cat Bonds sind Finanztitel, die versicherungstechnische Risiken 
auf die Kapitalmärkte übertragen. Bei Cat Bonds handelt es sich üblicher-
weise um variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, bei denen die Rück-
zahlung des Anlagebetrags sowie die Zinszahlungen («Kupons») an das 
Ausbleiben des Eintritts eines vordefinierten auslösenden Ereignisses, des 
«Triggers», geknüpft sind; solche Trigger können beispielsweise ein Hurri-
kan oder ein Erdbeben einer bestimmten Stärke sein. Als Basis für die Be-
wertung des Ausmasses des Triggers können die Schadenbelastung eines 
bestimmten Versicherers oder Rückversicherers, Indizes der Versiche-
rungsbranche oder Messwerte wissenschaftlicher Instrumente dienen. 
Tritt einer der für die Katastrophenanleihe definierten Trigger ein, kann der 
Subfonds sein in solche Cat Bonds investiertes Kapital teilweise oder zur 
Gänze verlieren und er verzichtet auf sämtliche Ansprüche auf künftige, 
noch nicht aufgelaufene Kuponzahlungen oder er erhält als Folge einer Re-
duzierung seines Anlagekapitals in der Katastrophenanleihe niedrigere Ku-
ponzahlungen. Bleibt das in der Anleihe spezifizierte Trigger-Ereignis be-
stimmten Ausmasses aus, hat der Subfonds Anspruch auf die Rückzahlung 
seines Anlagekapitals und die Zinszahlungen. Cat Bonds weisen im Allge-
meinen keine oder nur eine geringfügige Korrelation mit traditionellen Fi-
nanzmärkten auf. Cat Bonds können verschiedene Arten von Ereignissen, 
geografische Regionen (z. B. weltweites, multi-nationales, nationales 
und/oder regionales Exposure) oder unter anderem auch Folgendes abde-
cken:  

• Naturkatastrophen (unter anderem Erdbeben, Hurrikans, Tai-
fune, Waldbrände, Tornados, Zyklone, Blizzards, Stürme, Ha-
gel, Dürren, Erdfälle, Vulkanausbrüche, Tsunamis und/oder 
Überschwemmungen);  

• Von Menschen verursachte Risiken («Man-made-Risiken») 
(unter anderem Risiken in Bezug auf Luftfahrt, Seetransport, 
Energie/Offshore, technische Risiken, Landwirtschaft, Satelli-
ten, Feuer, Politik, Terrorismus, Explosionen, Lotto und oder 
Cyberrisiken); oder  

• Lebensereignisse, Unfall- und Gesundheitsereignisse (unter 
anderem Behinderung, Gesundheitsschäden, Langlebigkeit 
und/oder Mortalität). 

• Der Subfonds investiert nicht in Cat Bonds aus dem Bereich 
Lebensversicherungen. Andere vorab festgelegte Rückversi-
cherungssegmente könnten gemäss dem nachfolgend be-
schriebenen ESG-Rahmenwerk von CSILS ebenfalls ausge-
schlossen werden. 
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Der Subfonds wird den Grossteil seiner Cat-Bond-Anlagen in Cat Bonds mit 
Trigger-Events aus dem Bereich der Naturkatastrophen tätigen.  
Bestimmte Cat Bonds, in die der Subfonds investiert, können über verschie-
dene Trigger verfügen, die auf unternehmensweiten Verlusten («Indem-
nity-Trigger»), indexbasierten Verlusten («Index-Trigger») oder einer Kom-
bination verschiedener Trigger («Hybridtrigger») basieren.  
Indemnity-Trigger basieren auf der Schadenbelastung des Zedenten oder 
einer anderen Einheit, die den Cat Bond ausgibt. Das Trigger-Ereignis gilt 
als eingetreten, wenn die tatsächliche Schadenbelastung eines Unterneh-
mens aus einer bestimmten Gefahr einen festgelegten Grenzwert an versi-
cherten Forderungen überschreitet. Ein Indemnity-Trigger kann auf Einzel-
fallbasis (d. h. der Grenzwert wird auf Einzelfallbasis angewandt) oder auf 
aggregierter Basis (d. h. der Grenzwert wird auf die Gesamtheit aller wäh-
rend einer Jahresfrist angefallenen Ereignisse angewandt) vereinbart wer-
den. Bleiben die Schäden unter der zuvor vereinbarten Gesamtsumme, 
dann gilt das Trigger-Ereignis als nicht eingetreten und der Subfonds hat 
Anspruch auf die Rückzahlung seines Anlagekapitals.  
Index-Trigger folgen einem von drei breiten Ansätzen: Parameter, Bran-
chenschaden und Modellschaden oder eine Kombination daraus, die unten 
unter der Beschreibung «Hybridtrigger» erläutert wird. Index-Trigger ba-
sieren auf vordefinierten Formeln, die das Risiko in Zusammenhang mit 
den Schadenregulierungspraktiken eines Unternehmens und potenziellen 
Informationsbarrieren eliminieren. Ähnlich wie Indemnity-Trigger können 
Index-Trigger und Hybridtrigger (siehe unten) auf Einzelfallbasis (d. h. der 
Grenzwert wird auf Einzelfallbasis angewandt) oder auf aggregierter Basis 
(d. h. der Grenzwert wird auf die Gesamtheit aller während einer Jahres-
frist angefallenen Ereignisse angewandt) vereinbart werden.  

• Parametrische Index-Trigger basieren auf dem Auftreten eines 
Katastrophenereignisses mit bestimmten festgelegten physi-
schen Parametern (z. B. Windgeschwindigkeit und Auftrittsort 
eines Hurrikans oder Stärke und Auftrittsort eines Erdbebens) 

• Branchenschaden-Index-Trigger basieren auf dem geschätzten 
Schaden, welcher der gesamten Versicherungsbranche durch 
ein bestimmtes versichertes Ereignis entsteht. Die Schätzungen 
werden von einem Berichtsdienstleister, wie zum Beispiel Pro-
perty Claim Services, erstellt.  

• Modellschaden-Index-Trigger basieren auf dem geschätzten 
Branchenschaden, der anhand der Datenbank einer Agentur zur 
Katastrophenmodellierung ermittelt wird, oder auf dem ent-
standenen Unternehmensschaden im Vergleich zu dem von ei-
ner Modellierungsagentur geschätzten Branchenschaden. 

Hybridtrigger beinhalten mehr als eine Art von Trigger in einer einzigen 
Transaktion oder Tranche einer Insurance-Linked-Strategie. Ein Hybridtrig-
ger kann zum Beispiel das Auftreten eines Hurrikans in den USA und eines 
Erdbebens in Japan beinhalten, wobei für jedes Ereignis ein unterschiedli-
cher Index-Trigger gilt. Ein anderes Beispiel eines Hybridtriggers umfasst 
das Auftreten verschiedener Trigger in einer bestimmten Reihenfolge. Bei-
spielsweise wird nach dem Eintreten des qualifizierenden Erdbebens in den 
USA ein Modellschaden-Index zur Beurteilung des Gesamtmarktanteils ei-
nes Unternehmens herangezogen und dann auf den mit dem qualifizieren-
den Ereignis verbundenen Branchenschaden-Index angewandt, um eine 
allfällige Kapitalreduzierung zu bestimmen.  
Cat Bonds können von staatlichen Einrichtungen, Versicherungsunterneh-
men, Rückversicherern, Zweckgesellschaften oder anderen Einheiten be-
geben werden (jeweils als «Sponsor» bezeichnet). Die Laufzeit von Cat 
Bonds beträgt in der Regel ein bis fünf Jahre, je nach Anleihe, und kann im 
Anschluss an die Fälligkeit eine Entwicklungsperiode beinhalten. Cat Bonds 
verfügen in der Regel nicht über ein Bonitätsrating, können aber von min-
destens einer national anerkannten statistischen Ratingagentur bewertet 
werden. Wenn sie bewertet wurden, haben Cat Bonds im Allgemeinen ein 
Rating unter Investment Grade. Das Rating für Cat Bonds spiegelt in erster 
Linie die von der Ratingagentur berechnete Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts eines Trigger-Ereignisses wider. Die Bewertung beurteilt auch das 
Kreditrisiko des Cat Bond und das Modell, mit dem die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts des Trigger-Ereignisses berechnet wird.  
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Damit der Sponsor das Risiko auf die Kapitalmärkte übertragen kann, wird 
in der Regel eine Zweckgesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, 
die anschliessend die Anleihen an Kapitalmarktanleger wie beispielsweise 
den Subfonds ausgibt. Eine Zweckgesellschaft ist üblicherweise als insol-
venzferne Einheit strukturiert. Anders als bei Unternehmensanleihen wird 
das Kapital, das der Anleger zum Kauf von Cat Bonds in eine Zweckgesell-
schaft einbringt, nicht vom Sponsor gehalten, sondern von der Zweckge-
sellschaft, und zwar in Form von risikoarmen Wertpapieren, wie z. B. Geld-
marktfonds, wobei jedoch der Sponsor einen vorrangigen Anspruch auf die 
daraus erzielten Erträge hat. Der an den Anleger gezahlte Kupon setzt sich 
zusammen aus den Erträgen dieser risikoarmen Anlagen und den Versiche-
rungsprämien, welche der sponsernde Versicherer an die Zweckgesell-
schaft zahlt.  
Einige institutionelle Broker unterhalten einen Sekundärmarkt für be-
stimmte Cat Bonds. Diese Broker können indikative Geld- und Briefkurse 
anbieten sowie Anbieter und Käufer von Cat Bonds zusammenführen und 
regelmässige indikative Kurse für Cat Bonds bereitstellen. Typische Käufer 
von Cat Bonds sind andere Anleger, wie beispielsweise auf Insurance-Lin-
ked-Strategien spezialisierte Fonds, institutionelle Anleger und offene oder 
geschlossene Investmentfonds sowie Unternehmen. Der Subfonds legt 
ausschliesslich in Cat Bonds an, die im Sinne der Artikels 41(1) des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 und Artikel 2 der Grossherzoglichen Verordnung 
vom 8. Februar 2008 als übertragbare Wertpapiere gelten. Cat Bonds ent-
halten keine Finanzderivate entsprechend der Definition in Artikel 10 der 
Grossherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008. 
Daneben darf der Fonds ergänzend in Anleihen, andere fest- oder variabel 
verzinsliche Schuldverschreibungen sowie kurzfristige Schuldtitel anlegen, 
die von einem staatlichen oder nicht-staatlichen Emittenten begeben wer-
den, und/oder in Barmittel und Barmitteläquivalente, die auf eine belie-
bige OECD-Währung lauten. Die oben beschriebenen Instrumente müssen 
kein Bonitätsrating vorweisen (auch Non-Investment Grade und Wertpa-
piere ohne Rating sind zulässig). Dieser Subfonds ist somit nicht an das Min-
destrating gebunden.  
Der Subfonds strebt die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merk-
male an, indem gemäss dem ESG-Rahmenwerk von CSILS infrage kom-
mende Cat Bonds ausgewählt werden. 
Die Auswahl der Cat Bonds, Emittenten, Gefahren, Märkte und OECD-
Währungen liegt im Ermessen des Anlageverwalters. In Übereinstimmung 
mit den für Cat Bonds geltenden regulatorischen Vorschriften erfüllt der 
Subfonds die entsprechenden Vorgaben zur Risikostreuung in Bezug auf 
das Exposure gegenüber Sponsoren und unabhängigen Gefahren durch die 
Überwachung von u. a. folgenden Limiten: (i) maximale Allokation von 20% 
des Nettovermögenswerts pro Sponsor und (ii) ein Beitrag von maximal 
35% zu den erwarteten Verlusten des Subfonds aufgrund einer unabhängi-
gen Gefahr.  
Der Subfonds investiert nicht in Cat Bonds aus dem Bereich Lebensversi-
cherungen. 
Der Subfonds darf in Einklang mit den geltenden Regeln zur Risikostreuung 
vollumfänglich in Barmittel und Barmitteläquivalente investiert sein, wenn 
beispielsweise nach Ansicht des Anlageverwalters eine defensive Positio-
nierung des Subfonds erforderlich ist. 
Der Subfonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens in Aktien bzw. Anteile 
von anderen OGAW und/oder anderen OGA («Zielfonds») im Sinne von Ka-
pitel 6 «Anlagebegrenzungen» Abschnitt 1 Buchstabe e anlegen.  
Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen 
kann der Subfonds bis zu 20% seines Gesamtnettovermögens in akzessori-
sche liquide Vermögenswerte investieren (d. h. Sichteinlagen), um lau-
fende oder ausserordentliche Zahlungen zu tätigen, oder für die Zeit, die 
notwendig ist, um wieder in zulässige Anlagen gemäss Teil I des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2010 zu investieren, oder für einen Zeitraum, der bei 
ungünstigen Marktbedingungen absolut notwendig ist. Der Subfonds kann 
auch bis zu 20% seiner Nettovermögenswerte (einschliesslich der oben ge-
nannten Sichteinlagen) in Barmittel, Termineinlagen, Liquiditätsfonds, 
Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investieren. In jedem Fall und 
zur Klarstellung: Anlagen in Liquiditätsfonds und Geldmarktfonds sind auf 
10% des Gesamtnettovermögens beschränkt. 

Der zentrale Anlageansatz und -prozess kombiniert zwei Blöcke, nämlich 
die versicherungstechnische und die Finanzanalyse, in dem Versuch, ein 
Portfolio zusammenzustellen, das eine langfristige, den identifizierten Ziel-
setzungen entsprechende Wertentwicklung liefert, aber gleichzeitig die 
vordefinierten Risikolimiten respektiert und dabei ökologische und soziale 
Merkmale berücksichtigt, wie im ESG-Rahmenwerk von CSISL vorgegebe-
nen. In einem ersten Schritt wird unter Verwendung versicherungstechni-
scher Analyseinstrumente eine fundamentale Bottom-up-Analyse in Ein-
klang mit den typischen Eigenschaften von Cat Bonds durchgeführt. Die auf 
den Primär- und Sekundärmärkten verfügbaren Cat Bonds werden ent-
sprechend vordefinierter Kriterien analysiert; solche Kriterien sind bei-
spielsweise die Art des übertragenen Risikos, die spezifischen Eigenschaf-
ten der Struktur, die Marktbedingungen und die Geschäftsaktivität des 
Sponsors sowie die Auswirkungen auf das Risiko-Ertrags-Profil des Portfo-
lios. Die Analyse individueller Wertpapiere basiert auf Informationen, die 
bei unabhängigen Quellen eingeholt wurden, wie z. B. Ratingagenturen, Ri-
sikomodellierungs-Unternehmen, Brokern und Beratern. Das für die Cat 
Bonds zuständige Anlageteam nutzt eine Kombination interner Tools und 
eine von einem unabhängigen Anbieter lizenzierte Versicherungsrisiko-
Modellierungs-Software, um das zugrunde liegende Ereignisrisiko zu mo-
dellieren. Die Ergebnisse werden in einem Due-Diligence-Bericht über die 
Cat Bonds (das sogenannte Deal Memorandum) zusammengefasst, der das 
Anlageuniversum definiert. 
In einem zweiten Schritt wird eine Top-down-(Finanz-)Analyse angewen-
det. Da es sich bei Cat Bonds um festverzinsliche Instrumente mit einem im 
Voraus festgelegten Risiko-Ertrags-Profil handelt, hat das Team ein propri-
etäres Aggregationstool entwickelt, das die Verteilungseigenschaften von 
Cat Bonds berücksichtigt und gleichzeitig die gewünschten Begrenzungen 
und Grundsätze der Risikostreuung beachtet. Das Resultat dieses quantita-
tiven Prozesses ist eine optimale Portfolio-Allokation. 
Sämtliche Anlagen sowie der Einsatz sämtlicher Anlagetechniken erfolgen 
gemäss den in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» vorgegebenen Anlagebe-
grenzungen. 

 
ESG-Rahmenwerk von Credit Suisse Insurance Linked Strategies  
Das ESG-Rahmenwerk von CSILS legt fest, wie der Anlageverwalter ESG-
Faktoren berücksichtigt, um infrage kommende Cat Bonds zu identifizieren 
sowie die langfristigen Anlageziele und -grundsätze des Subfonds zu errei-
chen bzw. einzuhalten und gleichzeitig gewisse Nachhaltigkeitsrisiken zu 
steuern (siehe Definition in Kapitel 7 «Risikofaktoren» im allgemeinen Teil 
des Prospekts). 
Informationen zu den vom Subfonds beworbenen ökologischen oder sozi-
alen Merkmalen finden Sie im SFDR-Anhang dieses Prospekts. 

 
Derivate 
In Einklang mit Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Abschnitt 1 Buchstabe g 
darf der Subfonds zu Absicherungszwecken oder im Interesse einer effek-
tiven Verwaltung des Portfolios Derivate nutzen, beispielsweise Futures, 
Optionen, Warrants, Swaps oder andere derivative Finanzinstrumente; Vo-
raussetzung ist jedoch, dass die in Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» festge-
legten Limiten eingehalten werden.  
Derivate können jedoch auch zu Zwecken der Risikoverwaltung/-absiche-
rung eingesetzt werden, wobei der Portfoliomanager sich anderer Strate-
gien, Techniken und Instrumente bedienen darf, die nach Ermessen des 
Anlageverwalters zu diesem Zweck geeignet sind. Gestattet ist der Einsatz 
von Derivaten unter anderem zur Eliminierung oder Minderung negativer 
Auswirkungen möglicher Änderungen des Marktwerts einer oder mehrerer 
zugrunde liegender Anlagen oder des Subfonds-Portfolios insgesamt, zum 
Schutz des noch nicht realisierten Wertzuwachses einer oder mehrerer zu-
grunde liegender Positionen oder des Subfonds-Portfolios insgesamt ge-
gen systemische Risiken und/oder bestimmte makroökonomische Risiken 
(einschliesslich Marktbewegungen, Kreditrisiken, Währungsschwankun-
gen, Inflationsrisiken und Zinsrisiken), denen die Vermögenswerte des Sub-
fonds ausgesetzt sind, oder aus anderen angemessenen Gründen. Der Sub-
fonds darf ebenfalls auf wirtschaftlichen Grundsätzen basierende Proxy-
Hedging-Transaktionen eingehen. Mit Absicherungstransaktionen können 
Risiken auf individueller und/oder Makrobasis abgesichert werden. 
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Der Subfonds darf ferner Devisenterminkontrakte kaufen und verkaufen, 
um sich für den Fall einer Abwertung der Anlagewährungen des Subfonds 
gegenüber der Basiswährung des Subfonds abzusichern. Durchgeführt 
werden Devisentransaktionen in Zusammenhang mit dieser Art von Port-
folio-Absicherung von der Credit Suisse Asset Management (Switzerland) 
Ltd., einem verbundenen Unternehmen der Credit Suisse Group, in ihrer 
Eigenschaft als Devisenabsicherungsstelle zum Zwecke der Devisenabsi-
cherungsaktivitäten, einschliesslich der Bestimmung der angemessenen 
Absicherungspositionen und der Platzierung von Devisengeschäften. 
In Zusammenhang mit dieser Art der Portfolio-Absicherung wird dem Sub-
fonds eine jährliche Devisenabsicherungsgebühr von maximal 0,08% in 
Rechnung gestellt, die an die Devisenabsicherungsstelle zu entrichten ist; 
die Devisenabsicherungsgebühr wird zeitanteilig (pro rata temporis) be-
rechnet, basierend auf dem durchschnittlichen Gesamtnettodevisenver-
mögen des Subfonds. Die von den Gegenparteien bei Devisenabsiche-
rungsgeschäften in Rechnung gestellten Margen/Spreads werden durch 
die Devisenabsicherungsgebühr nicht gedeckt. 
Falls es sich bei den Basiswerten der Derivate um Finanzindizes handelt, 
müssen diese den Anforderungen von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» 
Abschnitt 4 Buchstabe g genügen und sind in Übereinstimmung mit Artikel 
9 der Grossherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und Kapitel XIII 
der ESMA-Leitlinien zu ETFs und anderen OGAW-Themen 
(ESMA/2014/937) auszuwählen. 
 
Gesamtrisikopotenzial 
Das Gesamtrisikopotenzial des Subfonds wird mittels des Commitment-An-
satzes berechnet, sofern das Risikopotenzial, das sich aus dem Einsatz de-
rivativer Finanzinstrumente ergibt, nicht 100% der Vermögenswerte der 
Subfonds übersteigt 
 
Besondere Risikofaktoren 
Nebst den unter Kapitel 7 «Risikofaktoren» aufgeführten Risiken des 
allgemeinen Teils des Prospekts werden bestehende und potenzielle 
Anleger darauf hingewiesen, dass für diesen Subfonds folgende spezi-
elle Risikohinweise gelten: 
Regionales oder sektorales Konzentrationsrisiko 
Wenn der Subfonds in Wertpapiere von Emittenten aus einem bestimm-
ten Land oder einer bestimmten Region anlegt, ist er durch eine solches 
Engagement dem Risiko ungünstiger gesellschaftlicher, politischer oder 
wirtschaftlicher Ereignisse in diesem Land oder dieser Region ausgesetzt.  
Versicherungsgebundene Instrumente decken vorwiegend Regionen ab, 
in denen Menschen in der Regel Versicherungen erwerben, wie z. B. 
Westeuropa, Japan und die USA. Abhängig von den Marktbedingungen 
wird der Subfonds versuchen, seine Anlagen nach Gefahrenkategorie 
(z. B. Wind, Erdbeben usw.), Region und Saison (einige Risiken ändern 
sich je nach Jahreszeit) zu diversifizieren, kann aber ein wesentliches En-
gagement in Wind- und Erdbebenrisiken in den USA haben, die den grös-
seren Teil des Marktes darstellen können.  
Die tatsächlichen Portfolioanlagen des Subfonds können von seinen er-
warteten Portfolioanlagen abweichen. Der Subfonds ist möglicherweise 
nicht in der Lage oder verpflichtet, seine Anlagen zu diversifizieren, ent-
weder zu Beginn oder in Zukunft, und kann eine hohe Konzentration in 
bestimmten Positionen, Engagements oder Risiken aufweisen. Folglich 
unterliegen die Vermögenswerte des Subfonds einem grösseren Verlust-
risiko, als wenn sie breiter diversifiziert wären, da der Misserfolg einer 
oder einer begrenzten Anzahl von Anlagen wesentliche nachteilige Aus-
wirkungen auf den Subfonds haben könnte. 
Dieses Risiko erhöht sich weiter, falls es sich bei dem betreffenden Land 
bzw. der Region um einen Schwellenmarkt handelt. 
Schadenereignisse und andere zugrunde liegende versicherungsbezogene 
Risiken 
Die Wertentwicklung des Subfonds ist üblicherweise vom Eintreten oder 
Ausbleiben bestimmter Schadenereignisse abhängig. Es gibt viele ver-
schiedene Arten von Schadenereignissen, aber sie werden üblicherweise 
durch Häufigkeit (wie oft treten diese Fälle ein) und Schwere (wie verlust-
reich ist das Schadenereignis, wenn es eintritt) charakterisiert. Die ge-
schätzte Schwere und Häufigkeit verschiedener Versicherungsrisiken 
wird auf Grundlage historischer Daten und versicherungstechnischer 
Analysen beurteilt. Das Auftreten solcher Schadenereignisse, wie Hurri-
kans oder Erdbeben, ist grundsätzlich nicht vorhersagbar. Neben Natur-
katastrophen, wie Hurrikans, Erdbeben, Waldbrände, Taifune, Hagel-

stürme, Überschwemmungen, Tsunamis, Tornados, Stürme, Extremtem-
peraturen, Wetterereignisse und andere, kann der Subfonds zahlreichen 
anderen Arten von Versicherungsrisiken ausgesetzt sein, unter anderem 
Risiken in Verbindung mit Luft- und Raumfahrt, Politik, Terror, Cyberge-
fahren, Energie, Seefahrt, Ernten sowie fakultativen und Verschleissrisi-
ken. In diesen Bereichen sind grosse Anlagen dem Risiko von Man-made-
Katastrophen sowie von Naturereignissen ausgesetzt und Verträge kön-
nen die Deckung für Man-made- und Naturereignis-Risiken in einem Ver-
trag kombinieren. Versicherbare Man-made-Katastrophen kann unter 
anderem Explosionen, Feuer, Terroranschläge, mechanische Fehler, 
menschliche Fehleinschätzungen oder Unfälle umfassen. Wie bei Natur-
ereignissen sind Häufigkeit und Schwere von Schadenereignissen in die-
sen Bereichen grundsätzlich nicht vorhersehbar. Versicherbare Lebens- 
und Gesundheitsrisiken sind unter anderem das Langlebigkeitsrisiko (das 
Risiko, dass Mitglieder einer Bezugsgruppe durchschnittlich länger leben 
als erwartet) und das Mortalitätsrisiko (das Risiko, dass Mitglieder einer 
Bezugsgruppe durchschnittlich kürzer leben als erwartet). Es besteht 
keine Garantie, dass die im Rahmen von versicherungsbezogenen Instru-
menten tatsächlich entstandenen Schäden den Erwartungen entspre-
chen. Mitunter ist es für die institutionellen Broker schwer, die letztend-
lichen Auswirkungen eines Ereignisses über einen langen Zeitraum hin-
weg exakt zu bepreisen, weshalb sich die Bestimmung des Nettovermö-
genswerts des Subfonds volatiler gestalten kann. Das Ergebnis der tat-
sächlich entstandenen Schadenbelastung kann erhebliche negative Aus-
wirkungen auf das Portfolio des Subfonds haben. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Nettovermögenswert des Subfonds unter anderem in fol-
genden Fällen schwankt: (i) bei Eintritt des Schadenereignisses oder (ii) 
als Wiedergabe der Markterwartungen hinsichtlich der finalen Verluste 
in Zusammenhang mit eingetretenen Schadenereignissen. Ein Anstieg 
der Werte und der geografischen Konzentration versicherter Sachwerte 
und Inflationsauswirkungen haben in den letzten Jahren zu einer zuneh-
menden Schwere der Branchenschäden geführt; diese Faktoren werden 
auch die Schwere der katastrophenbedingten Schäden in Zukunft erhö-
hen. Auch Klimazyklen, Klimawandel oder beides sowie geologische Ver-
änderungen können die Schwere oder Häufigkeit katastrophenbedingter 
Schäden in Zukunft erhöhen. Wie bei den Rückversicherern gibt es keine 
Garantie, dass die von der abtretenden Partei versicherten Risiken nicht 
zu Verlusten führen und für den Anleger letztlich den Totalverlust seiner 
Anlage zur Folge haben. Cat Bonds können jederzeit dem Risiko ausge-
setzt sein, dass die zugrunde liegenden Schadensrückstellungen nicht 
ausreichen, um die tatsächlichen Schäden zu decken. Sofern die Schaden-
rückstellungen nicht ausreichen, den tatsächlichen Schaden oder die zu-
gewiesenen Schadensregulierungskosten zu decken, kann dies für den 
Subfonds eine Reduzierung seiner Rentabilität und seines Kapitals bedeu-
ten. 
Cat Bonds können Deckung für ein breites Spektrum an Gefahren anbie-
ten, für die verschiedene Trigger gelten, darunter Indemnity-, Index- (Pa-
rameter, Branchenschaden und Modellschaden) und Hybridtrigger. Eine 
Anlage in Cat Bonds ist mit bestimmten Risiken verbunden, darunter: 
- Begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit und begrenzte 

Mittel des Emittenten. Die Emittenten von Cat Bonds sind oft nur 
schwach kapitalisierte Zweckgesellschaften ohne leichten Zugang 
zu zusätzlichem Kapital und haben keine oder nur eine begrenzte 
bisherige Geschäftstätigkeit nachzuweisen. Im Falle unerwarteter 
Kosten oder Forderungen verfügen solche Einheiten eventuell nicht 
über die entsprechenden Mittel, um diese Kosten oder Forderun-
gen zu begleichen oder den verlangten Zinszahlungen und/oder Ka-
pitalrückerstattungen für die von ihnen begebenen Wertpapiere 
nachzukommen. 

- Risiken in Zusammenhang mit zulässigen Anlagen. Die Mittel des 
Emittenten, aus denen er die Rückzahlung des Kapitals bestreitet, 
sind die Erträge aus der Liquidierung zulässiger Anlagen und sämt-
liche Barmittel, die im entsprechenden Treuhandkonto gehalten 
werden. Die Anleger sind dem Risiko des Marktwerts der zulässigen 
Anlagen ausgesetzt, der den Wert der zugrunde liegenden Vermö-
genswerte widerspiegelt. Jeglicher Wertrückgang der zulässigen 
Anlagen kann die Fähigkeit des Emittenten, das Kapital am Rückzah-
lungsdatum vollständig zurückzuzahlen, in erheblichen Masse be-
einträchtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass es in Bezug auf 
die Zahlungen für die zulässigen Anlagen nicht zu Ausfällen oder 
Mark-to-Market-bedingten Bewertungsverlusten bei zulässigen An-
lagen kommt. 
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- Regulierung. Einheiten, die Cat Bonds begeben, können erhebli-
chen Regulierungen hinsichtlich ihrer Versicherungen und anderer 
Aktivitäten unterliegen. Solche Regulierungen können zu unvorher-
gesehenen Ausgaben führen, die wiederum zur Folge haben kön-
nen, dass diese Einheiten nicht mehr in der Lage sind, ihren Pflich-
ten nachzukommen, einschliesslich der Pflichten in Bezug auf die 
von ihnen begebenen Wertpapiere. Im Gegenzug kann dies bedeu-
ten, dass diese Einheiten, die oft nicht in US-Jurisdiktionen domizi-
liert sind, nicht demselben Mass an regulatorischer Aufsicht unter-
liegen, das die Anleger üblicherweise gewohnt sind. Da diese Ein-
heiten oft nur den Gesetzen von Nicht-US-Jurisdiktionen unterlie-
gen, kann es für die Anleger, die in solche Einheiten investieren, 
mitunter schwer sein, Ansprüche geltend zu machen oder die Voll-
streckung einer Entscheidung gegen diese Einheit oder ihre Verwal-
tungsräte oder Geschäftsführer durchzusetzen. 

- Nachrangigkeit und begrenzte Regressnahme. Inhaber von Cat 
Bonds können in begrenzten Masse Regress auf gewisse Vermö-
genswerte des Emittenten nehmen, nicht jedoch auf Vermögens-
werte des Zedenten. Inhaber von Cat Bonds können ausschliesslich 
Regress nehmen auf Sicherheiten, allerdings unter Berücksichti-
gung der vorrangigen Rechte und Interessen des Sponsors gemäss 
der Treuhandvereinbarung. Wenn einer solchen Einheit unerwartet 
Ausgaben oder Verpflichtungen entstehen, für die nicht anderwei-
tig vorgesorgt wurde (durch Schadloshaltung des Zedenten o.ä.), 
können dem Emittenten daher Kosten entstehen, deren Finanzie-
rung nicht eingeplant war. Sollten die zum betreffenden Zeitpunkt 
verfügbaren Mittel des Emittenten nicht ausreichen, um die unge-
planten Kosten oder Verpflichtungen zu decken, kann es sein, dass 
der Emittent zu seinem Schutz ein Insolvenzverfahren einleiten 
muss.  

- Niedriges oder kein Rating. Cat Bonds verfügen üblicherweise nicht 
über ein Rating; wenn sie jedoch bewertet werden, stellen sie mög-
licherweise Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating dar. Die zu-
grunde liegenden Schuldtitel können daher ein höheres Risiko in 
Bezug auf Herabstufungen bergen oder ein höheres Ausfallrisiko 
aufweisen als Schuldtitel erstklassiger Schuldner. Die höhere Ren-
dite sollte als Ausgleich für das höhere Risiko der zugrunde liegen-
den Schuldtitel und die höhere Volatilität des Subfonds angesehen 
werden. 

- Indemnity-Trigger erfordern vom Anleger ein Verständnis der vom 
Unternehmen übernommenen Risiken aus den Versicherungs- und 
Rückversicherungspolicen; diese lassen sich mitunter schwer ablei-
ten oder ermitteln, insbesondere bei komplexen gewerblichen Ver-
sicherungs- und Rückversicherungsverträgen. Zusätzlich sind Anle-
ger in Cat Bonds mit Indemnity-Triggern abhängig von der Fähigkeit 
des Unternehmens, Schäden auf eine Weise zu regulieren, die sich 
nicht nachteilig auf die Interessen der Anleger auswirkt. 

- Index-Trigger (aber nicht nur diese) können von durch Drittanbieter 
erstellten Einschätzungen des Branchenschadens abhängig sein. 
Die Erstellung einer Einschätzung der Schadenbelastung für die 
Branche, die sich aus einer Katastrophe ergibt, ist grundsätzlich ein 
subjektiver und ungenauer Prozess, der die Beurteilung von Infor-
mationen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen beinhaltet, 
die ungenau oder unvollständig sein können. Zudem kann es sein, 
dass die Branchensachschäden sich bei bestimmten Katastrophen 
erst im Laufe eines bestimmten Zeitraums entwickeln, der die für 
den betreffenden Cat Bond festgelegte Laufzeit und Entwicklungs-
periode überschreitet. Aufgrund fehlender Informationen und der 
Unsicherheit oder Fehlern bei der anhand der vorhandenen Infor-
mationen erstellten Hochrechnung kann die vom Anbieter erstellte 
Schätzung des Branchenschadens erheblich vom tatsächlichen 
Schaden abweichen.  

- Hybridtrigger können komplizierter und für den Anbieter schwerer 
zu verstehen sein und beinhalten die für die oben beschriebenen 
Trigger-Arten geltenden Risiken. 

Der Subfonds geht davon aus, dass die Cat Bonds grundsätzlich nicht über 
Stimmrechte verfügen. Daher ist der Subfonds nicht in der Lage, bei An-
gelegenheiten, die die Zustimmung der Cat-Bond-Anleger erfordern, in 
vollem Umfang seines wirtschaftlichen Interesses abzustimmen; dies gilt 
auch bei Angelegenheiten, die sich negativ auf die Anlagen des Subfonds 
in den Cat Bond auswirken könnten. Cat Bonds können von Transaktio-
nen betroffen sein, durch die Versicherer oder Rückversicherer (d. h. Ze-
denten) versuchen, ihr Risiko zu mindern, indem sie ihr ursprüngliches 

Risiko ganz oder teilweise abtreten. Die Risikoreduzierung beinhaltet die 
Übertragung des Versicherungsrisikos von einem Zedenten auf eine an-
dere Einheit, üblicherweise einen Rückversicherer. Als Gegenleistung für 
die vom Zedenten gezahlte Prämie erklärt sich der Rückversicherer be-
reit, den Zedenten für den gesamten oder einen Teil des Schadens, der 
dem Zedenten aufgrund seiner speziellen Versicherungsverträge ent-
steht, schadlos zu halten. Das Risiko kann von einem Rückversicherer 
auch durch Retrozession an einen anderen Rückversicherer übertragen 
werden. Für gewisse Transaktionen kann es auch erforderlich sein, dass 
bestimmte Bedingungen eines Index- oder parametrischen Trigger-Ereig-
nisses erfüllt sind. In Anschluss an ein Schadenereignis können die Sicher-
heiten, welche die Verpflichtung des Zedenten absichern, über längere 
Zeiträume hinweg «gesperrt» werden, da sich die Bestimmung der Scha-
denbelastung im Rahmen des Rückversicherungsvertrags als schwierig 
oder langwierig erweisen kann. Dies könnte eine Verlängerung der Fällig-
keit des Cat Bond zur Folge haben. In einem Rückversicherungsgeschäft 
übernimmt der Rückversicherer das «Geschick» des Zedenten in Bezug 
auf die zugrunde liegenden Versicherungen und unterliegt entsprechend 
der Risikoübernahme und dem Schadensmanagement des Zedenten. 
Ebenso wie bei besicherten Rückversicherungsverträgen kann die Auflö-
sung von Sicherheiten durch die Cat Bonds einer «Verpflichtungsklausel 
oder Klausel zur Freigabe von Sicherheiten» innerhalb des Rückversiche-
rungsvertrags unterliegen. So kann es sein, dass im Schadensfall Sicher-
heiten als Reserve auch weiterhin auf dem relevanten Treuhandkonto ge-
halten werden müssen. Zudem kann es sein, dass die Verpflichtungsklau-
sel oder Klausel zur Freigabe von Sicherheiten auch dann, wenn im Rah-
men des Rückversicherungsvertrags kein Schaden entstanden ist, Gegen-
parteien erlaubt, die Sicherheiten ganz oder teilweise zurückzuhalten, 
um als Puffer gegen eine Verschlechterung der Schadenbelastungen zu 
dienen, welche am Ende der Laufzeit unter den (aber nahe an den) Grenz-
werten des Rückversicherungsvertrags liegen. Auch dies könnte eine Ver-
längerung der Laufzeit des Cat Bond auslösen.  
Der Subfonds unterliegt dem Risiko des Schadenereignisses, das in jedem 
Einzelfall auf der Wahrscheinlichkeit des Eintritts und der Schadens-
summe des Schadenereignisses beruht. Obwohl der Anlageverwalter ver-
suchen kann, gewisse Verluste und gewisse Risiken zu verwalten, ist nicht 
garantiert, dass er dabei auch erfolgreich ist. 
Ungewöhnliche Häufung von unabhängigen Versicherungsfall-auslösen-
den Ereignissen  
Obwohl der Anlageverwalter sich bemüht, das Portfolio des Subfonds 
über verschiedene unabhängige Versicherungsrisiken zu diversifizieren, 
kann sich eine ungewöhnliche Häufung von unabhängigen Versiche-
rungsfall-auslösenden Ereignissen negativ auf die Wertentwicklung des 
Subfonds auswirken. Ein Beispiel einer solchen ungewöhnliche Häufung 
unabhängiger Versicherungsfall-auslösender Ereignisse trat im August 
und September 2017 auf, als drei schwere Hurrikans in den USA und US-
Territorien Land erreichten. 
Modelle, Kurs- und Datenrisiko 
Die Art, Häufigkeit und Schwere der Katastrophen oder versicherungsbe-
zogenen Ereignisse, die mit versicherungsbezogenen Instrumenten ver-
knüpft sind, sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und können von 
Jahr zu Jahr variieren. Der Subfonds ist daher in hohem Masse auf quan-
titative und systematische Modelle (die sowohl von Drittparteien als auch 
proprietären Modellen bereitgestellt werden) sowie Informationen und 
Daten von Dritten angewiesen. Anhand dieser Modelle und Daten lassen 
sich Sets von Transaktionen und Anlagen erstellen (beispielsweise zu 
Handelszwecken, für Anlegerberichte oder zur Bestimmung des Netto-
vermögenswerts des Subfonds, zur Bereitstellung von Erkenntnissen zum 
Management oder zur Unterstützung beim Hedging-Exposure). Der Sub-
fonds bedient sich quantitativer Verwaltungsmethoden oder systemati-
scher Prozesse oder Strategien und legt seinem Verwaltungsprozess Mo-
delle zugrunde, die in unterschiedlichem Masse auf vergangenen Markt-
bedingungen beruhen. Angesichts der Ungewissheit der Zukunft kann es 
sein, dass diese Modelle nicht zwangsläufig das Risiko erfassen, zu dessen 
Erfassung sie entwickelt wurden und das sie erwartungsgemäss erfassen 
sollten, und könnten somit falsche Anlagegelegenheiten aufzeigen. Die 
Modellierung der Schadenbelastung, die beispielsweise aus benannten 
Stürmen hervorgeht, ist ein grundsätzlich subjektiver und ungenauer Pro-
zess, der die Beurteilung von Informationen aus verschiedenen Quellen 
beinhaltet, die ungenau oder unvollständig sein können. Kein Modell ei-
nes Schadenereignisses ist oder kann die Realität exakt abbilden. Die Mo-
delle beruhen auf unterschiedlichen Methoden und Annahmen (ein-
schliesslich Annahmen in Bezug auf die Authentizität, Genauigkeit und 
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Vollständigkeit historischer Daten), von denen manche subjektiv und mit 
Unsicherheiten behaftet sind. Die von diesen Modellen generierten 
Wahrscheinlichkeiten sind nicht unbedingt genau, was die Vorhersage 
künftiger Ereignisse, beispielsweise von Stürmen, betrifft. Modell- und 
Bewertungsrisiken entstehen, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit des 
Schadenereignisses und die dadurch verursachte Schadenbelastung im 
Modell nicht korrekt widergespiegelt werden. Die Ereigniswahrschein-
lichkeit von Cat Bonds basiert auf Risikomodellen. Diese werden fortlau-
fend überarbeitet und weiterentwickelt, sie stellen jedoch immer nur 
eine Annäherung an die Wirklichkeit dar. Die vorhandenen Modelle und 
Prozesse können mit Unsicherheiten und Fehlern behaftet sein. Aufgrund 
von unter anderem fehlenden Informationen und Unsicherheiten oder 
Fehlern bei der Hochrechnung aufgrund der verfügbaren Informationen 
können die Modelle und Schätzungen der Schäden durch Hurrikans, Erd-
beben und andere Katastrophen in erheblichem Masse von den tatsäch-
lichen Schäden abweichen. Die Ergebnisse solcher Modellierungen und 
Schätzungen sind daher nicht als Tatsachen oder Prognosen für künftige 
Hurrikans, Erdbeben oder andere Katastrophen zu werten. Infolgedessen 
können Ereignisrisiken deutlich unter- oder überschätzt sein.  
Das Ergebnis der Modellierungsanalyse sollte nicht als Tatsache oder 
Prognose für künftige im Rahmen von Cat Bonds versicherte Ereignisse 
oder für Nettozahlungsbeträge sowie Kapitalreduktionen oder -steige-
rungen im Zusammenhang mit Cat-Bond-Anlagen betrachtet werden. 
Diese Schadensverteilungen umfassen geschätzte Schäden aufgrund von 
Annahmen in Zusammenhang mit Umwelt-, demografischen und Kosten-
faktoren, von denen viele eine subjektive Beurteilung darstellen, grund-
sätzlich unsicher sind und sich ausserhalb der Kontrolle des Anlagever-
walters befinden, und von denen jede einzelne sich in erheblichen Masse 
auf den Subfonds auswirken könnte. Sollten sich die Modelle und Daten 
als falsch, irreführend oder unvollständig erweisen, so setzt jede darauf 
beruhende Entscheidung den Subfonds potenziellen Risiken aus. So kann 
der Anlageverwalter beispielsweise aufgrund von Modellen und Daten 
dazu veranlasst werden, bei bestimmten Anlagen ein Engagement mit zu 
niedrigen Prämien einzugehen, das Exposure zu bestimmten anderen An-
lagen bei zu hohen Prämien zu reduzieren oder günstige Gelegenheiten 
komplett zu verpassen. Ebenso könnte sich jede Absicherung, die auf feh-
lerhaften Modellen oder Daten basiert, als erfolglos erweisen. Zudem 
könnten das Modell und die Daten nicht in der Lage sein, die Wahrschein-
lichkeit einer ungewöhnlichen Häufung von unabhängigen Trigger-Ereig-
nissen oder Schäden akkurat widerzuspiegeln. Das Preisrisiko ist in dem 
Masse mit dem Modellrisiko verbunden, in dem der Wert der Cat Bonds 
auf der Beurteilung von grundsätzlich unvorhersagbaren Ereignissen be-
ruht, deren annähernde Wahrscheinlichkeit die Modelle versuchen wie-
derzugeben. Mehrere aktive Cat-Bond-Marktbetreiber bieten regelmäs-
sig Kurslisten an, aber solche Informationen sind lediglich indikativ und 
der Fair Value der Cat Bonds kann erheblichen Schwankungen unterlie-
gen. 
 
Risiko unvorhergesehener Verluste aufgrund unvorhergesehener An-
sprüche  
Der Subfonds kann zusätzlichen Verlusten ausgesetzt sein, wenn die den 
Anlagen der Cat Bonds zugrunde liegenden Verträge plötzlich Ansprü-
chen unterliegen, die durch die Verträge üblicherweise nicht gedeckt sind 
bzw. deren Deckung durch die Verträge üblicherweise nicht vorgesehen 
ist. Wenn sich Branchenpraktiken sowie die rechtlichen, gerichtlichen, 
sozialen oder sonstigen Bedingungen des Umfelds ändern, können uner-
wartete Probleme in Bezug auf die Ansprüche und Deckung auftreten, 
insbesondere in Reaktion auf bestimmte Schadenereignisse. Diese Prob-
leme können das rückversicherte Geschäft negativ beeinflussen, indem 
sie entweder eine zusätzliche oder eine Erweiterung der Deckung über 
die beabsichtigte Risikoübernahme des Zedenten hinaus verursachen 
oder die Anzahl oder den Umfang der in diesem Rahmen bestehenden 
Ansprüche vergrössern. Die Auswirkungen von unvorhergesehen auftre-
tenden Ansprüchen und Deckungsproblemen sind nur sehr schwer vor-
herzusagen und könnten sich in erheblichem Masse auf das rückversi-
cherte Geschäft auswirken und als Folge die Wahrscheinlichkeit und den 
Umfang der Schadenzahlungen im Rahmen des Rückversicherungsver-
trags erhöhen. Das oben beschriebene Risiko lässt sich anhand der recht-
lichen und regulatorischen Massnahmen illustrieren, die als Folge von 
Hurrikan Katrina und Supersturm Sandy ergriffen wurden. Bestimmte 
Sachversicherungen, die von Zedenten bereitgestellt wurden, enthalten 
die Deckung von windverursachten Wasserschäden und schliessen Schä-

den durch Überschwemmung grundsätzlich aus. Die Gerichtsentschei-
dungen in bestimmten US-Bundesstaaten sind jedoch bei ihrer Auslegung 
in Bezug auf die Art von Wasserschäden, die durch eine typische Sachver-
sicherung gedeckt sind, abgewichen und haben zwischen Wasserschaden 
durch Überschwemmungen und Wasserschaden, der aus windverursach-
ten Überschwemmungen oder durch das Eindringen von Wasser im An-
schluss an Windschäden entsteht, unterschieden. Diese Entscheidungen 
haben Fragen hinsichtlich der Ursächlichkeit und Aufteilung zwischen 
versicherten und nicht versicherten Schäden aufgeworfen. Sollten die 
rechtlichen oder regulatorischen Auslegungen entweder die branchen-
üblichen Klauseln zum Überschwemmungsausschluss in der Hauseigen-
tümerversicherung oder die speziellen Überschwemmungsausschlüsse in 
den dem rückversicherten Geschäft zugrunde liegenden Versicherungs-
verträgen aufheben, können dem Zedenten zusätzliche Schäden und Ver-
luste entstehen, die ihm nicht entstanden wären, wenn die Gerichte oder 
Regulierungsstellen die Versicherungsverträge entsprechend der Versi-
cherungsabsicht des Zedenten und seiner Kunden ausgelegt hätten. Än-
derungen in anderen Rechtstheorien hinsichtlich Haftung in Bezug auf 
das rückversicherte Geschäft könnten sich auch negativ auf die Schaden-
belastung des Zedenten auswirken. Solche nachteiligen Entwicklungen 
bei den Ansprüchen können sich nachteilig auf die Wertentwicklung des 
Subfonds auswirken. Zudem kann nicht garantiert werden, dass die ver-
schiedenen Bestimmungen der Versicherungsverträge wie schriftlich 
festgehalten oder in der beabsichtigten Weise durchgesetzt werden kön-
nen. Es kann zu Streitigkeiten hinsichtlich der im Rahmen von Rückversi-
cherungsverträgen und zugrunde liegenden Versicherungen vereinbar-
ten Deckung und des Gerichtsstands kommen, und es ist möglich, dass es 
zu einer für den Subfonds ungünstigen Auslegung eines Vertrags oder 
mehrerer Verträge kommt. Klagen wegen verschiedener Auslegungen 
von Versicherungsverträgen und Deckungen könnten die Schadenab-
wicklung verzögern. 
 
Vertrauen auf bestimmte schadenbezogene Informationen  
Die Bestimmung der Schäden im Rahmen von gewissen versicherungsbe-
zogenen Instrumenten basiert oft auf Berichten und kann auf Informati-
onen beruhen, die vom Emittenten dieser Instrumente oder von einer 
unabhängigen Quelle (wie beispielsweise einem Index) bereitgestellt 
wurden. Wenn versicherungsbezogene Instrumente auf einem Index ba-
sieren, ist die Quelle, die diesen Index bereitstellt, nicht zwangsläufig ver-
pflichtet, den Index im Falle von Fehlern oder nachträglich entdeckten 
Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Daher können von 
Drittpartei-Indizes oder ähnlichen Quellen bereitgestellte Informationen 
erheblich von den finalen Branchenschäden oder den Schätzungen der 
Branchenschäden, die von den Staatskommissaren oder anderen Behör-
den berichtet werden, abweichen. Aus dargelegten Gründen gibt es keine 
Garantie, dass von externen Quellen bereitgestellte relevante Informati-
onen korrekt sind; es ist möglich, dass eine Überprüfung oder Hinterfra-
gung solcher Informationen für den Anlageverwalter aus wirtschaftlichen 
oder Effizienzgründen nicht machbar ist. 
 
Besicherungsrisiko 
Die Erträge aus dem Anlagekapital in Cat-Bond-Transaktionen werden 
üblicherweise gemäss einer Treuhandvereinbarung in einem gesonder-
ten Treuhandkonto deponiert, das dazu dient, die Limiten jedes relevan-
ten Instruments zu besichern. Die in solchen Treuhandkonten gehaltenen 
Vermögenswerte werden entsprechend den vereinbarten Anlagerichtli-
nien des Treuhandkontos, die von Zeit zu Zeit geändert werden können, 
angelegt; zulässige Anlagen umfassen üblicherweise unter anderem An-
lagen in Geldmarktfonds oder ähnliche Instrumente, die von einer Regie-
rung, oder staatlichen und/oder supranationalen Einheiten unterstützt 
werden. Anleger unterliegen dem Gegenparteirisiko dieser Einheiten und 
bei deren potenziellem Ausfall den Marktrisiken der als Sicherheiten ge-
haltenen Vermögenswerte. Die Rendite eines zugrunde liegenden Geld-
marktfonds könnte negativ werden oder der Geldmarktfonds könnte 
Rücknahmen aussetzen oder verzögern oder Rücknahmegebühren erhe-
ben. Die Rückgabe von Anteilen eines Geldmarktfonds in einem ungüns-
tigen Marktumfeld könnte den betreffenden Cat Bond beeinträchtigen. 
Unter gewissen Umständen könnten der Treuhänder oder die Zahlstelle 
eine Gebühr auf ein dem Cat Bond zugrunde liegendes Barguthaben er-
heben, welche die Rendite des betreffenden Cat Bond senken würde  
 
Risiko der Anwendbarkeit des Versicherungsrechts  
Bei vielen versicherungsbezogenen Instrumenten sind Charakteristika 
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und die Anlagerendite mit dem Eintritt von Ereignissen verknüpft, die tra-
ditionell in den Bereich der Versicherung fallen. Unternehmen, die Cat 
Bonds ausgegeben, könnten wesentlichen Regulierungen ihrer Versiche-
rungs- und sonstigen Aktivitäten unterliegen. Solche Regulierungen oder 
Versicherungsaufsichtsbehörden oder Gerichte in verschiedenen Juris-
diktionen können zu unerwarteten Änderungen und der möglichen Fest-
stellung führen, dass die Aktivitäten des Subfonds Versicherungs- oder 
Rückversicherungstätigkeiten darstellen, und es besteht das Risiko, dass 
der Subfonds verschiedene Versicherungslizenzen erwerben und auf-
rechterhalten muss oder, falls der Subfonds diesen Verpflichtungen nicht 
nachkommen kann, der Subfonds regulatorischen oder rechtlichen Mas-
snahmen unterliegt.  
 
Verfügbarkeit angemessener Anlagechancen 
Das Identifizieren, Abschliessen und Realisieren einer attraktiven Anla-
gechance ist ein äusserst wettbewerbsintensives Betätigungsfeld und ist 
mit einem hohen Mass an Unsicherheit behaftet. Der Subfonds konkur-
riert mit vielen anderen Anlegern um Anlagechancen, und manche Mit-
bewerber können über mehr Mittel verfügen als der Subfonds. Solche 
Mitbewerber sind unter anderem andere Investmentfonds aber auch Pri-
vatpersonen, Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Fi-
nanzinstitutionen und andere institutionelle Anleger. Auch können in der 
Zukunft zusätzliche Fonds mit ähnlichen Anlagezielen von anderen nicht 
verbundenen Parteien aufgelegt werden. Zudem wird die Verfügbarkeit 
von Anlagechancen grundsätzlich von den Marktbedingungen abhängig 
sein sowie in einigen Fällen vom vorherrschenden regulatorischen oder 
politischen Klima. Daher ist die Identifikation attraktiver Anlagechancen 
(insbesondere angesichts der Absicht des Subfonds, hauptsächlich in ein 
vordefiniertes Universum anzulegen) schwierig und beinhaltet ein hohes 
Mass an Unsicherheiten; auch kann sich der Wettbewerb um solche 
Chancen verschärfen. 
 
Bewertungsrisiko 
Der Subfonds ist einem Bewertungsrisiko ausgesetzt, also dem Risiko, 
dass ein Instrument oder mehrere Instrumente, in die der Subfonds an-
legt, auf Grundlage der Kurslisten institutioneller Broker bepreist wer-
den, welche möglicherweise nicht den effektiven Kurs widerspiegeln, zu 
dem das betreffende Wertpapier am Markt veräussert werden würde, 
oder aufgrund von Faktoren wie unvollständigen Daten, Marktinstabilität 
oder menschlichen Fehlern nicht korrekt sind. Es besteht die Möglichkeit, 
dass bestimmte Daten, die der Verwalter des Subfonds zur Bewertung 
von Cat Bonds heranzieht, von institutionellen Brokern nicht regelmässig 
aktualisiert werden, was dazu führen kann, dass die wöchentliche Be-
rechnung des Nettovermögenswerts anhand von veralteten Daten er-
folgt oder anhand von Daten, die erheblich von aus anderen Quellen 
stammenden Informationen abweichen. Darüber hinaus erschwert die 
Tatsache, dass Schadenereignisse so unvorhersagbar sind, die Ermittlung, 
ob ein bestimmter Cat Bond im üblichen Handelsverkehr des Sekundär-
marktes fair bepreist ist, sofern ein solcher Handel überhaupt stattfindet. 
Die Kurse für Cat Bonds können durch zahlreiche Faktoren beeinflusst 
werden, wie beispielsweise die Art des Trigger-Events, ob ein Trigger-Er-
eignis wahrscheinlich eintritt oder eingetreten ist oder ob eine Katastro-
phensaison zu Ende ist. Die an den Cat-Bond-Märkten verwendete Be-
wertung versucht, grundsätzlich nicht vorhersagbare Ereignisse zu simu-
lieren; ist es diesen Märkten nicht möglich, die Instrumente zu bewerten, 
kann dies dazu führen, dass der Handel zeitweilig unterbrochen oder ein-
gestellt wird. Gelegentlich kann es für institutionelle Broker schwer sein, 
aufgrund der inhärenten Marktunsicherheit die durch bestimmte Scha-
denereignisse verursachte Schadenbelastung sowie den Umfang der Ver-
sicherungs- und Rückversicherungsansprüche genau zu bestimmen. Auch 
das Fehlen eines Marktes mit aktivem Handel kann für die institutionellen 
Broker eine potenzielle Unsicherheit hinsichtlich der Preisbestimmung 
bedeuten. Einige Broker bieten regelmässig indikative Preise für be-
stimmte öffentlich gehandelte Cat Bonds an. Der letztendliche Wert der 
Wertpapiere kann jedoch variieren. Auch nachdem eine Naturkatastro-
phe oder ein anderes Trigger-Ereignis eingetreten ist, ist der Kurs von Cat 
Bonds über einen gewissen Zeitraum mit Unsicherheiten behaftet, bis die 
Ereignisparameter, die finale Schadenshöhe und andere Faktoren end-
gültig ermittelt sind.  
 
Korrelation mit anderen Anlageklassen 
Der Subfonds strebt grundsätzlich danach, eine möglichst geringe Korre-

lation zu den Renditen traditioneller Anlagen wie festverzinslichen Wert-
papieren oder Aktien zu erzielen. Aufgrund der Unvorhersagbarkeit von 
Schadenereignissen ist es jedoch durchaus möglich, dass dem Subfonds 
zeitgleich oder zeitnah erhebliche Verluste entstehen, wenn auch andere 
Komponenten des Portfolios des Anlegers an Wert verlieren. Zudem kann 
der Umfang der weltweiten Kapitalanlagen in versicherungsbezogene Ri-
siken durch Cat Bonds und infolgedessen die Renditequote von Cat Bonds 
bis zu einem gewissen Umfang durch Zinssätze und anderen Ereignisse, 
die sich auf traditionelle Anlageklassen auf den breiteren Kapitalmärkten 
auswirken, beeinflusst werden. 
Zyklische Fluktuation 
Cat Bonds können in der Sparte der Sach-Katastrophenrückversicherung 
engagiert sein, einer historisch betrachtet zyklischen Branche, mit erheb-
lichen Schwankungen im Betriebsergebnis aufgrund von Wettbewerb, 
Katastrophenereignissen, dem Niveau an Rückversicherungskapazität, 
den allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen und gesellschaftlichen Be-
dingungen, Gesetzesinitiativen und anderen Faktoren. Die zyklische Na-
tur der Branche hat zu Perioden geführt, die durch intensive Preiskämpfe 
aufgrund überschüssiger Versicherungskapazität gekennzeichnet waren, 
sowie von Perioden, in denen die Knappheit der Versicherungskapazitä-
ten vorteilhafte Prämienniveaus gestattete. Daneben können sich auch 
ein Anstieg der Häufigkeit und der Schwere der von den Rückversicherern 
erlittenen Verluste erheblich auf diese Zyklen auswirken. Es ist schwer, 
den Zeitpunkt solcher Ereignisse mit Sicherheit vorherzusagen, oder den 
Umfang der Verluste, den ein beliebiges dieser Ereignisse verursachen 
wird, zu schätzen. Es ist davon auszugehen, dass der Subfonds den Aus-
wirkungen der zyklischen Natur der Rückversicherungsbranche ausge-
setzt sein wird. Der Sach-Rückversicherungsmarkt kann Phasen rückläu-
figer risikobereinigter Margen und erweiterter Versicherungsbedingun-
gen erleben. Die Rückversicherungsquoten sind in der Vergangenheit und 
können auch in Zukunft unter Druck geraten aufgrund der Verfügbarkeit 
von erhöhten Kapitalniveaus und erheblichen Gewinnen, die aufgrund 
relativ geringer Versicherungsschäden erzielt wurden. Es ist nur schwer 
vorherzusehen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird. Nach-
teilige Marktbedingungen können zu einer erheblichen Reduzierung der 
Sach- und Unfallrisikomargen, weniger vorteilhaften Versicherungsbe-
dingungen und/oder geringeren Beitragsvolumen führen. 
 
Begrenzte Absicherungsfähigkeit  
Es kann sein, dass der Subfonds für Cat Bonds, in denen er engagiert ist, 
keine Absicherung eingehen kann, da keine „negativ korrelierten“ Risiken 
vorliegen oder solche Instrumente für Absicherungen gemäss dem vor-
liegenden Prospekt nicht zulässig sind. Das allgemeine Risikoexposure im 
risikoverbundenen Markt wird in erster Linie mittels Risikostreuung kon-
trolliert. Der Subfonds darf jedoch indirekt in konzentrierte versiche-
rungsbezogene Ereignisrisiken anlegen. 
 
Nachhaltigkeitsbezogene Risikofaktoren und Beschränkungen 
Nachhaltigkeitsrisiken können sich allgemein negativ auf die Renditen 
des Subfonds auswirken und werden im Abschnitt «Nachhaltigkeitsrisi-
ken» in Kapitel 7 «Risikofaktoren» definiert. Die wesentlichen Nachhal-
tigkeitsrisiken werden im Rahmen des allgemeinen Risikomanagement-
prozesses identifiziert und gesteuert und können sich im Laufe der Zeit 
ändern.  
Die Auswahl der Cat Bonds anhand der vordefinierten ESG-Faktoren ge-
mäss dem ESG-Rahmenwerk von CSILS unterliegt gewissen Beschränkun-
gen und ist mit nachfolgend beschriebenen, zusätzlichen Risiken verbun-
den: 
 
ESG-Restrisiko 
Obwohl bestimmte Rückversicherungssegmente vollständig aus dem An-
lageuniversum des Subfonds ausgeschlossen werden, sind andere ge-
mäss dem ESG-Rahmenwerk von CSILS auf Ebene der Cat Bonds oder auf 
Ebene des Portfolios des Subfonds beschränkt zulässig und/oder werden 
nur bis zu einem bestimmten Schwellenwert akzeptiert. In der Folge 
könnte der Subfonds ein Exposure gegenüber einem Geschäftsbereich 
aufweisen, der als kontrovers gilt oder nicht mit den ESG-Grundsätzen 
des Anlageverwalters in Einklang steht. Entsprechend kann nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden, dass der Subfonds ein Engagement auf-
weist (und dadurch ein Risiko abdeckt), das als kontrovers gilt oder nicht 
mit den ESG-Grundsätzen des Anlageverwalters in Einklang steht und das 
– sollte das mit diesen Cat Bonds verbundene Trigger-Ereignis eintreten 
– negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren haben könnte. 
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Darüber hinaus könnten dem Subfonds wirtschaftliche Verluste durch 
das Eintreten eines Versicherungsfalles entstehen, der als kontrovers gilt 
oder nicht mit den ESG-Grundsätzen des Anlageverwalters in Einklang 
steht. Anleger sollten Folgendes beachten: Da die im Rahmen der Ange-
botsunterlagen einer Katastrophenanleihe zur Verfügung gestellten In-
formationen begrenzt sein können, kann ein Sponsor, der einen Teil sei-
nes Umsatzes direkt oder indirekt in Geschäftsbereichen erwirtschaftet, 
die nicht mit den ESG-Grundsätzen des Anlageverwalters in Einklang ste-
hen, dennoch Bestandteil des Anlageuniversums des Subfonds sein. 
Ganzheitlicher Ansatz 
Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsperformance und -richtlinien so-
wie der SDGs sind bestimmte wesentliche Bereiche zu berücksichtigen. 
Es kann mitunter mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte dauern, bis die Be-
strebungen der Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel Früchte tra-
gen, was nicht mit der üblichen Laufzeit von Cat Bonds vereinbar ist. Es 
geht somit vielmehr darum, bei der Beurteilung von Cat Bonds und 
Sponsoren einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen und die Messlatte 
für ihre Underwriting-Kriterien schrittweise zu erhöhen sowie einen offe-
nen Dialog über Nachhaltigkeitsrichtlinien und -erwartungen zu führen, 
anstatt den Fokus ausschliesslich auf spezifische Messwerte oder Perfor-
manceindikatoren zu legen, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Die 
Branche für versicherungsgebundene Strategien befindet sich gemein-
sam mit andere Akteuren des Finanzsektors in einer einzigartigen Posi-
tion, Sponsoren und Emittenten von Cat Bonds dazu zu bewegen, trans-
parentere, nachhaltigere Praktiken anzuwenden und ihre Kunden bei de-
ren grüner Wende zu unterstützen. Aus diesem Grund können sich der 
Umfang und das Ausmass des auf ESG-Faktoren ausgerichteten Anlage-
prozesses, aber auch die damit verbundenen ESG-Faktoren, Ausschlüsse, 
Beschränkungen und Bewertungen, dynamisch entwickeln und/oder ver-
ändern. Zudem wird angestrebt, diese im Laufe der Zeit weiterzuentwi-
ckeln. 
Mangel an einheitlichen Definitionen und Nachweisen 
Das Fehlen einer einheitlichen Definition von «ESG» in Bezug auf Fonds, 
die eine versicherungsgebundene Strategie verfolgen, und die man-
gelnde Verifizierung könnten den Subfonds unerwünschten Risiken aus-
setzen. Es mangelt überdies an Konsistenz im Hinblick auf die Vollstän-
digkeit und Genauigkeit von ESG-Daten sowie deren Qualität und Auswir-
kungen, was zusätzliche Risiken zur Folge haben kann. Der Anlageverwal-
ter könnte Schwierigkeiten haben, die erforderlichen Daten einzuholen, 
um sicherzustellen, dass die im ESG-orientierten Anlageprozess dargeleg-
ten ESG-Faktoren erfüllt werden. Dies könnte den Subfonds auch in sei-
ner Fähigkeit einschränken, die ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken 
zu verstehen, auszuwählen und zu überwachen. 
Einschränkungen bei der Bewertung von Sponsoren 
Der Subfonds ist zwar bestrebt, mittels Analysen, Engagement und Über-
wachung sicherzustellen, dass die Sponsoren von Cat Bonds Verfahrens-
weisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Diese Massnah-
men erstrecken sich aber weder auf weitere Stakeholder der Sponsoren 
wie deren Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten noch auf andere, 
an der Strukturierung der einzelnen Cat Bonds beteiligte Parteien (z. B. 
Zweckgesellschaften, Bookrunner, Strukturierungsstellen, Modellie-
rungsfirmen, Anbieter versicherungsmathematischer Berechnungen und 
deren Geschäftspartner, Kunden oder Lieferanten usw.). Es kann über-
dies nicht ausgeschlossen werden, dass auf Ebene der Stakeholder der 
Sponsoren Nachhaltigkeitsprobleme auftreten, die vom Subfonds nicht 
bewertet werden oder auf die der Subfonds keinen direkten Einfluss hat. 
Begünstigte von Schadensauszahlungen 
Der Subfonds überprüft die (Rück-)Versicherungsdeckung in der Regel 
nicht über die Cat Bonds und ihre Sponsoren hinaus, was bedeutet, dass 
beispielsweise die Kunden des entsprechenden Sponsors nicht vom Sub-
fonds identifiziert werden können. Daher ist es dem Subfonds nicht mög-
lich, Kunden des Sponsors zu identifizieren, die möglicherweise Versiche-
rungszahlungen infolge eines Schadensereignisses erhalten. Dies gilt ins-
besondere für gewerbliche und industrielle Rückversicherungen. Somit 
kann der Subfonds nicht garantieren, dass der Kapitalwert der Katastro-
phenanleihe letzten Endes an direkte oder indirekte Kunden des 
Sponsors ausgezahlt wird, die infolge eines Versicherungsfalles Verluste 
erleiden. Dementsprechend ist es nicht möglich, die Kunden, Geschäfts-
partner oder Lieferanten des Sponsors mittels Überprüfung beispiels-
weise anhand der spezifischen, vom ESG-Rahmenwerk von CSILS ange-
wandten ESG-Faktoren zu bewerten. Die Anleger werden darauf hinge-
wiesen, dass auf Ebene der einzelnen Cat Bonds sowie auf Ebene des 

Portfolios des Subfonds gewisse Engagementbeschränkungen Anwen-
dung finden. 
Verwendung der Auszahlungserlöse 
Da der Subfonds in der Regel nicht in der Lage ist, die Begünstigten der 
Cat Bonds über den Sponsor hinaus mittels Überprüfung anhand der vom 
ESG-Framework von CSILS angewandten ESG-Standards und -Kriterien zu 
bewerten, hat der Subfonds darüber hinaus keine Kontrolle über die Ver-
wendung der Auszahlungserlöse der Cat Bonds und kann somit nicht si-
cherstellen (und ist auch nicht dazu verpflichtet), dass die Erlöse aus Cat 
Bonds zugunsten eines nachhaltigen Zwecks verwendet werden. Wofür 
die Auszahlungserlöse der Cat Bonds letztendlich verwendet werden, 
wirkt sich nicht auf die Einhaltung des ESG-Rahmenwerks von CSILS durch 
den Subfonds aus. 
Keine Überprüfung von Sicherheiteninvestitionen 
Obwohl die von Zweckgesellschaften für Cat Bonds getätigten Sicherhei-
teninvestitionen im Zuge des ESG-Rahmens von CSILS bewertet werden, 
hat der Anlageverwalter keine Kontrolle über die letztliche Verwendung 
der vom Sponsor ausgewählten Sicherheiteninvestitionen. Welche Si-
cherheiteninvestitionen letztendlich verwendet werden, wirkt sich nicht 
auf die Einhaltung des ESG-Rahmenwerks von CSILS durch den Subfonds 
aus.  
ESG-Performance von Sponsoren  
Obwohl Sponsoren anhand des ESG-Rahmenwerks von CSILS überprüft 
und bewertet und laufend überwacht werden, kann der Subfonds weder 
Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die ESG-Performance der 
Sponsoren abgeben noch die Sponsoren in dieser Hinsicht repräsentie-
ren. 
Nichteinhaltung des ESG-Rahmenwerks von CSILS 
Gemäss dem ESG-Rahmenwerk von CSILS verpflichtet sich der Subfonds 
insbesondere im Rahmen der laufenden Überwachung dazu, Cat Bonds 
zu veräussern, welche die festgelegten ESG-Kriterien nicht mehr erfüllen. 
Die Anleger werden aber darauf hingewiesen, dass eine Veräusserung 
nicht jederzeit möglich ist, beispielsweise im Falle eines ungünstigen Zeit-
punkts oder nachteiliger Bedingungen, z B. aufgrund mangelnder Liquidi-
tät am Sekundärmarkt nach Eintritt eines für das Portfolio des Subfonds 
massgeblichen Versicherungsfalls. In der Folge hält der Subfonds unter 
Umständen für gewisse Zeit ein Engagement, das die im ESG-
Rahmenwerk von CSILS festgelegten Kriterien nicht länger erfüllt, und es 
kann daher nicht garantiert werden, dass die Engagements des Subfonds 
dem ESG-Rahmenwerk von CSILS zu jeder Zeit vollständig entsprechen. 
Derartige Transaktionen können auch ein geringeres Nettovermögen für 
die Anleger und mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Risikodiversi-
fizierung sowie die optimale Portfoliozusammensetzung des Subfonds 
zur Folge haben. Darüber hinaus lässt sich die Entwicklung der ESG-
Bewertung über die Laufzeit einer Katastrophenanleihe hinweg nur 
schwer oder gar nicht vorhersagen. Die Beurteilung und regelmässige 
Neubewertung der ESG-Faktoren für spezifische Cat Bonds oder spezifi-
sche Sponsoren gründet sich oftmals auf Berichten und Informationen, 
die vom Emittenten oder dem Sponsor dieser Cat Bonds zur Verfügung 
gestellt werden oder aus einer unabhängigen Quelle stammen. Der Emit-
tent der Katastrophenanleihe oder die unabhängige Quelle sind unter 
Umständen nicht verpflichtet, die dem Subfonds und/oder dem Anlage-
verwalter zur Verfügung gestellten Informationen im Falle von Fehlern 
oder neuen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Der Anla-
geverwalter stützt sich in hohem Masse auf die von Dritten zur Verfügung 
gestellten Informationen sowie auf die von ihm selbst entwickelten Be-
wertungen. Diese ESG-Bewertungen können sich als falsch, irreführend 
oder unvollständig erweisen, und etwaige auf deren Grundlage ge-
troffene Entscheidungen können den Subfonds potenziellen Risiken aus-
setzen. Es kann nicht garantiert werden, dass die dem Subfonds und/oder 
dem Anlageverwalter von Dritten zur Verfügung gestellten Informatio-
nen korrekt sind, und es ist für den Subfonds oder den Anlageverwalter 
unter Umständen wirtschaftlich nicht möglich oder effizient, diese Infor-
mationen zu verifizieren oder zu hinterfragen.  
Risiko in Bezug auf Fehler bei der Ermittlung der ESG-Bewertung 
Obwohl Kontroll- und Überwachungsmassnahmen ergriffen werden, um 
sicherzustellen, dass die massgeblichen ESG-Standards gemäss dem ESG-
Rahmenwerk von CSILS laufend eingehalten werden (dies erfolgt insbe-
sondere durch die aktive Überwachung der ESG-Bewertungen der 
Sponsoren), unterliegt diese Überwachung dem Risiko menschlichen Ver-
sagens. In der Folge kann eine fehlerhafte Überwachung Ungenauigkei-
ten bei den ESG-Bewertungen der Sponsoren zur Folge haben, was wie-



CS Investment Funds 4 
Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts mit variablem Kapital 

 

76 

derum eine fehlerhafte ESG-Bewertung des gesamten Portfolios des Sub-
fonds nach sich ziehen kann. Sollte auf Ebene des Sponsors, der Transak-
tion oder der Sicherheiten keine Überprüfung möglich sein, könnte die 
ESG-Bewertung des gesamten Portfolios des Subfonds zusätzlich durch 
eine fehlerhafte Berücksichtigung der zugrunde liegenden Engagements 
beeinträchtigt werden. Der Anlageverwalter stützt sich überdies auf mas-
sgebliche Informationen aus den Angebotsunterlagen der Cat Bonds so-
wie etwaige andere Informationen, die vom Sponsor zur Verfügung ge-
stellt werden.  
Einschränkungen im Zusammenhang mit einem begrenzten Anlageuni-
versum 
Das ESG-Rahmenwerk von CSILS stellt einen verbindlichen Bestandteil 
der Anlagestrategie des Subfonds dar, der das Anlageuniversum des Sub-
fonds mitbestimmt. Dadurch kann das Anlageuniversum des Subfonds 
durch die Berücksichtigung zusätzlicher, vom ESG-Rahmenwerk von CSILS 
formulierter Anlagerichtlinien im Laufe der Zeit deutlich schrumpfen und 
könnten dem Subfonds künftig Anlagechancen entgehen, die er sich ohne 
Anwendung des ESG-Rahmenwerks von CSILS hätte zunutze machen kön-
nen. Es wird jedoch damit gerechnet, dass die vom ESG-Rahmenwerk von 
CSILS festgelegten ESG-Standards im Laufe der Zeit zunehmend von den 
potenziellen Cat Bonds und Sponsoren erfüllt werden, wodurch das An-
lageuniversum des Subfonds letzten Endes an Grösse gewinnen dürfte. 
Risiko in Bezug auf die Steuerkonformität 
Der Subfonds kann kein ordnungsgemässes Verhalten der Sponsoren und 
Zweckgesellschaft in Besteuerungsbelangen garantieren. Erwägungen 
hinsichtlich extremer steuerlicher Risiken könnten sogar Veräusserungen 
oder eine Auflösung des Subfonds nach sich ziehen.  
Reputationsrisiko 
Das regulatorische Rahmenwerk in Bezug auf nachhaltige Investitionen 
ist noch in der Entwicklung begriffen. Es besteht nach wie vor Unsicher-
heit im Hinblick auf die Richtlinien und Best Practices, die bei nachhalti-
gen Investitionen anzuwenden sind, sowie die damit verbundenen Offen-
legungsanforderungen. Der Subfonds strebt zwar grösstmögliche Trans-
parenz gegenüber Anlegern in Bezug auf die Umsetzung des ESG-
orientierten Anlageprozesses an. Es besteht jedoch das Risiko, dass die 
Offenlegungen nicht zu jeder Zeit den regulatorischen Anforderungen 
entsprechen oder von den Anlegern missverstanden werden. 
 
Anlegerprofil 
Der Subfonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und 
langfristigem Anlagehorizont, die regelmässige Einnahmen und potenzi-
ellen Kapitalzuwachs aus ihren Anlagen anstreben und bereit sind, das 
höhere Risiko in Zusammenhang mit den unter Anlageziel und Anlagepo-
litik beschriebenen Vermögenskategorien zu tragen, und die Volatilität 
des Werts ihrer Aktien in Kauf nehmen können. 
 
Anlageverwalter 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Credit Suisse Insurance Linked Stra-
tegies Ltd, Zürich, als Anlageverwalter mit der Verwaltung dieses Sub-
fonds beauftragt. 
 
Nettovermögenswert 
Ungeachtet der Bestimmungen in Kapitel 8 «Nettovermögenswert» wird 
der Nettovermögenswert der Aktien des Subfonds auf wöchentlicher Ba-
sis jeweils am Montag berechnet oder, falls der Montag kein Bankge-
schäftstag in Luxemburg ist, am nächstfolgenden Bankgeschäftstag in Lu-
xemburg nach dem relevanten Montag (ein «Bewertungstag»). Unbe-
schadet dessen wird der Nettovermögenswert der Aktien des Subfonds 
stets zum Ende jedes Monats berechnet. 
 
Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Aktien 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge müssen schriftlich bei 
der Zentralen Verwaltungsstelle oder einer von der Gesellschaft zur An-
nahme solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle spätestens vier 
Bankgeschäftstage vor dem Bewertungstag (wie oben definiert) bis 
15.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) eingehen. 
Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge, die nach dieser Frist 
eingehen, werden behandelt, als wären sie zeitgerecht am nächstfolgen-
den Bewertungstag eingegangen.  
Die Zahlung des Ausgabepreises hat innerhalb von zwei Bankgeschäftsta-
gen nach dem Bewertungstag zu erfolgen, an dem der Ausgabepreis der 
Aktien festgestellt wurde. Die Zahlung des Rücknahmepreises je Aktie hat 

innerhalb von drei Bankgeschäftstagen nach dessen Berechnung zu erfol-
gen. 

 
Anpassung des Nettovermögenswerts (Single Swing Pricing) 
Bei Nettozeichnungsanträgen bzw. -rücknahmeanträgen wird der in 
Übereinstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert» ermittelte Net-
tovermögenswert für die an diesem Bewertungstag eingegangenen 
Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge bei einem Nettoüberschuss an 
Zeichnungsanträgen um bis zu 2% des Nettovermögenswerts je Aktie er-
höht bzw. bei einem Nettoüberschuss an Rücknahmeanträgen um bis zu 
2% verringert. 
In Ausnahmefällen kann die Gesellschaft im Interesse der Aktionäre be-
schliessen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing-Faktor zu 
erhöhen. In diesem Fall informiert die Gesellschaft die Anleger gemäss 
Kapitel 14 «Informationen an die Aktionäre». 
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24. SFDR-Anhang  
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund 

 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 
und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts:  Unternehmenskennung (LEI-Code): 
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund (der «Subfonds») 549300FXWIDITBPFGH11 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

●●☐ Ja ●●☒ Nein 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil  
an nachhaltigen Investitionen mit ei-
nem Umweltziel getätigt: ___% 

☐ Es werden damit ökologische/ 
soziale Merkmale beworben und ob-
wohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält  
es einen Mindestanteil von 5%  
an nachhaltigen Investitionen 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, 
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch  
nachhaltig einzustufen 
sind 

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten,  
die nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch  
nachhaltig einzustufen 
sind 

 ☒ mit einem sozialen Ziel 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil  
an nachhaltigen Investitionen 
mit einem sozialen Ziel getätigt: 
________% 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine  
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  
Finanzprodukt beworben? 

 

 

Dieser Subfonds bewirbt bestimmte ökologische Merkmale, wie z. B. die Berücksichtigung des Klimawan-
dels und von Umweltschäden, sowie soziale Merkmale wie nachstehend näher erläutert. 
Um die von diesem Subfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, verfolgt  
der Anlageverwalter ein umfassendes ESG-Rahmenwerk («ESG-Rahmenwerk von CSILS»), das die  
Berücksichtigung bestimmter ökologischer und sozialer Merkmale im Anlageprozess des Subfonds vorgibt 
und regelt. Bestimmte ökologische, soziale und Governance-Aspekte («ESG-Faktoren») werden bei einer 
Anlage in Katastrophenanleihen («Cat Bonds») auf drei Ebenen berücksichtigt. Dies sind in der Regel: 

1. Sponsorenebene: Cat Bonds können von staatlichen Einrichtungen, Versicherungsunternehmen, 
Rückversicherern, Zweckgesellschaften oder anderen Einheiten begeben werden (jeweils als 
«Sponsor» bezeichnet); 

2. Transaktionsebene: Die zugrunde liegende Rückversicherungstransaktion der Cat Bonds,  
einschliesslich ihrer Geschäftsbedingungen und dem abgedeckten Geschäft; 

3. Sicherheitenebene: Die Investitionen, in die der Anlagebetrag der Cat Bonds investiert wird. 
 

Gemäss dem ESG-Rahmenwerk von CSILS wendet der Subfonds die folgenden primären Ansätze an:  
1. ESG-Ausschlüsse 

Der Anlageverwalter hat die folgenden Ausschlüsse definiert: 
Ausschlüsse der Credit Suisse: normenbasierte Ausschlüsse, Ausschlüsse aufgrund von Geschäftsgebaren 
und wertebasierte Ausschlüsse, die online unter www.credit-suisse.com/esg definiert sind und auf  
Sponsoren von Cat Bonds angewendet werden. 
Zusätzliche Ausschlüsse von ILS: Das ESG-Rahmenwerk von CSILS umfasst bestimmte zusätzliche  
Ausschlusskriterien, um spezifischen Merkmalen von Cat Bonds Rechnung zu tragen. Dementsprechend 
können Sponsoren ausgeschlossen werden, die ein erhebliches Exposure gegenüber Geschäftsaktivitäten 
aufweisen, welche als kontrovers gelten oder nicht mit den ESG-Grundsätzen des Anlageverwalters über-
einstimmen. Darüber hinaus können Cat Bonds, die gemäss ihrer Angebotsunterlagen eine direkte Rück-
versicherungsdeckung für bestimmte vorab festgelegte Rückversicherungssegmente bieten, welche als 

Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese Investi-
tion keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt und  
die Unternehmen, in die 
investiert wird, Verfah-
rensweisen einer guten 
Unternehmensführung  
anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das 
in der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis  
von ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftsaktivitä-
ten enthält. Diese Verord-
nung umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial nach-
haltigen Wirtschaftstätig-
keiten. Nachhaltige  
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten  
taxonomiekonform sein 
oder nicht. 
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kontrovers gelten oder nicht mit den ESG-Grundsätzen des Anlageverwalters in Einklang stehen, auf Trans-
aktionsebene ausgeschlossen werden (z. B. Instrumente im Zusammenhang mit Lebensversicherung) oder 
auf Ebene des Portfolios des Subfonds und/oder auf Ebene der einzelnen Cat Bonds bestimmten  
Engagementbeschränkungen unterliegen.  
 

2. ESG-Integration 
Der Anlageverwalter berücksichtigt ESG-Faktoren bei Neuanlagen in Cat Bonds auf drei Ebenen:  
Sponsorenebene, Transaktionsebene und Sicherheitenebene. Für jede dieser drei Ebenen wird vom Anla-
geverwalter eine proprietäre ESG-Beurteilung durchgeführt und eine ESG-Bewertung ermittelt, die in ei-
nen «ESG-Cat-Gesamt-Score» auf Ebene der einzelnen Cat Bonds einfliessen. Der ESG-Cat-Gesamt-Score  
wird bei den Anlageentscheidungen und der Portfoliozusammenstellung des Anlageverwalters berücksichtigt.  
Der ESG-Cat-Bond-Score der CS reicht von 0 und 10, wobei 10 der höchsten ESG-Bewertung entspricht.  
 

3. Thematische Anlagen  
Der Anlageverwalter ordnet einer Katastrophenanleihe, sofern möglich, eines oder mehrere der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen gemäss dem ESG-
Rahmenwerk von CSILS zu. Zu diesem Zweck wendet der Anlageverwalter quantitative Schwellenwerte auf 
den gesamten, durch die Cat-Bond-Transaktionen besicherten Wert oder das Risikokapital, das durch eine 
Cat-Bond-Versicherungstransaktion freigesetzt wird und in Nachhaltigkeitsprojekte fliesst,  
an. Auf Grundlage dieser Zuordnung wird der Anleihe ein «Thematic Investing Score» (Bewertung für the-
matische Anlagen) zugewiesen, der ebenfalls in den ESG-Cat-Gesamt-Score auf Ebene der Katastrophen-
leihe einfliesst. Der Thematic Investing Score reicht von 0 und 10, wobei 10 der höchsten ESG-Bewertung 
entspricht. 
 

4. Aktiver Dialog 
Der Anlageverwalter strebt einen aktiven und dauerhaften Dialog mit bestimmten wichtigen Sponsoren 
und anderen Marktteilnehmern an, um die Berücksichtigung von ESG-Faktoren und damit verbundenen 
Erwägungen bei neuen Cat-Bond-Versicherungen zu fördern. Das endgültige Ziel besteht darin, das Be-
wusstsein für Themen mit ESG-Bezug zu stärken und Sponsoren und andere Marktteilnehmer dazu zu er-
mutigen, die Transparenz hinsichtlich ihrer ESG-bezogenen Daten sowie die Ausrichtung an den SDGs 
und/oder anderen relevanten branchenweiten Nachhaltigkeitszielen und -grundsätzen im Zusammenhang 
mit Cat Bonds zu verbessern. 
 

5. Überwachung 
Der Anlageverwalter verfügt über Kontrollverfahren und Überwachungsmassnahmen, mit denen sichergestellt 
werden soll, dass die Anforderungen des ESG-Rahmenwerks von CSILS in Bezug auf ESG-Ausschlüsse,  
ESG-Integration und thematische Anlagen laufend erfüllt werden.  
Das ESG-Rahmenwerk von CSILS kann sich ändern und soll im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden.  
 
Umfang und Ausmass der Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Anlageprozess unterliegen gewissen Be-
schränkungen, da der Umfang und die Qualität der von Strukturierungsstellen, Bookrunnern und  
Sponsoren zur Verfügung gestellten Informationen begrenzt sind und von Cat Bond zu Cat Bond stark va-
riieren können. Aus diesem Grund wird bei der Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Anlageprozess keine 
Überprüfung der Ausschlüsse und der ESG-Integration über den Sponsor, die der Katastrophenanleihe zu-
grunde liegende Transaktion sowie die Sicherheiten gemäss den Angebotsunterlagen der Katastrophen-
anleihe hinaus durchgeführt. 
Da die im Rahmen der Angebotsunterlagen einer Katastrophenanleihe zur Verfügung gestellten Informa-
tionen begrenzt sein können, kann ein Sponsor, der einen Teil seines Umsatzes direkt oder indirekt  
in Geschäftsbereichen erwirtschaftet, die nicht mit den ESG-Grundsätzen des Anlageverwalters in Einklang 
stehen, dennoch Bestandteil des Anlageuniversums des Subfonds sein. 
 
Dieser Subfonds greift zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale nicht auf einen  
Referenzwert zurück. 
 

 
Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

 Durchschnittlicher ESG-Cat-Gesamt-Score 
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Den einzelnen Cat-Bond-Anlagen des Subfonds werden jeweils drei Teilbewertungen für die  
ESG-Integration (auf Sponsoren-, Transaktions- und Sicherheitenebene) sowie ein Thematic Investing 
Score zugewiesen. Diese vier Bewertungen werden gemäss dem ESG-Rahmenwerk von CSILS gewichtet 
und ergeben gemeinsam den ESG-Cat-Gesamt-Score für die einzelnen Cat Bonds. Der marktwertgewich-
tete Durchschnitt der einzelnen ESG-Cat-Gesamt-Scores des Subfonds fungiert als Nachhaltigkeitsindikator 
auf Ebene des Portfolios des Subfonds und dient dazu, das Erreichen der ökologischen und sozialen Merk-
male zu messen. 

  
Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise  
getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

  Nicht anwendbar 
 

 
Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden 
sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

 Nicht anwendbar 

 
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Nicht anwendbar 

  
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und 
den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? 

  Nicht anwendbar  

  
In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» festgelegt, nach  
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, 
und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

Der Grundsatz «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschafts-
aktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investi-
tionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich  
beeinträchtigen. 

   

 
 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-
ren berücksichtigt?  

 ☐Ja 

☒Nein 
  

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
 

Das Anlageziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unter  
angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung in eine Anzahl ausgewählter Cat 
Bonds anlegt. Die Cat Bonds werden überdies anhand von ESG-Faktoren ausgewählt. Ferner ist der  
Subfonds grundsätzlich bestrebt, eine niedrige Korrelation mit den Renditen traditioneller Anlagen  
wie festverzinslichen Wertpapieren und Aktien zu erreichen.  
 

  
Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet werden? 

Mit Nachhaltigkeitsindi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die mit dem Fi-
nanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozia-
len Merkmale erreicht 
werden. 

Bei den wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen 
handelt es sich um die be-
deutendsten nachteiligen 
Auswirkungen  
von Investitionsentschei-
dungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in den Berei-
chen Umwelt, Soziales 
und Beschäftigung,  
Achtung der Menschen-
rechte und Bekämpfung 
von Korruption und  
Bestechung. 

Die Anlagestrategie dient 
als Richtschnur  
für Investitionsentschei-
dungen, wobei bestimmte 
Kriterien wie beispiels-
weise Investitionsziele 
oder Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden. 
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  Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie sind die Grundsätze des ESG-Rahmenwerks von CSILS. 
Das bedeutet, dass der Anlageverwalter im Rahmen seines Anlageprozesses auf ESG-Ausschlüsse, ESG-
Integration, thematische Anlagen und einen aktiven Dialog setzt. Darüber hinaus ist der geplante Min-
destanteil an ESG-Investitionen (siehe unten) verbindlich, d. h. der Anlageverwalter plant, mindestens 
75% des Gesamtnettovermögens des Subfonds für Investitionen aufzuwenden, die zur Erreichung der 
mit diesem Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt werden. 

 

 
Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie  
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 Dieser Subfonds ist nicht verpflichtet, den Umfang der Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren. 

 
Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen,  
in die investiert wird, bewertet? 

 
 Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden auf Ebene des Sponsors und der Trans-

aktion bewertet. Zu den Faktoren, die bei der Beurteilung einer guten Unternehmensführung berücksich-
tigt werden, zählen beispielsweise die Vereinnahmung von Aufsichtsbehörden und die politische Einfluss-
nahme, ein systematisches Risikomanagement sowie eine faire Offenlegung und faire Marketing-/Wer-
bepraktiken, sofern zutreffend. Umfang und Ausmass der Beurteilung von Verfahrensweisen einer guten 
Unternehmensführung unterliegen gewissen Beschränkungen, da der Umfang und die Qualität der von 
Strukturierungsstellen, Bookrunnern und Sponsoren zur Verfügung gestellten Informationen begrenzt 
sind und von Cat Bond zu Cat Bond stark variieren können. 
 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 
Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologi-
sche oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkatego-
rien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen 
oder sozialen Zielen.  
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf öko-
logische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft wer-
den. 

  
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Die Verfahrensweisen ei-
ner guten Unternehmens-
führung umfassen solide 
Managementstrukturen, 
die Beziehungen  
zu den Arbeitnehmern,  
die Vergütung von Mitar-
beitern sowie die Einhal-
tung der Steuervorschrif-
ten. 

Investitionen 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder  
soziale Merkmale 

#2 Andere Investitionen 

Die Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen  
in bestimmte Vermögens-
werte an. 

Taxonomiekonforme Tä-
tigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen aus 
umweltfreundlichen Akti-
vitäten der Unternehmen,  
in die investiert wird,  
widerspiegeln 
- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitionen 
von Unternehmen, in die 
investiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft 
- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betrieblichen 
Aktivitäten der Unterneh-
men, in die investiert wird, 
widerspiegeln 
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1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels («Klima-
schutz») beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-
taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission 
festgelegt. 

  Derivate werden nicht verwendet, um die ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Sie können 
jedoch als Instrumente für die technische Portfolioverwaltung verwendet werden, beispielsweise  
zu Absicherungszwecken. Insbesondere kann der Subfonds Derivate zur Absicherung von Devisenengage-
ments einsetzen. Der Einsatz von Derivaten darf dem ESG-Rahmenwerk von CSILS nicht zuwiderlaufen. 

 
 

In welchem Mindestmass sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel  
mit der EU-Taxonomie konform? 

 

0%. Dieser Subfonds ist nicht verpflichtet, mit der EU-Taxonomie konforme Investitionen zu tätigen. Be-
stimmte Investitionen dieses Subfonds können jedoch mit der EU-Taxonomie konform sein. 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder 
Kernenergie0F

1 investiert? 

☐ Ja: 

☐ In fossiles Gas  ☐ In Kernenergie 

☒ Nein 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-
taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Be-
stimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Ta-
xonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschliesslich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die 
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

 
 
 
 

 

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff «Staatsanleihen» alle Risikopositionen 
gegenüber Staaten. 

 

  
  

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? 

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar er-
möglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen  
Beitrag zu den Umweltzie-
len leisten. 
Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für die es 
noch keine CO₂-armen 
 Alternativen gibt und die 
unter anderem Treibhaus-
gasemissionswerte auf-
weisen, die den besten 
Leistungen entsprechen. 

Mit Blick auf die EU-
Taxonomiekonformität 
umfassen die Kriterien 
für fossiles Gas die Be-
grenzung der Emissio-
nen und die Umstellung 
auf erneuerbare Ener-
gie oder CO₂-arme 
Kraftstoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien für 
Kernenergie beinhalten 
umfassende Sicher-
heits- und Abfallen-
tsorgungsvorschriften.  

 

1. Taxonomiekonformität der 
Investitionen einschliesslich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas 0%

Taxonomiekonform: Kernenergie 0%

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie): 0%
Nicht taxonomiekonform 100%

x%x%

x%x%

x%x%x%

100%

2. Taxonomiekonformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform: Fossiles Gas 0%

Taxonomiekonform: Kernenergie 0%

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie): 0%
Nicht taxonomiekonform 100%

x%x%

x%x%

x%x%x%

100%

xxxx1

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. 
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 Nicht anwendbar 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-
Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 Nicht anwendbar 

 
 

Welche Investitionen fallen unter «#2 Andere Investitionen», welcher Anlagezweck wird  
mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

Zu den Investitionen, die unter «#2 Andere Investitionen» fallen können, zählen Cat Bonds, die nicht 
oder nicht mehr im Einklang mit den von diesem Subfonds beworbenen ökologischen oder sozialen 
Merkmalen stehen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn neue Informationen zur Verfügung stehen, die 
zur Folge  
haben, dass die Ausschlusskriterien nicht mehr für die Katastrophenanleihe gelten. Diese Kategorie kann 
sich zum Beispiel auf bestimmte Cat Bonds beziehen, deren Risikoperiode bereits abgelaufen ist, die aber 
nach rechtlichen Aspekten noch nicht fällig sind («Off-Risk-Positionen»). Diese Cat Bonds würden somit 
nicht mehr zur Förderung der vom Subfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwen-
det und würden keinen ökologischen oder sozialen Mindestschutz gewährleisten.  
 
Darüber hinaus kann es sich um Derivate und strukturierte Produkte, bei denen die zugrunde liegenden 
Vermögenswerte nicht bewertet werden können, sowie Barmittel, Barmitteläquivalente oder andere  
Investitionen handeln, die in der Regel nicht zu den von diesem Subfonds beworbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmalen beitragen und zu Diversifizierungszwecken gehalten werden. Keine dieser Investitio-
nen weist einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz auf. 

 

 
  

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt  
auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?  

Der Subfonds greift zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale nicht auf einen Refe-
renzwert zurück. 

 
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen  
ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet? 

 Nicht anwendbar 

  
Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode  
sichergestellt? 

  Nicht anwendbar 

  
Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex? 

  Nicht anwendbar 

  
Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden? 

  Nicht anwendbar 

 
 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 
 Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: www.credit-suisse.com/fundsearch 

sind nachhaltige  
Investitionen mit einem 
Umweltziel, die die  
Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftstä-
tigkeiten gemäss der  
EU-Taxonomie nicht  
berücksichtigen. 

Bei den Referenzwerten 
handelt es sich um  
Indizes, mit denen gemes-
sen wird, ob das Finanz-
produkt die beworbenen 
ökologischen oder nach-
haltigen sozialen Merk-
male erreicht. 

http://www.credit-suisse.com/fundsearch
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25. Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland 
 
Alle Aktienklassen sind nur unzertifiziert als Namensaktien erhältlich und werden ausschließlich buchmäßig geführt. Es wurden keine gedruckten Einzelur-
kunden in Bezug auf die Aktien ausgegeben. 
 
Anträge auf Rücknahmen und Umtausch von Aktien, die in Deutschland vertrieben werden dürfen, können an die Zentrale Verwaltungsstelle (Credit  
Suisse Fund Services [Luxembourg] S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg) gerichtet werden. Sämtliche für die Aktionäre bestimmten Zahlungen 
(inklusive diejenigen der Rücknahmeerlöse und Ausschüttungen) können auf Anfrage über die Zentrale Verwaltungsstelle bezogen werden. Die Zentrale 
Verwaltungsstelle leistet ihre Zahlungen an die eingetragenen Aktionäre mit Sitz in Deutschland. Die eingetragenen Aktionäre sind verantwortlich, dass 
diese Zahlungen an allfällige Endanleger weitergegeben werden. 
 
Credit Suisse (Deutschland) AG, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main ist die Informationsstelle der Gesellschaft in Deutschland (die «Informationsstelle 
in Deutschland»). 
 
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der geprüfte Jahres- und der ungeprüfte Halbjahresbericht, der Ausgabe-, Rücknahme- 
und Umtauschpreis sowie die in Kapitel «Informationen an die Aktionäre» genannten weiteren Informationen sind kostenlos von der Informationsstelle 
in Deutschland erhältlich. 
 
Etwaige Mitteilungen an die Aktionäre sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter www.credit-suisse.com veröffentlicht. Der 
Verwaltungsrat der Gesellschaft kann zusätzlich Veröffentlichungen in anderen von ihm ausgewählten Zeitungen und Zeitschriften platzieren. 
 
Des Weiteren werden registrierte Anleger über dauerhafte Datenmedien in den folgenden Fällen unterrichtet: 
 
• Aussetzung der Rücknahme von Aktien 
• Liquidation der Gesellschaft oder eines Subfonds 
• Änderungen an der Satzung, die nicht mit den bestehenden 
Anlagegrundsätzen vereinbar sind, die die Rechte der Anleger wesentlich beeinträchtigen oder sich auf die Vergütung oder die Erstattung von Auslagen 
beziehen (unter Angabe des Hintergrunds und der Rechte der Anleger) 
• Zusammenlegung eines Subfonds 
• Umwandlung eines Subfonds in einen Feeder-Fonds. 
 
Subfonds die nicht in Deutschland registriert sind 
- Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund (liquidiert 6 Februar 2024) 
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CS Investment Funds 4 
5, rue Jean Monnet 
L-2180 Luxembourg 
www.credit-suisse.com 
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